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Basisprospekt für NORD/LB Schuldverschreibungen und Pfandbriefe vom 
8. Oktober 2014 
 
 
Dieser Basisprospekt (der „Basisprospekt“) dient gemäß Wertpapierprospektgesetz (das „WpPG”) für ein öffentli-
ches Angebot von Schuldverschreibungen und Pfandbriefen (zusammen die „Schuldverschreibungen“ oder die 
„Wertpapiere“) der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – (im Folgenden auch die „Emittentin”) gemäß § 3 
Absatz (1) oder der Zulassung dieser Schuldverschreibungen an einem regulierten Markt gemäß § 3 Absatz (4) 
WpPG. Die unter diesem Basisprospekt jeweils öffentlich angebotenen und/oder an einem regulierten Markt zuge-
lassenen Schuldverschreibungen können unbesicherte oder nach Maßgabe des deutschen Pfandbriefgesetztes 
gedeckte Verbindlichkeiten der Emittentin sein. Weiterhin können unter diesem Basisprospekt unbesicherte und 
nachrangige Schuldverschreibungen begeben werden. Die Schuldverschreibungen können in jeder Währung und 
in jeder Stückelung unter Vorbehalt der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften unter diesem Basisprospekt 
begeben werden. 
 
Die Schuldverschreibungen sind verbriefte Verbindlichkeiten der Emittentin, für die die Emittentin jeweils eine oder 
mehrere Sammelurkunden (Globalurkunde(n)) ohne Zinsscheine ausstellt. Einzelne Urkunden, effektive Stücke 
oder die Ausstellung von Urkunden auf den Namen des Gläubigers sind nicht vorgesehen.  
 

Sofern die Schuldverschreibungen zum Handel an einem regulierten Markt einer Börse innerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums zugelassen werden und/oder sofern die Schuldverschreibungen in einem 
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums öffentlich angeboten werden, werden die für eine Emis-
sion maßgeblichen Endgültigen Bedingungen auf der Internetseite der Emittentin (http://www.nordlb.de) 
veröffentlicht. 
 
Potentielle Investoren sollten beachten, dass Informationen in Bezug auf eine konkrete Emission von Schuldver-
schreibungen, die zum Datum des Basisprospekts noch nicht bekannt sind, wie zum Beispiel der Verkaufskurs, der 
Tag der Begebung, die Höhe des Zinssatzes und die Art der Verzinsung (soweit diese zum Tag der Begebung 
feststehen), der Fälligkeitstag, etwaige Kündigungsrechte der Emittentin und/oder der Gläubiger und weitere An-
gaben, die die wirtschaftliche Bewertung der Schuldverschreibungen wesentlich beeinflussen, nicht in diesem Ba-
sisprospekt zu finden sind, sondern in den für die jeweilige Emission von Schuldverschreibungen maßgeblichen 
Endgültigen Bedingungen. 
 
Eine vollständige Information über die Emittentin und das Angebot der Schuldverschreibungen ist ausschließlich 
erhältlich, wenn der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen gemeinsam gelesen werden. 
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Die nachfolgende Zusammenfassung enthält durch eckige Klammern oder Kursivschreibung gekenn-
zeichnete Optionen und Leerstellen bezüglich der Schuldverschreibungen, die unter diesem Ba-
sisprospekt begeben werden können.  
 
Die Zusammenfassung für eine konkrete Emission wird die nur für diese konkrete Emission von 
Schuldverschreibungen relevanten Angaben, wie durch die Endgültigen Bedingungen festgelegt, ent-
halten und somit die Optionen und Leerstellen, die durch die jeweiligen Endgültigen Bedingungen kon-
kretisiert werden, beinhalten. 
 
 

I. ZUSAMMENFASSUNG 
 
Zusammenfassungen bestehen aus Offenlegungspflichten, die als Elemente (die „Elemente“) be-
zeichnet werden. Diese Elemente sind eingeteilt in Abschnitte A – E (A.1 – E.7).  
 
Diese Zusammenfassung (die „Zusammenfassung“) enthält alle Elemente, die in einer Zusammen-
fassung für die Art von Schuldverschreibungen und die Emittentin enthalten sein müssen. Da einige 
Elemente nicht zu berücksichtigen sind, können Lücken in der Aufzählung entstehen.  
 
Auch wenn ein Element aufgrund der Art der Schuldverschreibungen und der Emittentin in die Zu-
sammenfassung aufgenommen werden muss, ist es möglich, dass keine zutreffende Information hin-
sichtlich dieses Elements gegeben werden kann. In diesem Fall ist eine kurze Beschreibung des Ele-
ments mit dem Hinweis "Nicht anwendbar" enthalten. 
 

Abschnitt A – Einleitung und Warnhinweise 
 

A.1 Warnhinweise  
 

Diese Zusammenfassung ist als Einleitung zum Basisprospekt zu ver-
stehen. 
 
Der Anleger sollte jede Entscheidung, in die Schuldverschreibungen zu 
investieren, auf den Basisprospekt als Ganzen, einschließlich etwaiger 
Nachträge und einschließlich des Registrierungsformulars der Nord-
deutsche Landesbank – Girozentrale – vom 14. August 2014, geändert 
durch den Nachtrag Nr. 1 vom 16. September 2014, stützen. 
 
Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in dem 
Basisprospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, kann 
der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschafts-
raums die Kosten für die Übersetzung des Basisprospekts vor Prozess-
beginn zu tragen haben, bevor das Verfahren eingeleitet werden kann. 
 
Die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – mit Sitz in Hannover, 
Braunschweig und Magdeburg (in ihrer Eigenschaft als Emittentin) (die 
„NORD/LB“ oder die „Emittentin“) übernimmt die Verantwortung für 
diese Zusammenfassung. Die Emittentin sowie diejenigen Personen, die 
die Zusammenfassung, samt etwaiger Übersetzungen hiervon, vorgelegt 
und übermittelt haben oder von denen der Erlass ausgeht, können hier-
für zivilrechtlich haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass 
die Zusammenfassung, wenn sie mit anderen Teilen des Basisprospekts 
zusammen gelesen wird, irreführend, unrichtig oder inkohärent ist oder 
nicht alle erforderlichen Schlüsselinformationen vermittelt. 
 

A.2 Zustimmung des 
Emittenten zur 
Verwendung des 
Basisprospekts  

[Im Fall einer generellen Zustimmung zur Verwendung des Ba-

sisprospekts einfügen:  
Die Emittentin stimmt [nach Maßgabe der nachfolgend aufgeführten 
Bedingungen] der Verwendung des Basisprospekts für die spätere Wei-
terveräußerung oder endgültige Platzierung der Schuldverschreibungen 
durch Finanzintermediäre während der Gültigkeitsdauer des Basispros-
pekts gemäß § 9 Wertpapierprospektgesetz zu.]  
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[Im Fall einer Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts 
gegenüber einzelnen Finanzintermediären einfügen:  
Die Emittentin stimmt [nach Maßgabe der nachfolgend aufgeführten 
Bedingungen] der Verwendung des Basisprospekts für die spätere Wei-
terveräußerung oder endgültige Platzierung der Schuldverschreibungen 
gegenüber den folgenden Finanzintermediären während der Gültigkeits-
dauer des Basisprospekts gemäß § 9 Wertpapierprospektgesetz zu: 
[Name(n) und Adresse(n) der Finanzintermediäre einfügen].]  
 
[In allen Fällen einer Zustimmung zur Verwendung des Basispros-
pekts einfügen:  
Die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Schuld-
verschreibungen durch Finanzintermediäre darf nur während der nach-
stehend angegebenen Angebotsfrist und nur in [dem][den] folgenden 
öffentlichen Angebotsstaat[en] erfolgen: [Großherzogtum Luxemburg] 
[und] [Bundesrepublik Deutschland].]  
 
[In Fällen ohne Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts 
einfügen: Nicht anwendbar. Die Emittentin erteilt keine Zustimmung zur 
Verwendung des Basisprospekts für eine spätere Weiterveräußerung 
oder endgültige Platzierung der Schuldverschreibungen durch Finanzin-
termediäre.] 
 

 Angabe der An-
gebotsfrist 

[Zeichnungsphase oder Angebotsfrist für fortlaufenden Abverkauf 
einfügen: Vom [●] (einschließlich) bis zum [●] [(einschließlich] [(aus-
schließlich)] [ggf. Uhrzeit angeben].] 
 

 Alle sonstigen 
Bedingungen, an 
die die Zustim-
mung gebunden 
ist  

[Die Zustimmung der Emittentin zur späteren Weiterveräußerung oder 
endgültigen Platzierung der Schuldverschreibungen unterliegt den fol-
genden Bedingungen:  
 
[Der Basisprospekt darf potentiellen Investoren nur zusammen mit sämt-
lichen bis zur Übergabe veröffentlichten Nachträgen übergeben werden. 
Jeder Nachtrag zum Basisprospekt kann in elektronischer Form auf der 
Internetseite der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – 
(http://www.nordlb.de) eingesehen werden.]  
 
[Bei der Nutzung des Basisprospekts hat jeder Finanzintermediär si-
cherzustellen, dass er alle im Basisprospekt aufgeführten Verkaufsbe-
schränkungen und alle anwendbaren, in den jeweiligen Jurisdiktionen 
geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften beachtet.]  
 
[ggf. weitere Bedingungen einfügen].] 
 
[Nicht anwendbar. Die Zustimmung der Emittentin zur späteren Weiter-
veräußerung oder endgültigen Platzierung der Schuldverschreibungen 
unterliegt keinen weiteren Bedingungen.]  
 
[Für den Fall, dass ein Angebot von Schuldverschreibungen über 
einen Finanzintermediär erfolgt, unterrichtet dieser Finanzinterme-
diär die Anleger zum Zeitpunkt des Angebots, über die Angebots-
bedingungen.]  
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Abschnitt B – Emittentin 
 
B.1 Juristischer und 

kommerzieller Na-
me des Emittenten  

Die Emittentin führt den Namen  
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale –.  
 
Der kommerzielle Name lautet NORD/LB. 

 
B.2. Sitz / Rechtsform / 

geltendes Recht /  
Land der Gründung  
der Gesellschaft  

Die Emittentin hat ihre Sitze in Hannover, Braunschweig und Magde-
burg, Bundesrepublik Deutschland. 
 
Sitz der Hauptverwaltung ist Friedrichswall 10, 30159 Hannover, Bun-
desrepublik Deutschland. 
 
Die NORD/LB ist eine nach deutschem Recht gegründete rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR). 
 

B.4b Alle bereits bekann-
ten Trends, die sich 
auf den Emittenten 
und die Branchen, 
in denen er tätig ist, 
auswirken 

Die Finanzkrise hat zahlreiche Regierungen und supranationale Organi-
sationen zu maßgeblichen Änderungen bei der Bankenregulierung ver-
anlasst. Insbesondere die Umsetzung der Reform 2010 (Basel III), die 
durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht für die Neue Baseler 
Eigenkapitalvereinbarung über die Eigenkapitalanforderungen für Finan-
zinstitute (Basel II) sowie die Kapitaladäquanzverordnung (CRR) entwi-
ckelt worden ist, wird in Zukunft bei der Emittentin zu höheren Eigenka-
pitalanforderungen und erhöhten Anforderungen hinsichtlich der Liquidi-
ty Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR) füh-
ren, das von hoher Bedeutung für die Emittentin ist. 
 
Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Weltmarkt, besonders im Hin-
blick auf die geringe Kapazitätsauslastung und die unter Druck bleiben-
den Frachtraten (insbesondere im Container- und Tanker-Segment), 
gehen die NORD/LB und ihre Tochtergesellschaften im Bereich der 
Schiffsfinanzierungen von einem schwierigen Marktumfeld und Marktun-
sicherheiten aus, was Auswirkungen auf das Schiffs- und Flugzeugseg-
ment hat. Daher bereiten sich die NORD/LB und ihre Tochtergesell-
schaften auf eine anhaltende Krise im Schiffssektor in den nächsten 
Finanzquartalen vor. Die anhaltende Krise im Schiffssektor kann auch 
weiterhin einen negativen Einfluss auf die Gewinnsituation der Emitten-
tin haben und zu einer weiteren Verschlechterung des Schiffsportfolios 
sowie einer weiteren Erhöhung der Aufwendungen für die Risikovorsor-
ge in den nächsten folgenden Quartalen führen. Darüber hinaus führt die 
Verschlechterung im Schiffsportfolio zu gestiegenen aufsichtsrechtlichen 
Wertberichtigungsfehlbeträgen, die das Risikokapital mindern. 
 
Die Liquiditätssituation an den Märkten ist weiterhin durch die Unsicher-
heit in Bezug auf die möglichen mittel- und langfristigen Auswirkungen 
der Staatsschuldenkrise der EU-Peripherieländer geprägt, so dass sich 
jeder der in den vorherigen Absätzen genannten Faktoren nachteilig auf 
das Geschäft, das Betriebsergebnis oder die Finanzlage der NORD/LB 
und ihrer Tochtergesellschaften auswirken kann. 
 

B.5 Ist der Emittent Teil 
einer Gruppe, Be-
schreibung der 
Gruppe und der 
Stellung des Emit-
tenten 
innerhalb dieser 
Gruppe 
 

Die Emittentin ist Muttergesellschaft des NORD/LB Konzerns.  
 
NORD/LB Konzern bezeichnet die Emittentin und ihre gemäß Konzern-
zwischenabschluss zum 31. März 2013 konsolidierten Tochtergesell-
schaften (der „NORD/LB Konzern“). 

B.9 Gewinnprognosen 
oder -schätzungen 

Nicht anwendbar. In dem Prospekt werden keine Gewinnprognosen 
oder -schätzungen abgegeben. 
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B.10 Beschränkungen im 
Bestätigungsver-
merk zu den histori-
schen Finanzinfor-
mationen 
 

Nicht anwendbar. Die Bestätigungsvermerke enthalten keine Einschrän-
kungen. 
 

B.12 Ausgewählte we-
sentliche historische 
Finanzinformatio-
nen über den Emit-
tenten, die für jedes 
Geschäftsjahr des 
von den histori-
schen Finanzinfor-
mationen abge-
deckten Zeitraums 
und für jeden nach-
folgenden Zwi-
schenberichts-
zeitraum vorgelegt 
werden, sowie Ver-
gleichsdaten für den 
gleichen Zeitraum 
des vorangegange-
nen Geschäftsjahrs, 
es sei denn, diese 
Anforderung ist 
durch Vorlage der 
Bilanzdaten zum 
Jahresende erfüllt 

Quellen: Geprüfter Konzernabschluss des NORD/LB Konzerns zum 
31. Dezember 2012 und 31. Dezember 2013. Die nachfolgenden aus-
gewählten Finanzpositionen per 30. Juni 2014 und 30. Juni 2013 sind 
dem ungeprüften Konzernzwischenabschluss des NORD/LB Konzerns 
per 30. Juni 2014 entnommen. 

 1. Jan bis 
30. Juni 
2014 

1. Jan bis  
30. Juni 2013 

1. Jan bis  
31. Dez  
2013 

1. Jan bis 
31. Dez 
2012 

Erfolgszahlen (in Mio. €)     

Zinsüberschuss  995 974 1.931 1.959
1
 

Risikovorsorge im Kredit-
geschäft 

224 432 846 598
2
 

Provisions- 
überschuss 

84 77 163 168 

Ergebnis aus erfolgswirk-
sam zum Fair Value be-
werteten Finanzinstrumen-
ten  

70 101 83 -123 

Ergebnis aus Hedge 
Accounting 

35 1 -10 1 

Ergebnis aus Finanzanla-
gen 

50 - 4 11 -5 

Ergebnis aus at Equity 
bewerteten Unternehmen 

-8 18 33 - 14 

Verwaltungsaufwand 557 575 1.166 1.158 

Sonstiges betriebliches 
Ergebnis 

-84 -24 69 -99 

Ergebnis vor Umstrukturie-
rung und Steuern 

361 136 268 131
3
 

Umstrukturierungs- 
ergebnis 

-12 -18 -38 -34 

Aufwendungen für öffentli-
che Garantien i.V.m. 
Umstrukturierungen 

1 22 69 19
4
 

Ergebnis vor Steuern 348 96 161 78
5
 

Ertragsteuern 105 9 -84 -4 

Konzernergebnis 243 87 245 82
6
 

Kennzahlen (in %)      

Cost-Income-Ratio (CIR)* 51,0 50,2 51,4 61,2 

Return-on-Equity (RoE) ** 9,1 2,5 2,1 1,0 

  *  Verwaltungsaufwand/ Erträge gesamt einschließlich Saldo Sonstige Erträge/Aufwendungen  

**  Ergebnis vor Steuern/ nachhaltiges handelsrechtliches Eigenkapital (= bilanzielles Eigenkapital – 
Neubewertungsrücklage – Ergebnis nach Steuern) 

1 
Diese Position des Konzernjahresabschlusses 2012 ist angepasst worden und dem Konzernjahresab-

schluss 2013 entnommen. Die Anpassung  
ist auf Grundlage von IAS 8.42 erfolgt. 
2
 Diese Position entspricht der Position aus dem Konzernjahresabschluss 2012, im Konzernjahresab-

schluss 2013 ist hierfür eine andere  
Darstellungsweise gewählt worden. 
3
 Diese Position des Konzernjahresabschlusses 2012 ist angepasst worden und dem Konzernjahresab-

schluss 2013 entnommen. Die Anpassung  
ist auf Grundlage von IAS 8.42 erfolgt. 
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4
 Diese Position entspricht der Position aus dem Konzernjahresabschluss 2012, im Konzernjahresab-

schluss 2013 ist hierfür eine andere  
Darstellungsweise gewählt worden. 
5
 Diese Position des Konzernjahresabschlusses 2012 ist angepasst worden und dem Konzernjahresab-

schluss 2013 entnommen. Die Anpassung  
ist auf Grundlage von IAS 8.42 erfolgt. 
6
 Diese Position des Konzernjahresabschlusses 2012 ist angepasst worden und dem Konzernjahresab-

schluss 2013 entnommen. Die Anpassung  
ist auf Grundlage von IAS 8.42 erfolgt. 

  30. Juni 2014 31. Dez 
2013 

31. Dez 
2012 

Bilanzzahlen (in Mio. €)     

Summe Aktiva / Summe 
Passiva  198.617 200.823

7 
225.550 

Verbindlichkeiten gegen-
über Kunden 

  
53.672 

 
54.859

7 
 

55.951 

Forderungen an Kunden  105.432 107.604
7 

114.562
8 

Eigenkapital  8.446 8.169
7 

7.700 

 30. Juni 
2014 

31. Dez 
2013 

 31. Dez 
2012 

Regulatorische Kenn-
zahlen * 

    

Gesamt –  
Kernkapital 

7.183 8.112 

 

Kernkapital 
für Solvenz-

zwecke (in 
Mio. €) 

8.451 

Eigen- 
mittel 

9.419 9.811 

 

Anrechenba-
re Eigenmit-
tel gemäß § 

10 KWG  

(in Mio. €) 

10.776 

Risiko- 
gewichtete Aktiva 
(in Mio. €) 

66.874 68.500 Risikoge-
wichtete 

Aktiva 
(in Mio. €) 

77.863 

Eigen- 
mittelquote 

14,08 14,32 Gesamt-
kennziffer 

gemäß § 2 
Abs. 6 

SolV**(in %) 

13,84 

Gesamt- 
kernkapitalquote 

10,74 11,84 Kernkapital-
quote (in %) 

10,85 

   Die aufsichtsrechtlichen Konzerndaten für den 30. Juni 2014 wurden entsprechend den ab 1. Januar 
2014 geltenden Regelungen der EU-Kapitaladäquanzverordnung (CRR) ermittelt. Die Vergleichs-
zahlen zum 31. Dezember 2013 basieren materiell weiterhin auf den bis Jahresende 2013 gültigen 
Regelungen des deutschen Kreditwesengesetzes, sind aber an die Logik der CRR-Regelungen an-
gepasst.  

** Die Gesamtkennziffer bezeichnet das Verhältnis von aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln zu risikoge-

wichteten Aktiva. 
7
 Diese Position des Konzernjahresabschlusses 2013 ist angepasst worden und ist dem ungeprüften 

Konzernzwischenabschluss des NORD/LB Konzerns per 30. Juni 2014 entnommen. 
8
 Diese Position des Konzernjahresabschlusses 2012 ist angepasst worden und ist dem ungeprüften 

Konzernzwischenabschluss des NORD/LB Konzerns per 30. Juni 2014 entnommen. 

 Trend Informationen Seit dem 31. Dezember 2013, dem Bilanzstichtag für den letzten veröf-
fentlichten geprüften Abschluss, sind keine wesentlichen negativen Ver-
änderungen in den Aussichten der Emittentin eingetreten. 

Wesentliche Verän-
derungen bei Fi-
nanzlage oder Han-
delsposition des 
Emittenten 

Nicht anwendbar. Seit dem 30. Juni 2014, dem Bilanzstichtag für den 
letzten veröffentlichten ungeprüften Konzernzwischenabschluss, sind 
keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder der Han-
delsposition des NORD/LB Konzerns eingetreten. 

B.13 
 

Beschreibung aller 
Ereignisse aus der  
jüngsten Zeit der 
Geschäftstätigkeit 

Siehe Element B.4b 
 
EU Verfahren: Genehmigung der Kapitalmaßnahmen und Zusagen  
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des Emittenten, die 
für die Bewertung 
seiner Zahlungsfä-
higkeit in  
hohem Maße rele-
vant  
sind.  
 

Die EU Kommission hat im Rahmen einer beihilferechtlichen Prüfung am 
25. Juli 2012 alle Kapitalmaßnahmen im Rahmen des von der NORD/LB 
implementierten Kapitalstärkungsprogramms final genehmigt. Aufgrund 
der Eigentümerstruktur der NORD/LB werden alle Kapitalmaßnahmen 
als staatliche Beihilfe qualifiziert, so dass die Kapitalmaßnahmen durch 
die EU-Kommission in einem von der Bundesrepublik Deutschland be-
antragten Verfahren genehmigt werden mussten. Die von der EU-
Kommission genehmigten Kapitalstärkungsmaßnahmen umfassen (i) 
den Einbehalt von Gewinnen, (ii) den Verkauf von Beteiligungen, (iii) 
Kapitalinvestitionen bestimmter Eigentümer der NORD/LB in Form von 
Bareinlagen, (iv) die Umwandlung stiller Beteiligungen an der NORD/LB 
und ihrer Tochtergesellschaft, der Bremer Landesbank, sowie anderer 
nachrangiger Wertpapiere, die von bestimmten Eigentümern der 
NORD/LB und ihren Tochtergesellschaften gehalten werden, in Eigen-
kapital und (v) eine Ausfallbürgschaft für Eventualforderungen von zwei 
Eigentümern für einen bestimmten Teil eines festgelegten Kreditportfo-
lios, die bis Ende 2014 durch die NORD/LB in Anspruch genommen 
werden kann. Alle diese Kapitalstärkungsmaßnahmen wurden bis Au-
gust 2012 umgesetzt. 
 
Die Genehmigung der EU-Kommission basierte auf einem Katalog von 
Verpflichtungen, der zwischen der NORD/LB und der EU-Kommission 
für einen Zeitraum bis Ende 2016 in einem sogenannten Umstrukturie-
rungsplan vereinbart wurde.  
 
Im August 2013 erhielt die NORD/LB außerdem die Genehmigung der 
EU-Kommission die Bedingungen bei einigen ihrer stillen Beteiligungen 
zu ändern. Entsprechend den Markterwartungen ermöglichen es diese 
Bedingungen der NORD/LB, Zinsen auf diese stillen Beteiligungen zu 
zahlen, wenn die Emittentin Gewinne erwirtschaftet, ungeachtet dessen, 
ob eine Dividende an die Eigentümer der NORD/LB ausgeschüttet wird 
oder nicht. Die Genehmigung der EU-Kommission wurde im Gegenzug 
zu bestimmten weiteren Verpflichtungen gewährt, wie die Verlängerung 
des Zeitraums, in dem die NORD/LB auf größere Akquisitionen verzich-
tet und die Zusage, weitere nicht zum Kerngeschäft gehörige Tochter-
gesellschaften und Beteiligungen zu veräußern und die Bilanzsumme 
weiter zu reduzieren, falls sich die NORD/LB entschließen sollte, die 
vorstehend erwähnte Bürgschaft für Eventualforderungen in Anspruch 
zu nehmen. 

Effizienzsteigerungsprogramm 
 
Die Emittentin hat im Einvernehmen mit ihren Trägern beschlossen, den 
Verwaltungsaufwand des NORD/LB Konzerns zu stabilisieren und sich 
gegenüber der EU-Kommission verpflichtet, ihre operativen Betriebskos-
ten (ohne Sondereffekte) bis Ende 2016 im NORD/LB Konzern zu be-
grenzen.  
 
Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Emittentin ein Effizienzsteigerungs-
programm aufgelegt, das sowohl Sach- als auch Personalkosten redu-
zieren soll, wobei Rückstellungen für kontrahierte Vereinbarungen über 
die Beendigung von Arbeitsverhältnissen gebildet wurden.  
 
Weiteres 
 
Seit seiner Einführung im Jahr 2013 wurden bei der Vorbereitung und 
Umsetzung des einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Superviso-
ry Mechanism – „SSM“) erhebliche Fortschritte erzielt, in dessen Rah-
men die EZB mit Unterstützung der teilnehmenden zuständigen nationa-
len Behörden (National Competent Authorities (NCAs) wie der BaFin) für 
die Durchführung der Bankenaufsicht im Euroraum verantwortlich sein 
wird. Rechtlich basiert der einheitliche Aufsichtsmechanismus auf der 
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SSM-Verordnung. Unter anderem wird die NORD/LB im Rahmen des 
einheitlichen Aufsichtsmechanismus der Aufsicht der EZB unterliegen. 
Als vorbereitende Maßnahmen für die Übernahme neuer Aufsichtsfunk-
tionen durch die EZB im November 2014 aufgrund des einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus werden in Bezug auf bestimmte Banken in der 
Eurozone, einschließlich des NORD/LB Konzerns, aufsichtsrechtliche 
Risikoprüfungen, Prüfungen der Forderungsqualität, Bilanzprüfungen 
und Stresstests durchgeführt. Ein Teil dieser umfassenden Überprüfung 
ist die derzeit laufende Prüfung der Forderungsqualität (AQR), die aus 
drei Phasen besteht: (i) die Portfolioauswahl zwecks Bestimmung der 
risikoreichsten Portfolien in der Bilanz einer Bank, die damit den 
Schwerpunkt der Maßnahme bildet, (ii) die tatsächliche Überprüfung der 
Forderungen, Sicherheiten und Wertberichtigungen in den ausgewählten 
Portfolios sowie der Level-3 Fair Value Assets, der die Zusammenstel-
lung der Daten und Bewertung der Datenintegrität vorausgeht, und (iii) 
die voraussichtlich im Oktober/November 2014 stattfindende Qualitätssi-
cherung und Berichterstattung zu den Ergebnissen. 

B.14 Wenn der Emittent 
Teil einer Gruppe 
und von anderen 
Unternehmen ab-
hängig ist, ist dies 
klar anzugeben  
 

Siehe Element B.5 
 

Nicht anwendbar. Wie unter B.5 erwähnt, ist die Emittentin die Mutterge-
sellschaft des NORD/LB Konzerns. 
 

Eine Abhängigkeit der Emittentin von anderen Unternehmen in der 
Gruppe besteht insoweit nicht. 

B.15 Beschreibung der 
Haupttätigkeiten 
des Emittenten. 

Die Emittentin ist Landesbank der Länder Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt. In diesen beiden Ländern sowie in Mecklenburg-Vorpommern 
obliegen ihr die Aufgaben einer Sparkassenzentralbank (Girozentrale). 
 

Als Landesbank unterstützt die Emittentin gemäß ihrer Satzung zudem 
ihre Träger bei der Besorgung der finanzpolitischen Geschäfte sowie der 
regionalen Wirtschaftsförderung. 
 

Darüber hinaus ist die Emittentin Geschäftsbank und betreibt ihre Bank-
geschäfte in den Geschäftssegmenten: 
 

 Privat- und Geschäftskunden, 

 Firmenkunden & Markets, 

 Schiffs- und Flugzeugkunden, 

 Energie- und Infrastrukturkunden; 

 Immobilienkunden. 
 

B.16 Soweit dem Emit-
tenten bekannt, ob 
an ihm unmittelbare 
oder mittelbare 
Beteiligungen oder 
Beherrschungsver-
hältnisse bestehen, 
wer diese Beteili-
gungen hält bzw. 
diese Beherrschung 
ausübt und welcher 
Art die Beherr-
schung ist 
 

Am Stammkapital der Emittentin in Höhe von EUR 1.607.257.810,00 sind  
 

- das Land Niedersachsen mit EUR 950.426.575,00 (ca. 59,1334 Pro-

zent),  

- das Land Sachsen-Anhalt mit EUR 89.583.335,00 (ca. 5,5737 Pro-

zent),  

- der Niedersächsische Sparkassen- und Giroverband mit EUR 

423.620.880 (ca. 26,3567 Prozent),  

- der Sparkassenbeteiligungsverband Sachsen-Anhalt mit EUR 

84.787.100,00 (ca. 5,2753 Prozent) und  

- der Sparkassenbeteiligungszweckverband Mecklenburg-Vorpommern 

mit EUR 58.839.920,00 (ca. 3,6609 Prozent)  
 

beteiligt. 
 

B.17 Kreditratings des 
Emittenten oder 
seiner Schuldtitel  

Zum Datum dieses Prospektes hat die Emittentin die folgenden Ratings 
erhalten: 
 
Finanzkraftrating der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale  
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 Finanzkraftrating Ausblick 

Moody’s D negativ 

 
Viability Rating der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale 
 

 
Viability Rating  

Fitch bbb -   

 
Ratings für nicht nachrangige NORD/LB Schuldverschreibungen 
 

 
ungarantiert garantiert

1
 

 
lang kurz Ausblick lang kurz Ausblick 

Moody’s A3 P-2 negativ Aa1 P-1 stabil  

Fitch A F1 negativ AAA F1  

 
Ratings für nachrangige NORD/LB Schuldverschreibungen 
 

 Lower Tier 2 Tier 1 

Moody’s Ba1 Ba3 

 
Ratings für NORD/LB Pfandbriefe: 
 

 NORD/LB  

Öffentliche 
Pfandbriefe 

NORD/LB  

Hypotheken-
pfandbriefe 

NORD/LB  

Flugzeug-
pfandbriefe 

Moody’s Aaa Aaa A1 

Fitch AAA none none 

 
Anleger sollten beachten, dass ein Rating keine Empfehlung darstellt, 
von der Emittentin begebene Schuldverschreibungen zu kaufen, verkau-
fen oder zu halten. 
 
Zudem können die Ratings von den Rating Agenturen jederzeit ausge-
setzt, herabgesetzt oder zurückgezogen werden. 
 

  Die genannten Ratings der Ratingagenturen Moody’s und Fitch haben 
folgende Bedeutung:  
 
Moody’s Definitionen:

2
 

 
Die Ratingskala für Finanzkraftratings reicht bei Moody’s von A (hervor-

                                                 
1
 Die Ratings für garantierte Verbindlichkeiten gelten für alle garantierten Verbindlichkeiten, die die Emittentin bis zum 18. Juli 

2001 eingegangen ist sowie für alle garantierten Verbindlichkeiten, die die Emittentin während der Übergangszeit vom 19. Juli 
2001 bis zum 31. Dezember 2005 mit einer Laufzeit bis maximal zum 31. Dezember 2015 eingegangen ist.  
2
 Quelle: Moodys Investors Service “Ratingsymbole und -definitionen, Juli 2010. 
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ragende eigene (intrinsische) Finanzkraft) bis E (sehr schwach ausge-
prägte eigene (intrinsische) Finanzkraft).  
 

D D-geratete Banken verfügen über eine nur schwach 
ausgeprägte eigene (intrinsische) Finanzkraft, die es 
eventuell erforderlich macht, gelegentlich externe 
Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Der Hand-
lungsspielraum entsprechend bewerteter Institute 
kann durch folgende Faktoren eingeschränkt sein: 
anfällige Geschäftsstruktur, in einer oder mehrerer 
Hinsicht schwache finanzielle Fundamentaldaten, 
unberechenbares und instabiles operatives Umfeld. 

 
Die Ratingskala für langfristige Verbindlichkeiten und Pfandbriefe reicht 
bei Moody’s von Aaa (Beste Qualität, geringes Ausfallrisiko) bis C 
(höchstes Ausfallrisiko).  
 
Moody‘s fügt an jede generischen Ratingkategorien von Aa bis Caa als 
numerische Unterteilung die Modifikatoren 1, 2, und 3 an. Der Modifika-
tor 1 weist darauf hin, dass eine entsprechend bewertete Verbindlichkeit 
in das obere Drittel der jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist, der 
Modifikator 2 weist auf ein Mid-Range-Ranking und der Modifikator 3 auf 
die Einstufung in das untere Drittel der jeweiligen Ratingkategorie hin. 
 

Aaa Aaa-geratete Verbindlichkeiten sind von höchster 
Qualität und bergen ein minimales Kreditrisiko  

Aa Aa-geratete Verbindlichkeiten sind von hoher 
Qualität und bergen ein sehr geringes Kreditrisi-
ko 

A A-geratete Verbindlichkeiten werden der „oberen 
Mittelklasse“ zugerechnet und bergen ein gerin-
ges Kreditrisiko 

Ba Ba-geratete Verbindlichkeiten, weisen spekulati-
ve Elemente auf und bergen ein erhebliches 
Kreditrisiko 

 
Moody‘s Ratingskala für kurzfristige Verbindlichkeiten reicht bei Moody’s 
von P-1 (Prime-1) bis NP (Not Prime). 
 

P-1 Emittenten (oder sie unterstützende Dritte), die 
mit Prime-1-geratet werden, verfügen in heraus-
ragender Weise über die Fähigkeit, ihre kurzfris-
tigen Schuldverschreibungen zurückzuzahlen 

P-2 Emittenten (oder sie unterstützende Dritte), die 
mit Prime-2 bewertet werden, verfügen in hohem 
Maße über die Fähigkeit, ihre kurzfristigen 
Schuldverschreibungen zurückzuzahlen 

 
Fitch Definitionen3:  
 
Die Ratingskala für das Viability Rating reicht bei Fitch von aaa (höchste 
fundamentale Kreditwürdigkeit) bis f (niedrigste Kreditwürdigkeit)  

                                                 
3
 Quelle: Fitch Ratings – Definitions of Ratings and Other Forms of Opinion – Jan 2014. 
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bbb  bbb Ratings bezeichnen gute Erwartungen für 
das Fortbestehen. Die Fundamentaldaten der 
Bank sind angemessen, so dass ein geringes 
Risiko besteht, dass die Bank auf außerordentli-
che Unterstützung angewiesen ist, um einen 
Ausfall zu vermeiden. Allerdings ist es wahr-
scheinlich, dass ungünstige Geschäfts- oder 
Wirtschaftsbedingungen diese Situation beein-
trächtigen könnten. 
 

- Der Modifikator „-“ kann zur Bezeichnung des 
Stellenwerts innerhalb der Kategorien „aa“ bis „b“ 
an das Rating angehängt werden.  

 
Die Ratingskala für langfristige Verbindlichkeiten bei Fitch reicht von 
AAA/Aaa (Höchste Kreditqualität, geringstes Ausfallrisiko) bis D (höchs-
tes Ausfallrisiko). 
 

AAA AAA Ratings bezeichnen die niedrigste Erwar-
tung eines Ausfallrisikos. Unternehmen, denen 
dieses Rating zugeordnet ist, wird eine außerge-
wöhnlich hohe Fähigkeit bescheinigt, ihren finan-
ziellen Verpflichtungen nachkommen zu können. 
Es ist in hohem Maße unwahrscheinlich, dass 
diese Fähigkeit durch voraussehbare Ereignisse 
nachhaltig beeinflusst wird 

A A Ratings bezeichnen eine niedrige Erwartung 
eines Ausfallrisikos. Unternehmen, denen dieses 
Rating zugeordnet ist, wird eine hohe Fähigkeit 
bescheinigt, ihren finanziellen Verpflichtungen 
nachkommen zu können. Trotzdem kann diese 
Fähigkeit bei ungünstigen Geschäfts- und Wirt-
schaftsbedingungen anfälliger sein, als bei höher 
gerateten Unternehmen 

 
Die Ratingskala für kurzfristige Verbindlichkeiten reicht bei Fitch von F1+ 
(Höchste Kreditqualität) bis D (höchstes Ausfallrisiko).  
 

F1 F1 bezeichnet die höchste innere Fähigkeit zur 
fristgerechten Zahlung von finanziellen Verbind-
lichkeiten 

 

 

Abschnitt C – Schuldverschreibungen 
 
C.1 Beschreibung von Art und 

Gattung der Schuldver-
schreibungen einschließlich 
jeder Wertpapierkennung  

[Im Fall von nicht nachrangigen Schuldverschreibungen ein-
fügen: 
Die Schuldverschreibungen [werden als Pfandbriefe begeben 
und] stellen verbriefte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten 
der Emittentin dar.] 
 
[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 
Die Schuldverschreibungen stellen verbriefte, unbesicherte und 
nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin dar.] 
 
Es handelt sich um [festverzinsliche Schuldverschreibungen [mit 
einem Neuverzinsungsmechanismus (Reset)]] [Stufenzins-
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schuldverschreibungen] [variabelverzinsliche Schuldverschrei-
bungen, die an einen [Referenzzinssatz] [CMS Zinssatz] gebun-
den sind] [fest- zu variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, 
deren variabler Zinssatz an einen [Referenzzinssatz] [CMS Zins-
satz] gebunden ist] [fest- zu variabelverzinsliche Schuldver-
schreibungen mit einem Wahlrecht der Emittentin in Bezug auf 
den Wechsel der Verzinsungsart] [Nullkupon Schuldverschrei-
bungen]. 
 
ISIN: [ISIN einfügen] 
 
[Deutsche Wertpapierkennnummer (WKN): [WKN einfügen]] 
 
[Seriennummer: [Seriennummer einfügen]] 
 
[Andere Wertpapierkennnummer: [andere Wertpapierkenn-
nummer einfügen]] 
 

C.2 Währung  
 

Die Schuldverschreibungen werden in [Währung einfügen] be-
geben. 
 

C.5 Beschreibung der freien 
Übertragbarkeit 
 

Nicht anwendbar. Die Schuldverschreibungen sind nach den Re-
geln des Clearing Systems frei übertragbar. 
 

C.8 Rechte, die mit den Schuld-
verschreibungen verbunden 
sind (einschließlich Rang-
ordnung und Beschränkun-
gen)  

Mit den Schuldverschreibungen verbundene Rechte  
 
Verzinsung 
 
[Im Fall von Schuldverschreibungen mit Ausnahme von Null-
kupon Schuldverschreibungen, einfügen: Die Schuldver-
schreibungen werden verzinst. Siehe Element C.9.] 
 
[Im Fall von Nullkupon Schuldverschreibungen einfügen: 
Periodische Zinszahlungen werden auf die Schuldverschreibun-
gen nicht geleistet.] 
 
Rückzahlung 
 
Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder 
angekauft, werden die Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag 
[Im Fall von Schuldverschreibungen mit Ausnahme von Null-
kupon Schuldverschreibungen, einfügen: zu ihrem Nennbe-
trag (der „Rückzahlungsbetrag“)] [zum Amortisationsbetrag (der 
„Amortisationsbetrag“)] eingelöst. [Im Fall von Nullkupon 
Schuldverschreibungen einfügen: Der Amortisationsbetrag am 
Fälligkeitstag entspricht [Amortisationsbetrag einfügen].] 
 
[Kündigungsrechte der Gläubiger 
 
[Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers ohne 
Eintritt eines Kündigungsgrundes (Put) 
Jeder Gläubiger ist berechtigt durch (u.a.) Abgabe einer Aus-
übungserklärung zu verlangen, dass die Emittentin die Schuld-
verschreibungen am [Kündigungstag(e) einfügen] [zum Rück-
zahlungsbetrag [(zuzüglich etwaiger aufgelaufener Stückzinsen)]] 
[zum Amortisationsbetrag] zurückzahlt.] 
 
[Vorzeitige Rückzahlung in Folge eines außerordentlichen 
Kündigungsrechts der Gläubiger 
Bei Vorliegen eines Kündigungsgrunds ist jeder Gläubiger be-
rechtigt zu verlangen, dass die Emittentin seine Schuldverschrei-
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bungen [zum Rückzahlungsbetrag (zuzüglich etwaiger aufgelau-
fener Stückzinsen)] [zum Amortisationsbetrag] vorzeitig zurück-
zahlt.]] 
 
Anwendbares Recht 
 
Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht. 
 

 Rangordnung [Im Fall von nicht nachrangigen Schuldverschreibungen ein-
fügen: Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, un-
bedingte, nicht nachrangige und unbesicherte Verbindlichkeiten 
der Emittentin, die untereinander und mit sämtlichen anderen 
nicht nachrangigen und unbesicherten Verbindlichkeiten der Emit-
tentin in gleichem Rang stehen, ausgenommen Verbindlichkeiten, 
die kraft Gesetzes Vorrang haben.] 
 
[Im Fall von Pfandbriefen einfügen: Die Schuldverschreibun-
gen begründen unmittelbare, unbedingte und nicht nachrangige 
Verbindlichkeiten der Emittentin in Form von Pfandbriefen, die 
untereinander gleichrangig sind. Die Schuldverschreibungen sind 
nach Maßgabe des Pfandbriefgesetzes gedeckt und stehen min-
destens im gleichen Rang mit allen anderen Verpflichtungen der 
Emittentin aus [Öffentlichen Pfandbriefen] [Hypothekenpfandbrie-
fen] [Schiffspfandbriefen] [Flugzeugpfandbriefen].] 
 
[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 
Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, 
nachrangige und unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, 
die untereinander und mit sämtlichen anderen nachrangigen Ver-
bindlichkeiten der Emittentin mindestens in gleichem Rang ste-
hen. Im Falle der Auflösung, der Liquidation oder der Insolvenz 
der Emittentin oder im Falle eines Verfahrens, das die Auflösung 
oder Liquidation der Emittentin zur Folge haben kann, sind diese 
Verbindlichkeiten vollständig nachrangig gegenüber den Ansprü-
chen aller nicht nachrangigen Gläubiger der Emittentin mit der 
Folge, dass in keinem Fall Zahlungen auf die Verbindlichkeiten 
geleistet werden, solange nicht alle nicht nachrangigen Gläubiger 
der Emittentin vollständig befriedigt worden sind.] 
 

Beschränkungen dieser 
Rechte 

[Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin (Call) 
 
Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen insgesamt, je-
doch nicht teilweise, zu festgelegten Kündigungstagen zum 
[Rückzahlungsbetrag (zuzüglich etwaig aufgelaufener Stückzin-
sen)] [[jeweiligen] Amortisationsbetrag] ordentlich kündigen [im 
Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:, 
vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen Auf-
sichtsbehörde (sofern diese gesetzlich erforderlich ist)].  
 
„Kündigungstag“ ist [jeweils] der [Kündigungstag(e) einfügen]. 
Im Fall einer solchen ordentlichen Kündigung wird die Emittentin 
an einem festgelegten Tag vor dem Kündigungstag eine Be-
kanntmachung veröffentlichen.] 
 
[Vorzeitige Rückzahlung bei Quellensteuer 
 
Sollte infolge einer nach Valutierung der Schuldverschreibungen 
wirksam werdenden Änderung der in dem Land, in dem die Emit-
tentin ihren Sitz hat, oder in den Vereinigten Staaten von Ameri-
ka, geltenden Rechtsvorschriften oder einer Änderung in der An-
wendung dieser Rechtsvorschriften oder deren amtlicher Ausle-
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gung die Emittentin zur Zahlung zusätzlicher Beträge gemäß der 
Quellensteuerbestimmungen verpflichtet sein, so ist die Emitten-
tin berechtigt, die Schuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht 
teilweise, zur vorzeitigen Rückzahlung zum [Rückzahlungsbetrag 
(zuzüglich etwaiger aufgelaufener Stückzinsen)] [jeweiligen 
Amortisationsbetrag)] zu kündigen [im Fall von nachrangigen 
Schuldverschreibungen einfügen: ,vorbehaltlich der vorherigen 
Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern diese 
gesetzlich erforderlich ist)].] 
 
[Vorzeitige Rückzahlung aus regulatorischen Gründen im 
Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen 
 
Die Emittentin ist berechtigt, die Schuldverschreibungen insge-
samt, jedoch nicht teilweise, nach ihrer Wahl beim Vorliegen ei-
nes aufsichtsrechtlichen Ereignisses, vorbehaltlich der vorherigen 
Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforder-
lich), zu kündigen. 
 
Ein „aufsichtsrechtliches Ereignis“ liegt vor, wenn die Emitten-
tin feststellt, dass auf Grund einer Änderung der in dem Land, in 
dem die Emittentin ihren Sitz hat, geltenden Rechtsvorschriften 
oder einer Änderung in der Anwendung dieser Rechtsvorschriften 
oder der amtlichen Auslegung die Schuldverschreibungen nicht 
als Ergänzungskapital anerkannt werden oder als Eigenmittel 
geringerer Qualität neu eingestuft werden.] 
 

C.9 Nominaler Zinssatz Siehe Element C.8 

 

[Im Fall von festverzinslichen Schuldverschreibungen 

einfügen:  

Der Zinssatz beträgt [●] % p.a.] 

 

[Im Fall von Reset Schuldverschreibungen einfügen: 
 
Die Schuldverschreibungen werden vom Verzinsungsbeginn (ein-
schließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) und 
anschließend von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum 
nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich) mit dem an-
wendbaren Zinssatz verzinst. 
 
„Zinssatz“ bedeutet  
 
(i) im Fall einer jeden Zinsperiode, die in den Zeitraum vom Ver-
zinsungsbeginn (einschließlich) bis zum Kündigungstag (aus-
schließlich) (wie nachstehend definiert) fällt, [●] % per annum; 
oder 
 
 (ii) im Fall einer jeden nachfolgenden Zinsperiode, die Summe 
aus (A) dem [●]-Jahres [●] Mid-Swapsatz und (B) der Marge von 
[●] %.] 
 
[Im Fall von Stufenzinsschuldverschreibungen einfügen:  
Die Schuldverschreibungen werden vom Verzinsungsbeginn (ein-
schließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) [und 
anschließend von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum 
nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich)] mit [●] % p.a. 
verzinst. 
 
Die Schuldverschreibungen werden anschließend vom Verzin-
sungsbeginn des zweiten Zinssatzes (einschließlich) bis zum 



 

 

 18 

nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich) [und anschlie-
ßend von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächst-
folgenden Zinszahlungstag (ausschließlich)] mit [●] % p.a. ver-
zinst. 
 
[ggf. weitere(n) Verzinsungsbeginn(e) und Zinssatz bzw. 
Zinssätze für weitere Zinsstufe(n) ergänzen.]] 
 

[Im Fall von variabelverzinslichen Schuldverschreibungen 

einfügen:  

[bei Schuldverschreibungen, die an einen Referenzzinssatz 
gebundenen sind einfügen: [●]-Monats [Referenzzinssatz 
einfügen]] [bei Schuldverschreibungen, die an einen CMS 
Zinssatz gebundenen sind einfügen: [maßgebliche Zahl von 
Jahren einfügen]-[Währung einfügen]-Swapsatz] [[zuzüglich 
eines Aufschlags] [abzüglich eines Abschlags] von [●] % für jede 
Zinsperiode.] [multipliziert mit dem Faktor [●]]. [Der 
[Mindestzinssatz beträgt [●] % p.a.] [Der Höchstzinssatz beträgt 
[●] % p.a.] 
 

[Im Fall von fest- zu variabelverzinslichen Schuldverschrei-
bungen einfügen: Die Schuldverschreibungen werden vom 
Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag 
(ausschließlich) [und anschließend von jedem Zinszahlungstag 
(einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag 
(ausschließlich)] mit jährlich [●] % verzinst. Die 
Schuldverschreibungen werden anschließend vom variablen 
Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum ersten variablen 
Zinszahlungstag (ausschließlich) [und anschließend von jedem 
variablen Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum 
nächstfolgenden variablen Zinszahlungstag (ausschließlich)] mit 
einem variablen Zinssatz verzinst, der dem [bei 
Schuldverschreibungen, die an einen Referenzzinssatz 
gebunden sind, einfügen: [●]-Monats [Referenzzinssatz 
einfügen]] [bei Schuldverschreibungen, die an einen CMS 
Zinssatz gebunden sind, einfügen: [maßgebliche Zahl von 
Jahren einfügen]-[Währung einfügen]-Swapsatz] entspricht 
[[zuzüglich eines Aufschlags] [abzüglich eines Abschlags] von [●] 
%] [multipliziert mit dem Faktor [●].] [Der Mindestzinssatz im 
Hinblick auf jede Zinsperiode, auf die der variable Zinssatz 
anwendbar ist, beträgt [●] %.] [Der Höchstzinssatz im Hinblick auf 
jede Zinsperiode, auf die der variable Zinssatz anwendbar ist, 
beträgt [●] %].] 
 

[Im Fall von fest- zu variabelverzinslichen Schuldverschrei-
bungen mit einem Wahlrecht der Emittentin in Bezug auf den 
Wechsel der Verzinsungsart einfügen: Die 
Schuldverschreibungen werden vom Verzinsungsbeginn 
(einschließlich) bis zum Fälligkeitstag verzinst. Die Emittentin hat 
zu jedem Wechseltag das Recht, die Verzinsungsart der 
Schuldverschreibungen zu wechseln. Ein Wechsel der 
Verzinsungsart kann jedoch nur einmal während der Laufzeit 
erfolgen. „Wechseltag[(e)]“ [ist] [sind] der [Wechseltage(e) 
einfügen]. Bis zu einem Wechsel der Verzinsungsart sehen die 
Schuldverschreibungen eine feste Verzinsung in Höhe von [●] % 
p.a. vor. Nach einem etwaigen Wechsel der Verzinsungsart 
werden die Schuldverschreibungen vom variablen 
Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum ersten variablen 
Zinszahlungstag (ausschließlich) [und anschließend von jedem 
variablen Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum 
nächstfolgenden variablen Zinszahlungstag (ausschließlich)] mit 
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einen Zinssatz verzinst, der dem [bei Schuldverschreibungen, 
die an einen Referenzzinssatz gebunden sind, einfügen: [●]-
Monats [Referenzzinssatz einfügen]] [bei 
Schuldverschreibungen, die an einen CMS Zinssatz gebunden 
sind, einfügen: [maßgebliche Zahl von Jahren einfügen]-
[Währung einfügen]-Swapsatz] entspricht [[zuzüglich eines 
Aufschlags] [abzüglich eines Abschlags] von [●] %] [multipliziert 
mit dem Faktor [●].] [Der Mindestzinssatz im Hinblick auf jede 
Zinsperiode, auf die der variable Zinssatz anwendbar ist, beträgt 
[●] %.] [Der Höchstzinssatz im Hinblick auf jede Zinsperiode, auf 
die der variable Zinssatz anwendbar ist, beträgt [●] %].] 
 

[Im Fall von Nullkupon Schuldverschreibungen einfügen:  
Periodische Zinszahlungen werden auf die Schuldverschreibun-
gen nicht geleistet.] 
 

 Verzinsungsbeginn / Zins-
zahlungstag(e) 

[Im Fall von festverzinslichen und fest- zu variabelverzinsli-
chen Schuldverschreibungen und Stufenzinsschuldverschrei-
bungen und Reset Schuldverschreibungen: 
Verzinsungsbeginn: [●] 
 
Erster Zinszahlungstag: [●] 
 
[Zinszahlungstag[e]: [●]]] 
 
[Im Fall von Stufenzinsschuldverschreibungen ergänzend 
einfügen: 
Verzinsungsbeginn zweiter Zinssatz: [●]] 
 
[ggf. weitere(n) Verzinsungsbeginn(e) für weitere Zinsstufe(n) 
ergänzen]] 
 
[Im Fall von Reset Schuldverschreibungen ergänzend einfü-
gen: 
 

Kündigungstag: [●]] 
 
[Im Fall von variabelverzinslichen und fest- zu variabelver-
zinslichen Schuldverschreibungen einfügen: 
Variabler Verzinsungsbeginn: [●] 
 
Erster Variabler Zinszahlungstag: [●] 
 
[Variable(r) Zinszahlungstag(e): [●]]] 
 
[Im Fall von Nullkupon Schuldverschreibungen einfügen:  
Nicht anwendbar. Periodische Zinszahlungen werden auf die 
Schuldverschreibungen nicht geleistet.] 
 

 Basiswert, auf den der Zins-
satz sich stützt 

[Nicht anwendbar. Der Zinssatz stützt sich nicht auf einen Basis-
wert] 
 
[Im Fall von variabelverzinslichen und fest- zu variabelver-
zinslichen Schuldverschreibungen, ohne und mit Wahlrecht 
der Emittentin, einfügen: Vom variablen Verzinsungsbeginn 
(einschließlich): [Referenzzinssatz einfügen] [CMS Zinssatz 
einfügen]] 
 
[Im Fall von Schuldverschreibungen mit einer variablen 
Zinskomponente ohne Mindestzinssatz zusätzlich einfügen: 
Da der [Referenzzinssatz][CMS Zinssatz] ein sich täglich verän-
dernder Kapitalmarktzinssatz ist, unterliegt dieser den Gegeben-
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heiten und Schwankungen des Kapitalmarktes. Der Wert des 
[Referenzzinssatzes][CMS Zinssatzes] kann daher auch den 
Wert Null (0) annehmen oder sogar negativ werden. Selbst wenn 
dieser Fall eintritt, so kann der variable Zinssatz insgesamt nie 
negativ werden, d.h. einen Wert kleiner Null annehmen. Aller-
dings kann in einem solchen Fall der negative Wert des [Refe-
renzzinssatzes][CMS Zinssatzes] einen möglichen Aufschlag auf 
den [Referenzzinssatz][CMS Zinssatz] verringern, und zwar bis 
der variable Zinssatz für die jeweilige(n) Zinsperiode(n) insgesamt 
Null (0) beträgt, die Schuldverschreibungen also in der/den jewei-
lige(n) Zinsperiode(n) nicht verzinst werden.] 
 

 Fälligkeitstermin einschließ-
lich der Rückzahlungsver-
fahren 

[Fälligkeitstag einfügen] 
 
Alle Zahlungen auf die Schuldverschreibungen erfolgen an das 
Clearing System zur Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Kon-
toinhaber des Clearing Systems. 
 

 Angabe der Rendite [Nicht anwendbar. Die Rendite kann zum Valutierungstag der 
Schuldverschreibungen nicht berechnet werden.] 
 
[[Rendite einfügen] % p.a.] [ggf. ergänzend einfügen: Die Ren-
dite wurde auf der Grundlage berechnet, dass die Schuldver-
schreibungen nicht vor dem Fälligkeitstag zurückgezahlt wer-
den.]]  
 
[Im Fall von Nullkupon Schuldverschreibungen einfügen: Die 
Emissionsrendite beträgt [Emissionsrendite einfügen] % p.a.] 
 

 Name des Vertreters der 
Inhaber der Schuldver-
schreibungen 
 

Nicht anwendbar. §§ 5 – 21 des Schuldverschreibungsgesetztes 
sind nicht anwendbar. 
 

[C.10
4
 Im Fall von Wertpapieren 

mit einer derivativen Kom-
ponente bei der Zinszah-
lung, Erläuterung wie der 
Wert der Wertpapiere hier-
durch beeinflusst wird  

Siehe Element C.9.  
 
[Nicht anwendbar. Die Schuldverschreibungen haben keine deri-
vative Komponente bei der Zinszahlung.]  
 
[Schwankungen des [Referenzzinssatzes] [CMS Zinssatzes] 
[Mid-Swap Satzes] könnten den Wert der Schuldverschreibungen 
beeinflussen. Typischerweise beeinflusst ein Steigen des [Refe-
renzzinssatzes] [CMS Zinssatzes] [Mid-Swap Satzes] den Wert 
der Schuldverschreibungen positiv und ein Fallen des [Referenz-
zinssatzes] [CMS Zinssatzes] [Mid-Swap Satzes] den Wert der 
Schuldverschreibungen negativ.]] 
 

[C.11
5
 Einführung in einen regulier-

ten Markt oder einem 
gleichwertigen Markt  

[Es wurde ein Antrag auf Zulassung der Schuldverschreibungen 
[zum Handel am regulierten Markt der Niedersächsischen Wert-
papierbörse zu Hannover] [zum Handel am regulierten Markt der 
Börse Frankfurt] [zum Handel am regulierten Markt der Luxem-
burger Börse (Bourse de Luxembourg)] [zusätzliche Börsen 
einfügen] gestellt.] 
 
[Nicht anwendbar. Es wurde kein Antrag auf Zulassung der 
Schuldverschreibungen zum Handel an einem regulierten Markt 
gestellt.]] 
 

                                                 
4
 Nicht anwendbar bei Schuldverschreibungen mit einer Mindeststückelung von EUR 100.000. 

5
 Nicht anwendbar bei Schuldverschreibungen mit einer Mindeststückelung von EUR 100.000. 
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[C.21
6
 Angabe des Marktes, an 

dem die Wertpapiere zu-
künftig gehandelt werden 
und für den ein Basispros-
pekt veröffentlicht wurde 

[Es wurde ein Antrag auf Zulassung der Schuldverschreibungen 
[zum Handel am regulierten Markt der Niedersächsischen Wert-
papierbörse zu Hannover] [zum Handel am regulierten Markt der 
Börse Frankfurt] [zum Handel am regulierten Markt der Luxem-
burger Börse (Bourse de Luxembourg)] [zusätzliche Börsen 
einfügen] gestellt.] 
 
[Nicht anwendbar. Es wurde kein Antrag auf Zulassung der 
Schuldverschreibungen zum Handel an einem regulierten Markt 
gestellt.]] 
 

 

Abschnitt D – Risiken 
 
D.2 Zentrale Angaben zu den 

zentralen Risiken, die dem 
Emittenten eigen sind. 
 

Bei den nachfolgenden Risiken handelt es sich um die we-
sentlichen Risiken der Emittentin als Finanzinstitut auf nicht 
konsolidierter Basis und ihrer aus Risikosicht wesentlichen 
vollkonsolidierten Tochtergesellschaften, u.a. der Bremer 
Landesbank Kreditanstalt Oldenburg – Girozentrale –, der 
Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., der NORD/LB 
Covered Finance Bank S. A. und Deutsche Hypothekenbank 
(Actien-Gesellschaft) (die „NORD/LB und ihre Tochterge-
sellschaften“). Als wesentlich bezeichnet die Emittentin die 
Risiken, die ihre Kapitalausstattung, Ertragslage, Liquiditäts-
lage oder das Erreichen ihrer strategischen Ziele beeinflussen 
könnten. Diese Risiken können die Fähigkeit der Emittentin 
einschränken, ihre Pflichten aus den von ihr begebenen 
Schuldverschreibungen gegenüber den Gläubigern der 
Schuldverschreibungen zu erfüllen. 
 

Die NORD/LB und ihre Tochtergesellschaften sind insbeson-
dere den nachfolgend genannten Risikoarten ausgesetzt: 
dem Kreditrisiko, dem Beteiligungsrisiko, dem Marktpreisrisi-
ko, dem Liquiditätsrisiko und dem Operationellen Risiko. 
 

Das Kreditrisiko ist Bestandteil des Adressrisikos und unter-
gliedert sich in das klassische Kreditrisiko (verstanden als das 
Risiko eines Verlusts aufgrund des Ausfalls oder der Boni-
tätsverschlechterung eines Kreditschuldners) und das 
Adressrisiko des Handels (verstanden als das Risiko, dass 
aufgrund eines Ausfalls oder einer Bonitätsverschlechterung 
eines Schuldners oder Vertragspartners bei Handelsgeschäf-
ten ein Verlust entsteht.) Das Kreditrisiko ist unterteilt in das 
Ausfallrisiko des Handels, das Wiedereindeckungsrisiko und 
das Settlement- und Emittentenrisiko. Daneben tritt bei 
grenzüberschreitenden Kapitaldienstleistungen das Länderri-
siko (Transferrisiko).  
 

Das Beteiligungsrisiko ist ein weiterer Bestandteil des Kre-
ditrisikos. Es bezeichnet die Gefahr, dass Verluste aus der 
Zurverfügungstellung von Eigenkapital an Dritte oder auf-
grund sonstiger finanzieller Verpflichtungen gegenüber Dritten 
entstehen. Zusätzlich zu den Risiken im Zusammenhang mit 
dem Ausfall eines Vertragspartners und grenzüberschreiten-
der Kapital-dienstleistungen, können auch Länderrisiken auf-
treten, die ebenfalls als Transferrisiken bezeichnet werden. 
 

Das Marktpreisrisiko bezeichnet potenzielle Verluste, die sich 
aus Veränderungen aus Marktparametern ergeben können. 

                                                 
6
 Entfernen, sofern die Schuldverschreibungen mit einer Stückelung von Weniger als EUR 100.000 oder dem entsprechenden Gegenwert in einer 

anderen Währung begeben werden. 
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Es wird untergliedert in Zins-, Währungs-, Aktienkurs-, 
Fondspreis-, Volatilitäts- sowie in das Credit-Spread-Risiko 
des Anlagevermögens. 
 

Das Liquiditätsrisiko umfasst Risiken, die sich aus Störungen 
in der Liquidität einzelner Marktsegmente, unerwarteten Er-
eignissen im Kredit-, Einlage- oder Emissionsgeschäft oder 
aus Verschlechterungen der eigenen Refinanzierungsbedin-
gungen ergeben können. Zu unterscheiden sind das klassi-
sche Liquiditätsrisiko, das Refinanzierungsrisiko und das 
Marktliquiditätsrisiko. Daneben tritt das Platzierungsrisiko 
eigener Emissionen, welches als Teil des Liquiditätsrisikos 
gesehen wird.  
 

Das Operationelle Risiko bezeichnet die Gefahr von Schäden, 
die infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von 
internen Abläufen, Mitarbeitern und Technologie oder durch 
externe Einflüsse eintreten. Dies schließt Rechts- sowie Re-
putationsrisiken als Folgerisiken mit ein. Im Verständnis der 
NORD/LB und ihrer Tochtergesellschaften sind zudem das 
Compliance Risiko, das Veritätsrisiko, das Verwässerungsri-
siko und das Betrugsrisiko Bestandteil des Operationellen 
Risikos. 
 

Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Weltmarkt, beson-
ders im Hinblick auf die geringe Kapazitätsauslastung und die 
unter Druck bleibenden Frachtraten (insbesondere im Contai-
ner-und Tanker-Segment), gehen die NORD/LB und ihrer 
Tochtergesellschaften im Segmentbereich der „Schiffs- und 
Flugzeugfinanzierungen“ von einem schwierigen Marktumfeld 
und Marktunsicherheiten aus und bereiten sich auf eine an-
haltende Krise im Schiffssektor in den nächsten Quartalen 
vor. Die anhaltende Krise im Schiffssektor kann auch weiter-
hin einen negativen Einfluss auf die Gewinnsituation der Emit-
tentin haben und zu einer weiteren Verschlechterung des 
Schiffsportfolios sowie einer weiteren Erhöhung der Aufwen-
dungen für die Risikovorsorge in den nächsten folgenden 
Quartalen führen. Darüber hinaus führt die Verschlechterung 
im Schiffsportfolio zu gestiegenen aufsichtsrechtlichen Wert-
berichtigungsfehlbeträgen, die das Risikokapital mindern. 
 

Daneben hat die hohe Volatilität der Märkte, insbesondere für 
Zinsen und Credit Spreads, hervorgerufen durch die Unsi-
cherheit im Hinblick auf mittel- und langfristige Auswirkungen 
der nationalen Schuldenkrise auf EU-Peripherieländer, Aus-
wirkungen auf die zukünftige Situation der NORD/LB und 
ihrer Tochtergesellschaften.  
 
Weiterhin könnte die Entwicklung des US-Dollarkurses, über 
ihre Auswirkungen auf die risikogewichteten Assets (risk-
weighted-assets, RWA), einen negativen Einfluss auf die Ka-
pitalquoten haben. 
 

Die weltweite Finanzkrise hat im In- und Ausland zudem zu 
steigender aufsichtsrechtlicher Tätigkeit geführt, um eine 
Neuregulierung oder eine strengere Durchsetzung der beste-
henden Regulierung des Finanzsektors zu erreichen, was 
sich maßgeblich auf die Compliance-Kosten auswirken und 
die Aktivität der Finanzinstitute maßgeblich beeinträchtigen 
kann. 
 

Weitere Maßnahmen der Regierungen und Zentralbanken als 
Reaktion auf die Finanzkrise, wie zum Beispiel eine weitere 
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Verschärfung der Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen, 
aber auch die Bankenabgabe oder eine mögliche Finanz-
transaktionssteuer können den Wettbewerb maßgebend be-
einflussen, was sich nachteilig auf die NORD/LB und ihre 
Tochtergesellschaften auswirken könnte.  
 
Risiken im Zusammenhang mit regulatorischen Änderungen 
 
Das Bank- und Finanzdienstleistungsrecht kann sich jederzeit 
in einer Weise ändern, die das Geschäft der Emittentin beein-
trächtigt und die Art und Weise der Geschäftsführung der 
Emittentin, die von ihr angebotenen Produkte und Dienstleis-
tungen sowie den Wert ihres Vermögens können dadurch 
wesentlich beeinflusst werden. Zudem haben die Regulie-
rungsbehörden die Befugnis, Verwaltungs- oder Gerichtsver-
fahren gegen die Emittentin einzuleiten, die die Geschäfte, 
die Geschäftsergebnisse sowie die Finanzlage der Emittentin 
wesentlich beeinträchtigen könnten. 
 
Stresstests können das Geschäft der Emittentin beeinträchti-
gen 
 
Die NORD/LB ist zusammen mit anderen großen in der EU 
ansässigen Finanzinstituten Gegenstand der derzeitigen EU-
weiten Stresstest-Initiative der Europäischen Bankenauf-
sichtsbehörde („EBA“) im Jahr 2014. Die NORD/LB und ihre 
Tochtergesellschaften unterliegen Stresstests Maßnahmen, 
die von den deutschen Finanzaufsichtsbehörden, der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin”) und der 
Deutschen Bundesbank, der Europäischen Bankenaufsichts-
behörde („EBA”) und/oder der Europäischen Zentralbank 
(„EZB”) eingeleitet wurden.Die Geschäftsergebnisse der 
Emittentin können negativ beeinflusst werden, wenn die Emit-
tentin oder Finanzinstitute, mit denen die Emittentin Geschäf-
te tätigt, negative Ergebnisse bei diesen Stresstests erzielen. 
Des Weiteren könnte die Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Stresstests einen negativen Einfluss auf die Reputation der 
Emittentin oder ihre Fähigkeit, sich zu refinanzieren, haben 
sowie ihre Refinanzierungskosten erhöhen oder es könnten 
andere Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden. Zudem 
könnten die aus den vorgenannten Aspekten resultierenden 
Risiken einen wesentlichen negativen Einfluss auf den Ruf, 
das Geschäft, die Geschäftsergebnisse oder die Finanzlage 
der Emittentin haben. 
 
Risiken im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Bankenauf-
sichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism (SSM)) 
 
Verfahren im Rahmen des Einheitlichen Bankenaufsichtsme-
chanismus und des Einheitlichen Bankenabwicklungsmecha-
nismus (Single Resolution Mechanism (SRM)) bzw. andere 
regulatorische Initiativen könnten die Auslegung von die Emit-
tentin betreffenden regulatorischen Anforderungen ändern 
und zu weiteren regulatorischen Anforderungen sowie erhöh-
ten Compliance- und Berichterstattungskosten führen. Zudem 
könnte die Emittentin dazu verpflichtet sein, zusätzlich zu 
bereits bestehenden Beschluss-Kostenbeiträgen weitere Kos-
tenbeiträge zu leisten. Ferner können solche Entwicklungen 
das Geschäft, die Geschäftsergebnisse oder die Finanzlage 
der Emittentin wesentlich beeinträchtigen. 
 
Risiken im Zusammenhang mit der Prüfung der Aktiva-
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Qualität (Asset Quality Review) als Teil des Comprehensive 
Assessment 
 
Die Veröffentlichung der Ergebnisse des Comprehensive 
Assessment oder Komponenten davon (einschließlich Ergeb-
nisse aus dem Asset Quality Review bzw. der Stresstest-
Komponenten), ihre Bewertung durch Finanzmarktteilnehmer 
und der allgemeine Eindruck des Marktes, dass ein Stresstest 
nicht streng genug ist, könnten die Reputation der Emittentin 
oder ihre Fähigkeit, sich zu refinanzieren, negativ beeinflus-
sen sowie ihre Refinanzierungskosten erhöhen. Zudem könn-
ten die aus den vorgenannten Aspekten resultierenden Risi-
ken einen wesentlichen negativen Einfluss auf die Reputation, 
das Geschäft, die Geschäftsergebnisse oder die Finanzlage 
der Emittentin haben.  
 
Anstieg der Regulierungstätigkeit 
 
Die weltweite Finanzkrise hat zu einem Anstieg der Regulie-
rungstätigkeit auf nationaler und internationaler Ebene ge-
führt, wodurch neue Vorschriften erlassen worden sind und 
bereits bestehende, für den Finanzsektor geltende Vorschrif-
ten in strengerem Maße durchgesetzt werden. Dies hat einen 
wesentlichen Einfluss auf Compliance-Kosten und kann die 
Handlungsmöglichkeiten der Finanzinstitute erheblich beein-
flussen. 
 
Maßnahmen der Regierungen und Zentralbanken als Reaktion 
auf die Finanzkrise 
 
Als Reaktion auf die Finanzmarktkrise gab es bedeutende 
Eingriffe durch die Regierungen und Zentralbanken in den 
Finanzdienstleistungssektor, unter anderem bei der Über-
nahme unmittelbarer Beteiligungen an einzelnen Finanzinsti-
tuten und der Einbringung von Kapital in anderer Form, der 
Übernahme von Bürgschaften für Finanzinstitute sowie der 
Übernahme notleidender Werte von Finanzinstituten. 

Die Durchführung derartiger Maßnahmen in Bezug auf ande-
re Gesellschaften könnte Auswirkungen darauf haben, wie die 
Aussichten des Finanzdienstleistungssektors oder bestimmter 
Arten von Finanzinstrumenten insgesamt wahrgenommen 
werden. In diesem Fall könnte der Preis für die Finanzinstru-
mente der NORD/LB und ihrer Tochtergesellschaften fallen 
und ihre Finanzierungs- und Eigenkapitalkosten steigen, was 
sich wesentlich nachteilig auf das Geschäft, das Betriebser-
gebnis oder die Finanzlage der NORD/LB und ihrer Tochter-
gesellschaften auswirken könnte. 

Risiken im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsgesetz, 
Finanzmarktstabilisierungsgesetz oder Maßnahmen zur Um-
setzung der EU-Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten (European Bank Recovery and Resolution 
Directive (BRRD)) 

 
Aufgrund von Maßnahmen gemäß dem sogenannten Rest-
rukturierungsgesetz, Finanzmarktstabilisierungsgesetz oder 
der EU-Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditin-
stituten kann der anfängliche Schuldner von Schuldverschrei-
bungen (z.B. die Emittentin) durch einen anderen Schuldner 
(der ein grundlegend anderes Risikoprofil oder eine andere 
Kreditwürdigkeit als die Emittentin haben kann) ersetzt wer-
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den. Alternativ können die Forderungen bei dem ursprüngli-
chen Schuldner verbleiben, jedoch ist diese Situation in Be-
zug auf das Vermögen, die Geschäftstätigkeit bzw. die Kre-
ditwürdigkeit des Schuldners möglicherweise nicht mit der 
Situation vor der Anwendung der Maßnahme identisch.  
 
Risiken im Zusammenhang mit der Abtrennung des Eigen-
handels 
 
Im Falle, dass die Emittentin bestimmte Handelsaktivitäten 
gemäß zukünftiger EU-Vorschläge im Zusammenhang mit 
dem Liikanen Report bzw. der Umsetzung des Trennbanken-
gesetzes abtrennen muss, kann sie eine grundlegend andere 
Risikoübernahme oder Kreditwürdigkeit besitzen. Dies kann 
auch andere negative Auswirkungen auf das Geschäftsmodell 
bzw. die Profitabilität der Emittentin oder einen anderen nega-
tiven Einfluss auf das Geschäftsmodell der Emittentin haben, 
was sich wiederum nachteilig auf die Gläubigerrechte auswir-
ken kann. 
 
Risiken im Zusammenhang mit der Staatsschuldenkrise 
 
Regulatorische und politische Maßnahmen durch europäische 
Regierungen als Reaktion auf die europäische Staatsschul-
denkrise reichen möglicherweise nicht aus, um eine Auswei-
tung der Krise oder einen Ausstieg eines oder mehrerer Mit-
gliedsstaaten aus der gemeinsamen Währung zu verhindern. 
Ein Austritt aus dem Euro von einem Staat oder mehreren 
Staaten könnte unvorhersehbare Konsequenzen für das Fi-
nanzsystem und die gesamte Wirtschaft haben und möglich-
erweise zu einem Rückgang des Geschäftsvolumens sowie 
bereichsübergreifenden Abschreibungen auf das Anlagever-
mögen und Verlusten führen. Die Fähigkeit der Emittentin, 
sich selbst gegen diese Risiken zu schützen, ist begrenzt.  
 

D.3 Zentrale Angaben zu den 
zentralen Risiken, die den 
Schuldverschreibungen ei-
gen sind. 
 

Bei den nachfolgend genannten Risiken handelt es sich um 
die wesentlichen Risiken der Schuldverschreibungen.  
 
Potenzielle Illiquidität 
Die Schuldverschreibungen sind nicht notwendigerweise für 
alle Arten von Anlegern geeignet. 
 

Die Schuldverschreibungen werden unter Umständen nicht 
an einer Börse zugelassen oder – auch wenn sie an einer 
Börse zugelassen sind – möglicherweise nicht aktiv gehan-
delt, mit der Konsequenz, dass ein Anleger nur eingeschränk-
te Verkaufsmöglichkeiten hat. 
 

Ungewisse Wertentwicklung 
Der Marktpreis für die Schuldverschreibungen kann erhebli-
chen Schwankungen unterliegen, und ein Anleger kann ge-
zwungen sein, das wirtschaftliche Risiko der Investition in die 
Schuldverschreibungen bis zum Ende der Laufzeit zu tragen. 
 

Der historische Wert der Schuldverschreibungen kann nicht 
als Indikator für eine mögliche Wertentwicklung für die Zukunft 
herangezogen werden. 
 

Mögliche Währungsschwankungen 
Anleger in Ländern mit einer anderen Währung als der Wäh-
rung der Schuldverschreibungen sind dem zusätzlichen Risi-
ko sich ändernder Wechselkurse ausgesetzt. 
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Kreditausfallrisiko in Bezug auf die Emittentin 
Eine Verwirklichung des Kreditrisikos kann zu einem teilwei-
sen oder vollständigen Zahlungsausfall der Emittentin hin-
sichtlich Zins- und/oder Tilgungszahlungen führen und der 
Anleger kann einen teilweisen oder vollständigen Verlust sei-
nes eingesetzten Kapitals erleiden. 
 

Ratingänderungen 
Ratings sind keine Empfehlungen, Schuldverschreibungen zu 
kaufen, zu verkaufen oder zu halten und Ratings können je-
derzeit ausgesetzt, revidiert oder zurückgezogen werden. 
Eine Änderung des Ratings der Emittentin könnte sich nach-
teilig auf den Kurs der Schuldverschreibungen auswirken. 
 

Provisionen und Gebühren 
Provisionen, Gebühren und andere Kosten können den Ertrag 
aus den Schuldverschreibungen schmälern. 
 

Besteuerung 
Steuern, Abgaben und Gebühren können den Ertrag aus den 
Schuldverschreibungen schmälern. Zahlungen in Bezug auf 
die Schuldverschreibungen können einer Quellensteuer ge-
mäß dem Foreign Account Tax Compliant Act („FATCA“) 
unterliegen.  
 

Gesetzesänderungen 
Gesetzesänderungen können einen negativen Einfluss auf 
die Investition in die Schuldverschreibungen haben und die 
Rückzahlung und/oder Zinszahlungen gefährden. 
 

Inflationsrisiko 
Die Realverzinsung aus der Investition kann durch Inflation 
verringert werden. 
 
[Nachrangabrede 
Nachrangige Schuldverschreibungen sind Verpflichtungen der 
Emittentin, die mit allen anderen nachrangigen Verbindlichkei-
ten der Emittentin wenigstens gleichwertig sind. Im Falle der 
Auflösung, der Liquidation oder der Insolvenz oder im Falle 
eines Verfahrens, das zur Auflösung oder Insolvenz der Emit-
tentin führen kann, sind diese Verbindlichkeiten nachrangig 
gegenüber Ansprüchen nicht nachrangiger Gläubiger, mit der 
Folge, dass in keinem Fall Zahlungen auf die Verbindlichkei-
ten geleistet werden, solange nicht alle nicht nachrangigen 
Gläubiger der Emittentin vollständig bedient worden sind. 
 

Gläubiger können ihre Ansprüche aus nachrangigen Schuld-
verschreibungen nicht gegen Ansprüche der Emittentin auf-
rechnen. Eine Sicherheit gleich welcher Art, welche die Rech-
te der Gläubiger unter den nachrangigen Schuldverschrei-
bungen besichert, wurde nicht und wird auch nicht zu einem 
späteren Zeitpunkt von der Emittentin oder einer verbunde-
nen Gesellschaft oder einem Dritten, der eine enge Verbin-
dung zur Emittentin aufweist oder einer verbundenen Gesell-
schaft eines Dritten oder einer anderen Person bestellt. 
 

Darüber hinaus unterliegen die Kündigung, Tilgung, der 
Rückkauf und die Rückzahlung dieser Schuldverschreibun-
gen besonderen Beschränkungen.  
 
Die Ausstattungsmerkmale von nachrangigen Schuldver-
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schreibungen wirken sich insbesondere auch auf den Markt-
wert der Schuldverschreibungen aus, so dass Schuldver-
schreibungen der gleichen Emittentin mit ansonsten gleichen 
Ausstattungsmerkmalen, aber ohne Nachrangabrede, in der 
Regel einen höheren Marktwert aufweisen. Im Falle einer 
Rückzahlung aus regulatorischen Gründen besteht keine 
Gewähr dafür, dass die Gläubiger der Schuldverschreibungen 
die investierten und zurückgezahlten Beträge zu vergleichba-
ren Konditionen reinvestieren können.] 
 
Risiken in Bezug auf die Verzinsung der Schuldverschreibun-
gen  
[Zinsänderungen können einen negativen Einfluss auf den 
Wert von [festverzinslichen Schuldverschreibungen] [Stu-
fenzinsschuldverschreibungen (steigend oder fallend)] [Reset 
Schuldverschreibungen] haben.] 
 

[Auch wenn im Falle von Nullkupon Schuldverschreibungen 
keine periodischen Zinszahlungen erfolgen, können Zinsän-
derungen den Wert von Nullkupon Schuldverschreibungen 
negativ beeinflussen und sich unter Umständen stärker aus-
wirken, als dies bei festverzinslichen Schuldverschreibungen 
der Fall wäre.] 
 

[Der Inhaber von variabelverzinslichen Schuldverschreibun-
gen ist den Risiken sich ändernder Zinsniveaus ausgesetzt. 
Wenn variabelverzinsliche Schuldverschreibungen auf ein 
bestimmtes Zinsniveau begrenzt sind, profitiert der Anleger 
nicht von einer Steigerung des Referenzzinssatz- bzw. CMS-
Zinssatzniveaus über diese Grenze hinaus.] [Im Fall von 
Schuldverschreibungen mit einer variablen Zinskompo-
nente ohne Mindestzinssatz zusätzlich einfügen: Da der 
[Referenzzinssatz][CMS Zinssatz] ein sich täglich verändern-
der Kapitalmarktzinssatz ist, unterliegt dieser den Gegeben-
heiten und Schwankungen des Kapitalmarktes. Der Wert des 
[Referenzzinssatzes][CMS Zinssatzes] kann auch den Wert 
Null (0) annehmen oder sogar negativ werden. Selbst wenn 
dieser Fall eintritt, so kann der variable Zinssatz insgesamt 
nie negativ werden, d.h. einen Wert kleiner Null annehmen. 
Allerdings kann in einem solchen Fall der negative Wert des 
[Referenzzinssatzes][CMS Zinssatzes] einen möglichen Auf-
schlag auf den [Referenzzinssatz][CMS Zinssatz] verringern, 
und zwar bis der variable Zinssatz für die jeweilige(n) Zinspe-
riode(n) insgesamt Null (0) beträgt, die Schuldverschreibun-
gen also in der/den jeweilige(n) Zinsperiode(n) nicht verzinst 
werden, der Anleger also keine Verzinsung erhält.] 
 
[Bei fest- zu variabelverzinslichen Schuldverschreibungen mit 
einem Wahlrecht der Emittentin kann im Voraus keine eindeu-
tige Aussage getroffen werden, ob und (sofern mehrere 
Wechseltage vorgesehenen sind) wann die Emittentin ihr 
Recht zu einem Wechsel der Verzinsungsart ausüben wird. 
Insofern ist unsicher ob und wann ein Wechsel in der Verzin-
sungsart von einer festen Verzinsung zu einer variablen Ver-
zinsung erfolgt. Die Möglichkeit der Emittentin, den Zinssatz 
von einem festen Zinssatz in einen variablen Zinssatz umzu-
wandeln, kann sich zudem nachteilig auf den Sekundärmarkt 
und den Marktwert der Schuldverschreibungen auswirken, 
weil die Emittentin ihr Wahlrecht in Bezug auf den Wechsel 
der Verzinsungsart voraussichtlich zu einem Zeitpunkt ausü-
ben wird, an dem der Wechsel der Verzinsungsart aus Sicht 
der Gläubiger nachteilig ist, da der nach dem Wechsel der 
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Verzinsungsart zu zahlende variable Zinssatz geringer ist als 
der zuvor gezahlte feste Zinssatz. ] 
 

[Wiederanlagerisiko bei vorzeitiger außerordentlicher Kündi-
gung 
Die Emittentin hat das Recht, unter bestimmten Umständen 
bestimmte Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen. 
Im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung besteht die Möglichkeit, 
dass der Anleger eine geringere als die erwartete Rendite für 
das investierte Kapital erhält. Die Emittentin könnte ihr Recht 
zur vorzeitigen Rückzahlung zu einem Zeitpunkt ausüben, zu 
dem die Rendite für vergleichbare Schuldverschreibungen am 
Kapitalmarkt niedriger ist, was bedeutet, dass ein Anleger den 
Rückzahlungsbetrag gegebenenfalls nur in Schuldver-
schreibungen mit einer geringeren Rendite reinvestieren 
kann.] 
 
Sollten sich eines oder mehrere der oben genannten Ri-
siken realisieren, könnte dies zu einem erheblichen Kurs-
rückgang der Wertpapiere und im Extremfall zu einem 
Totalverlust des von den Gläubigern eingesetzten Kapi-
tals führen. 
 

 
Abschnitt E – Angebot 
 
E.2b Gründe für das Angebot und 

Zweckbestimmung der Erlö-
se, sofern diese nicht in der 
Gewinnerzielung und/oder 
der Absicherung bestimmter 
Risiken liegt. 
 

[Die Emittentin verwendet die Emissionserlöse der Schuld-
verschreibungen zur (Re-)Finanzierung ihrer allgemeinen 
Geschäftstätigkeit.] 
 
[ggf. anderen Grund für das Angebot und die Zweck-
bestimmung des Emissionserlöses einfügen]  

E.3 Beschreibung der Angebots-
konditionen 

[Bezeichnung der Emission einfügen] 
 
[Emissionsvolumen: [Emissionsvolumen einfügen]] 
 
[Emissionspreis: [Emissionspreis einfügen]] 
 
[Mindestzeichnung: [Betrag einfügen]] 
 
[Verfahren zur Ermittlung des Emissionspreises: [Kriterien 
zur Ermittlung des Verkaufskurses einfügen, soweit die-
ser zu Beginn des Angebots noch nicht bestimmt ist]] 
 
[Art des Verkaufes: [Art des Verkaufes einfügen]] 
 
[Beginn und Ende des Angebots: [Beginn und Ende des 
Angebots einfügen]] 
 
[Übernahme und/oder Platzierung: [Emissionsübernahme 
und/oder Platzierung durch andere Institute einfügen]] 
 
[Weitere Angaben der Angebotskonditionen einfügen]  
 

E.4 Beschreibung aller für die 
Emission/das Angebot we-
sentlichen Interessen, ein-
schließlich Interessenskon-
flikte 

[Nicht anwendbar. Bei dieser Emission bestehen keine we-
sentlichen Interessen oder Interessenkonflikte.] 
 
[ggf. einfügen: Im Zusammenhang mit dem Vertrieb der 
Schuldverschreibungen wird an Dritte eine jährliche Ver-
triebsvergütung in Höhe von [●] % auf den Nennbetrag ge-
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zahlt, die grundsätzlich erfolgsabhängig ist. Daraus können 
sich wesentliche Interessen dieser Dritten an der Emission 
ergeben. Der Emittentin sind darüber hinaus keine an der 
Emission der Schuldverschreibungen beteiligten Personen 
bekannt, die ein wesentliches Interesse an der Emission ha-
ben. Gleiches gilt in Bezug auf mögliche Interessenkonflikte.] 
 
[ggf. weitere Interessen/Interessenkonflikte beschreiben] 
 

E.7 Schätzung der Ausgaben, 
die dem Anleger vom Emit-
tenten oder Anbieter in 
Rechnung gestellt werden. 

[Nicht anwendbar. Dem Anleger werden vom Emittenten oder 
Anbieter keine Ausgaben in Rechnung gestellt werden.]  
 
[Betrag und kurze Beschreibung der Ausgaben einfügen]  
 
[Wenn ein potentieller Investor die Schuldverschreibungen 
von einem Dritten erwirbt, kann der Kaufpreis einen Erlös 
enthalten, der von dem Dritten festgelegt wird.] 
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II. RISIKOFAKTOREN 
 
Die nachfolgende Beschreibung nennt die mit der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – (die 
„NORD/LB“ oder die „Emittentin“) sowie die mit den Schuldverschreibungen verbundenen Risiken. 
Vor einer Anlageentscheidung in die Schuldverschreibungen sollten potentielle Investoren die nach-
folgende Beschreibung der Risiken im Hinblick auf die Emittentin und die Schuldverschreibungen zu-
sammen mit allen anderen in diesem Basisprospekt enthaltenen Informationen, einschließlich der auf 
eine bestimmte Emission von Schuldverschreibungen anwendbaren Endgültigen Bedingungen, in 
Betracht ziehen. Eine Investition in die im Rahmen dieses Basisprospekts anzubietenden Schuldver-
schreibungen sollte nur getätigt werden, nachdem alle für die betreffenden Schuldverschreibungen 
relevanten Tatsachen, insbesondere die nachfolgenden Risikofaktoren, berücksichtigt und sorgfältig 
geprüft wurden. Darüber hinaus sollte potentiellen Investoren bewusst sein, dass die hier beschriebe-
nen Risiken gleichzeitig auftreten und sich dadurch verschärfen können. Die Reihenfolge, in der die 
Risikofaktoren nachfolgend aufgeführt werden, beinhaltet weder eine Wertung der Emittentin in Bezug 
auf die Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken, noch ist sie ein Indiz für die Bedeutung und/oder We-
sentlichkeit eines Risikos. 
 
Die nachstehend beschriebenen Risiken sind kein Ersatz für individuelle Finanz- oder Anlageberatung 
durch eine Bank oder einen Anbieter von Finanz- oder Anlagedienstleistungen hinsichtlich der Risiken 
und Konsequenzen in Verbindung mit dem Kauf, Besitz und Verkauf der Schuldverschreibungen, ein-
schließlich der Auswirkungen gesetzlicher Bestimmungen der Länder, in denen Anleger ansässig 
sind, bevor eine Entscheidung zur Investition in die Schuldverschreibungen getroffen wird. 
 
 

Risiken in Bezug auf die Emittentin  
 
Die Risiken in Bezug auf die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – sind im Registrierungsformu-
lar der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 4. August 2014, aktualisiert durch den Nach-
trag Nr. 1 vom 16. September 2014, unter 1.1. Risikofaktoren enthalten. 
  
 

Risiken in Bezug auf die Schuldverschreibungen 
 
Eine Anlage in die Schuldverschreibungen ist mit den folgenden wertpapierspezifischen Risiken ver-
bunden, die sich einzeln oder kumuliert realisieren können. Die nachfolgend aufgeführten Risiken 
stellen nach Auffassung der Emittentin die wichtigsten, mit einer Anlage in die Schuldverschreibungen 
verbundenen, Risiken dar. 
 
Potentielle Investoren sollten daher bei der Entscheidung über den Erwerb der Schuldverschreibun-
gen die nachfolgenden Risiken beachten und ihre Anlageentscheidung mit ihrem Anlageberater ab-
stimmen, sofern sie dieses für erforderlich halten. 
 
Die Schuldverschreibungen sind nicht notwendigerweise für alle Arten von Anlegern geeignet. 
 
Jeder potentielle Investor, der unter diesem Basisprospekt begebenen Schuldverschreibungen muss 
vor dem Hintergrund seiner persönlichen Umstände entscheiden, ob diese Anlage für ihn geeignet ist.  
 
Insbesondere sollte jeder potentielle Investor: 
 
(i) vor einer Investitionsentscheidung in die Schuldverschreibungen verstanden haben, dass die 

Schuldverschreibungen höchst komplexe Finanzinstrumente darstellen, die nicht für Anleger ge-
eignet sind, die eine regelmäßige und bedingungsunabhängige Rendite in Form von Zinszahlun-
gen und eine Rückzahlung zu mindestens 100% des Nennbetrags suchen. Bei einer Investition in 
die Schuldverschreibungen müssen Anleger mit einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals 
rechnen; 

 
(ii) über ausreichende Kenntnisse und Erfahrung verfügen, um eine sinnvolle Einschätzung der betref-

fenden Schuldverschreibungen, der Vorteile und Risiken einer Anlage in dieselben und der in die-
sem Basisprospekt oder in einem anwendbaren Nachtrag zu diesem Basisprospekt gemäß § 16 
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des Wertpapierprospektgesetzes („WpPG”) (jeweils ein „Nachtrag”) dargestellten Informationen 
vornehmen zu können; 

 
(iii) über ausreichende finanzielle Ressourcen und Liquidität verfügen, um alle Risiken einer Anlage in 

die betreffenden Schuldverschreibungen oder in den Fällen, in denen sich die Währung der Zah-
lung von Kapital- oder Zinsbeträgen von der Landeswährung des potentiellen Investors unter-
scheidet, übernehmen zu können; 

 
(iv) über ein umfassendes Verständnis der maßgeblichen Ausgestaltung in Form von Anleihebedin-

gungen der betreffenden Schuldverschreibungen verfügen und mit dem Verhalten der relevanten 
Indizes und Finanzmärkte vertraut sein; und 

 
(v) in der Lage sein, (entweder alleine oder mit Hilfe eines Finanzberaters) mögliche Szenarien für 

wirtschaftliche, Zins- und sonstige Faktoren zu bewerten, die sich auf seine Anlage und seine Fä-
higkeit zur Übernahme der jeweiligen Risiken auswirken können. 

 
Bei den Schuldverschreibungen handelt es sich um höchst komplexe Finanzinstrumente. Sachver-
ständige institutionelle Anleger erwerben komplexe Finanzinstrumente im Allgemeinen nicht als sepa-
rate Anlage, sondern um über eine bewusste, sorgfältig bemessene und angemessene Zuführung von 
Risiken zum Gesamtportfolio eine Risikominderung oder eine Renditeverbesserung zu erreichen. Ein 
potentieller Investor sollte nicht in Schuldverschreibungen investieren, bei denen es sich um komplexe 
Finanzinstrumente handelt, es sei denn, er verfügt (entweder alleine oder mit Hilfe eines Finanzbera-
ters) über die notwendigen Sachkenntnisse, um einschätzen zu können, wie sich die Schuldverschrei-
bungen unter wechselnden Bedingungen entwickeln werden, und die sich hieraus ergebenden Aus-
wirkungen auf den Wert der Schuldverschreibungen sowie die Auswirkungen dieser Investition auf 
das gesamte Anlageportfolio des potentiellen Investors abschätzen zu können. 
 
Potentielle Illiquidität 
 
Die auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Schuldverschreibungen können börsennotiert 
oder nicht börsennotiert sein. Unabhängig davon, ob die Schuldverschreibungen börsennotiert sind 
oder nicht, besteht keine Gewähr dafür, dass sich für die Schuldverschreibungen ein liquider Markt 
entwickeln wird oder, falls ein solcher besteht, dass dieser weiterhin bestehen wird. Die Tatsache, 
dass die Schuldverschreibungen möglicherweise börsennotiert sind, führt nicht notwendigerweise zu 
einer Erhöhung der Liquidität. In einem illiquiden Markt könnte es einem Inhaber nicht möglich sein, 
seine Schuldverschreibungen zu irgendeinem Zeitpunkt zu einem angemessenen Marktpreis zu ver-
kaufen. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist die Emittentin nicht verpflichtet, die Schuld-
verschreibungen vor Endfälligkeit zurückzuzahlen. 
 
Ungewisse Wertentwicklung 
 
Unabhängig vom Risiko, dass kein liquider Markt für die Schuldverschreibungen entstehen oder fort-
bestehen könnte, hängen die Kursbewegungen börsennotierter Schuldverschreibungen von einer 
Vielzahl von Faktoren ab. Zu diesen zählen unter anderem Änderungen der allgemeinen Marktzins-
sätze, makroökonomische Entwicklungen oder die Nachfrage im Markt. Es lässt sich nicht vorherse-
hen, ob der Kurs der Schuldverschreibungen, die unter diesem Basisprospekt begeben werden, stei-
gen oder fallen wird. Die Emittentin übernimmt zudem keine Garantie dafür, dass der Kurs der 
Schuldverschreibungen während ihrer Laufzeit konstant bleibt. 
 
Der für an einer Börse notierte Schuldverschreibungen festgestellte Kurs kann außerdem erheblichen 
Schwankungen unterliegen (siehe auch zuvor unter „Volatilität“). Der Kurs der Schuldverschreibungen 
kann unter den Ausgabe- oder Kaufkurs fallen. Im Falle des Verkaufs von Schuldverschreibungen vor 
Endfälligkeit kann der Gläubiger der Schuldverschreibungen das investierte Kapital insgesamt oder 
teilweise verlieren. 
 
Bei nicht börsennotierten Schuldverschreibungen, einschließlich der Schuldverschreibungen, die in 
den Freiverkehrshandel einer Börse eingeführt werden, könnte es schwieriger sein, Kursinformationen 
einzuholen, was sich nachteilig auf ihre Liquidität auswirken könnte. Die Möglichkeiten zum Verkauf 
nicht börsennotierter Schuldverschreibungen könnten aus länderspezifischen Gründen weiteren Ein-
schränkungen unterliegen. 
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Mögliche Währungsschwankungen 
 
Soweit die Schuldverschreibungen U.S. Dollar denominieren, haben Wechselkursschwankungen er-
hebliche Auswirkungen auf Zahlungen von Zinsen oder Kapital, die ein Inhaber in seiner Landeswäh-
rung zu den jeweiligen Zinszahlungsterminen bzw. zum Endfälligkeitsdatum erhält. 
 
Kreditausfallrisiko in Bezug auf die Emittentin 
 
Anleger vertrauen auf die Kreditwürdigkeit der Emittentin und haben keine Rechte gegenüber anderen 
Personen. Die jeweiligen Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass die Emittentin die auf die Schuld-
verschreibungen zu leistenden Zinszahlungen und/oder Rückzahlungen teilweise oder insgesamt 
versäumt. Je schlechter die Kreditwürdigkeit der Emittentin, desto höher ist das Verlustrisiko des je-
weiligen Anlegers. Eine Verwirklichung des Kreditrisikos kann mithin zu einem teilweisen oder voll-
ständigen Zahlungsausfall der Emittentin hinsichtlich Zins- und/oder Rückzahlung führen und der An-
leger kann einen teilweisen oder vollständigen Verlust seines eingesetzten Kapitals erleiden. 
 
Ratingänderungen 
 
Für die unter diesem Basisprospekt begebenen Schuldverschreibungen kann ein Rating vergeben 
werden oder auch nicht. Weiterhin ist es möglich, dass die maßgeblichen Rating-Agenturen für die 
verschiedenen und unter diesem Basisprospekt begebenen Schuldverschreibungen unterschiedliche 
Ratings erteilen. Das Rating einer bestimmten Emission von Schuldverschreibungen (Rating der 
Schuldverschreibungen) kann sich von dem Rating unterscheiden, das die Rating-Agenturen der 
Emittentin (Rating der Emittentin) erteilt haben.  
 
Anleger der Schuldverschreibungen vertrauen auf die Kreditwürdigkeit der Emittentin und haben keine 
Rechte gegenüber anderen Personen. Die jeweiligen Gläubiger sind dem Risiko ausgesetzt, dass die 
Emittentin die auf die Schuldverschreibungen zu leistenden Zinszahlungen und/oder Rückzahlungen 
teilweise oder insgesamt versäumt. Je schlechter die Kreditwürdigkeit der Emittentin, desto höher ist 
das Verlustrisiko. 
 
Ein Rating stellt keine Empfehlung dar, Schuldverschreibungen zu kaufen, zu verkaufen oder zu hal-
ten und kann jederzeit von der betreffenden Rating-Agentur ausgesetzt, herabgesetzt oder zurückge-
zogen werden. Jede Änderung des Ratings der Emittentin oder der Schuldverschreibungen könnte 
nachteilige Auswirkungen auf den Kurs der Schuldverschreibungen haben. Im Falle eines Verkaufs 
der Schuldverschreibungen vor Endfälligkeit könnte sich hieraus für den Gläubiger ein Teil- oder To-
talverlust des investierten Kapitals ergeben.  
 
Minderung des Ertrags durch Provisionen und Gebühren 
 
Der Ertrag aus den Schuldverschreibungen könnte durch Provisionen, Gebühren und sonstige Kosten 
(insbesondere Erwerbs- und Veräußerungskosten) gemindert werden. Vor einer Anlageentscheidung 
und/oder dem Verkauf von Schuldverschreibungen vor dem jeweiligen Endfälligkeitstag der Schuld-
verschreibungen sollten potentielle Investoren daher ihre eigenen Finanzberater hinsichtlich der Pro-
visionen, Gebühren und sonstigen Kosten (insbesondere Erwerbs- und Veräußerungskosten) konsul-
tieren, die in Verbindung mit dem Kauf, Besitz oder Verkauf der Schuldverschreibungen anfallen. 
 
Risiko steuerlicher Einbehalte 
 
Der Ertrag aus den Schuldverschreibungen könnte durch Steuern, Abgaben und Gebühren gemindert 
werden. Die Besteuerung und ihre Auswirkungen hängen von den persönlichen Umständen des jewei-
ligen Gläubigers ab. Vor einer Anlageentscheidung sollten potentielle Investoren der Schuldverschrei-
bungen daher von ihren Steuerberatern Informationen und eine Beratung zu den steuerlichen Konse-
quenzen einholen, die sich in ihrer persönlichen Situation ergeben. 
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Quellensteuer nach den Steuervorschriften im Rahmen des US-amerikanischen Foreign Ac-
count Tax Compliance Act (FATCA)  
 
Es kann unter besonderen Umständen nach Maßgabe von Section 1471 bis 1474 des U.S. Internal 
Revenue Code of 1986 (US-amerikanisches Bundeseinkommensteuergesetz) in aktueller Fassung 
sowie der in diesem Rahmen erlassenen Vorschriften dazu kommen, dass auf Zahlungen auf die 
durch die Emittentin zu begebenden Schuldverschreibungen US-Steuern mit einem Satz von 30,00 
Prozent einbehalten werden.  
 
Dieses Risiko besteht, sofern an dem Zahlungsvorgang ein zum Steuereinbehalt verpflichtetes Finan-
zinstitut beteiligt ist und entweder ein die Zahlung empfangendes Finanzinstitut nicht FATCA-konform 
ist beziehungsweise der Gläubiger nicht ordnungsgemäß dahingehend legitimiert ist, ob eine US-
Steuerpflicht besteht. Dies gilt ungeachtet dessen, ob der Gläubiger tatsächlich US-steuerpflichtig ist. 
 
Gemäß den FATCA-Vorschriften umfasst die Definition der steuerrelevanten Zahlungen sowohl quel-
lensteuerpflichtige Zahlungen und alle einer solchen quellensteuerpflichtigen Zahlung zuzurechnen-
den Beträge als auch durchlaufende Zahlungen an andere Finanzinstitute.  
 
Finanzinstitute und Niederlassungen sind FATCA-konform, sofern das Land in dem sie tätig sind, ein 
entsprechendes Abkommen mit den USA geschlossen hat beziehungsweise die Institute eine Verein-
barung mit dem U.S. Internal Revenue Service (US-amerikanische Bundeseinkommensteuerbehörde) 
schließen. In diesen Fällen sind die Institute verpflichtet, jährlich die Erträge der positiv identifizierten 
US-Steuerpflichtigen sowie der nicht ordnungsgemäß nach FATCA identifizierten Kunden zu melden. 
Institute (oder deren Niederlassungen), die selbst eine Vereinbarung mit dem IRS schließen bzw. in 
den USA tätig sind, sind darüber hinaus zum Steuerabzug bei Zahlungen an nicht ordnungsgemäß 
dokumentierte Kunden sowie an nicht FATCA-konforme Finanzinstitute verpflichtet.  
 
Soweit die Emittentin oder ein an dem Zahlungsvorgang beteiligtes Finanzinstitut zum Einbehalt der 
US-Steuer verpflichtet ist, besteht folglich das Risiko, dass die Steuer von Zahlungen an Zinsen, Kapi-
tal oder sonstigen Zahlungen auf die Schuldverschreibungen abgezogen wird, sofern der Gläubiger 
nicht ordnungsgemäß nach FATCA legitimiert ist beziehungsweise eine Zahlung von einem zum Ein-
behalt verpflichteten Institut an ein nicht FATCA-konformes Institut weitergeleitet wird.  
 
In einem solchen Fall ist grundsätzlich weder die Emittentin noch eine Zahlstelle oder eine andere 
Person verpflichtet, diesen Abzug zu ersetzen, so dass ein solcher potentieller Quellensteuereinbehalt 
zu Lasten des Gläubigers ginge und dieser letztlich geringere Zahlungen erhält als erwartet. Gegebe-
nenfalls besteht jedoch die Möglichkeit eines Erstattungsantrags beim IRS. 
 
Gesetzesänderungen 
 
Gesetzesänderungen können nachteilige Auswirkungen auf eine Anlage in die Schuldverschreibun-
gen und Zahlungen von Kapital und/oder Zinsen haben. Die Schuldverschreibungen unterliegen deut-
schem Recht. Alle Erläuterungen zum deutschen Recht in diesem Basisprospekt basieren auf den 
zum Datum dieses Basisprospekts in Deutschland geltenden Gesetzen und Vorschriften, und es kann 
keine Gewähr hinsichtlich der Konsequenzen möglicher Gerichtsentscheidungen oder Änderungen 
des deutschen Rechts oder der Verwaltungspraxis nach dem Datum dieses Basisprospekts über-
nommen werden, die nachteilige Auswirkungen auf die Zahlung von Zinsen oder Rückzahlungsbeträ-
gen auf die Schuldverschreibungen haben könnten. 
 
Inflationsrisiko 
 
Das Inflationsrisiko bezeichnet das Risiko einer künftigen Geldabwertung. Je höher die Inflationsrate, 
desto niedriger fällt die reale Rendite auf die Schuldverschreibungen aus. Wenn die Inflationsrate der 
Nominalrendite entspricht oder diese übersteigt, beträgt die reale Rendite auf die Schuldverschrei-
bungen „Null“ (0) oder aber sie ist sogar negativ, das heißt, der Anleger erzielt keinen Ertrag. 
 
Wiederanlagerisiko bei vorzeitiger außerordentlicher Kündigung. 
 
Im Fall von steuerlichen Gründen (Quellensteuer), und im Fall von Änderungen des regulatorischen 
Umfelds ist die Emittentin berechtigt, die Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen.  
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Durch das Recht der Emittentin auf vorzeitige Rückzahlung sind die Gläubiger dem Risiko ausgesetzt, 
das ihre Rendite niedriger als erwartet ausfällt, und dass eine Wiederanlage des eingesetzten Kapitals 
nicht zu gleichen Konditionen möglich ist.  
 
Ansprüche von Gläubigern aus nachrangigen Schuldverschreibungen sind insgesamt nach-
rangig gegenüber den Ansprüchen aller nicht nachrangigen Gläubiger der Emittentin 
 
Nachrangige Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nachrangige und unbe-
sicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit sämtlichen anderen nachrangigen 
Verbindlichkeiten der Emittentin mindestens in gleichem Rang stehen. Im Falle der Auflösung, der 
Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin oder im Falle eines Verfahrens, das die Auflösung oder 
Liquidation der Emittentin zur Folge haben kann, sind diese Verbindlichkeiten jedoch insgesamt nach-
rangig gegenüber den Ansprüchen aller nicht nachrangigen Gläubiger der Emittentin. Dies hat zur 
Folge, dass in keinem Fall Zahlungen auf die Verbindlichkeiten geleistet werden, solange nicht alle 
nicht nachrangigen Gläubiger der Emittentin vollständig befriedigt worden sind. Im Falle der Auflö-
sung, der Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin oder im Falle eines Verfahrens, das die Auflö-
sung oder Liquidation der Emittentin zur Folge haben kann, sind Anleger in nachrangige Schuldver-
schreibungen mithin einem höheren Ausfallrisiko ausgesetzt, als Gläubiger aus nicht nachrangigen 
Schuldverschreibungen und müssen damit rechnen, einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihres 
eingesetzten Kapitals zu erleiden.  
 
Anleger in nachrangige Schuldverschreibungen sollten zudem beachten, dass sie nicht berechtigt 
sind, Ansprüchen aus den Schuldverschreibungen gegen etwaige Ansprüche der Emittentin aufzu-
rechnen, und dass im Zusammenhang mit nachrangigen Schuldverschreibungen weder jetzt, noch in 
Zukunft, Sicherheiten zur Besicherung der Rechte der Gläubiger aus den nachrangigen Schuldver-
schreibungen durch die Emittentin oder eines ihrer verbundenen Unternehmen oder einen Dritten mit 
enger Beziehung zur Emittentin oder eines ihrer verbundenen Unternehmen oder durch eine andere 
Person bestellt werden. 
 
Die Schuldverschreibungen sollen der Emittentin nach Maßgabe der anwendbaren Eigenmittelvor-
schriften als anrechenbare Eigenmittel in der Form von Ergänzungskapital zur Verfügung stehen (das 
„Ergänzungskapital" oder „Tier-2-Kapital“) zur Verfügung stehen. Gleichwohl besteht keine Garantie 
dafür, dass die nachrangigen Schuldverschreibungen als Tier-2-Kapital eingestuft werden, oder dass 
dies während der gesamten Laufzeit der nachrangigen Schuldverschreibungen der Fall sein wird.  
 
Vor diesem Hintergrund ist die Emittentin berechtigt, nachrangige Schuldverschreibungen insgesamt, 
jedoch nicht teilweise, nach ihrer Wahl und nach vorheriger Zustimmung der zuständigen Aufsichts-
behörde (soweit rechtlich erforderlich) zu kündigen, wenn auf Grund einer Änderung der in dem Land, 
in dem die Emittentin ihren Sitz hat, geltenden Rechtsvorschriften oder einer Änderung in der Anwen-
dung dieser Rechtsvorschriften oder der amtlichen Auslegung sich die aufsichtsrechtliche Einstufung 
der Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich dazu führen würde, dass die Schuldverschrei-
bungen nicht mehr vollständig als Ergänzungskapital („Ergänzungskapital“) zu qualifizieren sind oder 
als Eigenmittel geringerer Qualität neu eingestuft werden. 
 
Übt die Emittentin nach Eintritt eines regulatorischen Ereignisses ihr vorzeitiges Kündigungsrecht aus, 
werden die Schuldverschreibungen vorzeitig zurückgezahlt. Bei einer vorzeitigen Kündigung der 
Schuldverschreibungen ergibt sich das Risiko, dass der Anleger möglicherweise nicht in der Lage sein 
wird, die Rückzahlungsbeträge zu vergleichbaren Bedingungen anzulegen.  
 
Zudem sollten Anleger in nachrangige Schuldverschreibungen beachten, dass sie bei einer vorzeiti-
gen Rückzahlung der nachrangigen Schuldverschreibungen oder eines Rückerwerbs der nachrangi-
gen Schuldverschreibungen durch die Emittentin unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet sein 
können, die erhaltenen Zahlungen zurück zu gewähren, wenn die Emittentin das für die Rückzahlung 
erforderliche Kapital nicht durch die Einzahlung anderen, mindestens gleichwertig haftenden Eigenka-
pitals ersetzen kann oder die zuständige Aufsichtsbehörde der Rückzahlung nicht zugestimmt hat 
(sofern eine entsprechende Zustimmung gesetzlich vorgesehen ist). 
 
Weiterhin unterliegen die Kündigung, der Rückkauf und die (vorzeitige) Rückzahlung nachrangiger 
Schuldverschreibungen Beschränkungen. Diese Beschränkungen können Einfluss auf die Entwick-
lung des Marktwerts nachrangiger Schuldverschreibungen haben, mit der Folge, dass der Marktwert 
nachrangiger Schuldverschreibungen eines Emittenten in der Regel geringer ist, als der Marktwert 
nicht nachrangiger Schuldverschreibungen des selben Emittenten mit gleicher Ausstattung. 
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Änderungen der Marktzinssätze können sich nachteilig auf den Wert von festverzinslichen 
Schuldverschreibungen und Stufenzinsschuldverschreibungen und Reset Schuldverschrei-
bungen auswirken 
  
Im Falle von festverzinslichen Schuldverschreibungen und von Stufenzinsanleihen werden während 
der Laufzeit der Schuldverschreibungen feste Zinssätze gezahlt. Bei diesen Schuldverschreibungen 
wirkt sich ein Anstieg oder Rückgang des allgemeinen Zinsniveaus während der Laufzeit der Schuld-
verschreibungen auf den Kurs der Schuldverschreibungen aus.  
 
Wenn sich der jeweilige Marktzinssatz erhöht, fällt der Kurs einer festverzinslichen Schuldverschrei-
bung und von Stufenzinsanleihen üblicherweise, bis die Rendite der entsprechenden Schuldver-
schreibung in etwa dem Marktzinssatz entspricht. Im Falle eines Verkaufs von Schuldverschreibungen 
durch den Gläubiger einer Phase eines rückläufigen Marktzinssatzes unterliegt der Gläubiger dem 
Risiko, dass er eine niedrigere Rendite erzielt und dass eine Folgeinvestition zu einem niedrigeren 
Zinssatz erfolgt als dem vereinbarten festen Zinssatz. Im Falle des Verkaufs von Schuldverschreibun-
gen vor Endfälligkeit kann der Gläubiger das investierte Kapital insgesamt oder teilweise verlieren. 
 
In Bezug auf Reset Schuldverschreibungen besteht das folgende zusätzliche Risiko: Ungeachtet des-
sen, dass der auf die Schuldverschreibungen anwendbare Zinssatz am von der Emittentin festgeleg-
ten vorzeitigen Rückzahlungstag (der „Kündigungstag”) angepasst wird, besteht bei einer Investition 
in die Schuldverschreibungen das Risiko, dass Änderungen der Marktzinssätze während des Zeit-
raums vom Begebungstag bis zum Kündigungstag oder während des Zeitraums vom Kündigungstag 
bis zum Fälligkeitstag den Wert der Schuldverschreibungen nachteilig beeinflussen können. 
 
Weiterhin sind die Gläubiger von Reset Schuldverschreibungen dem Risiko eines sich verändernden 
Zinssatzes und nicht feststehender Zinsbeträge ausgesetzt. Der auf Reset Schuldverschreibungen 
während des Zeitraums vom Kündigungstag bis zum Fälligkeitstag kann niedriger sein als der Zins-
satz vom Begebungstag bis zum Kündigungstag und kann den Marktwert der Schuldverschreibungen 
beeinflussen. 
 
Änderungen der Marktzinssätze können nachteilige Auswirkungen auf den Wert von Nullku-
pon-Schuldverschreibungen haben, und diese Auswirkungen können stärker sein als die auf 
den Kurs von festverzinslichen Schuldverschreibungen mit periodischen Zinszahlungen 
 
Die Gläubiger von Nullkupon-Schuldverschreibungen sind dem Risiko ausgesetzt, dass der Kurs sol-
cher Schuldverschreibungen infolge von Veränderungen des Marktzinssatzes fällt. Kurse von Nullku-
pon-Schuldverschreibungen sind volatiler als Kurse von festverzinslichen Schuldverschreibungen mit 
periodischen Zinszahlungen und reagieren wahrscheinlich in höherem Maße auf Veränderungen des 
Marktzinssatzes als festverzinsliche Schuldverschreibungen mit einer vergleichbaren Laufzeit und 
periodischen Zinszahlungen.  
 
Gläubiger von variabelverzinslichen Schuldverschreibungen und Fest- zu variabelverzinsli-
chen Schuldverschreibungen sind dem Risiko von Zinssatzschwankungen ausgesetzt. Wenn 
die Verzinsung auf ein bestimmtes Zinsniveau begrenzt ist, profitiert der Gläubiger zudem 
nicht von einer Steigerung des Referenzzinssatzes oder des CMS Zinssatzes über diese 
Schwelle hinaus 
 
Variabelverzinsliche Schuldverschreibungen und fest- zu variabelverzinsliche Schuldverschreibungen 
werden während der Laufzeit (zeitweise) mit einem variablen Zinssatz verzinst, der auf einem Refe-
renzzinssatz oder einem CMS Zinssatz basiert und gegebenenfalls eine Marge enthält. Die variable 
Zinsperiode kann jeweils drei oder sechs Monate oder einen anderen in den anwendbaren Endgülti-
gen Bedingungen angegebenen Zeitraum umfassen. Ein variabler Zinssatz wird auf Grundlage der 
Entwicklungen des betreffenden Referenzzinssatzes oder CMS Zinssatzes festgestellt; daher kann ein 
variabler Zinssatz im Vergleich zu einem variablen Zinssatz aus vorherigen Zinsperioden auch fallen. 
Gläubiger von variabelverzinslichen Schuldverschreibungen und fest- zu variabelverzinslichen 
Schuldverschreibungen sind dem Risiko von Schwankungen des betreffenden Referenzzinssatzes 
oder CMS Zinssatzes während der Laufzeit der Schuldverschreibungen ausgesetzt. Die Rendite von 
variabelverzinslichen Schuldverschreibungen und fest- zu variabelverzinslichen Schuldverschreibun-
gen lässt sich nicht im Voraus bestimmen. 
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Der auf variabelverzinsliche Schuldverschreibungen und fest- zu variabelverzinsliche Schuldver-
schreibungen jeweils zahlbare variable Zinssatz kann auf ein bestimmtes Niveau begrenzt sein (der 
„Höchstzinssatz“). Die Gläubiger profitieren nicht von einem Anstieg des Referenzzinssatzes oder 
des CMS Zinssatzes über diesen Höchstzinssatz hinaus. Daher kann die Rendite dieser Schuldver-
schreibungen im Falle eines Anstiegs des Referenzzinssatzes oder CMS Zinssatzes über den festge-
legten Höchstzinssatz hinaus niedriger sein als die Rendite variabelverzinslicher Schuldverschreibun-
gen bzw. fest- zu variabelverzinslicher Schuldverschreibungen, die keinem Höchstzinssatz unterlie-
gen.  
 
Da der variable Zinssatz auf Grundlage eines Basiszinssatzes (Referenzzinssatz oder CMS Zinssatz) 
ermittelt wird, der von den Gegebenheiten und Schwankungen des Kapitalmarktes abhängig ist, kann 
der Wert des maßgeblichen Basiszinssatzes auch den Wert Null (0) annehmen oder sogar negativ 
werden. Selbst wenn dieser Fall eintritt, so kann der variable Zinssatz insgesamt nie negativ werden, 
d.h. einen Wert kleiner Null annehmen. Allerdings kann in einem solchen Fall der negative Wert des 
Basiszinssatzes einen möglichen Aufschlag auf den maßgeblichen Basiszinssatz verringern, und zwar 
bis der variable Zinssatz für die jeweilige(n) Zinsperiode(n) insgesamt Null (0) beträgt, die Schuldver-
schreibungen also in der/den jeweilige(n) Zinsperiode(n) nicht verzinst werden. Für den Gläubiger 
besteht mithin das Risiko, dass die Schuldverschreibungen in der/den jeweilige(n) Zinsperiode(n) nicht 
verzinst werden. 
 
Gläubiger von fest- zu variabelverzinslichen Schuldverschreibungen mit fixen und/oder variablen Be-
standteilen können je nach Ausgestaltung sowohl den zuvor beschriebenen besonderen Risiken einer 
festverzinslichen Schuldverschreibung als auch denen einer Schuldverschreibung mit variabler Ver-
zinsung unterliegen. 
 
Bei fest- zu variabelverzinslichen Schuldverschreibungen mit einem Wahlrecht der Emittentin 
in Bezug auf einen Wechsel der Verzinsungsart, kann sich die Emittentin während der Laufzeit 
der Schuldverschreibungen dafür entscheiden, den Festzinssatz in einen variablen Zinssatz 
umzuwandeln. Gläubiger solcher Schuldverschreibungen sind den Risiken aus festverzinsli-
chen Schuldverschreibungen und variabelverzinslichen Schuldverschreibungen ausgesetzt 
 
Bei fest- zu variabelverzinslichen Schuldverschreibungen mit einem Wahlrecht der Emittentin handelt 
es sich um verzinsliche Schuldverschreibungen, bei denen während der Laufzeit einmalig ein Wechsel 
in der Verzinsungsart stattfinden kann. Die Höhe der Verzinsung während der Laufzeit der Schuldver-
schreibungen ist aufgrund der Möglichkeit des Wechsels der Verzinsungsart ungewiss und kann nicht 
für die gesamte Laufzeit der Schuldverschreibungen im Voraus berechnet werden.  
 
Bei diesen Schuldverschreibungen hat die Emittentin das Recht, ohne Zustimmung der Gläubiger zu 
einem oder mehreren in den Endgültigen Bedingungen der maßgeblichen Emission festgelegten Ter-
minen die Verzinsungsart einmalig mit Wirkung für die nachfolgenden Zinsperioden von einer festen 
Verzinsung in eine variable Verzinsung zu ändern. Im Voraus kann jedoch keine eindeutige Aussage 
dazu getroffen werden, wann und ob die Emittentin dieses Recht zum Wechsel der Verzinsungsart 
ausüben wird. Sofern die Emittentin ihr Wahlrecht in Bezug auf den Wechsel der Verzinsungsart aus-
übt, wird dies voraussichtlich zu einem Zeitpunkt geschehen, an dem der Wechsel der Verzinsungsart 
aus Sicht der Gläubiger nachteilig ist, da der nach dem Wechsel der Verzinsungsart zu zahlende vari-
able Zinssatz geringer ist als der zuvor gezahlte feste Zinssatz. Die Höhe der Verzinsung kann des-
halb nach einem Wechsel geringer ausfallen als ohne einen solchen Wechsel der Verzinsungsart.  
 
Darüber hinaus wird auf die detaillierte Darstellung der Risiken, für festverzinsliche sowie für variabel-
verzinsliche Schuldverschreibungen verwiesen, die entsprechend auch für fest- zu variabelverzinsli-
chen Schuldverschreibungen mit einem Wahlrecht der Emittentin gelten. 
 
In bestimmten Fällen kann die Emittentin berechtigt sein, die Schuldverschreibungen zu kün-
digen und vorzeitig zurückzuzahlen. Eine solche vorzeitige Rückzahlung kann dazu führen, 
dass die Renditen der Gläubiger auf das investierte Kapital niedriger als erwartet ausfallen 
 
Die Emittentin kann berechtigt sein, die Schuldverschreibungen ordentlich zu kündigen und vorzeitig 
zurück zu zahlen.  
 
Im Fall von Schuldverschreibungen (mit Ausnahme von Pfandbriefen) kann die Emittentin zudem zur 
außerordentlichen Kündigung der Schuldverschreibungen und zur vorzeitigen Rückzahlung der 
Schuldverschreibungen berechtigt sein, wenn sie aus steuerlichen Gründen zur Zahlung zusätzlicher 
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Beträge auf die Schuldverschreibungen verpflichtet ist. Sofern es sich um nachrangige Schuldver-
schreibungen handelt, kann die außerordentliche Kündigung aus steuerlichen Gründen von der Zu-
stimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde abhängig sein, soweit eine entsprechende Zustimmung 
gesetzlich erforderlich ist. 
 
Sofern es sich um nachrangige Schuldverschreibungen handelt, kann die Emittentin weiterhin berech-
tigt sein, die Schuldverschreibungen aus regulatorischen Gründen außerordentlich zu kündigen und 
vorzeitig zurück zu zahlen. Die vorzeitige Rückzahlung aus regulatorischen Gründen steht unter dem 
Vorbehalt der zuständigen Aufsichtsbehörde. 
 
Durch das Recht der Emittentin auf vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen sind die Gläu-
biger dem Risiko ausgesetzt, dass ihre Rendite niedriger als erwartet ausfällt, und dass sie nicht in der 
Lage sind, den Rückzahlungserlös in vergleichbare Schuldverschreibungen mit derselben oder einer 
höheren Rendite zu investieren. 
 
Jeder potentielle Investor muss auf Grundlage seiner eigenen unabhängigen Prüfung und der 
ihm unter den gegebenen Umständen angemessen erscheinenden professionellen Beratung 
bestimmen, ob ein Erwerb der Schuldverschreibungen vollkommen mit seinen finanziellen 
Bedürfnissen, Zielen und Umständen (oder, falls er die Schuldverschreibungen treuhänderisch 
erwirbt, mit denen des wirtschaftlichen Eigentümers) sowie mit allen auf ihn anwendbaren An-
lagegrundsätzen, Richtlinien und Beschränkungen (unabhängig davon, ob er die Schuldver-
schreibungen auf eigene Rechnung oder treuhänderisch erwirbt) übereinstimmt und trotz der 
eindeutigen und erheblichen Risiken, die mit einer Investition in die Schuldverschreibungen 
oder ihrem Besitz verbunden sind, eine für ihn (oder, falls er die Schuldverschreibungen treu-
händerisch erwirbt, für den wirtschaftlichen Eigentümer) geeignete, richtige und angemessene 
Investition darstellt. Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung dafür, potentielle Investo-
ren hinsichtlich Angelegenheiten zu beraten, die sich nach dem Recht des Landes ergeben, in 
dem sie ansässig sind, und die sich auf den Kauf oder Besitz der Schuldverschreibungen oder 
den Erhalt von Zahlungen oder Lieferungen in Bezug auf dieselben auswirken können. Falls es 
potentielle Investoren versäumen, sich in angemessener Weise über eine Investition in die 
Schuldverschreibungen zu informieren, gehen sie das Risiko ein, dass ihnen in Verbindung mit 
ihrer Investition Nachteile entstehen. 
 
In Bezug auf die Frage der Rechtmäßigkeit seines Erwerbs der Schuldverschreibungen oder 
die sonstigen vorgenannten Angelegenheiten darf ein potentieller Investor nicht auf die Emit-
tentin, einen von der Emittentin beauftragten Plazeur oder eines ihrer jeweiligen verbundenen 
Unternehmen vertrauen. 
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III. VERANTWORTUNG 
 
 
Die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – mit Sitz in Hannover, Braunschweig und Magdeburg 
übernimmt gemäß § 5 (4) WpPG die Verantwortung für den Inhalt dieses Basisprospekts und erklärt, 
dass die in diesem Basisprospekt enthaltenen Angaben ihres Wissens nach richtig und keine wesent-
lichen Umstände ausgelassen sind. 
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IV. BESCHREIBUNG DER NORDDEUTSCHE LANDESBANK 
– GIROZENTRALE – 

 
Die Beschreibung der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – (die „Emittentin“) einschließlich 
der Informationen über ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist im Registrierungsformular der 
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 4. August 2014, wie durch den Nachtrag Nr. 1 vom 
16. September 2014 aktualisiert, enthalten. 
  
Der Inhalt des Registrierungsformulars vom 4. August 2014, wie durch den Nachtrag Nr. 1 vom  
16. September 2014 aktualisiert, per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen (siehe in diesem 
Basisprospekt Abschnitt XI. unter Nummer 6 „Einbeziehung von Dokumenten“).  
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V. BESCHREIBUNG DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN  
 
Dieser Abschnitt „V. Beschreibung der Schuldverschreibungen“ ist eine abstrakte Beschreibung der 
Ausgestaltungsmöglichkeiten der Schuldverschreibungen und Pfandbriefe (zusammen die „Schuld-
verschreibungen“ oder die „Wertpapiere“), die von der Emittentin unter diesem Basisprospekt bege-
ben, angeboten oder verkauft werden können und/oder für die eine Zulassung an einem regulierten 
Markt einer Wertpapierbörse oder die Einbeziehung in den Handel einer Wertpapierbörse beantragt 
werden kann.  
 
Diese Beschreibung umfasst die folgenden Inhalte: 
 
- Schuldverschreibungen  
 
- Verzinsung der Schuldverschreibungen 
 
- Rückzahlung der Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag 
 
- Vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen 
 
- Rückkauf 
 
- Stückelung der Schuldverschreibungen 
 
- Währung der Schuldverschreibungen 
 
- Rang der Schuldverschreibungen 
 
- Form und Ausgestaltung der Urkunde 
 
- Begebung weiterer Schuldverschreibungen 
 
- Ersetzung der Emittentin 
 
- Geltendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Vorlegungsfrist, Aufstockungen und Gläubiger. 
 
Durch die Begebung der Schuldverschreibungen nimmt die Emittentin Fremdkapital am Kapitalmarkt 
auf. Die Schuldverschreibungen sind mithin verbriefte Verbindlichkeiten der Emittentin, für die die 
Emittentin jeweils eine oder mehrere Sammelurkunden (Globalurkunde(n)) ohne Zinsscheine ausstellt. 
 
Sofern die Schuldverschreibungen zum Handel an einem regulierten Markt einer Börse inner-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums zugelassen werden und/oder sofern die Schuldver-
schreibungen in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums öffentlich angeboten 
werden, werden die für eine Emission maßgeblichen Endgültigen Bedingungen auf der Inter-
netseite der Emittentin (http://www.nordlb.de) veröffentlicht. 
 
Potentielle Investoren sollten beachten, dass Informationen in Bezug auf eine konkrete Emission von 
Schuldverschreibungen, die zum Datum des Basisprospekts noch nicht bekannt sind, wie zum Bei-
spiel der Verkaufskurs, der Tag der Begebung, die Höhe des Zinssatzes und die Art der Verzinsung 
(soweit diese zum Tag der Begebung feststehen), der Fälligkeitstag, etwaige Kündigungsrechte der 
Emittentin und/oder der Gläubiger und weitere Angaben, die die wirtschaftliche Bewertung der 
Schuldverschreibungen wesentlich beeinflussen, nicht in diesem Basisprospekt zu finden sind, son-
dern in den für die jeweilige Emission von Schuldverschreibungen maßgeblichen Endgültigen Bedin-
gungen. 
 
Daher enthält die nachfolgende Beschreibung nicht alle Informationen für eine konkrete Emission von 
Schuldverschreibungen. Eine Investitionsentscheidung eines potentiellen Investors sollte daher nur 
auf Basis der vollständigen Informationen bestehend aus dem Basisprospekt nebst sämtlichen hierzu 
veröffentlichten Nachträgen und den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen für die Schuldver-
schreibungen getroffen werden. 
 



 

 

 41 

Schuldverschreibungen 
 
Die unter diesem Basisprospekt begebenen Schuldverschreibungen sind Inhaberschuldverschreibun-
gen im Sinne des § 793 BGB.
 
Verzinsung der Schuldverschreibungen 
 
Unter diesem Basisprospekt kann die Emittentin Schuldverschreibungen mit einer festen Verzinsung, 
Schuldverschreibungen mit einer variablen Verzinsung, Schuldverschreibungen mit einer festen und 
einer variablen Verzinsung, Schuldverschreibungen mit einer festen und einer variablen Verzinsung 
mit einem Wahlrecht der Emittentin in Bezug auf den Wechsel der Verzinsungsart und Schuldver-
schreibungen ohne periodische Verzinsung begeben. Unabhängig von der Ausgestaltung der Verzin-
sung im Einzelfall wird der Zinssatz der Schuldverschreibungen nie negativ sein. 
 
Schuldverschreibungen mit einer festen Verzinsung (Festverzinsliche Schuldverschreibungen) 
 
Bei Schuldverschreibungen mit einem festen Zinssatz („Festverzinsliche Schuldverschreibungen“) 
wird die Höhe des Zinssatzes, auf dessen Grundlage die periodisch angelegten Zinszahlungen be-
rechnet werden, vor dem Tag der Begebung der Schuldverschreibungen vom Emittenten festgelegt. 
Der festgelegte Zinssatz orientiert sich grundsätzlich an der unmittelbar vor dem Tag der Begebung 
der Schuldverschreibungen geltenden Bonität der Emittentin, der Laufzeit der Schuldverschreibungen 
sowie den aktuellen am Kapitalmarkt geltenden Zinssätzen für eine Aufnahme von Fremdkapital.  
 
Die Emittentin kann vorsehen, dass sie für die Schuldverschreibungen einen Zinssatz festlegt, der 
über die gesamte Laufzeit in der Höhe gleich bestehen bleibt oder dass sie mehrere Zinssätze be-
stimmt und der Zinssatz mit fortschreitender Laufzeit der Schuldverschreibungen zu bestimmten Zeit-
punkten und vor der Begebung der Schuldverschreibungen festgelegten Terminen steigt ((step-up), 
die „Steigende Stufenzinsanleihe“) oder fällt ((step-down), die „Fallende Stufenzinsanleihe“). Ent-
sprechend verändert sich in diesem Falle die Höhe der Zinszahlungen während der Laufzeit der 
Schuldverschreibungen. 
 
Im Falle von Schuldverschreibungen mit einem Neuverzinszungsmechanismus (die „Reset Schuld-
verschreibungen”), sehen diese einen Festzinssatz für den Zeitraum vom Begebungstag bis zum 
Kündigungstag vor, und, es sei denn die Schuldverschreibungen werden vorzeitig nach Wahl der 
Emittentin zurückgezahlt, einen Festzinssatz, der auf der Grundlage eines Swapsatzes zuzüglich ei-
nes Aufschlags berechnet wird, für den Zeitraum vom Kündigungstag bis zum Fälligkeitstag. 
 
Schuldverschreibungen, deren Verzinsung von einem Referenzzinssatz abhängig ist (Variabel-
verzinsliche Schuldverschreibungen) 
 
Variabelverzinsliche Schuldverschreibungen („Variabelverzinsliche Schuldverschreibungen“) se-
hen während ihrer Laufzeit eine variable Verzinsung in Bezug auf ihren Nennbetrag vor. Bei Variabel-
verzinslichen Schuldverschreibungen steht die konkrete Höhe der Verzinsung während der Laufzeit 
der Schuldverschreibungen nicht fest.  
 
Die Höhe des Zinssatzes kann sich während der Laufzeit der Schuldverschreibungen ändern und es 
wird bei Begebung der Schuldverschreibungen nur die für die Verzinsung der Schuldverschreibungen 
maßgebliche Bezugsgröße (der „Basiszinssatz“) festgelegt. Der Basiszinssatz kann entweder ein 
Referenzzinssatz (der „Referenzzinssatz“) oder aber ein CMS Zinssatz (der „CMS Zinssatz“) sein. 
 
Ein Referenzzinssatz (zum Beispiel EURIBOR oder LIBOR) spiegelt die aktuellen üblichen Bedingun-
gen für eine Geldaufnahme in Form von Fremdkapital am Kapitalmarkt für Laufzeiten zwischen einem 
Tag und 12 Monaten wider.  
 
EURIBOR ist die Abkürzung für „Euro InterBank Offered Rate“. Dabei handelt es sich um den Zinssatz 
für Termingelder in Euro im Interbankengeschäft. Der EURIBOR wird auf der Basis von Angebotssät-
zen, zu denen Kreditinstitute anderen Kreditinstituten so genannte Interbankenkredite anbieten, ermit-
telt. Geschäftstäglich melden mehrere Kreditinstitute ihre Angebotssätze für Laufzeiten von einer Wo-
che, zwei Wochen und für monatliche Zeiträume von einem Monat, 2 Monaten, 3 Monaten, 6 Mona-
ten, 9 Monaten und 12 Monaten um 11:00 Uhr Brüsseler Zeit an einen Informationsdienstleister, der 
die Durchschnittssätze ermittelt und veröffentlicht.  
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LIBOR ist die Abkürzung für London Interbank Offered Rate. Dabei handelt es sich um einen Zinssatz 
für Termingelder im Interbankengeschäft. LIBOR Sätze werden aktuell für zehn verschiedene Wäh-
rungen berechnet (u.a. australische Dollar, kanadische Dollar, Schweizer Franken, Euro, britische 
Pfund (Sterling), Yen und US-Dollar). Der LIBOR wird auf der Basis von Angebotssätzen, zu denen 
Kreditinstituten anderen Kreditinstituten so genannte Interbankenkredite in der entsprechenden Wäh-
rung für Laufzeiten von einem Tag, einer Woche, zwei Wochen und für monatliche Zeiträume von 
einem Monat bis zu zwölf Monaten anbieten, ermittelt. 
 
Ein CMS Zinssatz ist ein Kapitalmarktzinssatz, der den Tausch von langfristigen sich anpassenden 
Kapitalmarktzinssätzen gegen andere Zinssätze (Swapsätze), für Laufzeiten zwischen einem bis zu 
50 Jahren, abbildet. "CMS" ist eine Abkürzung für „Constant Maturity Swap“ und bezeichnet jährliche 
Swap Sätze (als Prozentsatz ausgedrückt) für auf Euro lautende Zinsswap Transaktionen. Ein CMS 
Zinssatz wird somit auf Basis von Swap-Satz-Quotierungen von rund 16 Banken für das arithmetische 
Mittel der Geld- und Briefkurse für den jährlichen Festzinsteil ermittelt. Diese werden berechnet auf 
der Grundlage einer fest-für-variabel Euro Zinsswap Transaktion mit einer bestimmten Laufzeit, für 
einen für diese Laufzeit marktüblichen Betrag, die am betreffenden Bewertungstag beginnt, vereinbart 
mit einem Händler mit guter Reputation und Kreditwürdigkeit im Swapmarkt. Dabei entspricht der vari-
able Zinsteil der definierten EURIBOR-Telerate.  
 
Basiszinssätze unterliegen Schwankungen und werden auf Basis der maßgeblichen Parameter und 
Entwicklungen am Kapitalmarkt regelmäßig neu festgelegt. Aus diesem Grunde kann sich die Höhe 
der Verzinsung von Variabelverzinslichen Schuldverschreibungen während der Laufzeit der Schuld-
verschreibungen mehrfach ändern. Steigt der maßgebliche Basiszinssatz während der Laufzeit der 
Schuldverschreibungen, so steigt auch der auf die Schuldverschreibungen zu zahlende Zinsbetrag für 
die maßgebliche(n) Zinsperiode(n). Fällt der maßgebliche Basiszinssatz während der Laufzeit, so fällt 
auch der auf die Schuldverschreibungen zu zahlende Zinsbetrag für die maßgebliche(n) Zinsperio-
de(n).  
 
Bei variabel verzinslichen Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von unter Euro 100.000 (o-
der dem entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung) werden in den Endgültigen Bedin-
gungen, zum Beispiel durch Verweis auf bestimmte Reutersseiten (zum Beispiel EURIBOR01 oder 
ISDAFIX2) Angaben zu der historischen Entwicklung des jeweiligen Basiszinssatzes gemacht.  
 
Variabelverzinsliche Schuldverschreibungen können unter diesem Basisprospekt in folgenden Variati-
onen ausgestaltet werden:  
 
(i) der maßgebliche Basiszinssatz bildet eins zu eins den für die Schuldverschreibungen maß-

geblichen Zinssatz oder 
  

(ii) zu dem maßgeblichen Basiszinssatz wird, in der Abhängigkeit der Bonität des Emittenten, der 
Laufzeit der Schuldverschreibungen sowie den aktuellen am Kapitalmarkt geltenden Zinssät-
zen für eine Aufnahme von Fremdkapital ein Aufschlag (der „Aufschlag“) hinzugerechnet, 
d.h. der maßgebliche Basiszinssatz und der Aufschlag ergeben zusammen den für die 
Schuldverschreibungen maßgeblichen Zinssatz oder  

 
(iii)    von dem maßgeblichen Basiszinssatz wird, in Abhängigkeit von der Laufzeit der Schuldver-

schreibungen sowie den aktuellen am Kapitalmarkt geltenden Zinssätzen für eine Aufnahme 
von Fremdkapital ein Abschlag (der „Abschlag“) abgezogen, d.h. der maßgebliche Basiszins-
satz unter Abzug des Abschlags ergeben zusammen den für die Schuldverschreibungen 
maßgeblichen Zinssatz und/oder 

 
(iv)    der Basiszinssatz multipliziert mit einem Faktor ergibt den für die Schuldverschreibungen 

maßgeblichen Zinssatz und/oder  
 
(v)    der Zinssatz in Abhängigkeit des maßgeblichen Basiszinssatzes wird nach oben zu einem 

zuvor bestimmten Höchstzinssatz (Cap) (der „Höchstzinssatz“) begrenzt, d.h. selbst wenn 
der maßgebliche Basiszinssatz höher wäre als der Höchstzinssatz, würde nur der Höchstzins-
satz auf die Schuldverschreibungen für die maßgebliche Zinsperiode angewandt und/oder  

 
(vi)    der Zinssatz in Abhängigkeit des maßgeblichen Basiszinssatzes wird nach unten zu einem 

zuvor bestimmten Mindestzinssatz (Floor) (der „Mindestzinssatz) begrenzt, d.h. selbst wenn 
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der maßgebliche Basiszinssatz niedriger wäre als der Mindestzinssatz, würde der Mindest-
zinssatz auf die Schuldverschreibungen für die maßgebliche Zinsperiode angewandt oder 

 
(vii)  der Zinssatz in Abhängigkeit des maßgeblichen Basiszinssatzes wird nach oben und unten zu 

einem zuvor bestimmten Höchst- und Mindestzinssatz (Collared Floater) begrenzt, d.h. der 
Zinssatz ist nie höher als der Höchstzinssatz und nie niedriger als der Mindestzinssatz und 
hängt innerhalb dieses Zinskorridors von der Bewegung des maßgeblichen Basiszinssatz ab.  
 

Der Kurs der Schuldverschreibungen kann bei Veränderungen des Basiszinssatzes Schwankungen 
unterliegen. Somit kann der Wert der Schuldverschreibungen bei einem für den Anleger ungünstigen 
Verlauf des Basiszinssatzes unter den Wert des Instruments zum Investitionszeitpunkt fallen.  
 
Für den Fall, dass die Schuldverschreibungen einen Höchstzinssatz vorsehen, partizipieren Anleger 
nicht an einer Entwicklung des Basiszinssatzes über den Höchstzinssatz hinaus. Gleichermaßen kann 
der variable Zinssatz nicht unter den Mindestzinssatz fallen, sofern ein solcher vorgesehen ist. 
 
Da der Basiszinssatz ein sich täglich verändernder Kapitalmarktzinssatz ist, unterliegt dieser den Ge-
gebenheiten und Schwankungen des Kapitalmarktes. Der Wert des Basiszinssatzes kann daher auch 
den Wert Null (0) annehmen oder sogar negativ werden. Selbst wenn dieser Fall eintritt, so kann der 
variable Zinssatz insgesamt nie negativ werden, d.h. einen Wert kleiner Null annehmen. Allerdings 
kann in einem solchen Fall der negative Basiszinssatz einen möglichen Aufschlag auf den Basiszins-
satz verringern, und zwar bis der variable Zinssatz für die jeweilige(n) Zinsperiode(n) insgesamt Null 
(0) beträgt, die Schuldverschreibungen also in der/den jeweilige(n) Zinsperiode(n) nicht verzinst wer-
den. 
 
Schuldverschreibungen mit einer festen und variablen Verzinsung (Fest- zu Variabelverzinsli-
che Schuldverschreibungen)  
 
Bei Schuldverschreibungen mit einer festen und variablen Verzinsung („Fest- zu Variabelverzinsli-
che Schuldverschreibungen“) wird zunächst ein fester Zinssatz gezahlt, die Höhe des festen Zins-
satzes wird zum Zeitpunkt der Begebung für einen bestimmten Zeitraum und für bestimmte Zinszah-
lungstage festgelegt (vgl. die vorstehenden Ausführungen zu Festverzinslichen Wertpapieren). Ab 
einem bestimmten Zeitraum werden die Schuldverschreibungen dann mit einem variablen Zinssatz 
verzinst, der an einen Referenzzinssatz oder CMS Zinssatz gekoppelt ist und sich von Zinszahlungs-
tag zu Zinszahlungstag ändern kann (vgl. die vorstehenden Ausführungen zu Variabelverzinslichen 
Schuldverschreibungen). Fest- zu Variabelverzinsliche Schuldverschreibungen sind also eine Kombi-
nation aus einer Festverzinslichen Schuldverschreibung und einer Variabelverzinslichen Schuldver-
schreibung.  
 
Der Kurs der Schuldverschreibungen könnte bei Veränderungen des Referenzzinssatzes bzw. des 
CMS Zinssatzes Schwankungen unterliegen. Somit kann der Wert der Schuldverschreibungen bei 
einer für den Anleger ungünstigen Entwicklung des Referenzzinssatzes bzw. CMS Zinssatzes unter 
den Wert der Schuldverschreibungen zum Investitionszeitpunkt fallen. 
 
Fest- zu variabelverzinslichen Schuldverschreibungen mit einem Wahlrecht der Emittentin in 
Bezug auf den Wechsel der Verzinsungsart 
 
Bei den fest- zu variabelverzinslichen Schuldverschreibungen mit einem Wahlrecht der Emittentin 
handelt es sich um verzinsliche Schuldverschreibungen, bei denen während der Laufzeit einmalig ein 
Wechsel in der Verzinsungsart stattfinden kann. Die Emittentin hat das Recht, ohne Zustimmung der 
Schuldverschreibungsgläubiger zu einem oder mehreren in den maßgeblichen Endgültigen Bedingun-
gen festgelegten Terminen die Verzinsungsart einmalig mit Wirkung für die nachfolgenden Zinsperio-
den von einer festen Verzinsung zu einer variablen Verzinsung zu wechseln. Ein einmal erfolgter 
Wechsel in der Verzinsungsart ist unwiderruflich.  
 
Die Ausübung des Rechts zum Wechsel der Verzinsungsart durch die Emittentin hängt von unter-
schiedlichen Marktparametern ab. Es kann deshalb im Voraus keine Aussage getroffen werden, wann 
und ob die Emittentin dieses Recht ausüben wird. Sofern die Emittentin ihr Wahlrecht in Bezug auf 
den Wechsel der Verzinsungsart ausübt, wird dies voraussichtlich zu einem Zeitpunkt geschehen, an 
dem der Wechsel der Verzinsungsart aus Sicht der Gläubiger nachteilig ist, da der nach dem Wechsel 
der Verzinsungsart zu zahlende variable Zinssatz geringer ist als der zuvor gezahlte feste Zinssatz. 
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Die Höhe der Verzinsung kann deshalb nach einem Wechsel geringer ausfallen als ohne einen sol-
chen Wechsel. 
  
Schuldverschreibungen ohne periodische Verzinsung (Nullkupon Schuldverschreibungen) 
 
Nullkupon Schuldverschreibungen (die „Nullkupon Schuldverschreibungen“) sind Schuldverschrei-
bungen, für die keine periodischen Zinszahlungen erfolgen.  
 
Nullkupon Schuldverschreibungen können in aufgezinster Form oder in abgezinster Form begeben 
werden.  
 
Abgezinste Nullkupon Schuldverschreibungen werden mit einem Abschlag gegenüber ihrem Nenn-
wert ausgegeben. Aus dem Abschlag, der Differenz zwischen dem Ausgabekurs, der unterhalb von 
100 Prozent des Nennwertes der Nullkupon Schuldverschreibungen liegt, und dem Rückzahlungsbe-
trag, der sich auf mindestens 100 Prozent des Nennwertes der Nullkupon Schuldverschreibungen 
beläuft, ergeben sich die Zinsen, die ein Gläubiger bis zum Tag der Einlösung erhält.  
 
Aufgezinste Nullkupon Schuldverschreibungen hingegen werden zu einem Ausgabekurs von mindes-
tens 100 Prozent ihres Nennwertes ausgegeben. Aus dem Aufschlag, der Differenz zwischen dem 
Ausgabekurs und dem Rückzahlungsbetrag, der über 100 Prozent des Nennwertes liegt, ergeben sich 
die Zinsen, die ein Gläubiger bis zum Tag der Einlösung erhält. 
 
Der Differenzbetrag zwischen dem Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen und dem vom 
Gläubiger gezahlten Kaufpreis für den Erwerb der Schuldverschreibungen (einschließlich eines etwai-
gen Ausgabeaufschlags oder im Zusammenhang mit dem Kauf aufgewendeter Provisionen und 
Transaktionskosten) stellt die alleinige Ertragsmöglichkeit des Gläubigers bis zur Fälligkeit dar. Bei 
Nullkupon Schuldverschreibungen können mögliche Kursverluste nicht durch andere Erträge kompen-
siert werden. 
 
Fälligkeit der Zinszahlungen und Berechnung des Zinsbetrages (ausgenommen Nullkupon 
Schuldverschreibungen) 
 
Die Zinszahlungen können vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich bzw. zu anderen periodischen 
Terminen nachträglich erfolgen. Der für die Schuldverschreibungen maßgebliche Zinsbetrag wird be-
rechnet, indem der für die betreffende Zinsperiode maßgebliche Zinssatz und der Zinstagequotient auf 
den Nennbetrag der Schuldverschreibungen bezogen werden. Bei den Schuldverschreibungen kann 
die erste oder die letzte Zinsperiode länger bzw. kürzer sein als die übrigen Zinsperioden. Die Zinsen 
sind nachträglich am Ende der jeweiligen Zinsperiode an die Gläubiger zahlbar. 
 
Rendite 
 
Zur Berechnung der Rendite der Schuldverschreibungen sind alle Zahlungsströme der Schuldver-
schreibungen zu berücksichtigen (Verkaufskurs, alle Zinszahlungen und etwaige Provisionen und 
Transaktionskosten). 
 
Sofern die Schuldverschreibungen während ihrer Laufzeit (teilweise) variabel verzinst werden, ist eine 
Berechnung der Rendite zum Tag der Begebung der Schuldverschreibungen nicht möglich. In diesem 
Fall kann die Rendite erst ermittelt werden, wenn alle Zahlungsbeträge (Zinszahlungen und Rückzah-
lungsbetrag) feststehen.  
 
Nullkupon Schuldverschreibungen sehen keine periodischen Zinszahlungen vor. Die Rendite ermittelt 
sich bei Nullkupon Schuldverschreibungen aus der Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag der 
Schuldverschreibungen und dem vom Gläubiger gezahlten Kaufpreis für den Erwerb der Schuldver-
schreibungen (einschließlich eines etwaigen Ausgabeaufschlags oder im Zusammenhang mit dem 
Kauf aufgewendeter Provisionen und Transaktionskosten).  
 
Rückzahlung der Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag 
 
Die Schuldverschreibungen, die unter diesem Basisprospekt begeben werden, haben eine zum Zeit-
punkt der Begebung festgelegte Laufzeit (der „Fälligkeitstag“).  
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Die Schuldverschreibungen (mit Ausnahme von Nullkupon Schuldverschreibungen) werden am Fällig-
keitstag zum Nennbetrag von der Emittentin zurückgezahlt.  
 
Nullkupon Schuldverschreibungen werden am Fälligkeitstag zum Amortisationsbetrag zurückgezahlt. 
Der Amortisationsbetrag ist der Ausgabekurs der Nullkupon Schuldverschreibungen zuzüglich der bis 
zum Rückzahlungstag aufgelaufenen Zinsen. Die Emittentin legt am Tag der Begebung der jeweiligen 
Nullkupon Schuldverschreibungen den Fälligkeitstag sowie die Komponenten zur Ermittlung des 
Amortisationsbetrages fest.  
 
Die Schuldverschreibungen können Regelungen vorsehen, nach denen sie während ihrer Laufzeit von 
der Emittentin (Kündigungsrecht der Emittentin) und/oder von den Gläubigern (Kündigungsrecht der 
Gläubiger) gekündigt werden können. 
 
Im Fall einer Kündigung durch die Emittentin oder durch die Gläubiger ist die Emittentin verpflichtet, 
die Schuldverschreibungen zu einem bestimmten Tag und zu einem festgelegten Betrag zurückzuzah-
len. In einem solchen Fall erfolgt eine Rückzahlung der Schuldverschreibungen vor dem festgelegten 
Fälligkeitstag. Mit der Rückzahlung erlöschen sämtliche Rechte und Pflichten aus den Schuldver-
schreibungen. 
 
Vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen 
 
Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin ohne Eintritt eines Kündigungsgrundes (Call)  
 
Ein ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin ist ein Kündigungsrecht, auf dessen Grundlage die 
Emittentin die Schuldverschreibungen (vorbehaltlich der Veröffentlichung einer entsprechenden Kün-
digungserklärung und im Falle nachrangiger Schuldverschreibungen vorbehaltlich der Einwilligung der 
zuständigen Aufsichtsbehörde (soweit erforderlich)) ohne Eintritt eines Kündigungsgrundes vorzeitig 
kündigen kann. In Folge einer solchen ordentlichen Kündigung ist die Emittentin verpflichtet, die 
Schuldverschreibungen vor dem Laufzeitende, an einem am Tag der Begebung festgelegten Termin 
und einem festgelegten Rückzahlungsbetrag (bzw. im Fall von Nullkupon Schuldverschreibungen zu 
ihrem Amortisationsbetrag vor Laufzeitende) zurückzuzahlen.  
 
Die Emittentin legt am Tag der Begebung der Schuldverschreibungen einen oder mehrere Termin(e) 
fest, zu denen sie die Schuldverschreibungen ordentlich kündigen kann (jeweils ein „Kündigungs-
tag“) und an denen sie verpflichtet ist, die Schuldverschreibungen nach erfolgter Kündigung zurück-
zuzahlen. Für eine wirksame Ausübung einer solchen Kündigung ist die Emittentin verpflichtet, die 
Kündigungserklärung an einem festgelegten Tag gegenüber den Gläubigern der Schuldverschreibun-
gen bekannt zu machen. 
 
Im Falle nachrangiger Schuldverschreibungen darf die Rückzahlung frühestens 5 Jahre nach dem Tag 
der Begebung erfolgen. 
 
Außerordentliches Kündigungsrecht der Emittentin bei Quellensteuern (außer bei Pfandbrie-
fen) 
 
Ein außerordentliches Kündigungsrecht der Emittentin ist ein Kündigungsrecht, auf dessen Grundlage 
die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Eintritt eines zuvor festgelegten Ereignisses kündigen 
kann. In Folge einer solchen außerordentlichen Kündigung ist die Emittentin ebenfalls verpflichtet, die 
Schuldverschreibungen zu einem bestimmten Tag und zu ihrem Rückzahlungsbetrag (bzw. im Fall 
von Nullkupon Schuldverschreibungen zu ihrem Amortisationsbetrag) vor Laufzeitende der Schuldver-
schreibungen zurückzuzahlen. 
 
Die Emittentin legt am Tag der Begebung der Schuldverschreibungen die Ereignisse fest, bei deren 
Eintritt die Emittentin grundsätzlich zur Ausübung einer außerordentlichen Kündigung berechtigt ist. 
Für eine wirksame Ausübung einer solchen Kündigung ist die Emittentin verpflichtet, die Kündigungs-
erklärung gegenüber den Gläubigern der Schuldverschreibungen bekannt zu machen, wobei die An-
forderungen an die Form einer entsprechenden Bekanntmachung sowie die festgelegten Kündigungs-
fristen einzuhalten sind. Die Ausübung eines außerordentlichen Kündigungsrechts, der Tag und der 
Betrag, zu dem die Schuldverschreibungen von der Emittentin vorzeitig zurückzuzahlen sind und das 
Ereignis, dass die Emittentin zur Ausübung der außerordentlichen Kündigung berechtigt, sind gegen-
über den Gläubigern der Schuldverschreibungen bekannt zu machen.  
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Für die unter diesem Basisprospekt zu begebenen Schuldverschreibungen (mit Ausnahme von 
Pfandbriefen) kann die Emittentin das Recht haben, die Schuldverschreibungen (im Fall von nachran-
gigen Schuldverschreibungen vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde (soweit gesetzlich erforderlich)), ganz jedoch nicht teilweise, mit einer Frist von mindestens 30 
und höchstens 60 Tagen durch Bekanntmachung zu kündigen und vorzeitig an die Gläubiger zurück-
zuzahlen, wenn nach dem Tag der Begebung eine Änderung im Steuerrecht oder in der Anwendung 
der steuerlichen Vorschriften oder in ihrer Anwendung eintritt, die dazu führt, dass die Emittentin zum 
Einbehalt oder Abzug von Steuern und aufgrund bestimmter Regelungen dadurch zur Zahlung zusätz-
licher Beträge an die Gläubiger der Schuldverschreibungen verpflichtet wird (Quellensteuer). Eine 
solche Kündigung darf jedoch frühestens 90 Tage vor dem Zeitpunkt erfolgen, an welchem die Ände-
rung der Rechtsvorschriften oder ihrer Anwendung oder ihrer amtlichen Auslegung wirksam wird. Die 
Rechte und Pflichten aus den Schuldverschreibungen erlöschen mit der Rückzahlung. 
 
Außerordentliches Kündigungsrecht der Emittentin aus regulatorischen Gründen (nur bei 
nachrangigen Schuldverschreibungen) 
 
Nachrangige Schuldverschreibungen sollen der Emittentin nach Maßgabe der anwendbaren Eigenmit-
telvorschriften als anrechenbare Eigenmittel in der Form von Ergänzungskapital zur Verfügung stehen 
(das „Ergänzungskapital" oder „Tier-2-Kapital“). Gleichwohl besteht keine Garantie dafür, dass die 
nachrangigen Schuldverschreibungen als Tier-2-Kapital eingestuft werden, oder dass dies während 
der gesamten Laufzeit der nachrangigen Schuldverschreibungen der Fall sein wird.  
 
Im Falle nachrangiger Schuldverschreibungen kann die Emittentin daher berechtigt sein, die Schuld-
verschreibungen, sofern dies in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen entsprechend festgelegt 
ist, insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach ihrer Wahl und nach vorheriger Zustimmung der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde (soweit gesetzlich erforderlich) zu kündigen, sofern regulatorische Änderungen 
in Bezug auf die Schuldverschreibungen eintreten. Eine außerordentliche Kündigung ist gegenüber 
den Gläubigern der Schuldverschreibungen bekannt zu machen und unwiderruflich. Die Rückzahlung 
erfolgt in einem solchen Falle zum Rückzahlungsbetrag ggf. zuzüglich der bis zu dem für die Rück-
zahlung bestimmten Tag aufgelaufenen Stückzinsen bzw. im Falle von Nullkupon Schuldverschrei-
bungen zum Amortisationsbetrag. Die Rechte und Pflichten aus den Schuldverschreibungen erlö-
schen mit der Rückzahlung. 
 
Ordentliches Kündigungsrecht der Gläubiger ohne Eintritt eines Kündigungsgrundes (Put) (mit 
Ausnahme von Pfandbriefen und nachrangigen Schuldverschreibungen) 
 
Ein ordentliches Kündigungsrecht der Gläubiger ist ein Kündigungsrecht, auf dessen Grundlage die 
die Gläubiger die Schuldverschreibungen (vorbehaltlich der Abgabe einer entsprechenden Kündi-
gungserklärung gegenüber der Emittentin) ohne Eintritt eines Kündigungsgrundes vorzeitig kündigen 
können. In Folge einer solchen ordentlichen Kündigung ist die Emittentin verpflichtet, die Schuldver-
schreibungen vor dem Laufzeitende, an einem zum Zeitpunkt der Begebung festgelegten Tag und 
einem festgelegten Rückzahlungsbetrag (bzw. im Fall von Nullkupon Schuldverschreibungen zu ihrem 
Amortisationsbetrag) zurückzuzahlen.  
 
Zur Ausübung dieses Rechts muss der jeweilige Gläubiger seine Schuldverschreibungen mindestens 
45 Tage vor dem für die Rückzahlung bestimmten Tag bei einer Zahlstelle hinterlegen und dieser eine 
ordnungsgemäß ausgefüllte Ausübungserklärung gemäß Vordruck übermitteln. Dieser Vordruck ist 
bei jeder Zahlstelle erhältlich. Die Ausübungserklärung hat anzugeben: (A) den gesamten Nennbetrag 
der Schuldverschreibungen, für die das Wahlrecht ausgeübt wird und (B) die Wertpapier-Kenn-
Nummer dieser Schuldverschreibungen (soweit vergeben). Die Ausübung des Wahlrechts kann nicht 
widerrufen werden. Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen, für welche das Wahlrecht ausgeübt 
worden ist, erfolgt nur gegen Lieferung der Schuldverschreibungen an die Emittentin oder deren Or-
der. Die Rechte und Pflichten aus den Schuldverschreibungen erlöschen mit der Rückzahlung. 
 
Die Emittentin legt am Tag der Begebung der Schuldverschreibungen den bzw. die Termin(e) (jeweils 
ein „Kündigungstag“) fest, zu denen die Gläubiger die Schuldverschreibungen kündigen können.  
 
Außerordentliches Kündigungsrecht der Gläubiger im Falle des Vorliegens eines Kündigungs-
grundes (mit Ausnahme von Pfandbriefen und nachrangigen Schuldverschreibungen) 
 
Ein außerordentliches Kündigungsrecht der Gläubiger ist ein Kündigungsrecht, auf dessen Grundlage 
ein Gläubiger die Schuldverschreibungen bei Eintritt eines zuvor festgelegten Ereignisses außeror-
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dentlich kündigen können. Die Folge einer solchen außerordentlichen Kündigung durch den Gläubiger 
ist, dass die Emittentin verpflichtet wird, die Schuldverschreibungen zu einem bestimmten Tag und zu 
ihrem Rückzahlungsbetrag bzw. im Fall von Nullkupon Schuldverschreibungen zu ihrem Amortisati-
onsbetrag vor Laufzeitende der Schuldverschreibungen zurückzuzahlen. Die Emittentin legt zum Tag 
der Begebung der Schuldverschreibungen die Ereignisse fest, bei deren Eintritt Gläubiger grundsätz-
lich zur Kündigung berechtigt sind. Ein zur außerordentlichen Kündigung berechtigendes Ereignis ist 
zum Beispiel die mangelnde Zahlung von Kapital oder Zinsen durch die Emittentin innerhalb von 30 
Tagen nach dem betreffenden Fälligkeitstag. 
 
Für eine wirksame Ausübung einer solchen außerordentlichen Kündigung sind die Gläubiger verpflich-
tet, die Kündigungserklärung gegenüber der Emittentin in Schriftform (§ 126 BGB) abzugeben. Die 
elektronische Form ist ausgeschlossen. 
 
Rückkauf  
 
Ungeachtet der Regelungen zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen oder der vorzeitigen Rück-
zahlung ist die Emittentin berechtigt, jederzeit und zu jedem Kurs die Schuldverschreibungen im Markt 
oder anderweitig, ganz oder teilweise zu kaufen und diese nach ihrer Wahl zu halten, zu tilgen oder 
wieder zu verkaufen.  
 
Nachrangige Schuldverschreibungen dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Auf-
sichtsbehörde (sofern erforderlich) zurückgekauft werden. 
 
Stückelung der Schuldverschreibungen 
 
Die Schuldverschreibungen können vorbehaltlich der Einhaltung aller geltenden gesetzlichen oder 
aufsichtsrechtlichen Voraussetzungen in jeder Stückelung begeben werden. 
 
Währung der Schuldverschreibungen 
 
Die Schuldverschreibungen können vorbehaltlich der Einhaltung aller geltenden gesetzlichen oder 
aufsichtsrechtlichen Voraussetzungen in beliebigen Währungen begeben werden.  
 
Rang der Schuldverschreibungen 
 
Die Schuldverschreibungen, die unter diesem Basisprospekt begeben werden, stellen verbriefte Ver-
bindlichkeiten der Emittentin dar. Diese Verbindlichkeiten können unbesichert oder gemäß den Best-
immungen des deutschen Pfandbriefgesetzes gedeckt („besichert“) sein. 
  
Nicht nachrangige und unbesicherte Schuldverschreibungen stehen untereinander und mit sämtlichen 
anderen nicht nachrangigen und unbesicherten, gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin im gleichen Rang, ausgenommen Verbindlichkeiten, die kraft Gesetzes Vorrang haben.  
 
Pfandbriefe begründen nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin. Sie sind nach Maßgabe 
des Pfandbriefgesetzes gedeckt („besichert“) und stehen untereinander im gleichen Rang mit allen 
anderen Verpflichtungen der Emittentin aus Öffentlichen Pfandbriefen, Hypothekenpfandbriefen, 
Schiffspfandbriefen beziehungsweise Flugzeugpfandbriefen (je nach Art des zu begebenden Pfand-
briefes). 
 
Darüber hinaus kann die Emittentin unter diesem Basisprospekt nachrangige Schuldverschreibungen 
begeben. Gemäß den anwendbaren Vorschriften, die die Einordnung als Eigenmittel regeln, stehen 
die Schuldverschreibungen der Emittentin als Tier-2-Kapital zur Verfügung. Nachrangige Schuldver-
schreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nachrangige und unbesicherte Verbindlichkeiten 
der Emittentin, die untereinander und mit sämtlichen anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin mindestens in gleichem Rang stehen. Im Falle der Auflösung, der Liquidation oder der In-
solvenz der Emittentin oder im Falle eines Verfahrens, das die Auflösung oder Liquidation der Emit-
tentin zur Folge haben kann, sind diese Verbindlichkeiten insgesamt nachrangig gegenüber den An-
sprüchen aller nicht nachrangigen Gläubiger der Emittentin mit der Folge, dass in keinem Fall Zahlun-
gen auf die Verbindlichkeiten geleistet werden, solange nicht alle nicht nachrangigen Gläubiger der 
Emittentin vollständig befriedigt worden sind. 
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Form und Ausgestaltung der Urkunde 
 
Die Schuldverschreibungen sind verbriefte Verbindlichkeiten der Emittentin, die während ihrer gesam-
ten Laufzeit in einer Dauerglobalurkunde verbrieft (die „Dauerglobalurkunde“ oder die „Globalur-
kunde“) sind. Effektive Urkunden über einzelne Schuldverschreibungen oder Zinsscheine werden 
nicht ausgegeben.  
 
Begebung weiterer Schuldverschreibungen 
 
Die Emittentin behält sich vor, ohne Zustimmung der Gläubiger weitere Schuldverschreibungen mit 
gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit den zuvor begebenen Schuldverschrei-
bungen zusammengefasst werden, mit diesen eine einheitliche Serie bilden und ihren Gesamtnennbe-
trag dadurch erhöhen. 
 
Ersetzung der Emittentin (mit Ausnahmen von Pfandbriefen) 
 
Unter bestimmten Umständen und sofern sich die Emittentin mit keiner Zahlung von Kapital und/oder 
Zinsen auf die Schuldverschreibungen im Rückstand befindet, kann eine Tochtergesellschaft der 
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – in ihrer 
Funktion als Emittentin jederzeit und ohne Zustimmung der Gläubiger hinsichtlich sämtlicher Rechte 
und Pflichten aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ersetzen.  
 
In einem solchen Fall, hat die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – gegenüber der neuen Emit-
tentin eine Garantie für alle aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen stehenden 
Verpflichtungen abzugeben. 
 
Für nachrangige Schuldverschreibungen gelten zusätzliche Anforderungen. 
 
Geltendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Vorlegungsfrist 
 
Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Gläubiger und der 
Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Erfüllungsort im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ist Hannover. 
 
Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den Schuldverschreibungen ist 
für Vollkaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen 
und Personen ohne allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland Hannover. 
 
Die für die Verjährung von Ansprüchen aus den Schuldverschreibungen relevante Vorlegungsfrist (vgl. 
§ 801 BGB) wird auf zehn Jahre verkürzt. 
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VI. Bedingungen der Schuldverschreibungen und damit 
verbundene Informationen 
 
Dieser Teil VI. „Bedingungen der Schuldverschreibungen und damit verbundene Informationen“ um-
fasst die folgenden Teile: 
 
1. Allgemeine Informationen in Bezug auf die Schuldverschreibungen 
 
2. Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen 
 
3. Muster der Endgültigen Bedingungen 
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1. Allgemeine Informationen in Bezug auf die Schuldverschreibungen 
 
Ablauf der Emission 
 
Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen 
 
Die Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen) sind in den 
folgenden 6 Optionen aufgeführt (jeweils eine „Option” und gemeinsam die „Optionen”): 
 
Option I findet Anwendung auf Festverzinsliche Schuldverschreibungen. 
 
Option II findet Anwendung auf Variabelverzinsliche Schuldverschreibungen. 
 
Option III findet Anwendung auf Nullkupon-Schuldverschreibungen. 
 
Option IV findet Anwendung auf Festverzinsliche Pfandbriefe. 
 
Option V findet Anwendung auf Variabelverzinsliche Pfandbriefe. 
 
Option VI findet Anwendung auf Nullkupon-Pfandbriefe. 
 
Typ A und Typ B 
 
Jedes Set von Emissionsbedingungen enthält in Bezug auf die maßgebliche Option und bestimmten 
Stellen Platzhalter oder Variablen. Diese sind mit eckigen Klammern und entsprechenden Arbeitsan-
weisungen versehen. 
 
Die Emissionsbedingungen finden in Form von „Typ A” bzw. „Typ B” auf eine Serie von Schuldver-
schreibungen Anwendung, wie in den Endgültigen Bedingungen bestimmt. 
 
Typ A 
 
Falls Typ A auf eine Serie von Schuldverschreibungen Anwendung findet, werden auf die jeweilige 
Serie von Schuldverschreibungen anwendbaren Bedingungen (die „Bedingungen”) wie folgt festge-
legt: 
 
Die Endgültigen Bedingungen (i) legen fest welche der Optionen I bis VI auf die maßgebliche Serie 
von Schuldverschreibungen Anwendung findet, indem diese Option in Teil I. der Endgültigen Bedin-
gungen eingesetzt wird und (ii) vervollständigen die eingesetzte Option entsprechend. 
 
Im Falle der Anwendbarkeit von Typ A werden ausschließlich die Bedingungen an die Globalurkunde 
angehängt. 
 
Typ B 
 
Falls Typ B auf eine Serie von Schuldverschreibungen Anwendung findet, werden auf die jeweilige 
Serie von Schuldverschreibungen anwendbaren Bedingungen (die „Bedingungen”) wie folgt festge-
legt: 
 
Die Endgültigen Bedingungen (i) legen fest welche der Optionen I bis VI auf die maßgebliche Serie 
von Schuldverschreibungen Anwendung findet und (ii) ergänzen die in den Emissionsbedingungen 
enthaltenen Platzhalter und Variablen für die maßgebliche Serie von Schuldverschreibungen, indem 
die maßgebliche Tabelle in Teil I der Endgültigen Bedingungen vervollständigt wird. 
 
Im Falle der Anwendbarkeit von Typ B wird sowohl (i) die vervollständigte Tabelle des Teil I der End-
gültigen Bedingungen als auch die maßgebliche Option I bis VI an die Globalurkunde angehängt. In 
diesem Fall, müssen Gläubiger die Informationen in Teil I der Endgültigen Bedingungen gemeinsam 
mit den Emissionsbedingungen lesen, indem die relevanten Informationen in die Platzhalter in den 
maßgeblichen Emissionsbedingungen hineingelesen werden. Bezugnahmen in Teil I der Endgültigen 
Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der 
Emissionsbedingungen. 
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2. Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen  
 

[Option I: Festverzinsliche Schuldverschreibungen 
 
§ 1 Stückelung und Form 
 
(1) Die Schuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen“) der Norddeutschen Landesbank  

– Girozentrale – (die „Emittentin“) werden in [●] (die „festgelegte Währung“) im Gesamtnennbe-
trag von [●] (der „Gesamtnennbetrag“) begeben und sind eingeteilt in [●] auf den Inhaber lautende 
Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je [●] (die „Festgelegte Stückelung“ oder der „Nenn-
betrag“).  

  
 [Nur im Falle einer Aufstockung einfügen: 
 
 Die Schuldverschreibungen werden konsolidiert und bilden eine einheitliche Serie mit den [Be-

zeichnung der Schuldverschreibungen], die am [Datum der maßgeblichen Tranche einfügen] 
begeben wurden (Serie [Seriennummer der maßgeblichen Tranche einfügen] (Tranche [Tran-
chennummer der maßgeblichen Tranche einfügen])).] 

 
(2) (a) Die Schuldverschreibungen sind während ihrer gesamten Laufzeit in einer Dauerglobalurkun-

de ohne Zinsscheine verbrieft (die „Dauerglobalurkunde“ oder die „Globalurkunde“) und werden 
vom Clearing System (wie nachstehend definiert) verwahrt. Effektive Urkunden über einzelne 
Schuldverschreibungen oder Zinsscheine werden nicht ausgegeben. 

 
 (b) Die Dauerglobalurkunde wird von oder im Namen der Emittentin unterschrieben. 
 
(3) Clearing System (das „Clearing System“ oder die „Wertpapiersammelbank“) im Sinne dieser 

Anleihebedingungen bedeutet Clearstream Banking AG, Eschborn („Clearstream Frankfurt“) so-
wie jeder Funktionsnachfolger. 

 
(4) „Gläubiger“ bedeutet jeder Inhaber eines Miteigentumsanteils oder vergleichbaren Rechts an der 

Globalurkunde. 
 
 
§ 2 Status und Rang 
 
[bei nicht nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 
 
Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und unbesicherte 
Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit sämtlichen anderen nicht nachrangigen 
und unbesicherten Verbindlichkeiten der Emittentin in gleichem Rang stehen, ausgenommen Verbind-
lichkeiten, die kraft Gesetzes Vorrang haben.] 
 
[bei nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 
 
(1) Die Schuldverschreibungen sollen der Emittentin nach Maßgabe der anwendbaren Eigenmittelvor-

schriften als anrechenbare Eigenmittel in der Form von Ergänzungskapital zur Verfügung stehen 
(„Ergänzungskapital“). Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nach-
rangige und unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit sämtlichen 
anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin mindestens in gleichem Rang stehen mit 
Ausnahme von nachrangigen Verbindlichkeiten, die gegenüber den Schuldverschreibungen nach-
rangig sind. Im Falle der Auflösung, der Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin oder im Falle 
eines Verfahrens, das die Auflösung oder Liquidation der Emittentin zur Folge haben kann, sind 
diese Verbindlichkeiten vollständig nachrangig gegenüber den Ansprüchen aller nicht nachrangi-
gen Gläubiger der Emittentin mit der Folge, dass in keinem Fall Zahlungen auf die Verbindlichkei-
ten geleistet werden, solange nicht alle nicht nachrangigen Gläubiger der Emittentin vollständig be-
friedigt worden sind. 

 
(2) Die Gläubiger der Schuldverschreibungen sind nicht berechtigt, mit Ansprüchen aus den Schuld-

verschreibungen gegen etwaige Ansprüche der Emittentin aufzurechnen. Zur Besicherung der 
Rechte der Gläubiger aus den Schuldverschreibungen wird weder jetzt noch künftig durch die 
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Emittentin oder eines ihrer verbundenen Unternehmen oder einen Dritten mit enger Beziehung zur 
Emittentin oder eines seiner verbundenen Unternehmen oder durch eine andere Person eine Si-
cherheit, gleich welcher Art, bestellt. 

 
(3) Die Schuldverschreibungen dürfen vor dem Fälligkeitstag nur mit vorheriger Zustimmung der zu-

ständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich) gekündigt, eingelöst, zurückgezahlt oder zurück-
gekauft werden.]  

 
 
§ 3 Zinsen 
 
[bei Schuldverschreibungen mit Ausnahme von Step-up / Step-down oder Reset Serien einfü-
gen: 
 
(1) Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag vom Verzinsungsbeginn (ein-

schließlich) bis zum Ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) [und anschließend von jedem Zins-
zahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich)] ([jeweils 
eine] [die] „Zinsperiode“) mit [●] % p.a. (der „Zinssatz“) verzinst. Die Zinsen sind nachträglich an 
jedem Zinszahlungstag in der festgelegten Währung zahlbar, es sei denn, der betreffende Zinszah-
lungstag ist kein Bankgeschäftstag. 

 
 Verzinsungsbeginn ist der [●] (der „Verzinsungsbeginn“). [Zinszahlungstag ist] [Zinszahlungstage 

sind] [jeweils] der [●] [,] [●] [und [●]] [eines jeden Jahres] ([der] [jeweils ein] „Zinszahlungstag“). 
Die erste [und zugleich einzige] Zinszahlung erfolgt am [●] (der „Erste Zinszahlungstag“) [(erste 
[kurze] [lange] Zinsperiode)].] 

 
[bei Reset Serie einfügen: 
 
(1) (a) Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag vom Verzinsungsbeginn 

(einschließlich) bis zum Ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) und anschließend von jedem 
Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich) (je-
weils eine „Zinsperiode") mit dem anwendbaren Zinssatz verzinst. Die Zinsen sind nachträglich 
[halbjährlich] an jedem Zinszahlungstag in der festgelegten Währung zahlbar, es sei denn, der be-
treffende Zinszahlungstag ist kein Bankgeschäftstag. 

 
Verzinsungsbeginn ist der [●] (der „Verzinsungsbeginn“). [Zinszahlungstag ist] [Zinszahlungstage 
sind] [jeweils] der [●] [,] [●] [und [●]] [eines jeden Jahres] ([der] [jeweils ein] „Zinszahlungstag“). 
Die erste [und zugleich einzige] Zinszahlung erfolgt am [●] (der „Erste Zinszahlungstag“) [(erste 
[kurze] [lange] Zinsperiode)]. 
 

(b) „Zinssatz“ bedeutet  
 

(i) im Fall einer jeden Zinsperiode, die in den Zeitraum vom Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis 
zum Kündigungstag (ausschließlich) (wie nachstehend definiert) fällt (die „Anfangsperiode"), [●] 
% per annum; oder 
 
(ii) im Fall einer jeden nachfolgenden Zinsperiode, die Summe aus (A) dem [●]-Jahres [●] Mid-
Swapsatz und (B) der Marge, 
 
wie er jeweils von der Berechnungsstelle gemäß den Bestimmungen dieses § 3 bestimmt wird. 
 

(c) Die in § 9 Absatz (1) definierte Berechnungsstelle (wobei dieser Begriff etwaige Nachfolger in die-
ser Funktion einschließt) veranlasst, dass der Zinssatz, der auf jede Zinsperiode, die in die Reset-
Periode fällt, der Emissionsstelle mitgeteilt werden; diese wiederum veranlasst, dass die übrigen 
Zahlstellen informiert werden, sobald dies nach der jeweiligen Festsetzung möglich ist. 

 
 Die Festsetzung des Zinssatzes, der auf jede Zinsperiode, die in die Reset-Periode fällt, wird den 

Gläubigern gegenüber gemäß § 13 bekannt gemacht. 
 

Die Festsetzung des Zinssatzes, der auf jede Zinsperiode, die in die Reset-Periode fällt, ist in je-
dem Fall endgültig und für alle Beteiligten bindend, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum 
vor. 
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(d) Für die Berechnung des Zinssatzes, der auf jede Zinsperiode, die in die Reset-Periode fällt, an-

wendbar ist, gelten die folgenden Definitionen: 
 

„[●]-Jahres [●] Mid-Swapsatz“ bedeutet mit Bezug auf die Reset-Periode: 
 
(i) der Satz für [●] Swaps mit einer Laufzeit von [●] Jahren, ausgedrückt als Prozentsatz, der auf 
der [Reuters] [●] Bildschirmseite [„ISDAFIX1“] [●] (oder auf einer anderen Seite, die die Bildschirm-
seite [„ISDAFIX1“] [●] auf [Reuters] [●] oder gegebenenfalls bei einem anderen Informationsanbie-
ter, der [Reuters] [●] ersetzt, ersetzt und jeweils von der Person benannt wird, welche die dort an-
gezeigte Information für die Zwecke der Anzeige von Sätzen, die mit dem [●]-Jahres [●] Mid-
Swapsatz vergleichbar sind, zur Verfügung stellt)  
(die „Bildschirmseite“) um [11:00] [●] Uhr ([●] Zeit) am Reset-Satz-Feststellungstag angezeigt 
wird; oder 
 
(ii) falls der [●]-Jahres [●] Mid-Swapsatz nicht zu dieser Zeit am Reset-Satz-Feststellungstag auf 
der Bildschirmseite angezeigt wird, der Reset-Referenzbanksatz am Reset-Satz-Feststellungstag. 
 
„[●]-Jahres [●] Mid-Swapsatz Kurse“ bedeutet das arithmetische Mittel (falls erforderlich, auf- o-
der abgerundet auf die fünfte Dezimalstelle, wobei 0,000005 aufgerundet wird) der Geld- und 
Briefkurse für den halbjährlichen festverzinslichen Teil (berechnet auf der Basis eines 30/360 Zins-
tagequotienten) einer Zinsswaptransaktion in der festgelegten Währung, bei der ein fester Zinssatz 
gegen einen variablen Zinssatz getauscht wird, und die: 
 
(i) eine Laufzeit von [●] Jahren hat, beginnend mit dem Kündigungstag; 
 
(ii) über einen Betrag lautet, der für eine einzelne Transaktion in dem jeweiligen Markt zu der jewei-
ligen Zeit mit einem Swap-Markt anerkannten Händler mit guter Bonität repräsentativ ist, und 
 
(iii) einen variabel verzinslichen Teil hat (berechnet auf der Basis eines Actual/360 Zinstagequoti-
enten), der auf dem [●] Monats-[●]-[●]-[●] basiert. 
 
„Marge“ bedeutet [●] % per annum. 
 
„[●] Geschäftstag“ bedeutet ein Tag, an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in [●] Zahlun-

gen in [] abwickeln. 

 
„Reset-Periode“ bedeutet der Zeitraum vom Kündigungstag (einschließlich) und endend am Fäl-
ligkeitstag (ausschließlich). 
 
„Reset-Satz-Feststellungstag“ bedeutet mit Bezug auf die Reset-Periode, der Tag, der [zwei] [●] 
Geschäftstage vor dem Kündigungstag liegt. 
 
„Reset-Referenzbanksatz“ bedeutet mit Bezug auf die Reset-Periode der Prozentsatz, der auf der 
Basis der [●]-Jahres [●] Mid-Swapsatz Kurse festgestellt wird, die von den Reset-Referenzbanken 
der Berechnungsstelle um ca. [11:00] [●] Uhr ([New York City] [●] Zeit) am Reset-Satz-
Feststellungstag mitgeteilt werden. Die Berechnungsstelle wird die [New Yorker] [●] Hauptge-
schäftsstelle einer jeden Reset-Referenzbank auffordern, eine Quotierung ihres Satzes mitzuteilen. 
Wenn mindestens drei Quotierungen mitgeteilt werden, ist der Reset-Referenzbanksatz das arith-
metische Mittel (auf- oder abgerundet wie oben beschrieben) der übermittelten Quotierungen, wo-
bei die höchste Quotierung (oder, falls es mehrere gleich hohe Höchstkurse geben sollte, einer 
dieser (Höchstkurse) und die niedrigste Quotierung (oder, falls es mehrere gleich niedrige Nied-
rigstkurse geben sollte, einer dieser Niedrigstkurse) unberücksichtigt bleiben. Sofern nur zwei Quo-
tierungen übermittelt werden, ist der Reset-Referenzbanksatz das arithmetische Mittel (auf- oder 
abgerundet wie oben beschrieben) der übermittelten Quotierungen. Sofern nur eine Quotierung 
übermittelt wird, ist der Reset-Referenzbanksatz die übermittelte Quotierung. Wenn keine Quotie-
rung übermittelt wird, ist der Reset-Referenzbanksatz [●] % per annum. 
 
„Reset-Referenzbanken“ sind fünf führende Swaphändler im [●] Interbankenmarkt, die die Be-
rechnungsstelle (in gutem Glauben handelnd) in ihrem Ermessen nach Rücksprache mit der Emit-
tentin ausgewählt hat. 
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„[●]-[●]-[●]“ ist der Satz für Einlagen in [●] für den jeweiligen Zeitraum, der auf der [Reuters] [●] 
Bildschirmseite [LIBOR01] [●] (oder auf einer anderen Seite, die die Bildschirmseite ["LIBOR01"] 
[●] auf [Reuters] [●] oder gegebenenfalls bei einem anderen Informationsanbieter, der [Reuters] [●] 
ersetzt, ersetzt und jeweils von der Person benannt wird, welche die dort angezeigte Information 
für die Zwecke der Anzeige von Sätzen, die mit dem [●]-[●]-[●] Satz vergleichbar sind, zur Verfü-
gung stellt) um [11:00] [●] Uhr ([●] Zeit) an dem Tag, der [zwei] [●] Geschäftstage vor dem Kündi-
gungstag liegt, angezeigt wird.] 

 
 [bei Step-up / Step-down Serie einfügen (Nachrangige Schuldverschreibungen dürfen nicht 

als Step-up / Step-down Schuldverschreibungen begeben werden): 
 
 Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag vom Verzinsungsbeginn (ein-

schließlich) bis zum Ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) [und anschließend von jedem Zins-
zahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich)] ([jeweils 
eine] [die] „Zinsperiode“) mit jährlich [●] % (der „Erste Zinssatz“, dieser und weitere Zinssätze je-
weils ein „Zinssatz“) verzinst.  

 
 Die Schuldverschreibungen werden anschließend bezogen auf ihren Nennbetrag vom Verzin-

sungsbeginn Zweiter Zinssatz (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (aus-
schließlich) [und anschließend von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgen-
den Zinszahlungstag (ausschließlich)] mit jährlich [●] % (der „Zweite Zinssatz“) verzinst. Die 
Schuldverschreibungen werden anschließend bezogen auf ihren Nennbetrag vom Verzinsungsbe-
ginn [●] Zinssatz (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich) [und 
anschließend von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungs-
tag (ausschließlich)] mit jährlich [●] % (der „[●] Zinssatz“) verzinst] [und [●]].] 

 
 [falls erforderlich, weitere Zinssätze und Zeiträume einfügen] 
 
 Die Zinsen sind nachträglich an jedem Zinszahlungstag in der festgelegten Währung zahlbar, es 

sei denn, der betreffende Zinszahlungstag ist kein Bankgeschäftstag. 
 
 Verzinsungsbeginn ist der [●] (der „Verzinsungsbeginn“). [Verzinsungsbeginn Zweiter Zinssatz ist 

der [●] (der „Verzinsungsbeginn Zweiter Zinssatz“)]. [Verzinsungsbeginn [●] Zinssatz ist der [●] 
(der „Verzinsungsbeginn [●] Zinssatz“)].  

 
 [Zinszahlungstag ist] [Zinszahlungstage sind] [jeweils] der [●] [,] [●] [und [●]] [eines jeden Jahres] 

([der] [jeweils ein] „Zinszahlungstag“). Die erste Zinszahlung erfolgt am [●] (der „Erste Zinszah-
lungstag“) [(erste [kurze] [lange] Zinsperiode)].] 

 
(2) Der auf jede Schuldverschreibung zu zahlende Zinsbetrag für einen Zeitraum von weniger oder 

mehr als einem Jahr wird errechnet, indem der für die betreffende Zinsperiode (die „Zinsperiode“) 
gemäß Absatz (1) geltende Zinssatz und der nachfolgend definierte Zinstagequotient auf den 
Nennbetrag der Schuldverschreibung bezogen wird. Der so errechnete Zinsbetrag wird auf die 
nächste Untereinheit der festgelegten Währung gerundet, wobei jeweils ab einer halben solchen 
Untereinheit nach oben aufgerundet wird. 

 
„Zinstagequotient“ in Bezug auf die Berechnung eines Betrages auf Schuldverschreibungen für 
einen beliebigen Zeitraum (der „Zinsberechnungszeitraum“) bedeutet: 

 
 [im Fall von Actual/Actual (ISDA) einfügen: 
 
 die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 365 (oder, falls ein 

Teil dieses Zinsberechnungszeitraumes in ein Schaltjahr fällt, die Summe aus (i) der tatsächlichen 
Anzahl der in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungszeitraumes dividiert durch 366 
und (ii) die tatsächliche Anzahl der nicht in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungs-
zeitraumes dividiert durch 365).] 

 
 [im Fall von Actual/Actual (ICMA Regelung 251) einfügen: 
 
 (a) wenn der Zinsberechnungszeitraum (einschließlich des ersten aber ausschließlich des 

letzten Tages dieses Zeitraums) kürzer ist als die Zinsfeststellungsperiode, in die das Ende des 
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Zinsberechnungszeitraumes fällt oder ihr entspricht, die Anzahl der Tage in dem betreffenden 
Zinsberechnungszeitraum (einschließlich des ersten aber ausschließlich des letzten Tages die-
ses Zeitraums) geteilt durch [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr 
ist, einfügen: das Produkt aus (A)] [die][der] Anzahl der Tage in der Zinsfeststellungsperiode, 
in die der Zinsberechnungszeitraum fällt [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer 
als ein Jahr ist, einfügen: und (B) der Anzahl von Zinsfeststellungsperioden, die in ein Kalen-
derjahr fallen oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären]; oder 

 
 (b) wenn der Zinsberechnungszeitraum länger als die Zinsfeststellungsperiode ist, in die 

das Ende des Zinsberechnungszeitraumes fällt, die Summe aus (A) der Anzahl der Tage in 
dem Zinsberechnungszeitraum, die in die Zinsfeststellungsperiode fallen, in welcher der Zinsbe-
rechnungszeitraum beginnt, geteilt durch [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer 
als ein Jahr ist, einfügen: das Produkt aus (i)] [die][der] Anzahl der Tage in dieser Zinsfeststel-
lungsperiode [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: 
und (ii) der Anzahl von Zinsfeststellungsperioden, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen wür-
den, falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären] und (B) der Anzahl von Tagen in dem 
Zinsberechnungszeitraum, die in die nächste Zinsfeststellungsperiode fallen, geteilt durch [im 
Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: das Produkt aus 
(i)] [die][der] Anzahl der Tage in dieser Zinsfeststellungsperiode [im Fall einer Zinsfeststel-
lungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: und (ii) der Anzahl von Zinsfeststellungs-
perioden, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte Jahr zu 
zahlen wären]. 

 
 „Zinsfeststellungsperiode“ ist die Periode ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum 

Ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) oder von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum 
nächsten Zinszahlungstag (ausschließlich). [im Falle eines kurzen ersten oder letzten Zinsbe-
rechnungszeitraumes einfügen: Zum Zwecke der Bestimmung der [ersten][letzten] Zinsfeststel-
lungsperiode gilt der [Fiktiven Verzinsungsbeginn oder fiktiven Zinszahlungstag einfügen] als 
[Verzinsungsbeginn] [Zinszahlungstag].] [Im Falle eines langen ersten oder letzten Zinsberech-
nungszeitraumes einfügen: Zum Zwecke der Bestimmung der [ersten][letzten] Zinsfeststellungs-
periode gelten der [Fiktiven Verzinsungsbeginn und/oder fiktive(n) Zinszahlungstag(e) einfü-
gen] als [Verzinsungsbeginn] [und] [Zinszahlungstag[e]].] 

 
 [im Fall von Actual/365 (fixed) einfügen: 
 
 die tatsächlich verstrichene Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 365.] 
 
 [im Fall von Actual/360 einfügen: 
 
 die tatsächlich verstrichene Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360.] 
 
 [im Fall von 30E/360 oder Eurobond Basis einfügen: 
 
 die Anzahl der Tage im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360. Dabei ist die Anzahl der 

Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu je 30 Tagen zu ermitteln, 
und zwar ohne Berücksichtigung des ersten und des letzten Tages des Zinsberechnungszeitrau-
mes, es sei denn, dass im Fall einer am Fälligkeitstag endenden Zinsperiode der Fälligkeitstag der 
letzte Tag des Monats Februar ist, in welchem Fall der Monat Februar als nicht auf einen Monat zu 
30 Tagen verlängert gilt.] 

 
 [im Fall von 30/360, 360/360 oder Bond Basis einfügen: 
 
 die Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360, wobei die Anzahl der Tage 

auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu je 30 Tagen zu ermitteln ist, es 
sei denn, 

 
(i) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag eines Monats, wäh-

rend der erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch auf den 31. 
Tag eines Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht als 
ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu behandeln ist, oder 
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(ii) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Feb-
ruar, wobei in diesem Fall der Monat Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat 
zu behandeln ist.] 

 
(3) Ist der jeweilige Zinszahlungstag kein Bankgeschäftstag, dann [bei Following Business Day 

Convention einfügen: hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Bank-
geschäftstag.] [bei Modified Following Business Day Convention einfügen: erfolgt die Zahlung 
des Zinsbetrages am folgenden Bankgeschäftstag. Sollte der nächstfolgende Bankgeschäftstag al-
lerdings in den nächstfolgenden Kalendermonat fallen, so erfolgt die Zahlung des Zinsbetrages am 
vorhergehenden Bankgeschäftstag.] [bei Preceding Business Day Convention einfügen: erfolgt 
die Zahlung des Zinsbetrages am vorhergehenden Bankgeschäftstag.] [wenn der Zinsbetrag 
nicht angepasst werden soll, einfügen: Der Gläubiger ist weder berechtigt, weitere Zinsen oder 
sonstige Zahlungen aufgrund dieser Anpassung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Anpas-
sung eine Kürzung seiner Zinsen hinnehmen.][wenn der Zinsbetrag angepasst werden soll und 
die Modified Following Business Day Convention oder die Following Business Day Conven-
tion anwendbar ist, einfügen: Der Gläubiger hat einen Anspruch auf weitere Zinszahlung für je-
den zusätzlichen Tag, um den der Zinszahlungstag aufgrund der in diesem Absatz (3) enthaltenen 
Regelungen nach hinten verschoben wird. [wenn der Zinsbetrag angepasst werden soll und die 
Modified Following Business Day Convention oder die Preceding Business Day Convention 
anwendbar ist, einfügen: Für den Fall [jedoch], dass der Zinszahlungstag im Einklang mit diesem 
Absatz (3) auf den unmittelbar vorhergehenden Bankgeschäftstag vorgezogen wird, hat der Gläu-
biger nur Anspruch auf Zinsen bis zum tatsächlichen Zinszahlungstag, nicht jedoch bis zum festge-
legten Zinszahlungstag.]] 

 
(4) „Bankgeschäftstag“ im Sinne dieser Anleihebedingungen bezeichnet einen Tag, an dem [die Ge-

schäftsbanken und Devisenmärkte in [●] [und [●]] Zahlungen in der festgelegten Währung abwi-
ckeln] [und] [TARGET2 geöffnet ist, um Zahlungen in Euro abzuwickeln]. 

 
 [„TARGET2“ bezeichnet das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express 

Transfer-Zahlungssystem, das eine einzige gemeinsame Plattform verwendet und am 
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolgesystem dazu.] 

 
(5) Die Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages, der dem Tag vorhergeht, 

an dem die Schuldverschreibungen zur Rückzahlung fällig werden. 
 
 Sollte die Emittentin die Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag nicht oder nicht vollständig ein-

lösen, so endet die Verzinsung des ausstehenden Gesamtnennbetrages der Schuldverschreibun-
gen nicht mit Ablauf des Tages, der dem Fälligkeitstag vorhergeht, sondern erst mit dem Ablauf 
des Tages, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung der Schuldverschreibungen vorhergeht. 

 
 Der dann geltende Zinssatz ist der gesetzliche Verzugszinssatz

1
, es sei denn, der gemäß Absatz 

(1) vereinbarte Zinssatz ist höher als der gesetzliche Verzugszinssatz. In diesem Fall gilt der ver-
einbarte Zinssatz fort. 

 
 
§ 4 Einlösung der Schuldverschreibungen 
 
(1) Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft, werden die Schuld-
verschreibungen am [Fälligkeitstag einfügen, der im Fall von nachrangigen Schuldverschrei-
bungen nicht vor dem fünften Jahrestag des Tags der Begebung der nachrangigen Schuldver-
schreibungen liegen darf: [●]] (der „Fälligkeitstag“) zu ihrem Nennbetrag (der „Rückzahlungsbe-
trag“) eingelöst. 
 
(2) Ist der Fälligkeitstag kein Bankgeschäftstag, dann [bei Following Business Day Convention 
einfügen: hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Bankgeschäftstag.] [bei 
Modified Following Business Day Convention einfügen: erfolgt die Zahlung des Rückzahlungsbe-
trages am folgenden Bankgeschäftstag. Sollte der nächstfolgende Bankgeschäftstag allerdings in den 
nächstfolgenden Kalendermonat fallen, so erfolgt die Zahlung des Rückzahlungsbetrages am vorher-

                                                 
1
   Der gesetzliche Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem von der Deutschen Bundesbank von Zeit zu Zeit 

 veröffentlichten Basiszinssatz, §§ 288 Absatz (1), 247 Absatz (1) BGB. 
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gehenden Bankgeschäftstag.] [bei Preceding Business Day Convention einfügen: erfolgt die Zah-
lung des Rückzahlungsbetrages am vorhergehenden Bankgeschäftstag.] 
 
 
§ 5 Rückkauf von Schuldverschreibungen 
 
[bei nicht nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit 
und zu jedem Kurs die Schuldverschreibungen im Markt oder anderweitig ganz oder teilweise zu kau-
fen und diese nach ihrer Wahl zu halten, zu entwerten oder wieder zu verkaufen.] 
 
[bei nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: Die Emittentin darf jederzeit, vorbehaltlich 
der vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich), Schuldverschrei-
bungen am freien Markt oder in sonstiger Weise zu einem beliebigen Kurs zurückkaufen. 
 
Die Schuldverschreibungen dürfen nur dann gemäß dieses § 5 zurückgekauft werden, wenn die Emit-
tentin auf Grundlage der Eigenkapitalvorschriften, wie von der zuständigen Aufsichtsbehörde ange-
wandt und in der jeweils ergänzten Fassung (einschließlich, jedoch nicht hierauf beschränkt, der Ver-
ordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute 
und Wertpapierfirmen vom 26. Juni 2013 ist, die am 27. Juni 2013 im offiziellen Amtsblatt der Europä-
ischen Union veröffentlicht wurde, in ihrer jeweils ergänzten oder ersetzten Fassung (die „Eigenkapi-
talverordnung“), die vorherige Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich) 
erhalten hat.] 
 
 
§ 6 Vorzeitige Rückzahlung 
 
(1)  Sollte infolge einer nach Valutierung der Schuldverschreibungen wirksam werdenden Änderung 

der in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat, oder in den Vereinigten Staaten von Ameri-
ka, geltenden Rechtsvorschriften oder einer Änderung in der Anwendung dieser Rechtsvorschriften 
oder der amtlichen Auslegung die Emittentin zur Zahlung zusätzlicher Beträge gemäß § 8 ver-
pflichtet sein, so ist die Emittentin berechtigt [im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen 
einfügen: nach ihrem Ermessen, jedoch vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde (soweit gesetzlich erforderlich) und], mit einer Frist von mindestens 30 und 
höchstens 60 Tagen durch Bekanntmachung gemäß § 13 die ausstehenden Schuldverschreibun-
gen insgesamt, jedoch nicht teilweise, zur vorzeitigen Rückzahlung zum Rückzahlungsbetrag [zu-
züglich der bis zu dem für die Rückzahlung bestimmten Tag aufgelaufenen und gemäß § 3 Absatz 
(2) ermittelten Stückzinsen] zu kündigen. Die Kündigung ist unwiderruflich und muss den Tag an-
geben, an dem die Schuldverschreibungen vorzeitig zurückgezahlt werden. Eine solche Kündigung 
darf jedoch frühestens 90 Tage vor dem Zeitpunkt erfolgen, an welchem die Änderung der Rechts-
vorschriften oder ihrer Anwendung oder ihrer amtlichen Auslegung wirksam wird. Die Rechte und 
Pflichten aus den Schuldverschreibungen erlöschen mit der Rückzahlung. 

 
[im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: Die Schuldverschreibungen dür-
fen nur dann gemäß diesem § 6 zurückgezahlt werden, wenn die Emittentin auf Grundlage der Ei-
genkapitalvorschriften, wie von der zuständigen Aufsichtsbehörde angewandt und in der jeweils 
ergänzten Fassung (einschließlich, jedoch nicht hierauf beschränkt, der Eigenkapitalverordnung), 
die vorherige Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich) erhalten hat.] 

 
[(2)] [bei Rückzahlung nicht nachrangiger Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin 

(Call) einfügen: 
 
 Die Emittentin hat das Recht, die Schuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, [je-

weils] mit Wirkung zum [●] [eines jeden Jahres] ([jeweils] der „Kündigungstag“) ordentlich zu kün-
digen. Die Kündigung ist unwiderruflich und muss den Kündigungstag benennen.] 

 
[bei Rückzahlung nachrangiger Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin (Call) ein-
fügen: 
 
Die Emittentin hat das Recht, die Schuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, am 
[Kündigungstag einfügen, der nicht vor dem fünften Jahrestag des Tags der Begebung der 
Schuldverschreibungen liegen darf] (der „Kündigungstag“) nach ihrem Ermessen zu kündigen, 
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vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich). 
Die Kündigung durch die Emittentin ist unwiderruflich und muss den Kündigungstag enthalten. 
 
Die Schuldverschreibungen dürfen nur dann gemäß diesem § 6 zurückgezahlt werden, wenn die 
Emittentin auf Grundlage der Eigenkapitalvorschriften, wie von der zuständigen Aufsichtsbehörde 
angewandt und in der jeweils ergänzten Fassung (einschließlich, jedoch nicht hierauf beschränkt, 
der Eigenkapitalverordnung), die vorherige Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern 
erforderlich) erhalten hat.] 

 
 [Im Fall einer solchen ordentlichen Kündigung veröffentlicht die Emittentin spätestens am [●] 

Bankgeschäftstag vor dem [betreffenden] Kündigungstag eine Bekanntmachung gemäß § 13 und 
zahlt an jeden Gläubiger an dem [betreffenden] Kündigungstag den Rückzahlungsbetrag [zuzüg-
lich der bis zu dem für die Rückzahlung bestimmten Tag (ausschließlich) aufgelaufenen und ge-
mäß § 3 Absatz (2) ermittelten Stückzinsen]. Die Rechte und Pflichten aus den Schuldverschrei-
bungen erlöschen mit der Rückzahlung.] 

 
[(3)] [bei Rückzahlung nicht nachrangiger Schuldverschreibungen nach Wahl der Gläubiger (Put) 

einfügen: 
 
 Jeder Gläubiger ist berechtigt zu verlangen, dass die Emittentin Schuldverschreibungen am [●] 

([jeweils] der „Kündigungstag“) zum Rückzahlungsbetrag [zuzüglich der bis zu dem für die Rück-
zahlung bestimmten Tag aufgelaufenen und gemäß § 3 Absatz (2) ermittelten Stückzinsen] zu-
rückzahlt. 

 
 Zur Ausübung dieses Rechts muss der Gläubiger mindestens 45 Tage vor dem für die Rückzah-

lung bestimmten Tag seine Schuldverschreibungen bei einer Zahlstelle hinterlegen und dieser eine 
ordnungsgemäß ausgefüllte Ausübungserklärung gemäß Vordruck, der bei jeder Zahlstelle erhält-
lich ist, übermitteln. Die Ausübungserklärung hat anzugeben: (A) den gesamten Nennbetrag der 
Schuldverschreibungen, für die das Wahlrecht ausgeübt wird und (B) die Wertpapier-Kenn-
Nummer dieser Schuldverschreibungen (soweit vergeben). Die Ausübung des Wahlrechts kann 
nicht widerrufen werden. Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen, für welche das Wahlrecht 
ausgeübt worden ist, erfolgt nur gegen Lieferung der Schuldverschreibungen an die Emittentin o-
der deren Order. Die Rechte und Pflichten aus den Schuldverschreibungen erlöschen mit der 
Rückzahlung.] 

 
 [bei Rückzahlung nachrangiger Schuldverschreibungen aus regulatorischen Gründen ein-

fügen: 
 
 Die Emittentin ist berechtigt, die Schuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach 

ihrer Wahl bei Vorliegen eines aufsichtsrechtlichen Ereignisses, vorbehaltlich der vorherigen Zu-
stimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich), zu kündigen. 

 
 Ein „aufsichtsrechtliches Ereignis“ liegt vor, wenn die Emittentin feststellt, dass auf Grund einer 

Änderung der in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat, geltenden Rechtsvorschriften oder 
einer Änderung in der Anwendung dieser Rechtsvorschriften oder der amtlichen Auslegung die 
Schuldverschreibungen nicht als Ergänzungskapital anerkannt werden oder als Eigenmittel gerin-
gerer Qualität neu eingestuft werden. 

 
Die Schuldverschreibungen dürfen nur dann gemäß diesem § 6 zurückgezahlt werden, wenn die 
Emittentin auf Grundlage der Eigenkapitalvorschriften, wie von der zuständigen Aufsichtsbehörde 
angewandt und in der jeweils ergänzten Fassung (einschließlich, jedoch nicht hierauf beschränkt, 
der Eigenkapitalverordnung), die vorherige Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern 
erforderlich) erhalten hat. 

 
 Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen erfolgt in diesem Fall nach Maßgabe der in Absatz 

(1) genannten Bestimmungen. Die Kündigung ist unwiderruflich. Die Rechte und Pflichten aus den 
Schuldverschreibungen erlöschen mit der Rückzahlung.]  
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[im Fall von nicht nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:  
 
§ 7 Kündigungsgründe 
 
(1) Jeder Gläubiger ist berechtigt, seine Schuldverschreibungen zur Rückzahlung zum Rückzahlungs-

betrag [zuzüglich der bis zu dem für die Rückzahlung bestimmten Tag aufgelaufenen und gemäß 
§ 3 Absatz (2) ermittelten Stückzinsen] zu kündigen, falls 

 
(a) die Emittentin Kapital oder Zinsen nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem betreffenden Fällig-

keitstag zahlt, oder 
 

(b) die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung irgendeiner sonstigen Verpflichtung aus den 
Schuldverschreibungen unterlässt und, es sei denn, eine Heilung der Unterlassung ist unmög-
lich, die Unterlassung länger als 30 Tage fortdauert, nachdem die Emittentin hierüber eine Be-
nachrichtigung von einem Gläubiger erhalten hat, oder 

 
(c) ein Gericht oder eine Behörde im Land des Sitzes der Emittentin ein Insolvenzverfahren oder 

ein diesem gleichstehendes Verfahren gegen die Emittentin eröffnet oder die Emittentin ein 
solches Verfahren beantragt oder einleitet, ihre sämtlichen Zahlungen einstellt oder die Zah-
lungseinstellung ankündigt oder eine allgemeine Schuldenregelung zugunsten ihrer Gläubiger 
anbietet oder trifft, oder 

 
(d) die Emittentin aufgelöst oder liquidiert wird oder ihren gesamten oder einen wesentlichen Teil 

ihrer Geschäftstätigkeit aufgibt, es sei denn, dass ein solcher Vorgang im Zusammenhang mit 
einer Verschmelzung, Konsolidierung oder einer anderen Form des Zusammenschlusses mit 
einer anderen Gesellschaft oder einer Umwandlung vorgenommen wird und diese Gesell-
schaft, alle Verpflichtungen der Emittentin aus diesen Anleihebedingungen übernimmt. 

 
(2) Eine Kündigungserklärung gemäß Absatz (1) ist gegenüber der Emittentin in Schriftform (§ 126 

BGB) abzugeben. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. 
 
 Mit dem Zugang dieser Kündigungserklärung bei der Emittentin und dem Vorliegen eines Kündi-

gungsgrundes gemäß Absatz (1) werden die gekündigten Schuldverschreibungen zum Rückzah-
lungsbetrag [zuzüglich der bis zu dem für die Rückzahlung bestimmten Tag aufgelaufenen und 
gemäß § 3 Absatz (2) ermittelten Stückzinsen] sofort zur Rückzahlung fällig, es sei denn, dass vor 
dem Zugang der Kündigungserklärung bei der Emittentin alle Ereignisse, die die Kündigung ausge-
löst haben, für sämtliche Schuldverschreibungen nicht mehr bestehen.] 

 
 
[im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:  
 
§ 7 Ausschluss der Kündigungsrechte für die Gläubiger 
 
Für die Gläubiger besteht kein Kündigungsrecht für die Schuldverschreibungen.] 
 
 
§ 8 Quellensteuer 
 
(1) Alle Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen sind ohne Einbehalt oder 

Abzug von oder auf Grund von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, Abgaben oder Gebühren, 
gleich welcher Art, die durch das oder in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat oder den 
Vereinigten Staaten von Amerika auferlegt, erhoben oder eingezogen werden („Quellensteuern“) 
zu leisten, es sei denn, dass ein solcher Einbehalt oder Abzug gesetzlich oder durch einen zwi-
schen der Emittentin, bzw. dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat und den Vereinigten 
Staaten abgeschlossen Vertrag vorgeschrieben ist. 

 
 Wenn ein Einbehalt oder Abzug von Quellensteuern gesetzlich oder durch ein zwischen der Emit-

tentin, bzw. dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat, und den Vereinigten Staaten abge-
schlossenen Vertrag vorgeschrieben ist, ist die Emittentin verpflichtet, diejenigen zusätzlichen Be-
träge an die Gläubiger zu zahlen, die erforderlich sind, damit die von den Gläubigern empfangenen 
Nettobeträge nach solchen Einbehalten oder Abzügen den jeweiligen Beträgen an Kapital und Zin-
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sen entsprechen, die sie ohne solche Einbehalte oder Abzüge empfangen hätten. Die Emittentin ist 
jedoch nicht verpflichtet, zusätzliche Beträge im Hinblick auf solche Quellensteuern zu zahlen: 

 
(a) die von einem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut in der Bundesrepublik Deutschland 

oder in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat (oder einer in der Bundesrepublik 
Deutschland oder in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat gelegenen Zweigstelle 
eines ausländischen Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts) einbehalten oder abgezo-
gen werden, weil es die Schuldverschreibungen in seiner Eigenschaft als Depotbank oder 
Inkassobeauftragte des Gläubigers oder in einer ähnlichen Funktion verwahrt oder verwal-
tet hat oder noch verwahrt oder verwaltet; oder 

 
(b) die durch die Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen oder durch die Vorlage einer Nicht-

ansässigkeitserklärung oder durch die sonstige Geltendmachung eines Anspruchs auf Be-
freiung gegenüber der betreffenden Steuerbehörde vermeidbar sind oder gewesen wären; 
oder 

 
(c) die nur deshalb zahlbar sind, weil der Gläubiger in einer anderen Beziehung zu dem Land 

steht, in dem die Emittentin ihren Sitz hat, als dem bloßen Umstand, dass er Gläubiger der 
Schuldverschreibungen ist, auf die die Zahlung erfolgt; oder 

 
(d) denen der Gläubiger nicht unterläge, wenn er innerhalb von 30 Tagen nach dem jeweiligen 

Fälligkeitstag bzw. nach dem Tag, an dem die für eine solche Zahlung erforderlichen Beträ-
ge bei der Emissionsstelle eingegangen sind und dies gemäß § 13 bekannt gemacht wor-
den ist, die Zahlung von Kapital und Zinsen verlangt hätte; oder 

 
(e) die von einer Zahlstelle abgezogen oder einbehalten werden, wenn die Zahlung durch eine 

andere, insbesondere eine ausländische Zahlstelle ohne einen solchen Abzug oder Einbe-
halt hätte erfolgen können; oder 

 
(f) die aufgrund einer Richtlinie oder Verordnung der Europäischen Union betreffend die Be-

steuerung von Zinserträgen (wie die Richtlinie 2003/48/EG (Zinsinformationsrichtlinie) in ih-
rer jeweiligen Fassung) oder einer zwischenstaatlichen Vereinbarung über deren Besteue-
rung, an der das Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat, oder die Europäische Union be-
teiligt sind, oder einer Vorschrift, die diese Richtlinie, Verordnung oder Vereinbarung um-
setzt oder befolgt, abgezogen oder einbehalten werden; oder 

 
(g) die abgezogen oder einbehalten werden, weil der wirtschaftliche Eigentümer der Schuld-

verschreibungen nicht selbst rechtlicher Eigentümer (Gläubiger) der Schuldverschreibun-
gen ist und der Abzug oder Einbehalt bei Zahlungen an den wirtschaftlichen Eigentümer 
nicht erfolgt wäre oder eine Zahlung zusätzlicher Beträge bei einer Zahlung an den wirt-
schaftlichen Eigentümer nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen (a) bis (f) hätte ver-
mieden werden können, wenn dieser zugleich rechtlicher Eigentümer (Gläubiger) der 
Schuldverschreibungen gewesen wäre; oder 

 
(h) die gemäß Abschnitt 1471 bis 1474 des U.S. Internal Revenue Code von 1986 in der je-

weils geänderten Fassung oder aufgrund eines zwischen der Emittentin bzw. dem Land, in 
dem die Emittentin ihren Sitz hat und den Vereinigten Staaten oder der US-amerikanischen 
Finanzverwaltung abgeschlossenen Vertrages, erhoben wurden. 

 
(2) Jede Bezugnahme in diesen Anleihebedingungen im Zusammenhang mit dem zu zahlenden Be-

trag an Kapital und Zinsen umfasst auch zusätzliche Beträge gemäß diesem § 8. 
 
 
§ 9 Emissionsstelle, Zahlstellen, [Berechnungsstelle,] Zahlungen 
 
(1) Die anfängliche Emissionsstelle und die anfänglich bestellten Zahlstelle(n) [und die anfänglich be-

stellte Berechnungsstelle] sowie deren anfänglich bezeichneten Geschäftsstellen lauten wie folgt: 
 

Emissionsstelle: Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – 
 Friedrichswall 10 
 30159 Hannover 
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Zahlstelle(n): [Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – 
 Friedrichswall 10 
 30159 Hannover] 

 
  [●] 
 
 [Berechnungsstelle: [●]] 
 
 Die Emissionsstelle und die Zahlstelle(n) [und die Berechnungsstelle] behalten sich das Recht vor, 

jederzeit die bezeichnete Geschäftsstelle durch eine andere bezeichnete Geschäftsstelle in der-
selben Stadt zu ersetzen. 

 
(2) Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit die Bestellung der Zahlstelle [oder der Berech-

nungsstelle] zu ändern oder zu beenden und eine andere / zusätzliche Zahlstelle(n) [oder eine an-
dere Berechnungsstelle] zu bestellen. 

 
 Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger Wechsel wird nur wirksam, außer im 

Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort wirksam wird, sofern die Gläubiger hierüber ge-
mäß § 11 vorab unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 Tagen und nicht mehr als 45 Ta-
gen informiert wurden. 

 
(3) Die Zahlstellen [und die Berechnungsstelle] handeln ausschließlich als Erfüllungsgehilfen der Emit-

tentin. Sie haben daher keinerlei Pflichten gegenüber den Gläubigern und stehen auch nicht in ei-
nem Auftragsverhältnis zu diesen. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB be-
freit. 

 
(4) Die Zahlungen auf die Schuldverschreibungen erfolgen an das Clearing System zur Gutschrift auf 

den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems, die Hinterleger der Schuldver-
schreibungen sind. Zahlungen der Emittentin an das Clearing System befreien die Emittentin in 
Höhe der geleisteten Zahlungen von ihren Zahlungsverbindlichkeiten aus den Schuldverschrei-
bungen. 

 
 
§ 10 Vorlegungsfrist  
 
Die in § 801 Absatz (1) Satz 1 BGB bestimmte und für die Verjährung maßgebliche Vorlegungsfrist 
wird für die Schuldverschreibungen auf zehn Jahre abgekürzt. 
 
 
§ 11 Ersetzung der Emittentin 
 
(1) Die Emittentin kann, sofern sie sich mit keiner Zahlung auf Kapital oder Zinsen der Schuldver-

schreibungen im Rückstand befindet, jederzeit ohne Zustimmung der Gläubiger hinsichtlich sämtli-
cher Rechte und Pflichten aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen durch eine 
Tochtergesellschaft der Emittentin (die „Neue Emittentin“) ersetzt werden, wenn: 

 
(a) die Neue Emittentin alle Verpflichtungen der Emittentin aus oder in Verbindung mit den 

Schuldverschreibungen durch einen wirksamen schriftlichen Übertragungsvertrag ein-
schließlich gegebenenfalls weiterer zur Wirksamkeit der Ersetzung erforderlicher Verträge, 
Erklärungen und Genehmigungen (gemeinsam die „Übertragungsdokumente“) dergestalt 
übernimmt, dass die Neue Emittentin jedem Gläubiger gegenüber die Verpflichtung aus 
diesen Anleihebedingungen in demselben Umfang übernimmt, als wenn die Neue Emitten-
tin in der/den Globalurkunde(n) und den Anleihebedingungen anstelle der Emittentin (oder 
anstelle einer vorherigen Neuen Emittentin) als Hauptschuldnerin genannt worden wäre 
und 

 
(b) die Emittentin und die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Genehmigungen und 

Erlaubnisse für die Ersetzung nach Maßgabe dieses § 11 erhalten haben und 
 

(c) die Neue Emittentin imstande ist, sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus oder im Zusam-
menhang mit den Schuldverschreibungen in der festgelegten Währung ohne Abzug oder 
Einbehalt von oder wegen Steuern, Abgaben oder amtlichen Gebühren zu erfüllen und 
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 [(d)] [bei am regulierten Markt notierten Schuldverschreibungen einfügen: jede Wert-

papierbörse, an der die Schuldverschreibungen notiert sind, bestätigt hat, dass die Schuldver-
schreibungen nach der geplanten Ersetzung der Emittentin durch die Neue Emittentin weiterhin 
an der betreffenden Wertpapierbörse notiert bleiben werden und] 

 
 [(d)][(e] [bei nicht nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: die Nordddeutsche 

Landesbank – Girozentrale – die Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus oder im Zusam-
menhang mit den Schuldverschreibungen garantiert und] 

 
 [(d)][(e)][(f)] [bei nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: (i) die Neue Emittentin ein 

in die Konsolidierung (hinsichtlich der Emittentin) einbezogenes Unternehmen gemäß Artikel 
63(n) Unterabsatz (i) im Sinne der Eigenkapitalverordnung, (ii) die Erträge stehen der Emittentin 
unmittelbar und uneingeschränkt in einer Form zur Verfügung, die den Bedingungen der Eigen-
kapitalverordnung genügt, (iii) die von der Neuen Emittentin übernommenen Verbindlichkeiten 
zu Bedingungen nachrangig sind, die mit den Nachrangbestimmungen der übernommenen 
Verbindlichkeiten identisch sind, (iv) die Neue Emittentin den Betrag der Schuldverschreibun-
gen bei der Norddeutschen Landesbank – Girozentrale – zu Bedingungen anlegt, die denen der 
Schuldverschreibungen entsprechen und (v) die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – die 
Verbindlichkeiten der neuen Emittentin aus den Schuldverschreibungen auf nachrangiger Basis 
gemäß § 2 garantiert und vorausgesetzt, die Anerkennung des in Bezug auf die Schuldver-
schreibungen eingezahlten Kapitals als Ergänzungskapital ist weiterhin sichergestellt und] 

 
(2) Im Falle einer solchen Ersetzung sind sämtliche Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen 

(einschließlich § 11 Absatz (1)) auf die „Emittentin“ auf die „Neue Emittentin“ und sämtliche Bezug-
nahmen auf das „Land der Emittentin“ auf das Land, in dem die Neue Emittentin ihren Sitz hat oder 
als Steuerinländer gilt, zu beziehen. 

 
(3) Eine Ersetzung der Emittentin gemäß § 11 Absatz (1) ist gemäß § 13 bekannt zu machen. 
 
 
§ 12 Begebung weiterer Schuldverschreibungen 
 
Die Emittentin behält sich vor, ohne Zustimmung der Gläubiger weitere Schuldverschreibungen mit 
gleicher Ausstattung (gegebenenfalls mit Ausnahme des Tags der Begebung, des Verzinsungsbe-
ginns, des Ersten Zinszahlungstags und/oder des Ausgabepreises) in der Weise zu begeben, dass sie 
mit den Schuldverschreibungen zusammengefasst werden, eine einheitliche Serie mit ihnen bilden 
und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Begriff „Schuldverschreibungen“ umfasst im Falle einer 
solchen Erhöhung auch solche zusätzlich begebenen Schuldverschreibungen.  
 
 
§ 13 Bekanntmachungen 
 
[Bei Schuldverschreibungen, die am regulierten Markt einer Wertpapierbörse gehandelt wer-
den, einfügen: 

(1) Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen an die Anleihegläubiger werden 
im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

(2) [Bei Schuldverschreibungen, die an dem regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbör-
se notiert sind, immer einfügen und bei Schuldverschreibungen, die an einem regulierten 
Markt einer anderen Wertpapierbörse notiert sind, einfügen, sofern anwendbar: Alle Be-
kanntmachungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der [Lu-
xemburger Wertpapierbörse (www.bourse.lu)] [andere Börse einfügen]. Die Emittentin wird si-
cherstellen, dass alle Bekanntmachungen in Übereinstimmung mit den Erfordernissen der zustän-
digen Stellen der jeweiligen Börsen, an denen die Schuldverschreibungen notiert sind, und soweit 
rechtlich erforderlich in den [weiteren] gesetzlichen bestimmten Medien, erfolgen.] 

(3) [Bei Veröffentlichung auf der Internetseite der Emittentin zusätzlich einfügen: Alle Bekannt-
machungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der Emittentin 
(www.nordlb.de) (oder auf einer anderen Internetseite, welche die Emittentin mit einem Vorlauf von 
mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung bekannt macht.] [Bei Veröffentli-
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chung in einer Tageszeitung zusätzlich einfügen: Alle Bekanntmachungen erfolgen zusätzlich 
durch eine Anzeige in [●].] 

[(3)][(4)] Jede solche nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz (3)] erfolgte Bekanntma-
chung gilt am dritten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. Im Fall von meh-
reren Veröffentlichungen einer Bekanntmachung nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz 
(3)], ist für die Bestimmung der Wirksamkeit dieser Bekanntmachung die erste solche Veröffentli-
chung maßgeblich. 

[(4)][(5)] Sofern und solange keine einschlägigen gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen, ist 
die Emittentin berechtigt, eine Bekanntmachung nach Absatz (1) und Absatz (2) [und Absatz (3)] 
durch eine Mitteilung an das Clearing System zur Weiterleitung an die Anleihegläubiger zu erset-
zen. Jede derartige Mitteilung gilt am fünften Tag nach dem Tag der Mitteilung an das Clearing 
System als den Anleihegläubigern mitgeteilt.  

[Bei Schuldverschreibungen, die nicht am regulierten Markt einer Wertpapierbörse gehandelt 
werden, einfügen:  

(1) Alle Bekanntmachungen erfolgen durch Mitteilung an das Clearing System zur Weiterleitung an die 
Anleihegläubiger. Jede derartige Mitteilung gilt am fünften Tag nach dem Tag der Mitteilung an das 
Clearing System als den Anleihegläubigern mitgeteilt. 

(2) [Bei Veröffentlichung auf der Internetseite der Emittentin zusätzlich einfügen: Alle Bekannt-
machungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der Emittentin 
(www.nordlb.de) (oder auf einer anderen Internetseite, welche die Emittentin mit einem Vorlauf von 
mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung bekannt macht.] [Bei Veröffentli-
chung in einer Tageszeitung zusätzlich einfügen: Alle Bekanntmachungen erfolgen zusätzlich 
durch eine Anzeige in [●].] 

[Bei Veröffentlichung im Bundesanzeiger zusätzlich einfügen: 

(3) Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen an die Anleihegläubiger werden 
im Bundesanzeiger veröffentlicht.] 

[(3)][(4)]  Jede solche nach Absatz (2) [oder Absatz (3)] erfolgte Bekanntmachung gilt am drit-
ten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. Im Fall von mehreren Veröffentli-
chungen einer Bekanntmachung nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz (3)], ist für die Be-
stimmung der Wirksamkeit dieser Bekanntmachung die erste solche Veröffentlichung maßgeblich.] 

 
§ 14 Verschiedenes 
 
(1) Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Gläubiger und der 

Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach deutschem Recht. 
 
(2) Erfüllungsort im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ist Hannover. 
 
 Für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen 

und Personen ohne allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland ist Hannover 
nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den in den Anleihebedingungen ge-
regelten Angelegenheiten. 

 
(3) Sollte eine der Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. [An-
stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt eine wirksame bzw. durchführbare 
Bestimmung, die den wirtschaftlichen Zwecken der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestim-
mung soweit wie möglich Rechnung trägt.]

2
 

 
(4) Die Emittentin ist berechtigt, ohne Zustimmung der Gläubiger widersprüchliche Bestimmungen 

und/oder lückenhafte Bestimmungen der Schuldverschreibungen zu ändern bzw. zu ergänzen. Die 
Änderung bzw. Ergänzung darf nur der Auflösung des Widerspruchs bzw. der Ausfüllung der Lü-
cke dienen und keine sonstigen Änderungen der Rechte aus den Schuldverschreibungen zur Fol-

                                                 
2
 
Nicht bei einem Angebot an Privatanleger einfügen.
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ge haben. Diese Änderungen bzw. Ergänzungen sind nur zulässig, sofern sie unter Berücksichti-
gung des wirtschaftlichen Zwecks der Schuldverschreibungen für den Gläubiger zumutbar sind, 
insbesondere wenn sie die Interessen der Gläubiger nicht wesentlich nachteilig beeinträchtigen. 
Änderungen bzw. Ergänzungen werden von der Emittentin bekannt gemacht. 

 
(5) Die Emittentin ist berechtigt, ohne Zustimmung der Gläubiger offensichtliche Bezeichnungs-, 

Schreib- und Rechenfehler in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu berichtigen, wenn diese 
Änderung unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Zwecks der Schuldverschreibungen für den 
Gläubiger zumutbar ist, insbesondere wenn sie die Interessen der Anleger nicht wesentlich nach-
teilig beeinträchtigt. Ein Fehler ist dann offensichtlich, wenn er für einen Anleger, der hinsichtlich 
der jeweiligen Art von Schuldverschreibungen sachkundig ist, insbesondere unter Berücksichti-
gung des anfänglichen Verkaufspreises und der weiteren wertbestimmenden Faktoren der Schuld-
verschreibungen erkennbar ist. Berichtigungen werden von der Emittentin bekannt gemacht. 

 
(6) Jeder Gläubiger kann in Rechtsstreitigkeiten gegen die Emittentin oder Rechtsstreitigkeiten, an 

denen der Gläubiger und die Emittentin beteiligt sind, im eigenen Namen seine Rechte aus den 
ihm zustehenden Schuldverschreibungen lediglich unter Vorlage folgender Unterlagen wahrneh-
men und durchsetzen: 

 
 (a) einer Bescheinigung seiner Depotbank (wie nachstehend definiert), die (i) den vollen Namen 

und die volle Anschrift des Gläubigers bezeichnet; (ii) den gesamten Nennbetrag der Schuld-
verschreibungen angibt, die am Ausstellungstag dieser Bescheinigung dem bei dieser Depot-
bank bestehenden Depot des Gläubigers gutgeschrieben sind, und (iii) bestätigt, dass die De-
potbank gegenüber dem Clearing System eine schriftliche Mitteilung gemacht hat, die die An-
gaben gemäß (i) und (ii) enthält, sowie 

 
 (b) einer von einem Vertretungsberechtigten des Clearing Systems beglaubigten Ablichtung der 

Globalurkunde. 
 
 Im Sinne der vorstehenden Bestimmungen dieses § 14 Absatz (6) ist „Depotbank“ eine Bank oder 

sonstiges Finanzinstitut (einschließlich des Clearing Systems), das über die erforderlichen Geneh-
migungen für das Wertpapier-Depotgeschäft verfügt und bei dem der Gläubiger Schuldverschrei-
bungen im Depot verwahren lässt. 
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[Option II: Variabelverzinsliche Schuldverschreibungen 
 
§ 1 Stückelung und Form 
 
(1) Die Schuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen“) der Norddeutschen Landesbank  

– Girozentrale – (die „Emittentin“) werden in [●] (die „festgelegte Währung“) im Gesamtnennbe-
trag von [●] (der „Gesamtnennbetrag“) begeben und sind eingeteilt in [●] auf den Inhaber lautende 
Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je [●] (die „Festgelegte Stückelung“ oder der „Nenn-
betrag“). 

 
 [Nur im Falle einer Aufstockung einfügen: 
 
 Die Schuldverschreibungen werden konsolidiert und bilden eine einheitliche Serie mit den [Be-

zeichnung der Schuldverschreibungen], die am [Datum der maßgeblichen Tranche einfügen] 
begeben wurden (Serie [Seriennummer der maßgeblichen Tranche einfügen] (Tranche [Tran-
chennummer der maßgeblichen Tranche einfügen])).] 

 
(2) (a) Die Schuldverschreibungen sind während ihrer gesamten Laufzeit in einer Dauerglobalurkunde 

ohne Zinsscheine verbrieft (die „Dauerglobalurkunde“ oder die „Globalurkunde“) und werden 
vom Clearing System (wie nachstehend definiert) verwahrt. Effektive Urkunden über einzelne 
Schuldverschreibungen oder Zinsscheine werden nicht ausgegeben. 

 
 (b) Die Dauerglobalurkunde wird von oder im Namen der Emittentin unterschrieben. 
 
(3) Clearing System (das „Clearing System“ oder die „Wertpapiersammelbank“) im Sinne dieser 

Anleihebedingungen bedeutet Clearstream Banking AG, Eschborn („Clearstream Frankfurt“) so-
wie jeder Funktionsnachfolger. 

 
(4) „Gläubiger“ bedeutet jeder Inhaber eines Miteigentumsanteils oder vergleichbaren Rechts an der 

Globalurkunde. 
 
 
§ 2 Status und Rang 
 
[bei nicht nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 
 
Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und unbesicherte 
Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit sämtlichen anderen nicht nachrangigen 
und unbesicherten Verbindlichkeiten der Emittentin in gleichem Rang stehen, ausgenommen Verbind-
lichkeiten, die kraft Gesetzes Vorrang haben.] 
 
[bei nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 
 
(1) Die Schuldverschreibungen sollen der Emittentin nach Maßgabe der anwendbaren Eigenmittelvor-

schriften als anrechenbare Eigenmittel in der Form von Ergänzungskapital zur Verfügung stehen 
("Ergänzungskapital"). Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nach-
rangige und unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit sämtlichen 
anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin mindestens in gleichem Rang stehen mit 
Ausnahme von nachrangigen Verbindlichkeiten, die gegenüber den Schuldverschreibungen nach-
rangig sind. Im Falle der Auflösung, der Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin oder im Falle 
eines Verfahrens, das die Auflösung oder Liquidation der Emittentin zur Folge haben kann, sind 
diese Verbindlichkeiten vollständig nachrangig gegenüber den Ansprüchen aller nicht nachrangi-
gen Gläubiger der Emittentin mit der Folge, dass in keinem Fall Zahlungen auf die Verbindlichkei-
ten geleistet werden, solange nicht alle nicht nachrangigen Gläubiger der Emittentin vollständig be-
friedigt worden sind. 

 
(2) Die Gläubiger der Schuldverschreibungen sind nicht berechtigt, mit Ansprüchen aus den Schuld-

verschreibungen gegen etwaige Ansprüche der Emittentin aufzurechnen. Zur Besicherung der 
Rechte der Gläubiger aus den Schuldverschreibungen wird weder jetzt noch künftig durch die 
Emittentin oder eines ihrer verbundenen Unternehmen oder einen Dritten mit enger Beziehung zur 
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Emittentin oder eines seiner verbundenen Unternehmen oder durch eine andere Person eine Si-
cherheit, gleich welcher Art, bestellt. 

 
(3) Die Schuldverschreibungen dürfen vor dem Fälligkeitstag nur mit vorheriger Zustimmung der zu-

ständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich) gekündigt, eingelöst, zurückgezahlt oder zurück-
gekauft werden.]  

 
 
§ 3 Zinsen 
 
(1) [bei fest- zu variabel verzinslicher Serie einfügen: 
 
[(a)] Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag vom Verzinsungsbeginn 

(einschließlich) bis zum Ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) [und anschließend von jedem 
Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich)] 
([jeweils eine] [die] „Zinsperiode“) mit [●] % p.a. (der „Zinssatz“) verzinst. Die Zinsen sind 
nachträglich an jedem Zinszahlungstag in der festgelegten Währung zahlbar, es sei denn, der 
betreffende Zinszahlungstag ist kein Bankgeschäftstag. 

 
  Verzinsungsbeginn ist der [●] (der „Verzinsungsbeginn“). [Zinszahlungstag ist] [Zinszahlungs-

tage sind] [jeweils] der [●] [,] [●] [und [●]] [eines jeden Jahres] ([der] [jeweils ein] „Zinszahlungs-
tag“). Die erste [und zugleich einzige] Zinszahlung erfolgt am [●] (der „Erste Zinszahlungstag“) 
[(erste [kurze] [lange] Zinsperiode)].] 

 
  [bei variabel verzinslicher Serie und fest- zu variabel verzinslicher Serie einfügen: 
 
[(a)][(b)] Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag ab dem Variablen Ver-

zinsungsbeginn (einschließlich) bis zum Ersten Variablen Zinszahlungstag (ausschließlich) [und 
danach von jedem Variablen Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Variab-
len Zinszahlungstag (ausschließlich)] ([jeweils eine] [die] „Variable Zinsperiode“) mit dem in 
Absatz (1) [(b)][(c)] definierten Variablen Zinssatz (ausgedrückt als Prozentsatz p. a.) verzinst. 

 
  Die Zinsen sind nachträglich an jedem Variablen Zinszahlungstag in der festgelegten Währung 

zahlbar, es sei denn, der betreffende Variable Zinszahlungstag ist kein Bankgeschäftstag. 
 
  Variabler Verzinsungsbeginn ist der [●] (der „Variable Verzinsungsbeginn“). 
 
  [Variabler Zinszahlungstag ist] [Variable Zinszahlungstage sind] [jeweils] der [●] [,] [●] [und [●]] 

[eines jeden Jahres] ([der] [jeweils ein] „Variabler Zinszahlungstag“). Die erste [und zugleich 
einzige] Zinszahlung erfolgt am [●] (der „Erste Variable Zinszahlungstag“). 

 
[(b)][(c)] [Der maßgebliche Zinssatz für die Variable Zinsperiode (der „Variable Zinssatz“) entspricht 

dem [Referenzzinssatz] [CMS Zinssatz].] [Der maßgebliche Zinssatz für die Variable Zinsperio-
de (der „Variable Zinssatz“) errechnet sich als [Aufschlag] [Abschlag] (die „Marge“) von [●] Ba-
sispunkten auf den [Referenzzinssatz] [CMS Zinssatz].] [Der maßgebliche Zinssatz für die Vari-
able Zinsperiode (der „Variable Zinssatz“) entspricht dem Ergebnis der Multiplikation des [Re-
ferenzzinssatzes] [CMS Zinssatzes] mit einem Faktor von [●].] [Er beträgt höchstens [●] % p.a. 
(der „Höchstzinssatz“).] [Er beträgt mindestens [●] % p.a. (der „Mindestzinssatz“).]] 

 
[(c)][(d)] Die in § 9 Absatz (1) definierte Berechnungsstelle (wobei dieser Begriff etwaige Nachfolger in 

dieser Funktion einschließt) veranlasst, dass der Variable Zinssatz, der Zinsbetrag für die jewei-
lige Variable Zinsperiode und der betreffende Variable Zinszahlungstag der Emissionsstelle 
mitgeteilt werden; diese wiederum veranlasst, dass die übrigen Zahlstellen informiert werden, 
sobald dies nach der jeweiligen Festsetzung möglich ist. 

 
  Die Festsetzung des Variablen Zinssatzes wird den Gläubigern gegenüber gemäß § 13 bekannt 

gemacht. 
 
  Die Festsetzung der Variablen Zinssätze und der jeweils zahlbaren Zinsbeträge durch die Be-

rechnungsstelle ist in jedem Fall endgültig und für alle Beteiligten bindend, es sei denn, es liegt 
ein offensichtlicher Irrtum vor. 
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 [(d)][(e)] Für die Berechnung des Variablen Zinssatzes gelten die folgenden Definitionen: 
 
  [bei Referenzsatz-gebundener Serie einfügen: 
 
  „Referenzzinssatz“ ist der in der jeweiligen Variablen Zinsperiode für die Berechnung des Vari-

ablen Zinssatzes maßgebliche [Satz für Einlagen einfügen] und wird von der Berechnungs-
stelle nach den folgenden Grundsätzen festgelegt: 

 
  (i) Die Berechnungsstelle ermittelt den für die jeweilige Variable Zinsperiode geltenden Refe-

renzzinssatz in der festgelegten Währung aus der Relevanten Informationsquelle und zwar 
um oder gegen [11:00] [●] Uhr [Brüsseler] [Londoner] [●] Zeit am [[ersten][zweiten] 
[TARGET2] [Londoner] [●] Bankgeschäftstag vor Beginn] [Tag des Beginns] der jeweiligen 
Variablen Zinsperiode (der „Zinsfestsetzungstag“). 

 
  (ii) Sollte in der Relevanten Informationsquelle am Zinsfestsetzungstag kein Referenzzinssatz 

veröffentlicht werden, gilt Folgendes: 
 
   (1)  Die Berechnungsstelle wird von [der jeweiligen Hauptniederlassung in [der Eurozone] 

[London] [●] von] mindestens drei international anerkannten Großbanken [des [Euro-] 
[Londoner] [●] Interbankenmarktes] (die „Referenzbanken“) deren jeweilige Angebotss-
ätze (jeweils als Prozentsatz per annum ausgedrückt) für Einlagen in der festgelegten 
Währung für die betreffende Variable Zinsperiode gegenüber führenden Banken um 
ca. [11:00] [●] Uhr [Brüsseler] [Londoner] [●] Zeit am Zinsfestsetzungstag im [Euro-] 
[Londoner] [●] Interbankenmarkt anfordern. Wenn mindestens zwei Referenzbanken sol-
che Angebotssätze nennen, so ist der Referenzzinssatz für die betreffende Variable 
Zinsperiode das von der Berechnungsstelle errechnete arithmetische Mittel dieser Ange-
botssätze (unter Anwendung der für den jeweiligen Referenzzinssatz geltenden Run-
dungsregel). 

 
   (2) Wenn weniger als zwei Referenzbanken solche Angebotssätze gemäß Absatz (1) 

[(d)][(e)] Ziffer (ii) (1) nennen, so ist der Referenzzinssatz für die betreffende Variable 
Zinsperiode das arithmetische Mittel der von den Großbanken in [der Eurozone] [Lon-
don], die von der Berechnungsstelle ausgewählt werden, quotierten Angebotssätze (je-
weils als Prozentsatz per annum ausgedrückt) für Einlagen in der festgelegten Währung 
für die betreffende Variable Zinsperiode gegenüber führenden Banken um ca. [11.00] [●] 
Uhr [Brüsseler] [Londoner] [●] Zeit am Zinsfestsetzungstag im [Euro-] [Londoner] [●] In-
terbankenmarkt. 

 
  (iii) Für den Fall, dass der Referenzzinssatz nicht gemäß Absatz (1) [(d)][(e)] Ziffer (ii) bestimmt 

werden kann, legt die Berechnungsstelle den Referenzzinssatz nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) unter Berücksichtigung marktüblicher Kriterien fest. Dabei kann sie insbeson-
dere, jedoch nicht ausschließlich den Referenzzinssatz, der zuletzt an einem [TARGET2] 
[Londoner] [●] Bankgeschäftstag vor dem Zinsfestsetzungstag in der Relevanten Informati-
onsquelle veröffentlicht wurde, als den Referenzzinssatz für die folgende Variable Zinsperio-
de festlegen.] 

 
[einfügen, wenn kein Mindestzinssatz vereinbart ist: 

   Zur Klarstellung: Der Wert des Referenzzinssatzes kann den Wert Null (0) annehmen oder 
sogar negativ werden. Selbst wenn dieser Fall eintritt, so kann der variable Zinssatz nie ne-
gativ werden, d.h. einen Wert kleiner Null (0) annehmen. Allerdings kann in einem solchen 
Fall der negative Wert des Referenzzinssatzes einen möglichen Aufschlag auf den Refe-
renzzinssatz verringern, und zwar bis der variable Zinssatz für die jeweilige(n) Zinsperio-
de(n) insgesamt Null (0) beträgt, die Schuldverschreibungen also in der bzw. in den jeweili-
ge(n) Zinsperioden(n) nicht verzinst werden.] 

 
[EURIBOR01][LIBOR01][●], die „Relevante Informationsquelle“, ist die für die Festlegung 
des Referenzzinssatzes für die jeweilige Variable Zinsperiode maßgebliche Informationsquelle. 
 
„[TARGET2] [Londoner] [●] Bankgeschäftstag“ im Sinne dieser Bedingung bezeichnet einen 
Tag, an dem [die Geschäftsbanken und Devisenmärkte in [London] [●] [und [●]] [Zahlungen in 
[●] abwickeln] [und] [TARGET2 geöffnet ist, um Zahlungen in Euro abzuwickeln]. 
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[„TARGET2“ bezeichnet das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express 
Transfer-Zahlungssystem, das eine einzige gemeinsame Plattform verwendet und am 
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolgesystem dazu.] 

 
[bei CMS-gebundener Serie einfügen: 
 
  „CMS Zinssatz“ ist der in der jeweiligen Variablen Zinsperiode für die Berechnung des Variab-

len Zinssatzes maßgebliche [[maßgebliche Zahl von Jahren einfügen]-Jahres [Währung ein-
fügen]] [●] Swapsatz und wird von der Berechnungsstelle nach den folgenden Grundsätzen 
festgelegt: 

 
  (i) Die Berechnungsstelle ermittelt den für die jeweilige Variable Zinsperiode geltenden CMS 

Zinssatz (ausgedrückt als Prozentsatz p. a.) aus der Relevanten Informationsquelle und 
zwar um oder gegen [11:00] [●] Uhr [Brüsseler][Frankfurter][Londoner] [●] Zeit am [[ers-
ten][zweiten] [TARGET2] [Brüsseler][Frankfurter][Londoner] [●] Bankgeschäftstag vor Be-
ginn] [Tag des Beginns] der jeweiligen Variablen Zinsperiode (der „Zinsfestsetzungstag“). 

 
  (ii) Sollte auf der Basis der Relevanten Informationsquelle am Zinsfestsetzungstag kein CMS 

Zinssatz ermittelt werden können, gilt Folgendes: 
 
   (1) Die Berechnungsstelle wird mindestens drei international anerkannte Banken (die „Refe-

renzbanken“) ersuchen, ihre Quotierungen des CMS Zinssatzes mitzuteilen. Wenn min-
destens zwei Referenzbanken quotiert haben, so wird der CMS Zinssatz für die betref-
fende Variable Zinsperiode auf der Basis des von der Berechnungsstelle errechneten 
arithmetischen Mittels dieser Quotierungen (entsprechend den jeweils vorherrschenden 
Swapusancen gerundet) ermittelt. 

 
   (2) Wird an einem Zinsfestsetzungstag von nur einer Referenzbank ein CMS Zinssatz ge-

mäß Absatz (1) [(d)][(e)] Ziffer (ii) (1) quotiert, so ist der CMS Zinssatz für die betreffende 
Variable Zinsperiode der an diesem Zinsfestsetzungstag von dieser Referenzbank quo-
tierte Satz. 

 
  (iii) Für den Fall, dass der CMS Zinssatz nicht gemäß Absatz (1) [(d)][(e)] Ziffer (ii) bestimmt 

werden kann, legt die Berechnungsstelle den CMS Zinssatz nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) unter Berücksichtigung marktüblicher Kriterien fest. Dabei kann sie insbeson-
dere, jedoch nicht ausschließlich den CMS Zinssatz, der zuletzt an einem 
[TARGET2][Brüsseler][Frankfurter][Londoner] [●] Bankgeschäftstag vor dem Zinsfestset-
zungstag in der Relevanten Informationsquelle veröffentlicht wurde, als den CMS Zinssatz 
für die folgende Variable Zinsperiode festlegen.] 

 
[ISDAFIX2][●], die „Relevante Informationsquelle“, ist die für die Festlegung des CMS Zins-
satzes für die jeweilige Variable Zinsperiode maßgebliche Informationsquelle. 
 
„[TARGET2][Brüsseler][Frankfurter][Londoner][●] Bankgeschäftstag“ im Sinne dieser Be-
dingung bezeichnet einen Tag, an dem [die Geschäftsbanken und Devisenmärkte in [Brüs-
sel][Frankfurt][London] [●] [und [●]] Zahlungen in [●] abwickeln] [und] [TARGET2 geöffnet ist, 
um Zahlungen in Euro abzuwickeln]. 
 
[„TARGET2“ bezeichnet das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express 
Transfer-Zahlungssystem, das eine einzige gemeinsame Plattform verwendet und am 
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolgesystem dazu.] 

 
(2) Der auf jede Schuldverschreibung zu zahlende Zinsbetrag für einen Zeitraum von weniger oder 

mehr als einem Jahr wird errechnet, indem der für die betreffende Zinsperiode gemäß Absatz (1) 
geltende [Zinssatz] [bzw.] [Variable Zinssatz] [(in diesem Absatz [einheitlich] der „Zinssatz“)] und 
der nachfolgend definierte Zinstagequotient auf den Nennbetrag der Schuldverschreibung bezogen 
wird. Der so errechnete Zinsbetrag wird auf die nächste Untereinheit der festgelegten Währung ge-
rundet, wobei jeweils ab einer halben solchen Untereinheit nach oben aufgerundet wird. 

 
 „Zinstagequotient“ bezeichnet 
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 [im Fall von Actual/Actual (ISDA) einfügen: 
 
 in Bezug auf die Berechnung eines Betrages auf Schuldverschreibungen für [einen beliebigen Zeit-

raum][den Festzinssatz-Zeitraum][den Variablen-Zinszeitraum] (der „Zinsberechnungszeitraum“) 
die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 365 (oder, falls ein 
Teil dieses Zinsberechnungszeitraumes in ein Schaltjahr fällt, die Summe aus (i) der tatsächlichen 
Anzahl der in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungszeitraumes dividiert durch 366 
und (ii) die tatsächliche Anzahl der nicht in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungs-
zeitraumes dividiert durch 365).] 

 
 [im Fall von Actual/Actual (ICMA Regelung 251) einfügen: 
 
 in Bezug auf die Berechnung eines Betrages auf Schuldverschreibungen für [einen beliebigen Zeit-

raum][den Festzinssatz-Zeitraum][den Variablen-Zinszeitraum] (der „Zinsberechnungszeitraum“)
  

 (a) wenn der Zinsberechnungszeitraum (einschließlich des ersten aber ausschließlich des letzten 
Tages dieses Zeitraums) kürzer ist als die Zinsfeststellungsperiode, in die das Ende des Zins-
berechnungszeitraumes fällt oder ihr entspricht, die Anzahl der Tage in dem betreffenden Zins-
berechnungszeitraum (einschließlich des ersten aber ausschließlich des letzten Tages dieses 
Zeitraums) geteilt durch [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, 
einfügen: das Produkt aus (A)] [die][der] Anzahl der Tage in der Zinsfeststellungsperiode, in die 
der Zinsberechnungszeitraum fällt [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein 
Jahr ist, einfügen: und (B) der Anzahl von Zinsfeststellungsperioden, die in ein Kalenderjahr 
fallen oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären]; oder 

 
 (b) wenn der Zinsberechnungszeitraum länger als die Zinsfeststellungsperiode ist, in die das Ende 

des Zinsberechnungszeitraumes fällt, die Summe aus (A) der Anzahl der Tage in dem Zinsbe-
rechnungszeitraum, die in die Zinsfeststellungsperiode fallen, in welcher der Zinsberechnungs-
zeitraum beginnt, geteilt durch [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein 
Jahr ist, einfügen: das Produkt aus (i)] [die][der] Anzahl der Tage in dieser Zinsfeststellungs-
periode [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: und 
(ii) der Anzahl von Zinsfeststellungsperioden, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, 
falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären] und (B) der Anzahl von Tagen in dem Zins-
berechnungszeitraum, die in die nächste Zinsfeststellungsperiode fallen, geteilt durch [im Fall 
einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: das Produkt aus (i)] 
[die][der] Anzahl der Tage in dieser Zinsfeststellungsperiode [im Fall einer Zinsfeststellungs-
periode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: und (ii) der Anzahl von Zinsfeststellungsperio-
den, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zah-
len wären]. 

 
 „Zinsfeststellungsperiode“ ist die Periode ab dem [Verzinsungsbeginn] [bzw.] [Variablen Verzin-

sungsbeginn] (einschließlich) bis zum [Ersten Zinszahlungstag] [bzw.] [Ersten Variablen Zinszah-
lungstag] (ausschließlich) oder von jedem [Zinszahlungstag] [bzw.] [Variablen Zinszahlungstag] 
(einschließlich) bis zum nächsten [Zinszahlungstag] [bzw.] [Variablen Zinszahlungstag] (aus-
schließlich). [im Falle eines kurzen ersten oder letzten Zinsberechnungszeitraumes einfügen: 
Zum Zwecke der Bestimmung der [ersten][letzten] Zinsfeststellungsperiode gilt der [Fiktiven Ver-
zinsungsbeginn oder fiktiven Variablen Verzinsungsbeginn oder fiktiven Zinszahlungstag 
oder fiktiven Variablen Zinszahlungstag einfügen] als [Verzinsungsbeginn] [Zinszahlungstag] 
[Variabler Verzinsungsbeginn] [Variabler Zinszahlungstag].] [Im Falle eines langen ersten oder 
letzten Zinsberechnungszeitraumes einfügen: Zum Zwecke der Bestimmung der [ers-
ten][letzten] Zinsfeststellungsperiode gelten der [Fiktiven Verzinsungsbeginn oder fiktiven Vari-
ablen Verzinsungsbeginn und/oder fiktive(n) Zinszahlungstag(e) oder fiktive(n) Variable(n) 
Zinszahlungstag(e) einfügen] als [Verzinsungsbeginn] [und] [Zinszahlungstag[e]] [Variabler Ver-
zinsungsbeginn] [und] [Variable(r) Zinszahlungstag(e)].] 

 
 [im Fall von Actual/365 (fixed) einfügen: 
 
 in Bezug auf die Berechnung eines Betrages auf Schuldverschreibungen für [einen beliebigen Zeit-

raum][den Festzinssatz-Zeitraum][den Variablen-Zinszeitraum] (der „Zinsberechnungszeitraum“) 
die tatsächlich verstrichene Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 365.] 
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 [im Fall von Actual/360 einfügen: 
 
 in Bezug auf die Berechnung eines Betrages auf Schuldverschreibungen für [einen beliebigen Zeit-

raum][den Festzinssatz-Zeitraum][den Variablen-Zinszeitraum] (der „Zinsberechnungszeitraum“) 
die tatsächlich verstrichene Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360.] 

 
 [im Fall von 30E/360 oder Eurobond Basis einfügen: 
 
 in Bezug auf die Berechnung eines Betrages auf Schuldverschreibungen für [einen beliebigen Zeit-

raum][den Festzinssatz-Zeitraum][den Variablen-Zinszeitraum] (der „Zinsberechnungszeitraum“) 
die Anzahl der Tage im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360. Dabei ist die Anzahl der Ta-
ge auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu je 30 Tagen zu ermitteln, 
und zwar ohne Berücksichtigung des ersten und des letzten Tages des Zinsberechnungszeitrau-
mes, es sei denn, dass im Fall einer am Fälligkeitstag endenden Zinsperiode der Fälligkeitstag der 
letzte Tag des Monats Februar ist, in welchem Fall der Monat Februar als nicht auf einen Monat zu 
30 Tagen verlängert gilt.] 

 
 [im Fall von 30/360, 360/360 oder Bond Basis einfügen: 
 
 in Bezug auf die Berechnung eines Betrages auf Schuldverschreibungen für [einen beliebigen Zeit-

raum][den Festzinssatz-Zeitraum][den Variablen-Zinszeitraum] (der „Zinsberechnungszeitraum“) 
die Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360, wobei die Anzahl der Tage 
auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu je 30 Tagen zu ermitteln ist, es 
sei denn, 

 
 (i) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag eines Monats, während der 

erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch auf den 31. Tag eines Mo-
nats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht als ein auf 30 Tage ge-
kürzter Monat zu behandeln ist, oder 

 
 (ii) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, 

wobei in diesem Fall der Monat Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behan-
deln ist.] 

 
(3) [(a)] Ist der jeweilige Zinszahlungstag kein Bankgeschäftstag, dann [bei Following Business Day 

Convention einfügen: hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Bank-
geschäftstag.] [bei Modified Following Business Day Convention einfügen: erfolgt die Zahlung 
des Zinsbetrages am folgenden Bankgeschäftstag. Sollte der nächstfolgende Bankgeschäftstag al-
lerdings in den nächstfolgenden Kalendermonat fallen, so erfolgt die Zahlung des Zinsbetrages am 
vorhergehenden Bankgeschäftstag.] [bei Preceding Business Day Convention einfügen: erfolgt 
die Zahlung des Zinsbetrages am vorhergehenden Bankgeschäftstag.] [wenn der Zinsbetrag 
nicht angepasst werden soll, einfügen: Der Gläubiger ist weder berechtigt, weitere Zinsen oder 
sonstige Zahlungen aufgrund dieser Anpassung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Anpas-
sung eine Kürzung seiner Zinsen hinnehmen.][wenn der Zinsbetrag angepasst werden soll und 
die Modified Following Business Day Convention oder die Following Business Day Conven-
tion anwendbar ist, einfügen: Der Gläubiger hat einen Anspruch auf weitere Zinszahlung für je-
den zusätzlichen Tag, um den der Zinszahlungstag aufgrund der in diesem Absatz (4) enthaltenen 
Regelungen nach hinten verschoben wird. [wenn der Zinsbetrag angepasst werden soll und die 
Modified Following Business Day Convention oder die Preceding Business Day Convention 
anwendbar ist, einfügen: Für den Fall [jedoch], dass der Zinszahlungstag im Einklang mit diesem 
Absatz (4) auf den unmittelbar vorhergehenden Bankgeschäftstag vorgezogen wird, hat der Gläu-
biger nur Anspruch auf Zinsen bis zum tatsächlichen Zinszahlungstag, nicht jedoch bis zum festge-
legten Zinszahlungstag.]] 

 
 [(b) Ist der jeweilige Variable Zinszahlungstag kein Bankgeschäftstag, dann [bei Following Busi-

ness Day Convention einfügen: hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächs-
ten Bankgeschäftstag.] [bei Modified Following Business Day Convention einfügen: erfolgt die 
Zahlung des Zinsbetrages am folgenden Bankgeschäftstag. Sollte der nächstfolgende Bankge-
schäftstag allerdings in den nächstfolgenden Kalendermonat fallen, so erfolgt die Zahlung des 
Zinsbetrages am vorhergehenden Bankgeschäftstag.] [bei Preceding Business Day Convention 
einfügen: erfolgt die Zahlung des Zinsbetrages am vorhergehenden Bankgeschäftstag.] [wenn 
der Zinsbetrag nicht angepasst werden soll, einfügen: Der Gläubiger ist weder berechtigt, wei-
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tere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund dieser Anpassung zu verlangen, noch muss er auf-
grund der Anpassung eine Kürzung seiner Zinsen hinnehmen.][wenn der Zinsbetrag angepasst 
werden soll und die Modified Following Business Day Convention oder die Following Busi-
ness Day Convention anwendbar ist, einfügen: Der Gläubiger hat einen Anspruch auf weitere 
Zinszahlung für jeden zusätzlichen Tag, um den der Zinszahlungstag aufgrund der in diesem Ab-
satz (4) enthaltenen Regelungen nach hinten verschoben wird. [wenn der Zinsbetrag angepasst 
werden soll und die Modified Following Business Day Convention oder die Preceding Busi-
ness Day Convention anwendbar ist, einfügen: Für den Fall [jedoch], dass der Zinszahlungstag 
im Einklang mit diesem Absatz (4) auf den unmittelbar vorhergehenden Bankgeschäftstag vorge-
zogen wird, hat der Gläubiger nur Anspruch auf Zinsen bis zum tatsächlichen Zinszahlungstag, 
nicht jedoch bis zum festgelegten Zinszahlungstag.]]] 

 
(4) „Bankgeschäftstag“ im Sinne dieser Anleihebedingungen bezeichnet einen Tag, an dem [die Ge-

schäftsbanken und Devisenmärkte in [●] [und [●]] Zahlungen in der festgelegten Währung abwi-
ckeln] [und] [TARGET2 geöffnet ist, um Zahlungen in Euro abzuwickeln]. 

 
 [„TARGET2“ bezeichnet das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express 

Transfer-Zahlungssystem, das eine einzige gemeinsame Plattform verwendet und am 
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolgesystem dazu.] 

 
(5) Die Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages, der dem Tag vorhergeht, 

an dem die Schuldverschreibungen zur Rückzahlung fällig werden. 
 
 Sollte die Emittentin die Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag nicht oder nicht vollständig ein-

lösen, so endet die Verzinsung des ausstehenden Gesamtnennbetrages der Schuldverschreibun-
gen nicht mit Ablauf des Tages, der dem Fälligkeitstag vorhergeht, sondern erst mit dem Ablauf 
des Tages, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung der Schuldverschreibungen vorhergeht. 

 
 Der dann geltende Zinssatz ist der gesetzliche Verzugszinssatz

1
, es sei denn, der gemäß Absatz 

(1) vereinbarte Zinssatz ist höher als der gesetzliche Verzugszinssatz. In diesem Fall gilt der ver-
einbarte Zinssatz fort. 

 
 
§ 4 Einlösung der Schuldverschreibungen 
 
(1) Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft, werden die Schuld-
verschreibungen am [Fälligkeitstag einfügen, der im Fall von nachrangigen Schuldverschrei-
bungen nicht vor dem fünften Jahrestag des Tags der Begebung der nachrangigen Schuldver-
schreibungen liegen darf: [●]] (der „Fälligkeitstag“) zu ihrem Nennbetrag (der „Rückzahlungsbe-
trag“) eingelöst. 
 
(2) Ist der Fälligkeitstag kein Bankgeschäftstag, dann [bei Following Business Day Convention 
einfügen: hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Bankgeschäftstag.] [bei 
Modified Following Business Day Convention einfügen: erfolgt die Zahlung des Rückzahlungsbe-
trages am folgenden Bankgeschäftstag. Sollte der nächstfolgende Bankgeschäftstag allerdings in den 
nächstfolgenden Kalendermonat fallen, so erfolgt die Zahlung des Rückzahlungsbetrages am vorher-
gehenden Bankgeschäftstag.] [bei Preceding Business Day Convention einfügen: erfolgt die Zah-
lung des Rückzahlungsbetrages am vorhergehenden Bankgeschäftstag.] 
 
 
§ 5 Rückkauf von Schuldverschreibungen 
 
[bei nicht nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit 
und zu jedem Kurs die Schuldverschreibungen im Markt oder anderweitig ganz oder teilweise zu kau-
fen und diese nach ihrer Wahl zu halten, zu entwerten oder wieder zu verkaufen.] 
 
[bei nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: Die Emittentin darf jederzeit, vorbehaltlich 
der vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich), Schuldverschrei-
bungen am freien Markt oder in sonstiger Weise zu einem beliebigen Kurs zurückkaufen. 

                                                 
1
   Der gesetzliche Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem von der Deutschen Bundesbank von Zeit zu Zeit 

 veröffentlichten Basiszinssatz, §§ 288 Absatz (1), 247 Absatz (1) BGB. 
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Die Schuldverschreibungen dürfen nur dann gemäß dieses § 5 zurückgekauft werden, wenn die Emit-
tentin auf Grundlage der Eigenkapitalvorschriften, wie von der zuständigen Aufsichtsbehörde ange-
wandt und in der jeweils ergänzten Fassung (einschließlich, jedoch nicht hierauf beschränkt, der Ver-
ordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute 
und Wertpapierfirmen vom 26. Juni 2013 ist, die am 27. Juni 2013 im offiziellen Amtsblatt der Europä-
ischen Union veröffentlicht wurde, in ihrer jeweils ergänzten oder ersetzten Fassung (die „Eigenkapi-
talverordnung“), die vorherige Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich) 
erhalten hat.] 
 
 
§ 6 Vorzeitige Rückzahlung 
 
(1) Sollte infolge einer nach Valutierung der Schuldverschreibungen wirksam werdenden Änderung der 

in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat, oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
geltenden Rechtsvorschriften oder einer Änderung in der Anwendung dieser Rechtsvorschriften 
oder der amtlichen Auslegung die Emittentin zur Zahlung zusätzlicher Beträge gemäß § 8 ver-
pflichtet sein, so ist die Emittentin berechtigt [im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen 
einfügen: nach ihrem Ermessen, jedoch vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde (soweit gesetzlich erforderlich) und], mit einer Frist von mindestens 30 und 
höchstens 60 Tagen durch Bekanntmachung gemäß § 13 die ausstehenden Schuldverschreibun-
gen insgesamt, jedoch nicht teilweise, zur vorzeitigen Rückzahlung zum Rückzahlungsbetrag zu-
züglich der bis zu dem für die Rückzahlung bestimmten Tag aufgelaufenen und gemäß § 3 Absatz 
(2) ermittelten Stückzinsen zu kündigen. Die Kündigung ist unwiderruflich und muss den Tag an-
geben, an dem die Schuldverschreibungen vorzeitig zurückgezahlt werden. Eine solche Kündigung 
darf jedoch frühestens 90 Tage vor dem Zeitpunkt erfolgen, an welchem die Änderung der Rechts-
vorschriften oder ihrer Anwendung oder ihrer amtlichen Auslegung wirksam wird. Die Rechte und 
Pflichten aus den Schuldverschreibungen erlöschen mit der Rückzahlung. 

 
[im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: Die Schuldverschreibungen dür-
fen nur dann gemäß dieses § 6 zurückgezahlt werden, wenn die Emittentin auf Grundlage der Ei-
genkapitalvorschriften, wie von der zuständigen Aufsichtsbehörde angewandt und in der jeweils 
ergänzten Fassung (einschließlich, jedoch nicht hierauf beschränkt, der Eigenkapitalverordnung), 
die vorherige Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich) erhalten hat.] 

 
[(2)] [bei Rückzahlung nicht nachrangiger Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin 

(Call) einfügen: 
 
 Die Emittentin hat das Recht, die Schuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, [je-

weils] mit Wirkung zum [●] [eines jeden Jahres] ([jeweils] der „Kündigungstag“) ordentlich zu kün-
digen. Die Kündigung ist unwiderruflich und muss den Kündigungstag benennen.] 

 
[bei Rückzahlung nachrangiger Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin (Call) ein-
fügen: 
 
Die Emittentin hat das Recht, die Schuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, am 
[Kündigungstag einfügen, der nicht vor dem fünften Jahrestag des Tags der Begebung der 
Schuldverschreibungen liegen darf] (der „Kündigungstag“) nach ihrem Ermessen zu kündigen, 
vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich). 
Die Kündigung durch die Emittentin ist unwiderruflich und muss den Kündigungstag enthalten. 
 
Die Schuldverschreibungen dürfen nur dann gemäß diesem § 6 zurückgezahlt werden, wenn die 
Emittentin auf Grundlage der Eigenkapitalvorschriften, wie von der zuständigen Aufsichtsbehörde 
angewandt und in der jeweils ergänzten Fassung (einschließlich, jedoch nicht hierauf beschränkt, 
der Eigenkapitalverordnung), die vorherige Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern 
erforderlich) erhalten hat.] 

 
 [Im Fall einer solchen ordentlichen Kündigung veröffentlicht die Emittentin spätestens am [●] Bank-

geschäftstag vor dem [betreffenden] Kündigungstag eine Bekanntmachung gemäß § 13 und zahlt 
an jeden Gläubiger an dem [betreffenden] Kündigungstag den Rückzahlungsbetrag [zuzüglich der 
bis zu dem für die Rückzahlung bestimmten Tag (ausschließlich) aufgelaufenen und gemäß § 3 
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Absatz (2) ermittelten Stückzinsen]. Die Rechte und Pflichten aus den Schuldverschreibungen er-
löschen mit der Rückzahlung.] 

 
[(3)] [bei Rückzahlung nicht nachrangiger Schuldverschreibungen nach Wahl der Gläubiger (Put) 

einfügen: 
 
 Jeder Gläubiger ist berechtigt zu verlangen, dass die Emittentin Schuldverschreibungen am [●] 

([jeweils] der „Kündigungstag“) zum Rückzahlungsbetrag [zuzüglich der bis zu dem für die Rück-
zahlung bestimmten Tag aufgelaufenen und gemäß § 3 Absatz (2) ermittelten Stückzinsen] zu-
rückzahlt. 

 
 Zur Ausübung dieses Rechts muss der Gläubiger mindestens 45 Tage vor dem für die Rückzah-

lung bestimmten Tag seine Schuldverschreibungen bei einer Zahlstelle hinterlegen und dieser eine 
ordnungsgemäß ausgefüllte Ausübungserklärung gemäß Vordruck, der bei jeder Zahlstelle erhält-
lich ist, übermitteln. Die Ausübungserklärung hat anzugeben: (A) den gesamten Nennbetrag der 
Schuldverschreibungen, für die das Wahlrecht ausgeübt wird und (B) die Wertpapier-Kenn-
Nummer dieser Schuldverschreibungen (soweit vergeben). Die Ausübung des Wahlrechts kann 
nicht widerrufen werden. Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen, für welche das Wahlrecht 
ausgeübt worden ist, erfolgt nur gegen Lieferung der Schuldverschreibungen an die Emittentin o-
der deren Order. Die Rechte und Pflichten aus den Schuldverschreibungen erlöschen mit der 
Rückzahlung.] 

 
 [bei Rückzahlung nachrangiger Schuldverschreibungen aus regulatorischen Gründen ein-

fügen: 
 
 Die Emittentin ist berechtigt, die Schuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach 

ihrer Wahl bei Vorliegen eines aufsichtsrechtlichen Ereignisses, vorbehaltlich der vorherigen Zu-
stimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich), zu kündigen. 

 
 Ein „aufsichtsrechtliches Ereignis“ liegt vor, wenn die Emittentin feststellt, dass auf Grund einer 

Änderung der in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat, geltenden Rechtsvorschriften oder 
einer Änderung in der Anwendung dieser Rechtsvorschriften oder der amtlichen Auslegung die 
Schuldverschreibungen nicht als Ergänzungskapital anerkannt werden oder als Eigenmittel gerin-
gerer Qualität neu eingestuft werden. 

 
Die Schuldverschreibungen dürfen nur dann gemäß diesem § 6 zurückgezahlt werden, wenn die 
Emittentin auf Grundlage der Eigenkapitalvorschriften, wie von der zuständigen Aufsichtsbehörde 
angewandt und in der jeweils ergänzten Fassung (einschließlich, jedoch nicht hierauf beschränkt, 
der Eigenkapitalverordnung), die vorherige Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern 
erforderlich) erhalten hat. 

 
 Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen erfolgt in diesem Fall nach Maßgabe der in Absatz 

(1) genannten Bestimmungen. Die Kündigung ist unwiderruflich. Die Rechte und Pflichten aus den 
Schuldverschreibungen erlöschen mit der Rückzahlung.]  

 
 
[im Fall von nicht nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:  
 
§ 7 Kündigungsgründe 
 
(1) Jeder Gläubiger ist berechtigt, seine Schuldverschreibungen zur Rückzahlung zum Rückzahlungs-

betrag [zuzüglich der bis zu dem für die Rückzahlung bestimmten Tag aufgelaufenen und gemäß § 
3 Absatz (2) ermittelten Stückzinsen] zu kündigen, falls 

 
 (a) die Emittentin Kapital oder Zinsen nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem betreffenden Fällig-

keitstag zahlt, oder 
 
 (b) die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung irgendeiner sonstigen Verpflichtung aus den 

Schuldverschreibungen unterlässt und, es sei denn, eine Heilung der Unterlassung ist unmög-
lich, die Unterlassung länger als 30 Tage fortdauert, nachdem die Emittentin hierüber eine Be-
nachrichtigung von einem Gläubiger erhalten hat, oder 

 



 

 

 74 

 (c) ein Gericht oder eine Behörde im Land des Sitzes der Emittentin ein Insolvenzverfahren oder 
ein diesem gleichstehendes Verfahren gegen die Emittentin eröffnet oder die Emittentin ein sol-
ches Verfahren beantragt oder einleitet, ihre sämtlichen Zahlungen einstellt oder die Zahlungs-
einstellung ankündigt oder eine allgemeine Schuldenregelung zugunsten ihrer Gläubiger anbie-
tet oder trifft, oder 

 
 (d) die Emittentin aufgelöst oder liquidiert wird oder ihren gesamten oder einen wesentlichen Teil 

ihrer Geschäftstätigkeit aufgibt, es sei denn, dass ein solcher Vorgang im Zusammenhang mit 
einer Verschmelzung, Konsolidierung oder einer anderen Form des Zusammenschlusses mit 
einer anderen Gesellschaft oder einer Umwandlung vorgenommen wird und diese Gesellschaft, 
alle Verpflichtungen der Emittentin aus diesen Anleihebedingungen übernimmt. 

 
(2) Eine Kündigungserklärung gemäß Absatz (1) ist gegenüber der Emittentin in Schriftform 

(§ 126 BGB) abzugeben. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. 
 
 Mit dem Zugang dieser Kündigungserklärung bei der Emittentin und dem Vorliegen eines Kündi-

gungsgrundes gemäß Absatz (1) werden die gekündigten Schuldverschreibungen zum Rückzah-
lungsbetrag [zuzüglich der bis zu dem für die Rückzahlung bestimmten Tag aufgelaufenen und 
gemäß § 3 Absatz (2) ermittelten Stückzinsen] sofort zur Rückzahlung fällig, es sei denn, dass vor 
dem Zugang der Kündigungserklärung bei der Emittentin alle Ereignisse, die die Kündigung ausge-
löst haben, für sämtliche Schuldverschreibungen nicht mehr bestehen.] 

 
 
[im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:  
 
§ 7 Ausschluss der Kündigungsrechte für die Gläubiger 
 
Für die Gläubiger besteht kein Kündigungsrecht für die Schuldverschreibungen.] 
 
 
§ 8 Quellensteuer 
 
(1) Alle Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen sind ohne Einbehalt oder 

Abzug von oder auf Grund von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, Abgaben oder Gebühren, 
gleich welcher Art, die durch das oder in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat oder den 
Vereinigten Staaten von Amerika auferlegt, erhoben oder eingezogen werden („Quellensteuern“) 
zu leisten, es sei denn, dass ein solcher Einbehalt oder Abzug gesetzlich oder durch einen zwi-
schen der Emittentin, bzw. dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat und den Vereinigten 
Staaten abgeschlossen Vertrag vorgeschrieben ist. 

 
 Wenn ein Einbehalt oder Abzug von Quellensteuern gesetzlich oder durch ein zwischen der Emit-

tentin, bzw. dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat, und den Vereinigten Staaten abge-
schlossenen Vertrag vorgeschrieben ist, ist die Emittentin verpflichtet, diejenigen zusätzlichen Be-
träge an die Gläubiger zu zahlen, die erforderlich sind, damit die von den Gläubigern empfangenen 
Nettobeträge nach solchen Einbehalten oder Abzügen den jeweiligen Beträgen an Kapital und Zin-
sen entsprechen, die sie ohne solche Einbehalte oder Abzüge empfangen hätten. Die Emittentin ist 
jedoch nicht verpflichtet, zusätzliche Beträge im Hinblick auf solche Quellensteuern zu zahlen: 

 
 (a) die von einem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut in der Bundesrepublik Deutschland 

oder in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat (oder einer in der Bundesrepublik 
Deutschland oder in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat gelegenen Zweigstelle ei-
nes ausländischen Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts) einbehalten oder abgezogen 
werden, weil es die Schuldverschreibungen in seiner Eigenschaft als Depotbank oder Inkasso-
beauftragte des Gläubigers oder in einer ähnlichen Funktion verwahrt oder verwaltet hat oder 
noch verwahrt oder verwaltet; oder 

 
 (b) die durch die Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen oder durch die Vorlage einer Nichtan-

sässigkeitserklärung oder durch die sonstige Geltendmachung eines Anspruchs auf Befreiung 
gegenüber der betreffenden Steuerbehörde vermeidbar sind oder gewesen wären; oder 
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 (c) die nur deshalb zahlbar sind, weil der Gläubiger in einer anderen Beziehung zu dem Land steht, 
in dem die Emittentin ihren Sitz hat, als dem bloßen Umstand, dass er Gläubiger der Schuld-
verschreibungen ist, auf die die Zahlung erfolgt; oder 

 
 (d) denen der Gläubiger nicht unterläge, wenn er innerhalb von 30 Tagen nach dem jeweiligen 

Fälligkeitstag bzw. nach dem Tag, an dem die für eine solche Zahlung erforderlichen Beträge 
bei der Emissionsstelle eingegangen sind und dies gemäß § 13 bekannt gemacht worden ist, 
die Zahlung von Kapital und Zinsen verlangt hätte; oder 

 
 (e) die von einer Zahlstelle abgezogen oder einbehalten werden, wenn die Zahlung durch eine 

andere, insbesondere eine ausländische Zahlstelle ohne einen solchen Abzug oder Einbehalt 
hätte erfolgen können; oder 

 
 (f) die aufgrund einer Richtlinie oder Verordnung der Europäischen Union betreffend die Besteue-

rung von Zinserträgen (wie die Richtlinie 2003/48/EG (Zinsinformationsrichtlinie) in ihrer jeweili-
gen Fassung) oder einer zwischenstaatlichen Vereinbarung über deren Besteuerung, an der 
das Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat, oder die Europäische Union beteiligt sind, oder 
einer Vorschrift, die diese Richtlinie, Verordnung oder Vereinbarung umsetzt oder befolgt, ab-
gezogen oder einbehalten werden; oder 

 
 (g) die abgezogen oder einbehalten werden, weil der wirtschaftliche Eigentümer der Schuldver-

schreibungen nicht selbst rechtlicher Eigentümer (Gläubiger) der Schuldverschreibungen ist 
und der Abzug oder Einbehalt bei Zahlungen an den wirtschaftlichen Eigentümer nicht erfolgt 
wäre oder eine Zahlung zusätzlicher Beträge bei einer Zahlung an den wirtschaftlichen Eigen-
tümer nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen (a) bis (g) hätte vermieden werden kön-
nen, wenn dieser zugleich rechtlicher Eigentümer (Gläubiger) der Schuldverschreibungen ge-
wesen wäre; oder 

 
 (h) die gemäß Abschnitt 1471 bis 1474 des U.S. Internal Revenue Code von 1986 in der jeweils 

geänderten Fassung oder aufgrund eines zwischen der Emittentin bzw. dem Land, in dem die 
Emittentin ihren Sitz hat und den Vereinigten Staaten oder der US-amerikanischen Finanzver-
waltung abgeschlossenen Vertrages, erhoben wurden. 

 
(2) Jede Bezugnahme in diesen Anleihebedingungen im Zusammenhang mit dem zu zahlenden Be-

trag an Kapital und Zinsen umfasst auch zusätzliche Beträge gemäß diesem § 8. 
 
 
§ 9 Emissionsstelle, Zahlstellen, Berechnungsstelle, Zahlungen 
 
(1) Die anfängliche Emissionsstelle und die anfänglich bestellten Zahlstelle(n) und die anfänglich be-

stellte Berechnungsstelle sowie deren anfänglich bezeichneten Geschäftsstellen lauten wie folgt: 
 

Emissionsstelle: Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – 
 Friedrichswall 10 

30159 Hannover 
 

Zahlstelle(n): [Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – 
 Friedrichswall 10 

30159 Hannover] 
 
  [●] 
 
 Berechnungsstelle: [●] 
 
 Die Emissionsstelle, die Zahlstelle(n) und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, je-

derzeit die bezeichnete Geschäftsstelle durch eine andere bezeichnete Geschäftsstelle in dersel-
ben Stadt zu ersetzen. 

 
(2) Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit die Bestellung der Zahlstelle oder der Berech-

nungsstelle zu ändern oder zu beenden und eine andere / zusätzliche Zahlstelle(n) oder eine an-
dere Berechnungsstelle zu bestellen. 
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 Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger Wechsel wird nur wirksam, außer im 
Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort wirksam wird, sofern die Gläubiger hierüber ge-
mäß § 11 vorab unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 Tagen und nicht mehr als 45 Ta-
gen informiert wurden. 

 
(3) Die Zahlstellen und die Berechnungsstelle handeln ausschließlich als Erfüllungsgehilfen der Emit-

tentin. Sie haben daher keinerlei Pflichten gegenüber den Gläubigern und stehen auch nicht in ei-
nem Auftragsverhältnis zu diesen. 

 
(4) Die Zahlungen auf die Schuldverschreibungen erfolgen an das Clearing System zur Gutschrift auf 

den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems, die Hinterleger der Schuldver-
schreibungen sind. Zahlungen der Emittentin an das Clearing System befreien die Emittentin in 
Höhe der geleisteten Zahlungen von ihren Zahlungsverbindlichkeiten aus den Schuldverschrei-
bungen. 

 
 
§ 10 Vorlegungsfrist  
 
Die in § 801 Absatz (1) Satz 1 BGB bestimmte und für die Verjährung maßgebliche Vorlegungsfrist 
wird für die Schuldverschreibungen auf zehn Jahre abgekürzt. 
 
 
§ 11 Ersetzung der Emittentin 
 
(1) Die Emittentin kann, sofern sie sich mit keiner Zahlung auf Kapital oder Zinsen der Schuldver-

schreibungen im Rückstand befindet, jederzeit ohne Zustimmung der Gläubiger hinsichtlich sämtli-
cher Rechte und Pflichten aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen durch eine 
Tochtergesellschaft der Emittentin (die „Neue Emittentin“) ersetzt werden, wenn: 

 
 (a) die Neue Emittentin alle Verpflichtungen der Emittentin aus oder in Verbindung mit den Schuld-

verschreibungen durch einen wirksamen schriftlichen Übertragungsvertrag einschließlich gege-
benenfalls weiterer zur Wirksamkeit der Ersetzung erforderlicher Verträge, Erklärungen und 
Genehmigungen (gemeinsam die „Übertragungsdokumente“) dergestalt übernimmt, dass die 
Neue Emittentin jedem Gläubiger gegenüber die Verpflichtung aus diesen Anleihebedingungen 
in demselben Umfang übernimmt, als wenn die Neue Emittentin in der/den Globalurkunde(n) 
und den Anleihebedingungen anstelle der Emittentin (oder anstelle einer vorherigen Neuen 
Emittentin) als Hauptschuldnerin genannt worden wäre und 

 
 (b) die Emittentin und die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Genehmigungen und Er-

laubnisse für die Ersetzung nach Maßgabe dieses § 11 erhalten haben und 
 
 (b) die Neue Emittentin imstande ist, sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus oder im Zusammen-

hang mit den Schuldverschreibungen in der festgelegten Währung ohne Abzug oder Einbehalt 
von oder wegen Steuern, Abgaben oder amtlichen Gebühren zu erfüllen und 

 
 [(d)] [bei börsennotierten Schuldverschreibungen einfügen: jede Wertpapierbörse, an der die 

Schuldverschreibungen notiert sind, bestätigt hat, dass die Schuldverschreibungen nach der 
geplanten Ersetzung der Emittentin durch die Neue Emittentin weiterhin an der betreffenden 
Wertpapierbörse notiert bleiben werden und] 

 
 [(d)][(e)] [bei nicht nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: die Nordddeutsche Lan-

desbank – Girozentrale – die Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus oder im Zusammen-
hang mit den Schuldverschreibungen garantiert und] 

 
 [(d)][(e)][(f)] [bei nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: (i) die Neue Emittentin ein in 

die Konsolidierung (hinsichtlich der Emittentin) einbezogenes Unternehmen gemäß Artikel 63(n) 
Unterabsatz (i) im Sinne der Eigenkapitalverordnung, (ii) die Erträge stehen der Emittentin un-
mittelbar und uneingeschränkt in einer Form zur Verfügung, die den Bedingungen der Eigenka-
pitalverordnung genügt, (iii) die von der Neuen Emittentin übernommenen Verbindlichkeiten zu 
Bedingungen nachrangig sind, die mit den Nachrangbestimmungen der übernommenen Ver-
bindlichkeiten identisch sind, (iv) die Neue Emittentin den Betrag der Schuldverschreibungen 
bei der Norddeutschen Landesbank – Girozentrale – zu Bedingungen anlegt, die denen der 
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Schuldverschreibungen entsprechen und (v) die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – die 
Verbindlichkeiten der neuen Emittentin aus den Schuldverschreibungen auf nachrangiger Basis 
gemäß § 2 garantiert und vorausgesetzt, die Anerkennung des in Bezug auf die Schuldver-
schreibungen eingezahlten Kapitals als Ergänzungskapital ist weiterhin sichergestellt.] 

 
(2) Im Falle einer solchen Ersetzung sind sämtliche Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen 

(einschließlich § 11 Absatz (1)) auf die „Emittentin“ auf die „Neue Emittentin“ und sämtliche Bezug-
nahmen auf das „Land der Emittentin“ auf das Land, in dem die Neue Emittentin ihren Sitz hat oder 
als Steuerinländer gilt, zu beziehen. 

 
(3) Eine Ersetzung der Emittentin gemäß § 11 Absatz (1) ist gemäß § 13 bekannt zu machen. 
 
 
§ 12 Begebung weiterer Schuldverschreibungen 
 
Die Emittentin behält sich vor, ohne Zustimmung der Gläubiger weitere Schuldverschreibungen mit 
gleicher Ausstattung (gegebenenfalls mit Ausnahme des Tags der Begebung, des [Variablen] Verzin-
sungsbeginns, des Ersten [Variablen] Zinszahlungstags und/oder des Ausgabepreises) in der Weise 
zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen zusammengefasst werden, eine einheitliche 
Serie mit ihnen bilden und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Begriff „Schuldverschreibungen“ 
umfasst im Falle einer solchen Erhöhung auch solche zusätzlich begebenen Schuldverschreibungen.  
 
 
§ 13 Bekanntmachungen 
 
[Bei Schuldverschreibungen, die am regulierten Markt einer Wertpapierbörse gehandelt wer-
den, einfügen: 

(1) Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen an die Anleihegläubiger werden 
im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

(2) [Bei Schuldverschreibungen, die an dem regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbör-
se notiert sind, immer einfügen und bei Schuldverschreibungen, die an einem regulierten 
Markt einer anderen Wertpapierbörse notiert sind, einfügen, sofern anwendbar: Alle Be-
kanntmachungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der [Lu-
xemburger Wertpapierbörse (www.bourse.lu)] [andere Börse einfügen]. Die Emittentin wird si-
cherstellen, dass alle Bekanntmachungen in Übereinstimmung mit den Erfordernissen der zustän-
digen Stellen der jeweiligen Börsen, an denen die Schuldverschreibungen notiert sind, und soweit 
rechtlich erforderlich in den [weiteren] gesetzlichen bestimmten Medien, erfolgen.] 

(3) [Bei Veröffentlichung auf der Internetseite der Emittentin zusätzlich einfügen: Alle Bekannt-
machungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der Emittentin 
(www.nordlb.de) (oder auf einer anderen Internetseite, welche die Emittentin mit einem Vorlauf von 
mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung bekannt macht.] [Bei Veröffentli-
chung in einer Tageszeitung zusätzlich einfügen: Alle Bekanntmachungen erfolgen zusätzlich 
durch eine Anzeige in [●].] 

[(3)][(4)] Jede solche nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz (3)] erfolgte Bekanntma-
chung gilt am dritten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. Im Fall von meh-
reren Veröffentlichungen einer Bekanntmachung nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz 
(3)], ist für die Bestimmung der Wirksamkeit dieser Bekanntmachung die erste solche Veröffentli-
chung maßgeblich. 

[(4)][(5)] Sofern und solange keine einschlägigen gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen, ist 
die Emittentin berechtigt, eine Bekanntmachung nach Absatz (1) und Absatz (2) [und Absatz (3)] 
durch eine Mitteilung an das Clearing System zur Weiterleitung an die Anleihegläubiger zu erset-
zen. Jede derartige Mitteilung gilt am fünften Tag nach dem Tag der Mitteilung an das Clearing 
System als den Anleihegläubigern mitgeteilt.  
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[Bei Schuldverschreibungen, die nicht am regulierten Markt einer Wertpapierbörse gehandelt 
werden, einfügen:  

(1) Alle Bekanntmachungen erfolgen durch Mitteilung an das Clearing System zur Weiterleitung an die 
Anleihegläubiger. Jede derartige Mitteilung gilt am fünften Tag nach dem Tag der Mitteilung an das 
Clearing System als den Anleihegläubigern mitgeteilt. 

(2) [Bei Veröffentlichung auf der Internetseite der Emittentin zusätzlich einfügen: Alle Bekannt-
machungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der Emittentin 
(www.nordlb.de) (oder auf einer anderen Internetseite, welche die Emittentin mit einem Vorlauf von 
mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung bekannt macht.] [Bei Veröffentli-
chung in einer Tageszeitung zusätzlich einfügen: Alle Bekanntmachungen erfolgen zusätzlich 
durch eine Anzeige in [●].] 

[Bei Veröffentlichung im Bundesanzeiger zusätzlich einfügen: 

(3) Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen an die Anleihegläubiger werden 
im Bundesanzeiger veröffentlicht.] 

[(3)][(4)]  Jede solche nach Absatz (2) [oder Absatz (3)] erfolgte Bekanntmachung gilt am drit-
ten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. Im Fall von mehreren Veröffentli-
chungen einer Bekanntmachung nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz (3)], ist für die Be-
stimmung der Wirksamkeit dieser Bekanntmachung die erste solche Veröffentlichung maßgeblich.] 

 
§ 14 Verschiedenes 
 
(1) Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Gläubiger und der 

Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach deutschem Recht. 
 
(2) Erfüllungsort im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ist Hannover. 
 
 Für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen 

und Personen ohne allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland ist Hannover 
nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den in den Anleihebedingungen ge-
regelten Angelegenheiten. 

 
(3) Sollte eine der Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. [An-
stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt eine wirksame bzw. durchführbare 
Bestimmung, die den wirtschaftlichen Zwecken der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestim-
mung soweit wie möglich Rechnung trägt.]

2
 

 
(5) Die Emittentin ist berechtigt, ohne Zustimmung der Gläubiger widersprüchliche Bestimmungen 

und/oder lückenhafte Bestimmungen der Schuldverschreibungen zu ändern bzw. zu ergänzen. Die 
Änderung bzw. Ergänzung darf nur der Auflösung des Widerspruchs bzw. der Ausfüllung der Lü-
cke dienen und keine sonstigen Änderungen der Rechte aus den Schuldverschreibungen zur Fol-
ge haben. Diese Änderungen bzw. Ergänzungen sind nur zulässig, sofern sie unter Berücksichti-
gung des wirtschaftlichen Zwecks der Schuldverschreibungen für den Gläubiger zumutbar sind, 
insbesondere wenn sie die Interessen der Gläubiger nicht wesentlich nachteilig beeinträchtigen. 
Änderungen bzw. Ergänzungen werden von der Emittentin bekannt gemacht. 

 
(5) Die Emittentin ist berechtigt, ohne Zustimmung der Gläubiger offensichtliche Bezeichnungs-, 

Schreib- und Rechenfehler in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu berichtigen, wenn diese 
Änderung unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Zwecks der Schuldverschreibungen für den 
Gläubiger zumutbar ist, insbesondere wenn sie die Interessen der Anleger nicht wesentlich nach-
teilig beeinträchtigt. Ein Fehler ist dann offensichtlich, wenn er für einen Anleger, der hinsichtlich 
der jeweiligen Art von Schuldverschreibungen sachkundig ist, insbesondere unter Berücksichti-
gung des anfänglichen Verkaufspreises und der weiteren wertbestimmenden Faktoren der Schuld-
verschreibungen erkennbar ist. Berichtigungen werden von der Emittentin bekannt gemacht. 

 

                                                 
2
 
Nicht bei einem Angebot an Privatanleger einfügen.
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(6) Jeder Gläubiger kann in Rechtsstreitigkeiten gegen die Emittentin oder Rechtsstreitigkeiten, an 
denen der Gläubiger und die Emittentin beteiligt sind, im eigenen Namen seine Rechte aus den 
ihm zustehenden Schuldverschreibungen lediglich unter Vorlage folgender Unterlagen wahrneh-
men und durchsetzen: 

 
 (a) einer Bescheinigung seiner Depotbank (wie nachstehend definiert), die (i) den vollen Namen 

und die volle Anschrift des Gläubigers bezeichnet; (ii) den gesamten Nennbetrag der Schuld-
verschreibungen angibt, die am Ausstellungstag dieser Bescheinigung dem bei dieser Depot-
bank bestehenden Depot des Gläubigers gutgeschrieben sind, und (iii) bestätigt, dass die De-
potbank gegenüber dem Clearing System eine schriftliche Mitteilung gemacht hat, die die An-
gaben gemäß (i) und (ii) enthält, sowie 

 
 (b) einer von einem Vertretungsberechtigten des Clearing Systems beglaubigten Ablichtung der 

Globalurkunde. 
 
 Im Sinne der vorstehenden Bestimmungen dieses § 14 Absatz (6) ist „Depotbank“ eine Bank oder 

sonstiges Finanzinstitut (einschließlich des Clearing Systems), das über die erforderlichen Geneh-
migungen für das Wertpapier-Depotgeschäft verfügt und bei dem der Gläubiger Schuldverschrei-
bungen im Depot verwahren lässt. 
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[Option III: Nullkupon-Schuldverschreibungen 
 
§ 1 Stückelung und Form 
 
(1) Die Schuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen“) der Norddeutschen Landesbank  

– Girozentrale – (die „Emittentin“) werden in [●] (die „festgelegte Währung“) im Gesamtnennbe-
trag von [●] (der „Gesamtnennbetrag“) begeben und sind eingeteilt in [●] auf den Inhaber lautende 
Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je [●] (die „Festgelegte Stückelung“ oder der „Nenn-
betrag“).  

 
[Nur im Falle einer Aufstockung einfügen: 

 
 Die Schuldverschreibungen werden konsolidiert und bilden eine einheitliche Serie mit den [Be-

zeichnung der Schuldverschreibungen], die am [Datum der maßgeblichen Tranche einfügen] 
begeben wurden (Serie [Seriennummer der maßgeblichen Tranche einfügen] (Tranche [Tran-
chennummer der maßgeblichen Tranche einfügen])).] 

 
(2) (a) Die Schuldverschreibungen sind während ihrer gesamten Laufzeit in einer Dauerglobalurkun-

de ohne Zinsscheine verbrieft (die „Dauerglobalurkunde“ oder die „Globalurkunde“) und werden 
vom Clearing System (wie nachstehend definiert) verwahrt. Effektive Urkunden über einzelne 
Schuldverschreibungen oder Zinsscheine werden nicht ausgegeben. 

 
 (b) Die Dauerglobalurkunde wird von oder im Namen der Emittentin unterschrieben. 
 
(3) Clearing System (das „Clearing System“ oder die „Wertpapiersammelbank“) im Sinne dieser 

Anleihebedingungen bedeutet Clearstream Banking AG, Eschborn („Clearstream Frankfurt“) so-
wie jeder Funktionsnachfolger. 

 
(4) „Gläubiger“ bedeutet jeder Inhaber eines Miteigentumsanteils oder vergleichbaren Rechts an der 

Globalurkunde. 
 
 
§ 2 Status und Rang 
 
[bei nicht nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 
 
Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und unbesicherte 
Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit sämtlichen anderen nicht nachrangigen 
und unbesicherten Verbindlichkeiten der Emittentin in gleichem Rang stehen, ausgenommen Verbind-
lichkeiten, die kraft Gesetzes Vorrang haben.] 
 
[bei nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 
 
(1) Die Schuldverschreibungen sollen der Emittentin nach Maßgabe der anwendbaren Eigenmittelvor-

schriften als anrechenbare Eigenmittel in der Form von Ergänzungskapital zur Verfügung stehen 
(„Ergänzungskapital“). Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nach-
rangige und unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit sämtlichen 
anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin mindestens in gleichem Rang stehen mit 
Ausnahme von nachrangigen Verbindlichkeiten, die gegenüber den Schuldverschreibungen nach-
rangig sind. Im Falle der Auflösung, der Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin oder im Falle 
eines Verfahrens, das die Auflösung oder Liquidation der Emittentin zur Folge haben kann, sind 
diese Verbindlichkeiten vollständig nachrangig gegenüber den Ansprüchen aller nicht nachrangi-
gen Gläubiger der Emittentin mit der Folge, dass in keinem Fall Zahlungen auf die Verbindlichkei-
ten geleistet werden, solange nicht alle nicht nachrangigen Gläubiger der Emittentin vollständig be-
friedigt worden sind. 

 
(2) Die Gläubiger der Schuldverschreibungen sind nicht berechtigt, mit Ansprüchen aus den Schuld-

verschreibungen gegen etwaige Ansprüche der Emittentin aufzurechnen. Zur Besicherung der 
Rechte der Gläubiger aus den Schuldverschreibungen wird weder jetzt noch künftig durch die 
Emittentin oder eines ihrer verbundenen Unternehmen oder einen Dritten mit enger Beziehung zur 
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Emittentin oder eines seiner verbundenen Unternehmen oder durch eine andere Person eine Si-
cherheit, gleich welcher Art, bestellt. 

 
(3) Die Schuldverschreibungen dürfen vor dem Fälligkeitstag nur mit vorheriger Zustimmung der zu-

ständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich) gekündigt, eingelöst, zurückgezahlt oder zurück-
gekauft werden.]  

 
 
§ 3 Zinsen 
 
Periodische Zinszahlungen werden auf die Schuldverschreibungen nicht geleistet. 
 
 
§ 4 Einlösung der Schuldverschreibungen 
 
(1) Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft, werden die Schuld-

verschreibungen am [●] (der „Fälligkeitstag“) zum Amortisationsbetrag eingelöst. 
 
(2) Der Amortisationsbetrag entspricht der Summe des (i) [●] (der „Referenzpreis“) und (ii) des Pro-

duktes aus dem Referenzpreis und [●] (die „Emissionsrendite“) (jährlich kapitalisiert) bezogen auf 
den Zeitraum, der am [●] (der „Tag der Begebung“) (einschließlich) beginnt [und der mit dem 
Rückzahlungstag (wie in § 6 definiert) (ausschließlich) bzw. im Fall einer Einlösung der Schuldver-
schreibungen gemäß § 4 Absatz (1)] mit dem Fälligkeitstag (ausschließlich) endet (der „Amortisa-
tionsbetrag“). 

 
 Soweit dieser Zeitraum nicht einer ganzen Zahl von Kalenderjahren entspricht, so erfolgt die Be-

rechnung auf Grundlage des Zinstagequotienten (wie nachstehend definiert). 
 
 „Zinstagequotient“ in Bezug auf die Berechnung eines Betrages auf Schuldverschreibungen für 

einen beliebigen Zeitraum (der „Zinsberechnungszeitraum“) bedeutet: 
 
 [im Fall von Actual/Actual (ISDA) einfügen: 
 
 die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 365 (oder, falls ein 

Teil dieses Zinsberechnungszeitraumes in ein Schaltjahr fällt, die Summe aus (i) der tatsächlichen 
Anzahl der in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungszeitraumes dividiert durch 366 
und (ii) die tatsächliche Anzahl der nicht in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungs-
zeitraumes dividiert durch 365).] 

 
 [im Fall von Actual/Actual (ICMA Regelung 251) einfügen: 
 
 (a) wenn der Zinsberechnungszeitraum (einschließlich des ersten aber ausschließlich des letzten 

Tages dieses Zeitraums) kürzer ist als die Zinsfeststellungsperiode, in die das Ende des Zins-
berechnungszeitraumes fällt oder ihr entspricht, die Anzahl der Tage in dem betreffenden Zins-
berechnungszeitraum (einschließlich des ersten aber ausschließlich des letzten Tages dieses 
Zeitraums) geteilt durch [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, 
einfügen: das Produkt aus (A)] [die][der] Anzahl der Tage in der Zinsfeststellungsperiode, in die 
der Zinsberechnungszeitraum fällt [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein 
Jahr ist, einfügen: und (B) der Anzahl von Zinsfeststellungsperioden, die in ein Kalenderjahr 
fallen oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären]; oder 

 
 (b) wenn der Zinsberechnungszeitraum länger als die Zinsfeststellungsperiode ist, in die das Ende 

des Zinsberechnungszeitraumes fällt, die Summe aus (A) der Anzahl der Tage in dem Zinsbe-
rechnungszeitraum, die in die Zinsfeststellungsperiode fallen, in welcher der Zinsberechnungs-
zeitraum beginnt, geteilt durch [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein 
Jahr ist, einfügen: das Produkt aus (i)] [die][der] Anzahl der Tage in dieser Zinsfeststellungs-
periode [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: und 
(ii) der Anzahl von Zinsfeststellungsperioden, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, 
falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären] und (B) der Anzahl von Tagen in dem Zins-
berechnungszeitraum, die in die nächste Zinsfeststellungsperiode fallen, geteilt durch [im Fall 
einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: das Produkt aus (i)] 
[die][der] Anzahl der Tage in dieser Zinsfeststellungsperiode [im Fall einer Zinsfeststellungs-
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periode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: und (ii) der Anzahl von Zinsfeststellungsperio-
den, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zah-
len wären]. 

 
 „Zinsfeststellungsperiode“ ist die Periode ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum 

Ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) oder von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum 
nächsten Zinszahlungstag (ausschließlich). [im Falle eines kurzen ersten oder letzten Zinsbe-
rechnungszeitraumes einfügen: Zum Zwecke der Bestimmung der [ersten][letzten] Zinsfeststel-
lungsperiode gilt der [Fiktiven Verzinsungsbeginn oder fiktiven Zinszahlungstag einfügen] als 
[Verzinsungsbeginn] [Zinszahlungstag].] [Im Falle eines langen ersten oder letzten Zinsberech-
nungszeitraumes einfügen: Zum Zwecke der Bestimmung der [ersten][letzten] Zinsfeststellungs-
periode gelten der [Fiktiven Verzinsungsbeginn und/oder fiktive(n) Zinszahlungstag(e) einfü-
gen] als [Verzinsungsbeginn] [und] [Zinszahlungstag[e]].] 

 
 [im Fall von Actual/365 (fixed) einfügen: 
 
 die tatsächlich verstrichene Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 365.] 
 
 [im Fall von Actual/360 einfügen: 
 
 die tatsächlich verstrichene Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360.] 
 
 [im Fall von 30E/360 oder Eurobond Basis einfügen: 
 
 die Anzahl der Tage im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360. Dabei ist die Anzahl der 

Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu je 30 Tagen zu ermitteln, 
und zwar ohne Berücksichtigung des ersten und des letzten Tages des Zinsberechnungszeitrau-
mes, es sei denn, dass im Fall einer am Fälligkeitstag endenden Zinsperiode der Fälligkeitstag der 
letzte Tag des Monats Februar ist, in welchem Fall der Monat Februar als nicht auf einen Monat zu 
30 Tagen verlängert gilt.] 

 
 [im Fall von 30/360, 360/360 oder Bond Basis einfügen: 
 
 die Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360, wobei die Anzahl der Tage 

auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu je 30 Tagen zu ermitteln ist, es 
sei denn, 

 
 (i) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag eines Monats, während der 

erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch auf den 31. Tag eines Mo-
nats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht als ein auf 30 Tage ge-
kürzter Monat zu behandeln ist, oder 

 
(ii) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, 

wobei in diesem Fall der Monat Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behan-
deln ist.] 

 
(3) Ist der Fälligkeitstag kein Bankgeschäftstag, dann [bei Following Business Day Convention 

einfügen: hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Bankgeschäftstag.] 
[bei Modified Following Business Day Convention einfügen: erfolgt die Zahlung des Rückzah-
lungsbetrages am folgenden Bankgeschäftstag. Sollte der nächstfolgende Bankgeschäftstag aller-
dings in den nächstfolgenden Kalendermonat fallen, so erfolgt die Zahlung des Rückzahlungsbe-
trages am vorhergehenden Bankgeschäftstag.] [bei Preceding Business Day Convention einfü-
gen: erfolgt die Zahlung des Rückzahlungsbetrages am vorhergehenden Bankgeschäftstag.] 

 
„Bankgeschäftstag“ im Sinne dieser Anleihebedingungen bezeichnet einen Tag, an dem [die Ge-
schäftsbanken und Devisenmärkte in [●] [und [●]] Zahlungen in der festgelegten Währung abwi-
ckeln] [und] [TARGET2 geöffnet ist, um Zahlungen in Euro abzuwickeln]. 

 
 [„TARGET2“ bezeichnet das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express 

Transfer-Zahlungssystem, das eine einzige gemeinsame Plattform verwendet und am 
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolgesystem dazu.] 
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(4) Sollte die Emittentin die Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag nicht oder nicht vollständig ein-
lösen, so endet die Verzinsung des ausstehenden Betrages der Schuldverschreibungen nicht mit 
Ablauf des Tages, der dem Fälligkeitstag vorhergeht, sondern erst mit dem Ablauf des Tages, der 
dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung der Schuldverschreibungen vorhergeht. 

 
 Der dann geltende Zinssatz ist der gesetzliche Verzugszinssatz

1
, es sei denn, die Emissionsrendite 

von [●] % p. a. ist höher als der gesetzliche Verzugszinssatz. In diesem Fall werden die Schuldver-
schreibungen in Höhe der Emissionsrendite weiter verzinst. 

 
 
§ 5 Rückkauf von Schuldverschreibungen 
 
[bei nicht nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit 
und zu jedem Kurs die Schuldverschreibungen im Markt oder anderweitig ganz oder teilweise zu kau-
fen und diese nach ihrer Wahl zu halten, zu entwerten oder wieder zu verkaufen.] 
 
[bei nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: Die Emittentin darf jederzeit, vorbehaltlich 
der vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich), Schuldverschrei-
bungen am freien Markt oder in sonstiger Weise zu einem beliebigen Kurs zurückkaufen. 
 
Die Schuldverschreibungen dürfen nur dann gemäß dieses § 5 zurückgekauft werden, wenn die Emit-
tentin auf Grundlage der Eigenkapitalvorschriften, wie von der zuständigen Aufsichtsbehörde ange-
wandt und in der jeweils ergänzten Fassung (einschließlich, jedoch nicht hierauf beschränkt, der Ver-
ordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute 
und Wertpapierfirmen vom 26. Juni 2013 ist, die am 27. Juni 2013 im offiziellen Amtsblatt der Europä-
ischen Union veröffentlicht wurde, in ihrer jeweils ergänzten oder ersetzten Fassung (die „Eigenkapi-
talverordnung“), die vorherige Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich) 
erhalten hat.] 
 
 
§ 6 Vorzeitige Rückzahlung 
 
(1) Sollte infolge einer nach Valutierung der Schuldverschreibungen wirksam werdenden Änderung der 

in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat, oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
geltenden Rechtsvorschriften oder einer Änderung in der Anwendung dieser Rechtsvorschriften 
oder der amtlichen Auslegung die Emittentin zur Zahlung zusätzlicher Beträge gemäß § 8 ver-
pflichtet sein, so ist die Emittentin berechtigt [im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen 
einfügen: nach ihrem Ermessen, jedoch vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde (soweit gesetzlich erforderlich) und], mit einer Frist von mindestens 30 und 
höchstens 60 Tagen durch Bekanntmachung gemäß § 13 die ausstehenden Schuldverschreibun-
gen insgesamt, jedoch nicht teilweise, zur vorzeitigen Rückzahlung zum Amortisationsbetrag (wie 
nachstehend definiert) zu kündigen. Die Kündigung ist unwiderruflich und muss den Tag angeben, 
an dem die Schuldverschreibungen vorzeitig zurückgezahlt werden. Eine solche Kündigung darf 
jedoch frühestens 90 Tage vor dem Zeitpunkt erfolgen, an welchem die Änderung der Rechtsvor-
schriften oder ihrer Anwendung oder ihrer amtlichen Auslegung wirksam wird. Die Rechte und 
Pflichten aus den Schuldverschreibungen erlöschen mit der Rückzahlung. 

 
[im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: Die Schuldverschreibungen dür-
fen nur dann gemäß diesem § 6 zurückgezahlt werden, wenn die Emittentin auf Grundlage der Ei-
genkapitalvorschriften, wie von der zuständigen Aufsichtsbehörde angewandt und in der jeweils 
ergänzten Fassung (einschließlich, jedoch nicht hierauf beschränkt, der Eigenkapitalverordnung), 
die vorherige Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich) erhalten hat.] 

 
[(2)] [bei Rückzahlung nicht nachrangiger Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin 

(Call) einfügen: 
 
 Die Emittentin hat das Recht, die Schuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, [je-

weils] mit Wirkung zum [●] [eines jeden Jahres] ([jeweils] der „Kündigungstag“) ordentlich zu kün-
digen. Die Kündigung ist unwiderruflich und muss den Kündigungstag benennen.] 

                                                 
1
  Der gesetzliche Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem von der Deutschen Bundesbank von Zeit zu Zeit 

 veröffentlichten Basiszinssatz, §§ 288 Absatz (1), 247 Absatz (1) BGB. 
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[bei Rückzahlung nachrangiger Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin (Call) ein-
fügen: 
 
Die Emittentin hat das Recht, die Schuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, am 
[Kündigungstag einfügen, der nicht vor dem fünften Jahrestag des Tags der Begebung der 
Schuldverschreibungen liegen darf] (der „Kündigungstag“) nach ihrem Ermessen zu kündigen, 
vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich). 
Die Kündigung durch die Emittentin ist unwiderruflich und muss den Kündigungstag enthalten. 
 
Die Schuldverschreibungen dürfen nur dann gemäß diesem § 6 zurückgezahlt werden, wenn die 
Emittentin auf Grundlage der Eigenkapitalvorschriften, wie von der zuständigen Aufsichtsbehörde 
angewandt und in der jeweils ergänzten Fassung (einschließlich, jedoch nicht hierauf beschränkt, 
der Eigenkapitalverordnung), die vorherige Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern 
erforderlich) erhalten hat.] 

 
 [Im Fall einer solchen ordentlichen Kündigung veröffentlicht die Emittentin spätestens am [●] 

Bankgeschäftstag vor dem [betreffenden] Kündigungstag eine Bekanntmachung gemäß § 13 und 
zahlt an jeden Gläubiger an dem [betreffenden] Kündigungstag den Amortisationsbetrag. Die 
Rechte und Pflichten aus den Schuldverschreibungen erlöschen mit der Rückzahlung.] 

 
[(3)] [bei Rückzahlung nicht nachrangiger Schuldverschreibungen nach Wahl der Gläubiger (Put) 

einfügen: 
 
 Jeder Gläubiger ist berechtigt zu verlangen, dass die Emittentin Schuldverschreibungen am [●] 

([jeweils] der „Kündigungstag“) zum Amortisationsbetrag zurückzahlt. 
 
 Zur Ausübung dieses Rechts muss der Gläubiger mindestens 45 Tage vor dem für die Rückzah-

lung bestimmten Tag seine Schuldverschreibungen bei einer Zahlstelle hinterlegen und dieser eine 
ordnungsgemäß ausgefüllte Ausübungserklärung gemäß Vordruck, der bei jeder Zahlstelle erhält-
lich ist, übermitteln. Die Ausübungserklärung hat anzugeben: (A) den gesamten Nennbetrag der 
Schuldverschreibungen, für die das Wahlrecht ausgeübt wird und (B) die Wertpapier-Kenn-
Nummer dieser Schuldverschreibungen (soweit vergeben). Die Ausübung des Wahlrechts kann 
nicht widerrufen werden. Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen, für welche das Wahlrecht 
ausgeübt worden ist, erfolgt nur gegen Lieferung der Schuldverschreibungen an die Emittentin o-
der deren Order. Die Rechte und Pflichten aus den Schuldverschreibungen erlöschen mit der 
Rückzahlung.] 

 
 [bei Rückzahlung nachrangiger Schuldverschreibungen aus regulatorischen Gründen ein-

fügen: 
 
 Die Emittentin ist berechtigt, die Schuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach 

ihrer Wahl beim Vorliegen eines aufsichtsrechtlichen Ereignisses, vorbehaltlich der vorherigen Zu-
stimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern erforderlich), zu kündigen. 

 
 Ein „aufsichtsrechtliches Ereignis“ liegt vor, wenn die Emittentin feststellt, dass auf Grund einer 

Änderung der in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat, geltenden Rechtsvorschriften oder 
einer Änderung in der Anwendung dieser Rechtsvorschriften oder der amtlichen Auslegung die 
Schuldverschreibungen nicht als Ergänzungskapital anerkannt werden oder als Eigenmittel gerin-
gerer Qualität neu eingestuft werden. 

 
Die Schuldverschreibungen dürfen nur dann gemäß diesem § 6 zurückgezahlt werden, wenn die 
Emittentin auf Grundlage der Eigenkapitalvorschriften, wie von der zuständigen Aufsichtsbehörde 
angewandt und in der jeweils ergänzten Fassung (einschließlich, jedoch nicht hierauf beschränkt, 
der Eigenkapitalverordnung), die vorherige Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern 
erforderlich) erhalten hat. 

 
 Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen erfolgt in diesem Fall nach Maßgabe der in Absatz 

(1) genannten Bestimmungen. Die Kündigung ist unwiderruflich. Die Rechte und Pflichten aus den 
Schuldverschreibungen erlöschen mit der Rückzahlung.]  
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 Der „Rückzahlungstag“ im Sinne dieses § 6 Absatz [(2)][(3)] ist der Tag, an dem die Schuldver-
schreibungen zurückgezahlt werden, nachdem sie vorzeitig fällig gestellt wurden.] 

 
 
[im Fall von nicht nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:  
 
§ 7 Kündigungsgründe 
 
(1) Jeder Gläubiger ist berechtigt, seine Schuldverschreibungen zur Rückzahlung zum Amortisations-

betrag zu kündigen, falls 
 

(a) die Emittentin Kapital oder Zinsen nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem betreffenden Fällig-
keitstag zahlt, oder 

 
(b) die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung irgendeiner sonstigen Verpflichtung aus den 

Schuldverschreibungen unterlässt und, es sei denn, eine Heilung der Unterlassung ist unmög-
lich, die Unterlassung länger als 30 Tage fortdauert, nachdem die Emittentin hierüber eine Be-
nachrichtigung von einem Gläubiger erhalten hat, oder 

 
(c) ein Gericht oder eine Behörde im Land des Sitzes der Emittentin ein Insolvenzverfahren oder 

ein diesem gleichstehendes Verfahren gegen die Emittentin eröffnet oder die Emittentin ein sol-
ches Verfahren beantragt oder einleitet, ihre sämtlichen Zahlungen einstellt oder die Zahlungs-
einstellung ankündigt oder eine allgemeine Schuldenregelung zugunsten ihrer Gläubiger anbie-
tet oder trifft, oder 

 
(d) die Emittentin aufgelöst oder liquidiert wird oder ihren gesamten oder einen wesentlichen Teil 

ihrer Geschäftstätigkeit aufgibt, es sei denn, dass ein solcher Vorgang im Zusammenhang mit 
einer Verschmelzung, Konsolidierung oder einer anderen Form des Zusammenschlusses mit 
einer anderen Gesellschaft oder einer Umwandlung vorgenommen wird und diese Gesellschaft, 
alle Verpflichtungen der Emittentin aus diesen Anleihebedingungen übernimmt. 

 
(2) Eine Kündigungserklärung gemäß Absatz (1) ist gegenüber der Emittentin in Schriftform (§ 126 

BGB) abzugeben. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. 
 
 Mit dem Zugang dieser Kündigungserklärung bei der Emittentin und dem Vorliegen eines Kündi-

gungsgrundes gemäß Absatz (1) werden die gekündigten Schuldverschreibungen zum Amortisati-
onsbetrag sofort zur Rückzahlung fällig, es sei denn, dass vor dem Zugang der Kündigungserklä-
rung bei der Emittentin alle Ereignisse, die die Kündigung ausgelöst haben, für sämtliche Schuld-
verschreibungen nicht mehr bestehen.] 

 
 
[im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:  
 
§ 7 Ausschluss der Kündigungsrechte für die Gläubiger 
 
Für die Gläubiger besteht kein Kündigungsrecht für die Schuldverschreibungen.] 
 
 
§ 8 Quellensteuer 
 
(1) Alle Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen sind ohne Einbehalt oder 

Abzug von oder auf Grund von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, Abgaben oder Gebühren, 
gleich welcher Art, die durch das oder in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat oder den 
Vereinigten Staaten von Amerika auferlegt, erhoben oder eingezogen werden („Quellensteuern“) 
zu leisten, es sei denn, dass ein solcher Einbehalt oder Abzug gesetzlich oder durch einen zwi-
schen der Emittentin, bzw. dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat und den Vereinigten 
Staaten abgeschlossen Vertrag vorgeschrieben ist. 

 
 Wenn ein Einbehalt oder Abzug von Quellensteuern gesetzlich oder durch ein zwischen der Emit-

tentin, bzw. dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat, und den Vereinigten Staaten abge-
schlossenen Vertrag vorgeschrieben ist, ist die Emittentin verpflichtet, diejenigen zusätzlichen Be-
träge an die Gläubiger zu zahlen, die erforderlich sind, damit die von den Gläubigern empfangenen 
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Nettobeträge nach solchen Einbehalten oder Abzügen den jeweiligen Beträgen an Kapital und Zin-
sen entsprechen, die sie ohne solche Einbehalte oder Abzüge empfangen hätten. Die Emittentin ist 
jedoch nicht verpflichtet, zusätzliche Beträge im Hinblick auf solche Quellensteuern zu zahlen: 

 
(a) die von einem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut in der Bundesrepublik Deutschland o-

der in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat (oder einer in der Bundesrepublik 
Deutschland oder in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat gelegenen Zweigstelle ei-
nes ausländischen Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts) einbehalten oder abgezogen 
werden, weil es die Schuldverschreibungen in seiner Eigenschaft als Depotbank oder Inkasso-
beauftragte des Gläubigers oder in einer ähnlichen Funktion verwahrt oder verwaltet hat oder 
noch verwahrt oder verwaltet; oder 

 
(b) die durch die Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen oder durch die Vorlage einer Nichtan-

sässigkeitserklärung oder durch die sonstige Geltendmachung eines Anspruchs auf Befreiung 
gegenüber der betreffenden Steuerbehörde vermeidbar sind oder gewesen wären; oder 

 
(c) die nur deshalb zahlbar sind, weil der Gläubiger in einer anderen Beziehung zu dem Land steht, 

in dem die Emittentin ihren Sitz hat, als dem bloßen Umstand, dass er Gläubiger der Schuld-
verschreibungen ist, auf die die Zahlung erfolgt; oder 

 
(d) denen der Gläubiger nicht unterläge, wenn er innerhalb von 30 Tagen nach dem jeweiligen Fäl-

ligkeitstag bzw. nach dem Tag, an dem die für eine solche Zahlung erforderlichen Beträge bei 
der Emissionsstelle eingegangen sind und dies gemäß § 13 bekannt gemacht worden ist, die 
Zahlung von Kapital und Zinsen verlangt hätte; oder 

 
(e) die von einer Zahlstelle abgezogen oder einbehalten werden, wenn die Zahlung durch eine an-

dere, insbesondere eine ausländische Zahlstelle ohne einen solchen Abzug oder Einbehalt hät-
te erfolgen können; oder 

 
(f) die aufgrund einer Richtlinie oder Verordnung der Europäischen Union betreffend die Besteue-

rung von Zinserträgen (wie die Richtlinie 2003/48/EG (Zinsinformationsrichtlinie) in ihrer jeweili-
gen Fassung) oder einer zwischenstaatlichen Vereinbarung über deren Besteuerung, an der 
das Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat, oder die Europäische Union beteiligt sind, oder 
einer Vorschrift, die diese Richtlinie, Verordnung oder Vereinbarung umsetzt oder befolgt, ab-
gezogen oder einbehalten werden; oder 

 
(g) die abgezogen oder einbehalten werden, weil der wirtschaftliche Eigentümer der Schuldver-

schreibungen nicht selbst rechtlicher Eigentümer (Gläubiger) der Schuldverschreibungen ist 
und der Abzug oder Einbehalt bei Zahlungen an den wirtschaftlichen Eigentümer nicht erfolgt 
wäre oder eine Zahlung zusätzlicher Beträge bei einer Zahlung an den wirtschaftlichen Eigen-
tümer nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen (a) bis (f) hätte vermieden werden können, 
wenn dieser zugleich rechtlicher Eigentümer (Gläubiger) der Schuldverschreibungen gewesen 
wäre; oder 

 
(h) die gemäß Abschnitt 1471 bis 1474 des U.S. Internal Revenue Code von 1986 in der jeweils 

geänderten Fassung oder aufgrund eines zwischen der Emittentin bzw. dem Land, in dem die 
Emittentin ihren Sitz hat und den Vereinigten Staaten oder der US-amerikanischen Finanzver-
waltung abgeschlossenen Vertrages, erhoben wurden. 

 
(2) Jede Bezugnahme in diesen Anleihebedingungen im Zusammenhang mit dem zu zahlenden Be-

trag an Kapital und Zinsen umfasst auch zusätzliche Beträge gemäß diesem § 8. 
 
 
§ 9 Emissionsstelle, Zahlstellen, Zahlungen 
 
(1) Die anfängliche Emissionsstelle und die anfänglich bestellten Zahlstelle(n) sowie deren anfänglich 

bezeichneten Geschäftsstellen lauten wie folgt: 
 

Emissionsstelle: Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – 
 Friedrichswall 10 
 30159 Hannover 
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Zahlstelle(n): [Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – 
 Friedrichswall 10 
 30159 Hannover] 

 
  [●] 
 
 Die Emissionsstelle und die Zahlstelle(n) behalten sich das Recht vor, jederzeit die bezeichnete 

Geschäftsstelle durch eine andere bezeichnete Geschäftsstelle in derselben Stadt zu ersetzen. 
 
(2) Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit die Bestellung der Zahlstelle zu ändern oder zu 

beenden und eine andere / zusätzliche Zahlstelle(n) zu bestellen. 
 
 Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger Wechsel wird nur wirksam, außer im 

Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort wirksam wird, sofern die Gläubiger hierüber ge-
mäß § 11 vorab unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 Tagen und nicht mehr als 45 Ta-
gen informiert wurden. 

 
(3) Die Zahlstellen handeln ausschließlich als Erfüllungsgehilfen der Emittentin. Sie haben daher kei-

nerlei Pflichten gegenüber den Gläubigern und stehen auch nicht in einem Auftragsverhältnis zu 
diesen. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

 
(4) Die Zahlungen auf die Schuldverschreibungen erfolgen an das Clearing System zur Gutschrift auf 

den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems, die Hinterleger der Schuldver-
schreibungen sind. Zahlungen der Emittentin an das Clearing System befreien die Emittentin in 
Höhe der geleisteten Zahlungen von ihren Zahlungsverbindlichkeiten aus den Schuldverschrei-
bungen. 

 
 
§ 10 Vorlegungsfrist  
 
Die in § 801 Absatz (1) Satz 1 BGB bestimmte und für die Verjährung maßgebliche Vorlegungsfrist 
wird für die Schuldverschreibungen auf zehn Jahre abgekürzt. 
 
 
§ 11 Ersetzung der Emittentin 
 
(1) Die Emittentin kann, sofern sie sich mit keiner Zahlung auf Kapital oder Zinsen der Schuldver-

schreibungen im Rückstand befindet, jederzeit ohne Zustimmung der Gläubiger hinsichtlich sämtli-
cher Rechte und Pflichten aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen durch eine 
Tochtergesellschaft der Emittentin (die „Neue Emittentin“) ersetzt werden, wenn: 

 
 (a) die Neue Emittentin alle Verpflichtungen der Emittentin aus oder in Verbindung mit den 

Schuldverschreibungen durch einen wirksamen schriftlichen Übertragungsvertrag einschließlich 
gegebenenfalls weiterer zur Wirksamkeit der Ersetzung erforderlicher Verträge, Erklärungen und 
Genehmigungen (gemeinsam die „Übertragungsdokumente“) dergestalt übernimmt, dass die Neue 
Emittentin jedem Gläubiger gegenüber die Verpflichtung aus diesen Anleihebedingungen in dem-
selben Umfang übernimmt, als wenn die Neue Emittentin in der/den Globalurkunde(n) und den An-
leihebedingungen anstelle der Emittentin (oder anstelle einer vorherigen Neuen Emittentin) als 
Hauptschuldnerin genannt worden wäre und 

 
(b) die Emittentin und die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Genehmigungen und Er-

laubnisse für die Ersetzung nach Maßgabe dieses § 11 erhalten haben und 
 
(c) die Neue Emittentin imstande ist, sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus oder im Zusammen-

hang mit den Schuldverschreibungen in der festgelegten Währung ohne Abzug oder Einbehalt 
von oder wegen Steuern, Abgaben oder amtlichen Gebühren zu erfüllen und 

 
[(d)] [bei börsennotierten Schuldverschreibungen einfügen: jede Wertpapierbörse, an der die 

Schuldverschreibungen notiert sind, bestätigt hat, dass die Schuldverschreibungen nach der 
geplanten Ersetzung der Emittentin durch die Neue Emittentin weiterhin an der betreffenden 
Wertpapierbörse notiert bleiben werden und] 
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[(d)][(e)] [bei nicht nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: die Nordddeutsche 
Landesbank – Girozentrale – die Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus oder im Zusam-
menhang mit den Schuldverschreibungen garantiert und] 

 
[(d)][(e)][(f)] [bei nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: (i) die Neue Emittentin ein in 

die Konsolidierung (hinsichtlich der Emittentin) einbezogenes Unternehmen gemäß Artikel 63(n) 
Unterabsatz (i) im Sinne der Eigenkapitalverordnung, (ii) die Erträge stehen der Emittentin un-
mittelbar und uneingeschränkt in einer Form zur Verfügung, die den Bedingungen der Eigenka-
pitalverordnung genügt, (iii) die von der Neuen Emittentin übernommenen Verbindlichkeiten zu 
Bedingungen nachrangig sind, die mit den Nachrangbestimmungen der übernommenen Ver-
bindlichkeiten identisch sind, (iv) die Neue Emittentin den Betrag der Schuldverschreibungen 
bei der Norddeutschen Landesbank – Girozentrale – zu Bedingungen anlegt, die denen der 
Schuldverschreibungen entsprechen und (v) die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – die 
Verbindlichkeiten der neuen Emittentin aus den Schuldverschreibungen auf nachrangiger Basis 
gemäß § 2 garantiert und vorausgesetzt, die Anerkennung des in Bezug auf die Schuldver-
schreibungen eingezahlten Kapitals als Ergänzungskapital ist weiterhin sichergestellt und] 

 
(2) Im Falle einer solchen Ersetzung sind sämtliche Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen 

(einschließlich § 11 Absatz (1)) auf die „Emittentin“ auf die „Neue Emittentin“ und sämtliche Bezug-
nahmen auf das „Land der Emittentin“ auf das Land, in dem die Neue Emittentin ihren Sitz hat oder 
als Steuerinländer gilt, zu beziehen. 

 
(3) Eine Ersetzung der Emittentin gemäß § 11 Absatz (1) ist gemäß § 13 bekannt zu machen. 
 
 
§ 12 Begebung weiterer Schuldverschreibungen 
 
Die Emittentin behält sich vor, ohne Zustimmung der Gläubiger weitere Schuldverschreibungen mit 
gleicher Ausstattung (gegebenenfalls mit Ausnahme des Tags der Begebung und/oder des Ausgabe-
preises) in der Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen zusammengefasst wer-
den, eine einheitliche Serie mit ihnen bilden und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Begriff 
„Schuldverschreibungen“ umfasst im Falle einer solchen Erhöhung auch solche zusätzlich begebenen 
Schuldverschreibungen.  
 
 
§ 13 Bekanntmachungen 
 
[Bei Schuldverschreibungen, die am regulierten Markt einer Wertpapierbörse gehandelt wer-
den, einfügen: 

(1) Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen an die Anleihegläubiger werden 
im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

(2) [Bei Schuldverschreibungen, die an dem regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbör-
se notiert sind, immer einfügen und bei Schuldverschreibungen, die an einem regulierten 
Markt einer anderen Wertpapierbörse notiert sind, einfügen, sofern anwendbar: Alle Be-
kanntmachungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der [Lu-
xemburger Wertpapierbörse (www.bourse.lu)] [andere Börse einfügen]. Die Emittentin wird si-
cherstellen, dass alle Bekanntmachungen in Übereinstimmung mit den Erfordernissen der zustän-
digen Stellen der jeweiligen Börsen, an denen die Schuldverschreibungen notiert sind, und soweit 
rechtlich erforderlich in den [weiteren] gesetzlichen bestimmten Medien, erfolgen.] 

(3) [Bei Veröffentlichung auf der Internetseite der Emittentin zusätzlich einfügen: Alle Bekannt-
machungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der Emittentin 
(www.nordlb.de) (oder auf einer anderen Internetseite, welche die Emittentin mit einem Vorlauf von 
mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung bekannt macht.] [Bei Veröffentli-
chung in einer Tageszeitung zusätzlich einfügen: Alle Bekanntmachungen erfolgen zusätzlich 
durch eine Anzeige in [●].] 

[(3)][(4)] Jede solche nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz (3)] erfolgte Bekanntma-
chung gilt am dritten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. Im Fall von meh-
reren Veröffentlichungen einer Bekanntmachung nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz 
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(3)], ist für die Bestimmung der Wirksamkeit dieser Bekanntmachung die erste solche Veröffentli-
chung maßgeblich. 

[(4)][(5)] Sofern und solange keine einschlägigen gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen, ist 
die Emittentin berechtigt, eine Bekanntmachung nach Absatz (1) und Absatz (2) [und Absatz (3)] 
durch eine Mitteilung an das Clearing System zur Weiterleitung an die Anleihegläubiger zu erset-
zen. Jede derartige Mitteilung gilt am fünften Tag nach dem Tag der Mitteilung an das Clearing 
System als den Anleihegläubigern mitgeteilt.  

[Bei Schuldverschreibungen, die nicht am regulierten Markt einer Wertpapierbörse gehandelt 
werden, einfügen:  

(1) Alle Bekanntmachungen erfolgen durch Mitteilung an das Clearing System zur Weiterleitung an die 
Anleihegläubiger. Jede derartige Mitteilung gilt am fünften Tag nach dem Tag der Mitteilung an das 
Clearing System als den Anleihegläubigern mitgeteilt. 

(2) [Bei Veröffentlichung auf der Internetseite der Emittentin zusätzlich einfügen: Alle Bekannt-
machungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der Emittentin 
(www.nordlb.de) (oder auf einer anderen Internetseite, welche die Emittentin mit einem Vorlauf von 
mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung bekannt macht.] [Bei Veröffentli-
chung in einer Tageszeitung zusätzlich einfügen: Alle Bekanntmachungen erfolgen zusätzlich 
durch eine Anzeige in [●].] 

[Bei Veröffentlichung im Bundesanzeiger zusätzlich einfügen: 

(3) Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen an die Anleihegläubiger werden 
im Bundesanzeiger veröffentlicht.] 

[(3)][(4)]  Jede solche nach Absatz (2) [oder Absatz (3)] erfolgte Bekanntmachung gilt am drit-
ten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. Im Fall von mehreren Veröffentli-
chungen einer Bekanntmachung nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz (3)], ist für die Be-
stimmung der Wirksamkeit dieser Bekanntmachung die erste solche Veröffentlichung maßgeblich.] 

 
§ 14 Verschiedenes 
 
(1) Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Gläubiger und der 

Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach deutschem Recht. 
 
(2) Erfüllungsort im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ist Hannover. 
 
 Für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen 

und Personen ohne allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland ist Hannover 
nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den in den Anleihebedingungen ge-
regelten Angelegenheiten. 

 
(3) Sollte eine der Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. [An-
stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt eine wirksame bzw. durchführbare 
Bestimmung, die den wirtschaftlichen Zwecken der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestim-
mung soweit wie möglich Rechnung trägt.]

2
 

 
(4) Die Emittentin ist berechtigt, ohne Zustimmung der Gläubiger widersprüchliche Bestimmungen 

und/oder lückenhafte Bestimmungen der Schuldverschreibungen zu ändern bzw. zu ergänzen. Die 
Änderung bzw. Ergänzung darf nur der Auflösung des Widerspruchs bzw. der Ausfüllung der Lü-
cke dienen und keine sonstigen Änderungen der Rechte aus den Schuldverschreibungen zur Fol-
ge haben. Diese Änderungen bzw. Ergänzungen sind nur zulässig, sofern sie unter Berücksichti-
gung des wirtschaftlichen Zwecks der Schuldverschreibungen für den Gläubiger zumutbar sind, 
insbesondere wenn sie die Interessen der Gläubiger nicht wesentlich nachteilig beeinträchtigen. 
Änderungen bzw. Ergänzungen werden von der Emittentin bekannt gemacht. 

 

                                                 
2
 
Nicht bei einem Angebot an Privatanleger einfügen.
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(5) Die Emittentin ist berechtigt, ohne Zustimmung der Gläubiger offensichtliche Bezeichnungs-, 
Schreib- und Rechenfehler in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu berichtigen, wenn diese 
Änderung unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Zwecks der Schuldverschreibungen für den 
Gläubiger zumutbar ist, insbesondere wenn sie die Interessen der Anleger nicht wesentlich nach-
teilig beeinträchtigt. Ein Fehler ist dann offensichtlich, wenn er für einen Anleger, der hinsichtlich 
der jeweiligen Art von Schuldverschreibungen sachkundig ist, insbesondere unter Berücksichti-
gung des anfänglichen Verkaufspreises und der weiteren wertbestimmenden Faktoren der Schuld-
verschreibungen erkennbar ist. Berichtigungen werden von der Emittentin bekannt gemacht. 

 
(6) Jeder Gläubiger kann in Rechtsstreitigkeiten gegen die Emittentin oder Rechtsstreitigkeiten, an 

denen der Gläubiger und die Emittentin beteiligt sind, im eigenen Namen seine Rechte aus den 
ihm zustehenden Schuldverschreibungen lediglich unter Vorlage folgender Unterlagen wahrneh-
men und durchsetzen: 

 
 (a) einer Bescheinigung seiner Depotbank (wie nachstehend definiert), die (i) den vollen Namen 

und die volle Anschrift des Gläubigers bezeichnet; (ii) den gesamten Nennbetrag der Schuld-
verschreibungen angibt, die am Ausstellungstag dieser Bescheinigung dem bei dieser Depot-
bank bestehenden Depot des Gläubigers gutgeschrieben sind, und (iii) bestätigt, dass die De-
potbank gegenüber dem Clearing System eine schriftliche Mitteilung gemacht hat, die die An-
gaben gemäß (i) und (ii) enthält, sowie 

 
 (b) einer von einem Vertretungsberechtigten des Clearing Systems beglaubigten Ablichtung der 

Globalurkunde. 
 
 Im Sinne der vorstehenden Bestimmungen dieses § 14 Absatz (6) ist „Depotbank“ eine Bank oder 

sonstiges Finanzinstitut (einschließlich des Clearing Systems), das über die erforderlichen Geneh-
migungen für das Wertpapier-Depotgeschäft verfügt und bei dem der Gläubiger Schuldverschrei-
bungen im Depot verwahren lässt. 
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[Option IV: Festverzinsliche Pfandbriefe 
 
§ 1 Stückelung und Form 
 
(1) Die [im Fall von Hypothekenpfandbriefen einfügen: Hypothekenpfandbriefe] [im Fall von Öf-

fentlichen Pfandbriefen einfügen: Öffentlichen Pfandbriefe] [im Fall von Schiffspfandbriefen 
einfügen: Schiffspfandbriefe] [im Fall von Flugzeugpfandbriefen einfügen: Flugzeugpfandbrie-
fe] (die „Schuldverschreibungen“) der Norddeutschen Landesbank – Girozentrale – (die „Emit-
tentin“) werden in [●] (die „festgelegte Währung“) im Gesamtnennbetrag von [●] (der „Gesamt-
nennbetrag“) begeben und sind eingeteilt in [●] auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen 
im Nennbetrag von je [●] (die „Festgelegte Stückelung“ oder der „Nennbetrag“).  

 
[Nur im Falle einer Aufstockung einfügen: 

 
 Die Schuldverschreibungen werden konsolidiert und bilden eine einheitliche Serie mit den [Be-

zeichnung der Schuldverschreibungen], die am [Datum der maßgeblichen Tranche einfügen] 
begeben wurden (Serie [Seriennummer der maßgeblichen Tranche einfügen] (Tranche [Tran-
chennummer der maßgeblichen Tranche einfügen])).] 

 
(2) (a) Die Schuldverschreibungen sind während ihrer gesamten Laufzeit in einer Dauerglobalurkunde 

ohne Zinsscheine verbrieft (die „Dauerglobalurkunde“ oder die „Globalurkunde“) und werden 
vom Clearing System (wie nachstehend definiert) verwahrt. Effektive Urkunden über einzelne 
Schuldverschreibungen oder Zinsscheine werden nicht ausgegeben. 

 
 (b) Die Dauerglobalurkunde wird von oder im Namen der Emittentin und dem nach dem Pfand-

briefgesetz von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bestellten Treuhänder un-
terschrieben. 

 
(3) Clearing System (das „Clearing System“ oder die „Wertpapiersammelbank“) im Sinne dieser 

Anleihebedingungen bedeutet Clearstream Banking AG, Eschborn („Clearstream Frankfurt“) so-
wie jeder Funktionsnachfolger. 

 
(4) „Gläubiger“ bedeutet jeder Inhaber eines Miteigentumsanteils oder vergleichbaren Rechts an der 

Globalurkunde. 
 
 
§ 2 Status und Rang 
 
Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten 
der Emittentin, die untereinander gleichrangig sind. Die Schuldverschreibungen sind nach Maßgabe 
des Pfandbriefgesetzes gedeckt und stehen mindestens im gleichen Rang mit allen anderen Verpflich-
tungen der Emittentin aus [im Fall von Hypothekenpfandbriefen einfügen: Hypothekenpfandbrie-
fen] [im Fall von Öffentlichen Pfandbriefen einfügen: Öffentlichen Pfandbriefen] [im Fall von 
Schiffspfandbriefen einfügen: Schiffspfandbriefen] [im Fall von Flugzeugpfandbriefen einfügen: 
Flugzeugpfandbriefen]. 
 
 
§ 3 Zinsen 
 
(1) [bei Schuldverschreibungen mit Ausnahme von Step-up/Step-down Serien einfügen: 
 
 Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag vom Verzinsungsbeginn (ein-

schließlich) bis zum Ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) [und anschließend von jedem Zins-
zahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich)] ([jeweils 
eine] [die] „Zinsperiode“) mit [●] % p.a. (der „Zinssatz“) verzinst. Die Zinsen sind nachträglich an 
jedem Zinszahlungstag in der festgelegten Währung zahlbar, es sei denn, der betreffende Zinszah-
lungstag ist kein Bankgeschäftstag. 

 
 Verzinsungsbeginn ist der [●] (der „Verzinsungsbeginn“). [Zinszahlungstag ist] [Zinszahlungstage 

sind] [jeweils] der [●] [,] [●] [und ●] [eines jeden Jahres] ([der] [jeweils ein] „Zinszahlungstag“). Die 
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erste [und zugleich einzige] Zinszahlung erfolgt am [●] (der „Erste Zinszahlungstag“) [(erste [kur-
ze] [lange] Zinsperiode)].] 

 
 [bei Step-up / Step-down Serie einfügen: 
 
 Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag vom Verzinsungsbeginn (ein-

schließlich) bis zum Ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) [und anschließend von jedem Zins-
zahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich)] ([jeweils 
eine] [die] „Zinsperiode“) mit jährlich [●] % (der „Erste Zinssatz“, dieser und weitere Zinssätze je-
weils ein „Zinssatz“) verzinst. 

 
 Die Schuldverschreibungen werden anschließend bezogen auf ihren Nennbetrag vom Verzin-

sungsbeginn Zweiter Zinssatz (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (aus-
schließlich) [und anschließend von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgen-
den Zinszahlungstag (ausschließlich)] mit jährlich [●] % (der „Zweite Zinssatz“) verzinst. Die 
Schuldverschreibungen werden anschließend bezogen auf ihren Nennbetrag vom Verzinsungsbe-
ginn [●] Zinssatz (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich) [und 
anschließend von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungs-
tag (ausschließlich)] mit jährlich [●] % (der „[●] Zinssatz“) verzinst] [und [●]].] 

 
 [falls erforderlich, weitere Zinssätze und Zeiträume einfügen] 
 
 Verzinsungsbeginn ist der [●] (der „Verzinsungsbeginn“). [Verzinsungsbeginn Zweiter Zinssatz ist 

der [●] (der „Verzinsungsbeginn Zweiter Zinssatz“)]. [Verzinsungsbeginn [●] Zinssatz ist der [●] 
(der „Verzinsungsbeginn [●] Zinssatz“)].  

 
 [Zinszahlungstag ist] [Zinszahlungstage sind] [jeweils] der [●] [,] [●] [und [●]] [eines jeden Jahres] 

([der] [jeweils ein] „Zinszahlungstag“). Die erste Zinszahlung erfolgt am [●] (der „Erste Zinszah-
lungstag“) [(erste [kurze] [lange] Zinsperiode)].] 

 
(2) Der auf jede Schuldverschreibung zu zahlende Zinsbetrag für einen Zeitraum von weniger oder 

mehr als einem Jahr wird errechnet, indem der für die betreffende Zinsperiode (die „Zinsperiode“) 
gemäß Absatz (1) geltende Zinssatz und der nachfolgend definierte Zinstagequotient auf den 
Nennbetrag der Schuldverschreibung bezogen wird. Der so errechnete Zinsbetrag wird auf die 
nächste Untereinheit der festgelegten Währung gerundet, wobei jeweils ab einer halben solchen 
Untereinheit nach oben aufgerundet wird. 

 
 „Zinstagequotient“ in Bezug auf die Berechnung eines Betrages auf Schuldverschreibungen für 

einen beliebigen Zeitraum (der „Zinsberechnungszeitraum“) bedeutet: 
 
 [im Fall von Actual/Actual (ISDA) einfügen: 
 
 die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 365 (oder, falls ein 

Teil dieses Zinsberechnungszeitraumes in ein Schaltjahr fällt, die Summe aus (i) der tatsächlichen 
Anzahl der in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungszeitraumes dividiert durch 366 
und (ii) die tatsächliche Anzahl der nicht in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungs-
zeitraumes dividiert durch 365).] 

 
 [im Fall von Actual/Actual (ICMA Regelung 251) einfügen: 
 
 (a) wenn der Zinsberechnungszeitraum (einschließlich des ersten aber ausschließlich des letzten 

Tages dieses Zeitraums) kürzer ist als die Zinsfeststellungsperiode, in die das Ende des Zins-
berechnungszeitraumes fällt oder ihr entspricht, die Anzahl der Tage in dem betreffenden Zins-
berechnungszeitraum (einschließlich des ersten aber ausschließlich des letzten Tages dieses 
Zeitraums) geteilt durch [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, 
einfügen: das Produkt aus (A)] [die][der] Anzahl der Tage in der Zinsfeststellungsperiode, in die 
der Zinsberechnungszeitraum fällt [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein 
Jahr ist, einfügen: und (B) der Anzahl von Zinsfeststellungsperioden, die in ein Kalenderjahr 
fallen oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären]; oder 

 
 (b) wenn der Zinsberechnungszeitraum länger als die Zinsfeststellungsperiode ist, in die das Ende 

des Zinsberechnungszeitraumes fällt, die Summe aus (A) der Anzahl der Tage in dem Zinsbe-
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rechnungszeitraum, die in die Zinsfeststellungsperiode fallen, in welcher der Zinsberechnungs-
zeitraum beginnt, geteilt durch [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein 
Jahr ist, einfügen: das Produkt aus (i)] [die][der] Anzahl der Tage in dieser Zinsfeststellungs-
periode [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: und 
(ii) der Anzahl von Zinsfeststellungsperioden, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, 
falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären] und (B) der Anzahl von Tagen in dem Zins-
berechnungszeitraum, die in die nächste Zinsfeststellungsperiode fallen, geteilt durch [im Fall 
einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: das Produkt aus (i)] 
[die][der] Anzahl der Tage in dieser Zinsfeststellungsperiode [im Fall einer Zinsfeststellungs-
periode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: und (ii) der Anzahl von Zinsfeststellungsperio-
den, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zah-
len wären]. 

 
 „Zinsfeststellungsperiode“ ist die Periode ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum 

Ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) oder von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum 
nächsten Zinszahlungstag (ausschließlich). [im Falle eines kurzen ersten oder letzten Zinsbe-
rechnungszeitraumes einfügen: Zum Zwecke der Bestimmung der [ersten][letzten] Zinsfeststel-
lungsperiode gilt der [Fiktiven Verzinsungsbeginn oder fiktiven Zinszahlungstag einfügen] als 
[Verzinsungsbeginn] [Zinszahlungstag].] [Im Falle eines langen ersten oder letzten Zinsberech-
nungszeitraumes einfügen: Zum Zwecke der Bestimmung der [ersten][letzten] Zinsfeststellungs-
periode gelten der [Fiktiven Verzinsungsbeginn und/oder fiktive(n) Zinszahlungstag(e) einfü-
gen] als [Verzinsungsbeginn] [und] [Zinszahlungstag[e]].] 

 
 [im Fall von Actual/365 (fixed) einfügen: 
 
 die tatsächlich verstrichene Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 365.] 
 
 [im Fall von Actual/360 einfügen: 
 
 die tatsächlich verstrichene Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360.] 
 
 [im Fall von 30E/360 oder Eurobond Basis einfügen: 
 
 die Anzahl der Tage im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360. Dabei ist die Anzahl der 

Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu je 30 Tagen zu ermitteln, 
und zwar ohne Berücksichtigung des ersten und des letzten Tages des Zinsberechnungszeitrau-
mes, es sei denn, dass im Fall einer am Fälligkeitstag endenden Zinsperiode der Fälligkeitstag der 
letzte Tag des Monats Februar ist, in welchem Fall der Monat Februar als nicht auf einen Monat zu 
30 Tagen verlängert gilt.] 

 
 [im Fall von 30/360, 360/360 oder Bond Basis einfügen: 
 
 die Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360, wobei die Anzahl der Tage 

auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu je 30 Tagen zu ermitteln ist, es 
sei denn, 

 
 (i) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag eines Monats, während der 

erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch auf den 31. Tag eines Mo-
nats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht als ein auf 30 Tage ge-
kürzter Monat zu behandeln ist, oder 

 
 (ii) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, 

wobei in diesem Fall der Monat Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behan-
deln ist.] 

 
(3) Ist der jeweilige Zinszahlungstag kein Bankgeschäftstag, dann [bei Following Business Day 

Convention einfügen: hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Bank-
geschäftstag.] [bei Modified Following Business Day Convention einfügen: erfolgt die Zahlung 
des Zinsbetrages am folgenden Bankgeschäftstag. Sollte der nächstfolgende Bankgeschäftstag al-
lerdings in den nächstfolgenden Kalendermonat fallen, so erfolgt die Zahlung des Zinsbetrages am 
vorhergehenden Bankgeschäftstag.] [bei Preceding Business Day Convention einfügen: erfolgt 
die Zahlung des Zinsbetrages am vorhergehenden Bankgeschäftstag.] [wenn der Zinsbetrag 
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nicht angepasst werden soll, einfügen: Der Gläubiger ist weder berechtigt, weitere Zinsen oder 
sonstige Zahlungen aufgrund dieser Anpassung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Anpas-
sung eine Kürzung seiner Zinsen hinnehmen.][wenn der Zinsbetrag angepasst werden soll und 
die Modified Following Business Day Convention oder die Following Business Day Conven-
tion anwendbar ist, einfügen: Der Gläubiger hat einen Anspruch auf weitere Zinszahlung für je-
den zusätzlichen Tag, um den der Zinszahlungstag aufgrund der in diesem Absatz (3) enthaltenen 
Regelungen nach hinten verschoben wird. [wenn der Zinsbetrag angepasst werden soll und die 
Modified Following Business Day Convention oder die Preceding Business Day Convention 
anwendbar ist, einfügen: Für den Fall [jedoch], dass der Zinszahlungstag im Einklang mit diesem 
Absatz (3) auf den unmittelbar vorhergehenden Bankgeschäftstag vorgezogen wird, hat der Gläu-
biger nur Anspruch auf Zinsen bis zum tatsächlichen Zinszahlungstag, nicht jedoch bis zum festge-
legten Zinszahlungstag.]] 

 
(4) „Bankgeschäftstag“ im Sinne dieser Anleihebedingungen bezeichnet einen Tag, an dem [die Ge-

schäftsbanken und Devisenmärkte in [●] [und [●]] Zahlungen in der festgelegten Währung abwi-
ckeln] [und] [TARGET2 geöffnet ist, um Zahlungen in Euro abzuwickeln]. 

 
 [„TARGET2“ bezeichnet das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express 

Transfer-Zahlungssystem, das eine einzige gemeinsame Plattform verwendet und am 
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolgesystem dazu.] 

 
(5)  Die Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages, der dem Tag vorhergeht, 

an dem die Schuldverschreibungen zur Rückzahlung fällig werden. 
 
 Sollte die Emittentin die Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag nicht oder nicht vollständig ein-

lösen, so endet die Verzinsung des ausstehenden Gesamtnennbetrages der Schuldverschreibun-
gen nicht mit Ablauf des Tages, der dem Fälligkeitstag vorhergeht, sondern erst mit dem Ablauf 
des Tages, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung der Schuldverschreibungen vorhergeht. 

 
 Der dann geltende Zinssatz ist der gesetzliche Verzugszinssatz

1
, es sei denn, der gemäß Absatz 

(1) vereinbarte Zinssatz ist höher als der gesetzliche Verzugszinssatz. In diesem Fall gilt der ver-
einbarte Zinssatz fort. 

 
 
§ 4 Einlösung der Schuldverschreibungen 
 
(1) Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft, werden die Schuld-
verschreibungen am [●] (der „Fälligkeitstag“) zu ihrem Nennbetrag (der „Rückzahlungsbetrag“) 
eingelöst. 
 
(2) Ist der Fälligkeitstag kein Bankgeschäftstag, dann [bei Following Business Day Convention 
einfügen: hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Bankgeschäftstag.] [bei 
Modified Following Business Day Convention einfügen: erfolgt die Zahlung des Rückzahlungsbe-
trages am folgenden Bankgeschäftstag. Sollte der nächstfolgende Bankgeschäftstag allerdings in den 
nächstfolgenden Kalendermonat fallen, so erfolgt die Zahlung des Rückzahlungsbetrages am vorher-
gehenden Bankgeschäftstag.] [bei Preceding Business Day Convention einfügen: erfolgt die Zah-
lung des Rückzahlungsbetrages am vorhergehenden Bankgeschäftstag.] 
 
 
§ 5 Rückkauf von Schuldverschreibungen 
 
Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit und zu jedem Kurs die Schuldverschreibungen im Markt oder 
anderweitig ganz oder teilweise zu kaufen und diese nach ihrer Wahl zu halten, zu entwerten oder 
wieder zu verkaufen. 
 
 

                                                 
1
  Der gesetzliche Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem von der Deutschen Bundesbank von Zeit zu Zeit 

 veröffentlichten Basiszinssatz, §§ 288 Absatz (1), 247 Absatz (1) BGB. 
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§ 6 Vorzeitige Rückzahlung 
 
[bei Rückzahlung von Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin (Call) einfügen: 
Die Emittentin hat das Recht, die Schuldverschreibungen, insgesamt, jedoch nicht teilweise, [jeweils] 
mit Wirkung zum [●] [eines jeden Jahres] ([jeweils] der „Kündigungstag“) ordentlich zu kündigen. Die 
Kündigung ist unwiderruflich und muss den Kündigungstag benennen.  
 
Im Fall einer solchen ordentlichen Kündigung veröffentlicht die Emittentin spätestens am [●] Bankge-
schäftstag vor dem betreffenden Kündigungstag eine Bekanntmachung gemäß § 11 und zahlt an je-
den Gläubiger an dem betreffenden Kündigungstag den Rückzahlungsbetrag [zuzüglich der bis zu 
dem für die Rückzahlung bestimmten Tag (ausschließlich) aufgelaufenen und gemäß § 3 Absatz (2) 
ermittelten Stückzinsen]]. Die Rechte und Pflichten aus den Schuldverschreibungen erlöschen mit der 
Rückzahlung.] 
 
[wenn kein Wahl-Rückzahlungsrecht (Call) der Emittentin besteht einfügen: 
Weder die Emittentin noch die Gläubiger sind zur vorzeitigen Rückzahlung der Schuldverschreibun-
gen berechtigt.] 
 
 
§ 7 Quellensteuer 
 
Alle Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen sind ohne Einbehalt oder Ab-
zug von oder auf Grund von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, Abgaben oder Gebühren, 
gleich welcher Art, die durch das oder in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat oder den Ver-
einigten Staaten von Amerika auferlegt, erhoben oder eingezogen werden („Quellensteuern“) zu 
leisten, es sei denn, dass ein solcher Einbehalt oder Abzug gesetzlich oder durch einen zwischen der 
Emittentin, bzw. dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat, und den Vereinigten Staaten abge-
schlossenen Vertrag vorgeschrieben ist. In diesem Falle wird die Emittentin keine zusätzlichen Beträ-
ge an die Gläubiger zahlen, um dieselben für einen solchen Einbehalt oder Abzug zu entschädigen. 
 
 
§ 8 Emissionsstelle, Zahlstellen, Zahlungen 
 
(1) Die anfängliche Emissionsstelle und die anfänglich bestellten Zahlstelle(n) sowie deren anfänglich 

bezeichneten Geschäftsstellen lauten wie folgt: 
 

Emissionsstelle: Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – 
 Friedrichswall 10 
 30159 Hannover 
 
Zahlstelle(n): [Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – 
 Friedrichswall 10 
 30159 Hannover] 

 
  [●] 
 
 Die Emissionsstelle und die Zahlstelle(n) behalten sich das Recht vor, jederzeit die bezeichnete 

Geschäftsstelle durch eine andere bezeichnete Geschäftsstelle in derselben Stadt zu ersetzen. 
 
(2) Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit die Bestellung der Zahlstelle zu ändern oder zu 

beenden und eine andere / zusätzliche Zahlstelle(n) zu bestellen. 
 
 Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger Wechsel wird nur wirksam, außer im 

Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort wirksam wird, sofern die Gläubiger hierüber ge-
mäß § 11 vorab unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 Tagen und nicht mehr als 45 Ta-
gen informiert wurden. 

 
(3) Die Zahlstellen handeln ausschließlich als Erfüllungsgehilfen der Emittentin. Sie haben daher kei-

nerlei Pflichten gegenüber den Gläubigern und stehen auch nicht in einem Auftragsverhältnis zu 
diesen. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 
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(4) Die Zahlungen auf die Schuldverschreibungen erfolgen an das Clearing System zur Gutschrift auf 
den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems, die Hinterleger der Schuldver-
schreibungen sind. Zahlungen der Emittentin an das Clearing System befreien die Emittentin in 
Höhe der geleisteten Zahlungen von ihren Zahlungsverbindlichkeiten aus den Schuldverschrei-
bungen. 

 
 
§ 9 Vorlegungsfrist 
 
Die in § 801 Absatz (1) Satz 1 BGB bestimmte und für die Verjährung maßgebliche Vorlegungsfrist 
wird für die Schuldverschreibungen auf zehn Jahre abgekürzt. 
 
 
§ 10 Begebung weiterer Schuldverschreibungen 
 
Die Emittentin behält sich vor, ohne Zustimmung der Gläubiger weitere Schuldverschreibungen mit 
gleicher Ausstattung (gegebenenfalls mit Ausnahme des Tags der Begebung, des Verzinsungsbe-
ginns, des Ersten Zinszahlungstags und/oder des Ausgabepreises) in der Weise zu begeben, dass sie 
mit den Schuldverschreibungen zusammengefasst werden, eine einheitliche Serie mit ihnen bilden 
und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Begriff „Schuldverschreibungen“ umfasst im Falle einer 
solchen Erhöhung auch solche zusätzlich begebenen Schuldverschreibungen.  
 
 
§ 11 Bekanntmachungen 
 
[Bei Schuldverschreibungen, die am regulierten Markt einer Wertpapierbörse gehandelt wer-
den, einfügen: 

(1) Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen an die Anleihegläubiger werden 
im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

(2) [Bei Schuldverschreibungen, die an dem regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbör-
se notiert sind, immer einfügen und bei Schuldverschreibungen, die an einem regulierten 
Markt einer anderen Wertpapierbörse notiert sind, einfügen, sofern anwendbar: Alle Be-
kanntmachungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der [Lu-
xemburger Wertpapierbörse (www.bourse.lu)] [andere Börse einfügen]. Die Emittentin wird si-
cherstellen, dass alle Bekanntmachungen in Übereinstimmung mit den Erfordernissen der zustän-
digen Stellen der jeweiligen Börsen, an denen die Schuldverschreibungen notiert sind, und soweit 
rechtlich erforderlich in den [weiteren] gesetzlichen bestimmten Medien, erfolgen.] 

(3) [Bei Veröffentlichung auf der Internetseite der Emittentin zusätzlich einfügen: Alle Bekannt-
machungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der Emittentin 
(www.nordlb.de) (oder auf einer anderen Internetseite, welche die Emittentin mit einem Vorlauf von 
mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung bekannt macht.] [Bei Veröffentli-
chung in einer Tageszeitung zusätzlich einfügen: Alle Bekanntmachungen erfolgen zusätzlich 
durch eine Anzeige in [●].] 

[(3)][(4)] Jede solche nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz (3)] erfolgte Bekanntma-
chung gilt am dritten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. Im Fall von meh-
reren Veröffentlichungen einer Bekanntmachung nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz 
(3)], ist für die Bestimmung der Wirksamkeit dieser Bekanntmachung die erste solche Veröffentli-
chung maßgeblich. 

[(4)][(5)] Sofern und solange keine einschlägigen gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen, ist 
die Emittentin berechtigt, eine Bekanntmachung nach Absatz (1) und Absatz (2) [und Absatz (3)] 
durch eine Mitteilung an das Clearing System zur Weiterleitung an die Anleihegläubiger zu erset-
zen. Jede derartige Mitteilung gilt am fünften Tag nach dem Tag der Mitteilung an das Clearing 
System als den Anleihegläubigern mitgeteilt.  
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[Bei Schuldverschreibungen, die nicht am regulierten Markt einer Wertpapierbörse gehandelt 
werden, einfügen:  

(1) Alle Bekanntmachungen erfolgen durch Mitteilung an das Clearing System zur Weiterleitung an die 
Anleihegläubiger. Jede derartige Mitteilung gilt am fünften Tag nach dem Tag der Mitteilung an das 
Clearing System als den Anleihegläubigern mitgeteilt. 

(2) [Bei Veröffentlichung auf der Internetseite der Emittentin zusätzlich einfügen: Alle Bekannt-
machungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der Emittentin 
(www.nordlb.de) (oder auf einer anderen Internetseite, welche die Emittentin mit einem Vorlauf von 
mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung bekannt macht.] [Bei Veröffentli-
chung in einer Tageszeitung zusätzlich einfügen: Alle Bekanntmachungen erfolgen zusätzlich 
durch eine Anzeige in [●].] 

[Bei Veröffentlichung im Bundesanzeiger zusätzlich einfügen: 

(3) Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen an die Anleihegläubiger werden 
im Bundesanzeiger veröffentlicht.] 

[(3)][(4)]  Jede solche nach Absatz (2) [oder Absatz (3)] erfolgte Bekanntmachung gilt am drit-
ten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. Im Fall von mehreren Veröffentli-
chungen einer Bekanntmachung nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz (3)], ist für die Be-
stimmung der Wirksamkeit dieser Bekanntmachung die erste solche Veröffentlichung maßgeblich.] 

 
§ 12 Verschiedenes 
 
(1) Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Gläubiger und der 

Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach deutschem Recht. 
 
(2) Erfüllungsort im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ist Hannover. 
 
 Für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen 

und Personen ohne allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland ist Hannover 
nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den in den Anleihebedingungen ge-
regelten Angelegenheiten. 

 
(3) Sollte eine der Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. [An-
stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt eine wirksame bzw. durchführbare 
Bestimmung, die den wirtschaftlichen Zwecken der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestim-
mung soweit wie möglich Rechnung trägt.]

2
 

 
(4) Die Emittentin ist berechtigt, ohne Zustimmung der Gläubiger widersprüchliche Bestimmungen 

und/oder lückenhafte Bestimmungen der Schuldverschreibungen zu ändern bzw. zu ergänzen. Die 
Änderung bzw. Ergänzung darf nur der Auflösung des Widerspruchs bzw. der Ausfüllung der Lü-
cke dienen und keine sonstigen Änderungen der Rechte aus den Schuldverschreibungen zur Fol-
ge haben. Diese Änderungen bzw. Ergänzungen sind nur zulässig, sofern sie unter Berücksichti-
gung des wirtschaftlichen Zwecks der Schuldverschreibungen für den Gläubiger zumutbar sind, 
insbesondere wenn sie die Interessen der Gläubiger nicht wesentlich nachteilig beeinträchtigen. 
Änderungen bzw. Ergänzungen werden von der Emittentin bekannt gemacht. 

 
(5) Die Emittentin ist berechtigt, ohne Zustimmung der Gläubiger offensichtliche Bezeichnungs-, 

Schreib- und Rechenfehler in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu berichtigen, wenn diese 
Änderung unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Zwecks der Schuldverschreibungen für den 
Gläubiger zumutbar ist, insbesondere wenn sie die Interessen der Anleger nicht wesentlich nach-
teilig beeinträchtigt. Ein Fehler ist dann offensichtlich, wenn er für einen Anleger, der hinsichtlich 
der jeweiligen Art von Schuldverschreibungen sachkundig ist, insbesondere unter Berücksichti-
gung des anfänglichen Verkaufspreises und der weiteren wertbestimmenden Faktoren der Schuld-
verschreibungen erkennbar ist. Berichtigungen werden von der Emittentin bekannt gemacht. 

 

                                                 
2
 
Nicht bei einem Angebot an Privatanleger einfügen.
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(6) Jeder Gläubiger kann in Rechtsstreitigkeiten gegen die Emittentin oder Rechtsstreitigkeiten, an 
denen der Gläubiger und die Emittentin beteiligt sind, im eigenen Namen seine Rechte aus den 
ihm zustehenden Schuldverschreibungen lediglich unter Vorlage folgender Unterlagen wahrneh-
men und durchsetzen: 

 
 (a) einer Bescheinigung seiner Depotbank (wie nachstehend definiert), die (i) den vollen Namen 

und die volle Anschrift des Gläubigers bezeichnet; (ii) den gesamten Nennbetrag der Schuld-
verschreibungen angibt, die am Ausstellungstag dieser Bescheinigung dem bei dieser Depot-
bank bestehenden Depot des Gläubigers gutgeschrieben sind, und (iii) bestätigt, dass die De-
potbank gegenüber dem Clearing System eine schriftliche Mitteilung gemacht hat, die die An-
gaben gemäß (i) und (ii) enthält, sowie 

 
 (b) einer von einem Vertretungsberechtigten des Clearing Systems beglaubigten Ablichtung der 

Globalurkunde. 
 
 Im Sinne der vorstehenden Bestimmungen dieses § 12 Absatz (6) ist „Depotbank“ eine Bank oder 

sonstiges Finanzinstitut (einschließlich des Clearing Systems), das über die erforderlichen Geneh-
migungen für das Wertpapier-Depotgeschäft verfügt und bei dem der Gläubiger Schuldverschrei-
bungen im Depot verwahren lässt. 
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[Option V: Variabelverzinsliche Pfandbriefe 
 
§ 1 Stückelung und Form 
 
(1) Die [im Fall von Hypothekenpfandbriefen einfügen: Hypothekenpfandbriefe] [im Fall von Öf-

fentlichen Pfandbriefen einfügen: Öffentlichen Pfandbriefe] [im Fall von Schiffspfandbriefen 
einfügen: Schiffspfandbriefe] [im Fall von Flugzeugpfandbriefen einfügen: Flugzeugpfandbrie-
fe] (die „Schuldverschreibungen“) der Norddeutschen Landesbank – Girozentrale – (die „Emit-
tentin“) werden in [●] (die „festgelegte Währung“) im Gesamtnennbetrag von [●] (der „Gesamt-
nennbetrag“) begeben und sind eingeteilt in [●] auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen 
im Nennbetrag von je [●] (die „Festgelegte Stückelung“ oder der „Nennbetrag“).  

 
[Nur im Falle einer Aufstockung einfügen: 

 
 Die Schuldverschreibungen werden konsolidiert und bilden eine einheitliche Serie mit den [Be-

zeichnung der Schuldverschreibungen], die am [Datum der maßgeblichen Tranche einfügen] 
begeben wurden (Serie [Seriennummer der maßgeblichen Tranche einfügen] (Tranche [Tran-
chennummer der maßgeblichen Tranche einfügen])).] 

 
(2) (a) Die Schuldverschreibungen sind während ihrer gesamten Laufzeit in einer Dauerglobalurkunde 

ohne Zinsscheine verbrieft (die „Dauerglobalurkunde“ oder die „Globalurkunde“) und werden 
vom Clearing System (wie nachstehend definiert) verwahrt. Effektive Urkunden über einzelne 
Schuldverschreibungen oder Zinsscheine werden nicht ausgegeben. 

 
 (b) Die Dauerglobalurkunde wird von oder im Namen der Emittentin und dem nach dem Pfand-

briefgesetz von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bestellten Treuhänder un-
terschrieben. 

 
(3) Clearing System (das „Clearing System“ oder die „Wertpapiersammelbank“) im Sinne dieser 

Anleihebedingungen bedeutet Clearstream Banking AG, Eschborn („Clearstream Frankfurt“) so-
wie jeder Funktionsnachfolger. 

 
(4) „Gläubiger“ bedeutet jeder Inhaber eines Miteigentumsanteils oder vergleichbaren Rechts an der 

Globalurkunde. 
 
 
§ 2 Status und Rang 
 
Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten 
der Emittentin, die untereinander gleichrangig sind. Die Schuldverschreibungen sind nach Maßgabe 
des Pfandbriefgesetzes gedeckt und stehen mindestens im gleichen Rang mit allen anderen Verpflich-
tungen der Emittentin aus [im Fall von Hypothekenpfandbriefen einfügen: Hypothekenpfandbrie-
fen] [im Fall von Öffentlichen Pfandbriefen einfügen: Öffentlichen Pfandbriefen] [im Fall von 
Schiffspfandbriefen einfügen: Schiffspfandbriefen] [im Fall von Flugzeugpfandbriefen einfügen: 
Flugzeugpfandbriefen]. 
 
 
§ 3 Zinsen 
 
(1) [bei fest- zu variabel verzinslicher Serie einfügen: 
  
[(a)] Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag vom Verzinsungsbeginn 

(einschließlich) bis zum Ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) [und anschließend von jedem 
Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich)] ([je-
weils eine] [die] „Zinsperiode“) mit [●] % p.a. (der „Zinssatz“) verzinst. Die Zinsen sind nachträg-
lich an jedem Zinszahlungstag in der festgelegten Währung zahlbar, es sei denn, der betreffende 
Zinszahlungstag ist kein Bankgeschäftstag. 

 
 Verzinsungsbeginn ist der [●] (der „Verzinsungsbeginn“). [Zinszahlungstag ist] [Zinszahlungstage 

sind] [jeweils] der [●] [,] [●] [und [●]] [eines jeden Jahres] ([der] [jeweils ein] „Zinszahlungstag“). 
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Die erste [und zugleich einzige] Zinszahlung erfolgt am [●] (der „Erste Zinszahlungstag“) [(erste 
[kurze] [lange] Zinsperiode)].] 

 
  [bei variabel verzinslicher Serie und fest- zu variabel verzinslicher Serie einfügen: 
 
[(a)][(b)] Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag ab dem Variablen Verzin-

sungsbeginn (einschließlich) bis zum Ersten Variablen Zinszahlungstag (ausschließlich) [und 
danach von jedem Variablen Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Variab-
len Zinszahlungstag (ausschließlich)] ([jeweils eine] [die] „Variable Zinsperiode“) mit dem in 
Absatz (1) [(b)][(c)] definierten Variablen Zinssatz (ausgedrückt als Prozentsatz p.a.) verzinst.  

 
  Die Zinsen sind nachträglich an jedem Variablen Zinszahlungstag in der festgelegten Währung 

zahlbar, es sei denn, der betreffende Variable Zinszahlungstag ist kein Bankgeschäftstag. 
 
  Variabler Verzinsungsbeginn ist der [●] (der „Variable Verzinsungsbeginn“). 
 
  [Variabler Zinszahlungstag ist] [Variable Zinszahlungstage sind] [jeweils] der [●] [,] [●] [und [●]] 

[eines jeden Jahres] ([der] [jeweils ein] „Variabler Zinszahlungstag“). Die erste [und zugleich 
einzige] Zinszahlung erfolgt am [●] (der „Erste Variable Zinszahlungstag“). 

 
[(b)][(c)] [Der maßgebliche Zinssatz für die Variable Zinsperiode (der „Variable Zinssatz“) entspricht 

dem [Referenzzinssatz] [CMS Zinssatz].][Der maßgebliche Zinssatz für die Variable Zinsperiode 

(der „Variable Zinssatz“) errechnet sich als [Aufschlag] [Abschlag] (die „Marge“) von [●] Basis-

punkten auf den [Referenzzinssatz] [CMS Zinssatz].] [Der maßgebliche Zinssatz für die Variable 
Zinsperiode (der „Variable Zinssatz“) entspricht dem Ergebnis der Multiplikation des [Refe-
renzzinssatzes] [CMS Zinssatzes] mit einem Faktor von [●].] [Er beträgt höchstens [●] % p.a. 
(der „Höchstzinssatz“).] [Er beträgt mindestens [●] % p.a. (der „Mindestzinssatz“).]] 

 
[(c)][(d)] Die in § 8 Absatz (1) definierte Berechnungsstelle (wobei dieser Begriff etwaige Nachfolger in 

dieser Funktion einschließt) veranlasst, dass der Variable Zinssatz, der Zinsbetrag für die jewei-
lige Variable Zinsperiode und der betreffende Variable Zinszahlungstag der Emissionsstelle 
mitgeteilt werden; diese wiederum veranlasst, dass die übrigen Zahlstellen informiert werden, 
sobald dies nach der jeweiligen Festsetzung möglich ist. 

 
  Die Festsetzung des Variablen Zinssatzes wird den Gläubigern gegenüber gemäß § 11 bekannt 

gemacht. 
 
  Die Festsetzung der Variablen Zinssätze und der jeweils zahlbaren Zinsbeträge durch die Be-

rechnungsstelle ist in jedem Fall endgültig und für alle Beteiligten bindend, es sei denn, es liegt 
ein offensichtlicher Irrtum vor. 

 
[(d)][(e)] Für die Berechnung des Variablen Zinssatzes gelten die folgenden Definitionen: 
 
  [bei Referenzsatz-gebundener Serie einfügen: 
 
  „Referenzzinssatz“ ist der in der jeweiligen Variablen Zinsperiode für die Berechnung des Vari-

ablen Zinssatzes maßgebliche [Satz für Einlagen einfügen] und wird von der Berechnungs-
stelle nach den folgenden Grundsätzen festgelegt: 

 
  (i) Die Berechnungsstelle ermittelt den für die jeweilige Variable Zinsperiode geltenden Refe-

renzzinssatz in der festgelegten Währung aus der Relevanten Informationsquelle und zwar 
um oder gegen [11:00] [●] Uhr [Brüsseler] [Londoner] [] Zeit am [[ersten][zweiten] 
[TARGET2] [Londoner] [●] Bankgeschäftstag vor Beginn] [Tag des Beginns] der jeweiligen 
Variablen Zinsperiode (der „Zinsfestsetzungstag“). 

 
  (ii) Sollte in der Relevanten Informationsquelle am Zinsfestsetzungstag kein Referenzzinssatz 

veröffentlicht werden, gilt Folgendes: 
 
   (1) Die Berechnungsstelle wird von [der jeweiligen die Hauptniederlassung in [der Eurozone] 

[London] [] von] mindestens drei international anerkannten Großbanken [des [Euro-] 
[Londoner] [] Interbankenmarktes] (die „Referenzbanken“) deren jeweilige Angebotss-
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ätze (jeweils als Prozentsatz per annum ausgedrückt) für Einlagen in der festgelegten 
Währung für die betreffende Variable Zinsperiode gegenüber führenden Banken um ca. 
[11:00] [●] Uhr [Brüsseler] [Londoner] [] Zeit am Zinsfestsetzungstag im [Euro-] [Londo-
ner] [] Interbankenmarkt Einlagen in der festgelegten Währung anfordern. Wenn min-
destens zwei Referenzbanken solche Angebotssätze nennen, so ist der Referenzzinssatz 
für die betreffende Variable Zinsperiode das von der Berechnungsstelle errechnete 
arithmetische Mittel dieser Angebotssätze (unter Anwendung der für den jeweiligen Refe-
renzzinssatz geltenden Rundungsregel). 

 
   (2) Wenn weniger als zwei Referenzbanken solche Angebotssätze gemäß Absatz (1) 

[(d)][(e)] Ziffer (ii) (1) nennen, so ist der Referenzzinssatz für die betreffende Variable 
Zinsperiode das arithmetische Mittel der von den Großbanken in [der Eurozone] [Lon-
don], die von der Berechnungsstelle ausgewählt werden, quotierten Angebotssätze (je-
weils als Prozentsatz per annum ausgedrückt) für Einlagen in der festgelegten Währung 
für die betreffende Variable Zinsperiode gegenüber führenden Banken um ca. [11:00] [●] 
Uhr [Brüsseler] [Londoner] [] Zeit am Zinsfestsetzungstag im [Euro-] [Londoner] [] In-
terbankenmarkt. 

 
(iii) Für den Fall, dass der Referenzzinssatz nicht gemäß Absatz (1) [(d)][(e)] Ziffer (ii) bestimmt 

werden kann, legt die Berechnungsstelle den Referenzzinssatz nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) unter Berücksichtigung marktüblicher Kriterien fest. Dabei kann sie insbeson-
dere, jedoch nicht ausschließlich den Referenzzinssatz, der zuletzt an einem [TARGET2] 
[Londoner] [●] Bankgeschäftstag vor dem Zinsfestsetzungstag in der Relevanten Informati-
onsquelle veröffentlicht wurde, als den Referenzzinssatz für die folgende Variable Zinsperio-
de festlegen. 

 
[einfügen, wenn kein Mindestzinssatz vereinbart ist: 
Zur Klarstellung: Der Wert des Referenzzinssatzes kann den Wert Null (0) annehmen oder 
sogar negativ werden. Selbst wenn dieser Fall eintritt, so kann der variable Zinssatz nie ne-
gativ werden, d.h. einen Wert kleiner Null (0) annehmen. Allerdings kann in einem solchen 
Fall der negative Wert des Referenzzinssatzes einen möglichen Aufschlag auf den Refe-
renzzinssatz verringern, und zwar bis der variable Zinssatz für die jeweilige(n) Zinsperio-
de(n) insgesamt Null (0) beträgt, die Schuldverschreibungen also in der bzw. in den jeweili-
ge(n) Zinsperioden(n) nicht verzinst werden.]] 
 

[EURIBOR01][LIBOR01][●], die „Relevante Informationsquelle“, ist die für die Festlegung 
des Referenzzinssatzes für die jeweilige Variable Zinsperiode maßgebliche Informationsquelle. 
 
„[TARGET2] [Londoner] [●] Bankgeschäftstag“ im Sinne dieser Bedingung bezeichnet einen 
Tag, an dem [die Geschäftsbanken und Devisenmärkte in [London] [●] [und [●]] [Zahlungen in 
[●] abwickeln] [und] [TARGET2 geöffnet ist, um Zahlungen in Euro abzuwickeln]. 
 
[„TARGET2“ bezeichnet das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express 
Transfer-Zahlungssystem, das eine einzige gemeinsame Plattform verwendet und am 
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolgesystem dazu.]] 
 

  [bei CMS-gebundener Serie einfügen: 
 
  „CMS Zinssatz“ ist der in der jeweiligen Variablen Zinsperiode für die Berechnung des Variab-

len Zinssatzes maßgebliche [[maßgebliche Zahl von Jahren einfügen]-Jahres [Währung ein-
fügen]] [●] Swapsatz und wird von der Berechnungsstelle nach den folgenden Grundsätzen 
festgelegt: 

 
  (i) Die Berechnungsstelle ermittelt den für die jeweilige Variable Zinsperiode geltenden CMS 

Zinssatz (ausgedrückt als Prozentsatz p. a.) aus der Relevanten Informationsquelle und 
zwar um oder gegen [11:00] [●] Uhr [Brüsseler][Frankfurter][Londoner] [] Zeit am [[ers-
ten][zweiten] [TARGET2][Brüsseler][Frankfurter][Londoner] [●] Bankgeschäftstag vor Beginn] 
[Tag des Beginns] der jeweiligen Variablen Zinsperiode (der „Zinsfestsetzungstag“). 

 
  (ii) Sollte auf der Basis der Relevanten Informationsquelle am Zinsfestsetzungstag kein CMS 

Zinssatz ermittelt werden können, gilt Folgendes: 
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   (1) Die Berechnungsstelle wird mindestens drei international anerkannte Banken (die „Refe-
renzbanken“) ersuchen, ihre Quotierungen des CMS Zinssatzes mitzuteilen. Wenn min-
destens zwei Referenzbanken quotiert haben, so wird der CMS Zinssatz für die betref-
fende Variable Zinsperiode auf der Basis des von der Berechnungsstelle errechneten 
arithmetischen Mittels dieser Quotierungen (entsprechend den jeweils vorherrschenden 
Swapusancen gerundet) ermittelt. 

 
   (2) Wird an einem Zinsfestsetzungstag von nur einer Referenzbank ein CMS Zinssatz ge-

mäß Absatz (1) [(d)][(e)] Ziffer (ii) (1) quotiert, so ist der CMS Zinssatz für die betreffende 
Variable Zinsperiode der an diesem Zinsfestsetzungstag von dieser Referenzbank quo-
tierte Satz. 

 
  (iii) Für den Fall, dass der CMS Zinssatz nicht gemäß Absatz (1) [(d)][(e)] Ziffer (ii) bestimmt 

werden kann, legt die Berechnungsstelle den CMS Zinssatz nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) unter Berücksichtigung marktüblicher Kriterien fest. Dabei kann sie insbeson-
dere, jedoch nicht ausschließlich den CMS Zinssatz, der zuletzt an einem [TARGET2] [Lon-
doner] [●] Bankgeschäftstag vor dem Zinsfestsetzungstag in der Relevanten Informations-
quelle veröffentlicht wurde, als den CMS Zinssatz für die folgende Variable Zinsperiode fest-
legen. 

 
 [ISDAFIX2][●], die „Relevante Informationsquelle“, ist die für die Festlegung des CMS Zins-

satzes für die jeweilige Variable Zinsperiode maßgebliche Informationsquelle. 
 

„[TARGET2][Brüsseler][Frankfurter][Londoner][●] Bankgeschäftstag“ im Sinne dieser Be-
dingung bezeichnet einen Tag, an dem [die Geschäftsbanken und Devisenmärkte in [Brüs-
sel][Frankfurt][London] [●] [und [●]] Zahlungen in [●] abwickeln] [und] [TARGET2 geöffnet ist, 
um Zahlungen in Euro abzuwickeln]. 
 
[„TARGET2“ bezeichnet das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express 
Transfer-Zahlungssystem, das eine einzige gemeinsame Plattform verwendet und am 
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolgesystem dazu.]] 

 
(2) Der auf jede Schuldverschreibung zu zahlende Zinsbetrag für einen Zeitraum von weniger oder 

mehr als einem Jahr wird errechnet, indem der für die betreffende Zinsperiode gemäß Absatz (1) 
geltende [Zinssatz] [bzw.] [Variable Zinssatz] [(in diesem Absatz [einheitlich] der „Zinssatz“)] und 
der nachfolgend definierte Zinstagequotient auf den Nennbetrag der Schuldverschreibung bezogen 
wird. Der so errechnete Zinsbetrag wird auf die nächste Untereinheit der festgelegten Währung ge-
rundet, wobei jeweils ab einer halben solchen Untereinheit nach oben aufgerundet wird.] 

 
 „Zinstagequotient“ bezeichnet 
 
 [im Fall von Actual/Actual (ISDA) einfügen: 
 
 in Bezug auf die Berechnung eines Betrages auf Schuldverschreibungen für [einen beliebigen Zeit-

raum][den Festzinssatz-Zeitraum][den Variablen-Zinszeitraum] (der „Zinsberechnungszeitraum“) 
die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 365 (oder, falls ein 
Teil dieses Zinsberechnungszeitraumes in ein Schaltjahr fällt, die Summe aus (i) der tatsächlichen 
Anzahl der in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungszeitraumes dividiert durch 366 
und (ii) die tatsächliche Anzahl der nicht in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungs-
zeitraumes dividiert durch 365).] 

 
 [im Fall von Actual/Actual (ICMA Regelung 251) einfügen: 
 
 in Bezug auf die Berechnung eines Betrages auf Schuldverschreibungen für [einen beliebigen Zeit-

raum][den Festzinssatz-Zeitraum][den Variablen-Zinszeitraum] (der „Zinsberechnungszeitraum“) 
 
 (a) wenn der Zinsberechnungszeitraum (einschließlich des ersten aber ausschließlich des letzten 

Tages dieses Zeitraums) kürzer ist als die Zinsfeststellungsperiode, in die das Ende des Zins-
berechnungszeitraumes fällt oder ihr entspricht, die Anzahl der Tage in dem betreffenden Zins-
berechnungszeitraum (einschließlich des ersten aber ausschließlich des letzten Tages dieses 
Zeitraums) geteilt durch [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, 
einfügen: das Produkt aus (A)] [die][der] Anzahl der Tage in der Zinsfeststellungsperiode, in die 
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der Zinsberechnungszeitraum fällt [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein 
Jahr ist, einfügen: und (B) der Anzahl von Zinsfeststellungsperioden, die in ein Kalenderjahr 
fallen oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären]; oder 

 
 (b) wenn der Zinsberechnungszeitraum länger als die Zinsfeststellungsperiode ist, in die das Ende 

des Zinsberechnungszeitraumes fällt, die Summe aus (A) der Anzahl der Tage in dem Zinsbe-
rechnungszeitraum, die in die Zinsfeststellungsperiode fallen, in welcher der Zinsberechnungs-
zeitraum beginnt, geteilt durch [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein 
Jahr ist, einfügen: das Produkt aus (i)] [die][der] Anzahl der Tage in dieser Zinsfeststellungs-
periode [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: und 
(ii) der Anzahl von Zinsfeststellungsperioden, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, 
falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären] und (B) der Anzahl von Tagen in dem Zins-
berechnungszeitraum, die in die nächste Zinsfeststellungsperiode fallen, geteilt durch [im Fall 
einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: das Produkt aus (i)] 
[die][der] Anzahl der Tage in dieser Zinsfeststellungsperiode [im Fall einer Zinsfeststellungs-
periode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: und (ii) der Anzahl von Zinsfeststellungsperio-
den, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zah-
len wären]. 

 
 „Zinsfeststellungsperiode“ ist die Periode ab dem [Verzinsungsbeginn] [bzw.] [Variablen Verzin-

sungsbeginn] (einschließlich) bis zum [Ersten Zinszahlungstag] [bzw.] [Ersten Variablen Zinszah-
lungstag] (ausschließlich) oder von jedem [Zinszahlungstag] [bzw.] [Variablen Zinszahlungstag] 
(einschließlich) bis zum nächsten [Zinszahlungstag] [bzw.] [Variablen Zinszahlungstag] (aus-
schließlich). [im Falle eines kurzen ersten oder letzten Zinsberechnungszeitraumes einfügen: 
Zum Zwecke der Bestimmung der [ersten][letzten] Zinsfeststellungsperiode gilt der [Fiktiven Ver-
zinsungsbeginn oder fiktiven Variablen Verzinsungsbeginn oder fiktiven Zinszahlungstag 
oder fiktiven Variablen Zinszahlungstag einfügen] als [Verzinsungsbeginn] [Zinszahlungstag] 
[Variabler Verzinsungsbeginn] [Variabler Zinszahlungstag].] [Im Falle eines langen ersten oder 
letzten Zinsberechnungszeitraumes einfügen: Zum Zwecke der Bestimmung der [ers-
ten][letzten] Zinsfeststellungsperiode gelten der [Fiktiven Verzinsungsbeginn oder fiktiven Vari-
ablen Verzinsungsbeginn und/oder fiktive(n) Zinszahlungstag(e) oder fiktive(n) Variable(n) 
Zinszahlungstag(e) einfügen] als [Verzinsungsbeginn] [und] [Zinszahlungstag[e]] [Variabler Ver-
zinsungsbeginn] [und] [Variable(r) Zinszahlungstag(e)].] 

 
 [im Fall von Actual/365 (fixed) einfügen: 
 
 in Bezug auf die Berechnung eines Betrages auf Schuldverschreibungen für [einen beliebigen Zeit-

raum][den Festzinssatz-Zeitraum][den Variablen-Zinszeitraum] (der „Zinsberechnungszeitraum“) 
die tatsächlich verstrichene Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 365.] 

 
 [im Fall von Actual/360 einfügen: 
 
 in Bezug auf die Berechnung eines Betrages auf Schuldverschreibungen für [einen beliebigen Zeit-

raum][den Festzinssatz-Zeitraum][den Variablen-Zinszeitraum] (der „Zinsberechnungszeitraum“) 
die tatsächlich verstrichene Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360.] 

 
 [im Fall von 30E/360 oder Eurobond Basis einfügen: 
 
 in Bezug auf die Berechnung eines Betrages auf Schuldverschreibungen für [einen beliebigen Zeit-

raum][den Festzinssatz-Zeitraum][den Variablen-Zinszeitraum] (der „Zinsberechnungszeitraum“) 
die Anzahl der Tage im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360. Dabei ist die Anzahl der Ta-
ge auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu je 30 Tagen zu ermitteln, 
und zwar ohne Berücksichtigung des ersten und des letzten Tages des Zinsberechnungszeitrau-
mes, es sei denn, dass im Fall einer am Fälligkeitstag endenden Zinsperiode der Fälligkeitstag der 
letzte Tag des Monats Februar ist, in welchem Fall der Monat Februar als nicht auf einen Monat zu 
30 Tagen verlängert gilt.] 

 
 [im Fall von 30/360, 360/360 oder Bond Basis einfügen: 
 
 in Bezug auf die Berechnung eines Betrages auf Schuldverschreibungen für [einen beliebigen Zeit-

raum][den Festzinssatz-Zeitraum][den Variablen-Zinszeitraum] (der „Zinsberechnungszeitraum“) 
die Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360, wobei die Anzahl der Tage 
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auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu je 30 Tagen zu ermitteln ist, es 
sei denn, 

 
 (i) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag eines Monats, während der 

erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch auf den 31. Tag eines Mo-
nats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht als ein auf 30 Tage ge-
kürzter Monat zu behandeln ist, oder 

 
 (ii) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, 

wobei in diesem Fall der Monat Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behan-
deln ist.] 

 
(3) [(a)] Ist der jeweilige Zinszahlungstag kein Bankgeschäftstag, dann [bei Following Business Day 

Convention einfügen: hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Bank-
geschäftstag.] [bei Modified Following Business Day Convention einfügen: erfolgt die Zahlung 
des Zinsbetrages am folgenden Bankgeschäftstag. Sollte der nächstfolgende Bankgeschäftstag al-
lerdings in den nächstfolgenden Kalendermonat fallen, so erfolgt die Zahlung des Zinsbetrages am 
vorhergehenden Bankgeschäftstag.] [bei Preceding Business Day Convention einfügen: erfolgt 
die Zahlung des Zinsbetrages am vorhergehenden Bankgeschäftstag.] [wenn der Zinsbetrag 
nicht angepasst werden soll, einfügen: Der Gläubiger ist weder berechtigt, weitere Zinsen oder 
sonstige Zahlungen aufgrund dieser Anpassung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Anpas-
sung eine Kürzung seiner Zinsen hinnehmen.][wenn der Zinsbetrag angepasst werden soll und 
die Modified Following Business Day Convention oder die Following Business Day Conven-
tion anwendbar ist, einfügen: Der Gläubiger hat einen Anspruch auf weitere Zinszahlung für je-
den zusätzlichen Tag, um den der Zinszahlungstag aufgrund der in diesem Absatz (3) enthaltenen 
Regelungen nach hinten verschoben wird. [wenn der Zinsbetrag angepasst werden soll und die 
Modified Following Business Day Convention oder die Preceding Business Day Convention 
anwendbar ist, einfügen: Für den Fall [jedoch], dass der Zinszahlungstag im Einklang mit diesem 
Absatz (3) auf den unmittelbar vorhergehenden Bankgeschäftstag vorgezogen wird, hat der Gläu-
biger nur Anspruch auf Zinsen bis zum tatsächlichen Zinszahlungstag, nicht jedoch bis zum festge-
legten Zinszahlungstag.]] 

 
 [(b) Ist der jeweilige Variable Zinszahlungstag kein Bankgeschäftstag, dann [bei Following Busi-

ness Day Convention einfügen: hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächs-
ten Bankgeschäftstag.] [bei Modified Following Business Day Convention einfügen: erfolgt die 
Zahlung des Zinsbetrages am folgenden Bankgeschäftstag. Sollte der nächstfolgende Bankge-
schäftstag allerdings in den nächstfolgenden Kalendermonat fallen, so erfolgt die Zahlung des 
Zinsbetrages am vorhergehenden Bankgeschäftstag.] [bei Preceding Business Day Convention 
einfügen: erfolgt die Zahlung des Zinsbetrages am vorhergehenden Bankgeschäftstag.] [wenn 
der Zinsbetrag nicht angepasst werden soll, einfügen: Der Gläubiger ist weder berechtigt, wei-
tere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund dieser Anpassung zu verlangen, noch muss er auf-
grund der Anpassung eine Kürzung seiner Zinsen hinnehmen.][wenn der Zinsbetrag angepasst 
werden soll und die Modified Following Business Day Convention oder die Following Busi-
ness Day Convention anwendbar ist, einfügen: Der Gläubiger hat einen Anspruch auf weitere 
Zinszahlung für jeden zusätzlichen Tag, um den der Zinszahlungstag aufgrund der in diesem Ab-
satz (4) enthaltenen Regelungen nach hinten verschoben wird. [wenn der Zinsbetrag angepasst 
werden soll und die Modified Following Business Day Convention oder die Preceding Busi-
ness Day Convention anwendbar ist, einfügen: Für den Fall [jedoch], dass der Zinszahlungstag 
im Einklang mit diesem Absatz (4) auf den unmittelbar vorhergehenden Bankgeschäftstag vorge-
zogen wird, hat der Gläubiger nur Anspruch auf Zinsen bis zum tatsächlichen Zinszahlungstag, 
nicht jedoch bis zum festgelegten Zinszahlungstag.]]] 

 
(4) „Bankgeschäftstag“ im Sinne dieser Anleihebedingungen bezeichnet einen Tag, an dem [die Ge-

schäftsbanken und Devisenmärkte in [●] [und [●]] Zahlungen in der festgelegten Währung abwi-
ckeln] [und] [TARGET2 geöffnet ist, um Zahlungen in Euro abzuwickeln]. 

 
 [„TARGET2“ bezeichnet das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express 

Transfer-Zahlungssystem, das eine einzige gemeinsame Plattform verwendet und am 
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolgesystem dazu.] 

 
(5)  Die Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages, der dem Tag vorhergeht, 

an dem die Schuldverschreibungen zur Rückzahlung fällig werden. 
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 Sollte die Emittentin die Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag nicht oder nicht vollständig ein-

lösen, so endet die Verzinsung des ausstehenden Gesamtnennbetrages der Schuldverschreibun-
gen nicht mit Ablauf des Tages, der dem Fälligkeitstag vorhergeht, sondern erst mit dem Ablauf 
des Tages, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung der Schuldverschreibungen vorhergeht. 

 
 Der dann geltende Zinssatz ist der gesetzliche Verzugszinssatz

1
, es sei denn, der gemäß Ab-

satz (1) vereinbarte Zinssatz ist höher als der gesetzliche Verzugszinssatz. In diesem Fall gilt der 
vereinbarte Zinssatz fort. 

 
 
§ 4 Einlösung der Schuldverschreibungen 
 
(1) Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft, werden die Schuld-

verschreibungen am [●] (der „Fälligkeitstag“) zu ihrem Nennbetrag (der „Rückzahlungsbetrag“) 
eingelöst. 

 
(2) Ist der Fälligkeitstag kein Bankgeschäftstag, dann [bei Following Business Day Convention 

einfügen: hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Bankgeschäftstag.] 
[bei Modified Following Business Day Convention einfügen: erfolgt die Zahlung des Rückzah-
lungsbetrages am folgenden Bankgeschäftstag. Sollte der nächstfolgende Bankgeschäftstag aller-
dings in den nächstfolgenden Kalendermonat fallen, so erfolgt die Zahlung des Rückzahlungsbe-
trages am vorhergehenden Bankgeschäftstag.] [bei Preceding Business Day Convention einfü-
gen: erfolgt die Zahlung des Rückzahlungsbetrages am vorhergehenden Bankgeschäftstag.] 

 
 
§ 5 Rückkauf von Schuldverschreibungen 
 
Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit und zu jedem Kurs die Schuldverschreibungen im Markt oder 
anderweitig ganz oder teilweise zu kaufen und diese nach ihrer Wahl zu halten, zu entwerten oder 
wieder zu verkaufen. 
 
 
§ 6 Vorzeitige Rückzahlung 
 
[bei Rückzahlung von Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin (Call) einfügen: 
Die Emittentin hat das Recht, die Schuldverschreibungen, insgesamt, jedoch nicht teilweise, [jeweils] 
mit Wirkung zum [●] [eines jeden Jahres] ([jeweils] der „Kündigungstag“) ordentlich zu kündigen. Die 
Kündigung ist unwiderruflich und muss den Kündigungstag benennen.  
 
Im Fall einer solchen ordentlichen Kündigung veröffentlicht die Emittentin spätestens am [●] Bankge-
schäftstag vor dem betreffenden Kündigungstag eine Bekanntmachung gemäß § 11 und zahlt an je-
den Gläubiger an dem betreffenden Kündigungstag den Rückzahlungsbetrag [zuzüglich der bis zu 
dem für die Rückzahlung bestimmten Tag (ausschließlich) aufgelaufenen und gemäß § 3 Absatz (2) 
ermittelten Stückzinsen]. Die Rechte und Pflichten aus den Schuldverschreibungen erlöschen mit der 
Rückzahlung. 
 
[wenn kein Wahl-Rückzahlungsrecht (Call) der Emittentin besteht einfügen: 
Weder die Emittentin noch die Gläubiger sind zur vorzeitigen Rückzahlung der Schuldverschreibun-
gen berechtigt.] 
 
 
§ 7 Quellensteuer 
 
Alle Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen sind ohne Einbehalt oder Ab-
zug von oder auf Grund von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, Abgaben oder Gebühren, 
gleich welcher Art, die durch das oder in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat oder den Ver-
einigten Staaten von Amerika auferlegt, erhoben oder eingezogen werden („Quellensteuern“) zu leis-
ten, es sei denn, dass ein solcher Einbehalt oder Abzug gesetzlich oder durch einen zwischen der 

                                                 
1
  Der gesetzliche Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem von der Deutschen Bundesbank von Zeit zu Zeit 

 veröffentlichten Basiszinssatz, §§ 288 Absatz (1), 247 Absatz (1) BGB. 
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Emittentin, bzw. dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat, und den Vereinigten Staaten abge-
schlossenen Vertrag vorgeschrieben ist. In diesem Falle wird die Emittentin keine zusätzlichen Beträ-
ge an die Gläubiger zahlen, um dieselben für einen solchen Einbehalt oder Abzug zu entschädigen. 
 
 
§ 8 Emissionsstelle, Zahlstellen, Berechnungsstelle, Zahlungen 
 
(1) Die anfängliche Emissionsstelle und die anfänglich bestellten Zahlstelle(n) und die anfänglich be-

stellte Berechnungsstelle sowie deren anfänglich bezeichneten Geschäftsstellen lauten wie folgt: 
 

Emissionsstelle: Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – 
 Friedrichswall 10 

30159 Hannover 
 

Zahlstelle(n): [Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – 
 Friedrichswall 10 

30159 Hannover] 
 
  [●] 
 
 Berechnungsstelle: [●] 
 
 Die Emissionsstelle, die Zahlstelle(n) und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, je-

derzeit die bezeichnete Geschäftsstelle durch eine andere bezeichnete Geschäftsstelle in dersel-
ben Stadt zu ersetzen. 

 
(2) Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit die Bestellung der Zahlstelle oder der Berech-

nungsstelle zu ändern oder zu beenden und eine andere / zusätzliche Zahlstelle(n) oder eine an-
dere Berechnungsstelle zu bestellen. 

 
 Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger Wechsel wird nur wirksam, außer im 

Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort wirksam wird, sofern die Gläubiger hierüber ge-
mäß § 11 vorab unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 Tagen und nicht mehr als 45 Ta-
gen informiert wurden. 

 
(3) Die Zahlstellen und die Berechnungsstelle handeln ausschließlich als Erfüllungsgehilfen der Emit-

tentin. Sie haben daher keinerlei Pflichten gegenüber den Gläubigern und stehen auch nicht in ei-
nem Auftragsverhältnis zu diesen. 

 
(4) Die Zahlungen auf die Schuldverschreibungen erfolgen an das Clearing System zur Gutschrift auf 

den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems, die Hinterleger der Schuldver-
schreibungen sind. Zahlungen der Emittentin an das Clearing System befreien die Emittentin in 
Höhe der geleisteten Zahlungen von ihren Zahlungsverbindlichkeiten aus den Schuldverschrei-
bungen. 

 
 
§ 9 Vorlegungsfrist 
 
Die in § 801 Absatz (1) Satz 1 BGB bestimmte und für die Verjährung maßgebliche Vorlegungsfrist 
wird für die Schuldverschreibungen auf zehn Jahre abgekürzt. 
 
 
§ 10 Begebung weiterer Schuldverschreibungen 
 
Die Emittentin behält sich vor, ohne Zustimmung der Gläubiger weitere Schuldverschreibungen mit 
gleicher Ausstattung (gegebenenfalls mit Ausnahme des Tags der Begebung des [Variablen] Verzin-
sungsbeginns, des Ersten [Variablen] Zinszahlungstags und/oder des Ausgabepreises) in der Weise 
zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen zusammengefasst werden, eine einheitliche 
Serie mit ihnen bilden und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Begriff „Schuldverschreibungen“ 
umfasst im Falle einer solchen Erhöhung auch solche zusätzlich begebenen Schuldverschreibungen.  
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§ 11 Bekanntmachungen 
 
[Bei Schuldverschreibungen, die am regulierten Markt einer Wertpapierbörse gehandelt wer-
den, einfügen: 

(1) Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen an die Anleihegläubiger werden 
im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

(2) [Bei Schuldverschreibungen, die an dem regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbör-
se notiert sind, immer einfügen und bei Schuldverschreibungen, die an einem regulierten 
Markt einer anderen Wertpapierbörse notiert sind, einfügen, sofern anwendbar: Alle Be-
kanntmachungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der [Lu-
xemburger Wertpapierbörse (www.bourse.lu)] [andere Börse einfügen]. Die Emittentin wird si-
cherstellen, dass alle Bekanntmachungen in Übereinstimmung mit den Erfordernissen der zustän-
digen Stellen der jeweiligen Börsen, an denen die Schuldverschreibungen notiert sind, und soweit 
rechtlich erforderlich in den [weiteren] gesetzlichen bestimmten Medien, erfolgen.] 

(3) [Bei Veröffentlichung auf der Internetseite der Emittentin zusätzlich einfügen: Alle Bekannt-
machungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der Emittentin 
(www.nordlb.de) (oder auf einer anderen Internetseite, welche die Emittentin mit einem Vorlauf von 
mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung bekannt macht.] [Bei Veröffentli-
chung in einer Tageszeitung zusätzlich einfügen: Alle Bekanntmachungen erfolgen zusätzlich 
durch eine Anzeige in [●].] 

[(3)][(4)] Jede solche nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz (3)] erfolgte Bekanntma-
chung gilt am dritten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. Im Fall von meh-
reren Veröffentlichungen einer Bekanntmachung nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz 
(3)], ist für die Bestimmung der Wirksamkeit dieser Bekanntmachung die erste solche Veröffentli-
chung maßgeblich. 

[(4)][(5)] Sofern und solange keine einschlägigen gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen, ist 
die Emittentin berechtigt, eine Bekanntmachung nach Absatz (1) und Absatz (2) [und Absatz (3)] 
durch eine Mitteilung an das Clearing System zur Weiterleitung an die Anleihegläubiger zu erset-
zen. Jede derartige Mitteilung gilt am fünften Tag nach dem Tag der Mitteilung an das Clearing 
System als den Anleihegläubigern mitgeteilt.  

[Bei Schuldverschreibungen, die nicht am regulierten Markt einer Wertpapierbörse gehandelt 
werden, einfügen:  

(1) Alle Bekanntmachungen erfolgen durch Mitteilung an das Clearing System zur Weiterleitung an die 
Anleihegläubiger. Jede derartige Mitteilung gilt am fünften Tag nach dem Tag der Mitteilung an das 
Clearing System als den Anleihegläubigern mitgeteilt. 

(2) [Bei Veröffentlichung auf der Internetseite der Emittentin zusätzlich einfügen: Alle Bekannt-
machungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der Emittentin 
(www.nordlb.de) (oder auf einer anderen Internetseite, welche die Emittentin mit einem Vorlauf von 
mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung bekannt macht.] [Bei Veröffentli-
chung in einer Tageszeitung zusätzlich einfügen: Alle Bekanntmachungen erfolgen zusätzlich 
durch eine Anzeige in [●].] 

[Bei Veröffentlichung im Bundesanzeiger zusätzlich einfügen: 

(3) Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen an die Anleihegläubiger werden 
im Bundesanzeiger veröffentlicht.] 

[(3)][(4)]  Jede solche nach Absatz (2) [oder Absatz (3)] erfolgte Bekanntmachung gilt am drit-
ten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. Im Fall von mehreren Veröffentli-
chungen einer Bekanntmachung nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz (3)], ist für die Be-
stimmung der Wirksamkeit dieser Bekanntmachung die erste solche Veröffentlichung maßgeblich.] 
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§ 12 Verschiedenes 
 
(1) Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Gläubiger und der 

Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach deutschem Recht. 
 
(2) Erfüllungsort im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ist Hannover. 
 
 Für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen 

und Personen ohne allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland ist Hannover 
nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den in den Anleihebedingungen ge-
regelten Angelegenheiten. 

 
(3) Sollte eine der Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. [An-
stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt eine wirksame bzw. durchführbare 
Bestimmung, die den wirtschaftlichen Zwecken der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestim-
mung soweit wie möglich Rechnung trägt.]

2
 

 
(4) Die Emittentin ist berechtigt, ohne Zustimmung der Gläubiger widersprüchliche Bestimmungen 

und/oder lückenhafte Bestimmungen der Schuldverschreibungen zu ändern bzw. zu ergänzen. Die 
Änderung bzw. Ergänzung darf nur der Auflösung des Widerspruchs bzw. der Ausfüllung der Lü-
cke dienen und keine sonstigen Änderungen der Rechte aus den Schuldverschreibungen zur Fol-
ge haben. Diese Änderungen bzw. Ergänzungen sind nur zulässig, sofern sie unter Berücksichti-
gung des wirtschaftlichen Zwecks der Schuldverschreibungen für den Gläubiger zumutbar sind, 
insbesondere wenn sie die Interessen der Gläubiger nicht wesentlich nachteilig beeinträchtigen. 
Änderungen bzw. Ergänzungen werden von der Emittentin bekannt gemacht. 

 
(5) Die Emittentin ist berechtigt, ohne Zustimmung der Gläubiger offensichtliche Bezeichnungs-, 

Schreib- und Rechenfehler in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu berichtigen, wenn diese 
Änderung unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Zwecks der Schuldverschreibungen für den 
Gläubiger zumutbar ist, insbesondere wenn sie die Interessen der Anleger nicht wesentlich nach-
teilig beeinträchtigt. Ein Fehler ist dann offensichtlich, wenn er für einen Anleger, der hinsichtlich 
der jeweiligen Art von Schuldverschreibungen sachkundig ist, insbesondere unter Berücksichti-
gung des anfänglichen Verkaufspreises und der weiteren wertbestimmenden Faktoren der Schuld-
verschreibungen erkennbar ist. Berichtigungen werden von der Emittentin bekannt gemacht. 

 
(6) Jeder Gläubiger kann in Rechtsstreitigkeiten gegen die Emittentin oder Rechtsstreitigkeiten, an 

denen der Gläubiger und die Emittentin beteiligt sind, im eigenen Namen seine Rechte aus den 
ihm zustehenden Schuldverschreibungen lediglich unter Vorlage folgender Unterlagen wahrneh-
men und durchsetzen: 

 
 (a) einer Bescheinigung seiner Depotbank (wie nachstehend definiert), die (i) den vollen Namen 

und die volle Anschrift des Gläubigers bezeichnet; (ii) den gesamten Nennbetrag der Schuld-
verschreibungen angibt, die am Ausstellungstag dieser Bescheinigung dem bei dieser Depot-
bank bestehenden Depot des Gläubigers gutgeschrieben sind, und (iii) bestätigt, dass die De-
potbank gegenüber dem Clearing System eine schriftliche Mitteilung gemacht hat, die die An-
gaben gemäß (i) und (ii) enthält, sowie 

 
 (b) einer von einem Vertretungsberechtigten des Clearing Systems beglaubigten Ablichtung der 

Globalurkunde. 
 
 Im Sinne der vorstehenden Bestimmungen dieses § 12 Absatz (6) ist „Depotbank“ eine Bank oder 

sonstiges Finanzinstitut (einschließlich des Clearing Systems), das über die erforderlichen Geneh-
migungen für das Wertpapier-Depotgeschäft verfügt und bei dem der Gläubiger Schuldverschrei-
bungen im Depot verwahren lässt. 

 

                                                 
2
 
Nicht bei einem Angebot an Privatanleger einfügen.
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[Option VI: Nullkupon-Pfandbriefe 
 
§ 1 Stückelung und Form 
 
(1) Die [im Fall von Hypothekenpfandbriefen einfügen: Hypothekenpfandbriefe] [im Fall von Öf-

fentlichen Pfandbriefen einfügen: Öffentlichen Pfandbriefe] [im Fall von Schiffspfandbriefen 
einfügen: Schiffspfandbriefe] [im Fall von Flugzeugpfandbriefen einfügen: Flugzeugpfandbrie-
fe] (die „Schuldverschreibungen“) der Norddeutschen Landesbank – Girozentrale – (die „Emit-
tentin“) werden in [●] (die „festgelegte Währung“) im Gesamtnennbetrag von [●] (der „Gesamt-
nennbetrag“) begeben und sind eingeteilt in [●] auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen 
im Nennbetrag von je [●] (die „Festgelegte Stückelung“ oder der „Nennbetrag“).  

 
[Nur im Falle einer Aufstockung einfügen: 

 
 Die Schuldverschreibungen werden konsolidiert und bilden eine einheitliche Serie mit den [Be-

zeichnung der Schuldverschreibungen], die am [Datum der maßgeblichen Tranche einfügen] 
begeben wurden (Serie [Seriennummer der maßgeblichen Tranche einfügen] (Tranche [Tran-
chennummer der maßgeblichen Tranche einfügen])).] 

 
(2) (a) Die Schuldverschreibungen sind während ihrer gesamten Laufzeit in einer Dauerglobalurkunde 

ohne Zinsscheine verbrieft (die „Dauerglobalurkunde“ oder die „Globalurkunde“) und werden 
vom Clearing System (wie nachstehend definiert) verwahrt. Effektive Urkunden über einzelne 
Schuldverschreibungen oder Zinsscheine werden nicht ausgegeben. 

 
 (b) Die Dauerglobalurkunde wird von oder im Namen der Emittentin und dem nach dem Pfand-

briefgesetz von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bestellten Treuhänder un-
terschrieben. 

 
(3) Clearing System (das „Clearing System“ oder die „Wertpapiersammelbank“) im Sinne dieser 

Anleihebedingungen bedeutet Clearstream Banking AG, Eschborn („Clearstream Frankfurt“) so-
wie jeder Funktionsnachfolger. 

 
(4) „Gläubiger“ bedeutet jeder Inhaber eines Miteigentumsanteils oder vergleichbaren Rechts an der 

Globalurkunde. 
 
 
§ 2 Status und Rang 
 
Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten 
der Emittentin, die untereinander gleichrangig sind. Die Schuldverschreibungen sind nach Maßgabe 
des Pfandbriefgesetzes gedeckt und stehen mindestens im gleichen Rang mit allen anderen Verpflich-
tungen der Emittentin aus [im Fall von Hypothekenpfandbriefen einfügen: Hypothekenpfandbrie-
fen] [im Fall von Öffentlichen Pfandbriefen einfügen: Öffentlichen Pfandbriefen] [im Fall von 
Schiffspfandbriefen einfügen: Schiffspfandbriefen] [im Fall von Flugzeugpfandbriefen einfügen: 
Flugzeugpfandbriefen]. 
 
 
§ 3 Zinsen 
 
Periodische Zinszahlungen werden auf die Schuldverschreibungen nicht geleistet. 
 
 
§ 4 Einlösung der Schuldverschreibungen 
 
(1) Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft, werden die Schuld-

verschreibungen am [●] (der „Fälligkeitstag“) zum Amortisationsbetrag eingelöst. 
 
(2) Der Amortisationsbetrag entspricht der Summe des (i) [●] (der „Referenzpreis“) und (ii) des Pro-

duktes aus dem Referenzpreis und [●] (die „Emissionsrendite“) (jährlich kapitalisiert) bezogen auf 
den Zeitraum, der am [●] (der „Tag der Begebung“) (einschließlich) beginnt [und der mit dem 
Rückzahlungstag (wie in § 6 definiert) (ausschließlich) bzw. im Fall einer Einlösung der Schuldver-
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schreibungen gemäß § 4 Absatz (1)] mit dem Fälligkeitstag (ausschließlich) endet (der „Amortisa-
tionsbetrag“). 

 
 Soweit dieser Zeitraum nicht einer ganzen Zahl von Kalenderjahren entspricht, so erfolgt die Be-

rechnung auf Grundlage des Zinstagequotienten (wie nachstehend definiert). 
 
 „Zinstagequotient“ in Bezug auf die Berechnung eines Betrages auf Schuldverschreibungen für 

einen beliebigen Zeitraum (der „Zinsberechnungszeitraum“) bedeutet: 
 
 [im Fall von Actual/Actual (ISDA) einfügen: 
 
 die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 365 (oder, falls ein 

Teil dieses Zinsberechnungszeitraumes in ein Schaltjahr fällt, die Summe aus (i) der tatsächlichen 
Anzahl der in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungszeitraumes dividiert durch 366 
und (ii) die tatsächliche Anzahl der nicht in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungs-
zeitraumes dividiert durch 365).] 

 
 [im Fall von Actual/Actual (ICMA Regelung 251) einfügen: 
 
 (a) wenn der Zinsberechnungszeitraum (einschließlich des ersten aber ausschließlich des letzten 

Tages dieses Zeitraums) kürzer ist als die Zinsfeststellungsperiode, in die das Ende des Zins-
berechnungszeitraumes fällt oder ihr entspricht, die Anzahl der Tage in dem betreffenden Zins-
berechnungszeitraum (einschließlich des ersten aber ausschließlich des letzten Tages dieses 
Zeitraums) geteilt durch [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, 
einfügen: das Produkt aus (A)] [die][der] Anzahl der Tage in der Zinsfeststellungsperiode, in die 
der Zinsberechnungszeitraum fällt [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein 
Jahr ist, einfügen: und (B) der Anzahl von Zinsfeststellungsperioden, die in ein Kalenderjahr 
fallen oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären]; oder 

 
 (b) wenn der Zinsberechnungszeitraum länger als die Zinsfeststellungsperiode ist, in die das Ende 

des Zinsberechnungszeitraumes fällt, die Summe aus (A) der Anzahl der Tage in dem Zinsbe-
rechnungszeitraum, die in die Zinsfeststellungsperiode fallen, in welcher der Zinsberechnungs-
zeitraum beginnt, geteilt durch [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein 
Jahr ist, einfügen: das Produkt aus (i)] [die][der] Anzahl der Tage in dieser Zinsfeststellungs-
periode [im Fall einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: und 
(ii) der Anzahl von Zinsfeststellungsperioden, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, 
falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären] und (B) der Anzahl von Tagen in dem Zins-
berechnungszeitraum, die in die nächste Zinsfeststellungsperiode fallen, geteilt durch [im Fall 
einer Zinsfeststellungsperiode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: das Produkt aus (i)] 
[die][der] Anzahl der Tage in dieser Zinsfeststellungsperiode [im Fall einer Zinsfeststellungs-
periode, die kürzer als ein Jahr ist, einfügen: und (ii) der Anzahl von Zinsfeststellungsperio-
den, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zah-
len wären]. 

 
 „Zinsfeststellungsperiode“ ist die Periode ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum 

Ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) oder von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum 
nächsten Zinszahlungstag (ausschließlich). [im Falle eines kurzen ersten oder letzten Zinsbe-
rechnungszeitraumes einfügen: Zum Zwecke der Bestimmung der [ersten][letzten] Zinsfeststel-
lungsperiode gilt der [Fiktiven Verzinsungsbeginn oder fiktiven Zinszahlungstag einfügen] als 
[Verzinsungsbeginn] [Zinszahlungstag].] [Im Falle eines langen ersten oder letzten Zinsberech-
nungszeitraumes einfügen: Zum Zwecke der Bestimmung der [ersten][letzten] Zinsfeststellungs-
periode gelten der [Fiktiven Verzinsungsbeginn und/oder fiktive(n) Zinszahlungstag(e) einfü-
gen] als [Verzinsungsbeginn] [und] [Zinszahlungstag[e]].] 

 
 [im Fall von Actual/365 (fixed) einfügen: 
 
 die tatsächlich verstrichene Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 365.] 
 
 [im Fall von Actual/360 einfügen: 
 
 die tatsächlich verstrichene Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360.] 
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 [im Fall von 30E/360 oder Eurobond Basis einfügen: 
 
 die Anzahl der Tage im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360. Dabei ist die Anzahl der 

Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu je 30 Tagen zu ermitteln, 
und zwar ohne Berücksichtigung des ersten und des letzten Tages des Zinsberechnungszeitrau-
mes, es sei denn, dass im Fall einer am Fälligkeitstag endenden Zinsperiode der Fälligkeitstag der 
letzte Tag des Monats Februar ist, in welchem Fall der Monat Februar als nicht auf einen Monat zu 
30 Tagen verlängert gilt.] 

 
 [im Fall von 30/360, 360/360 oder Bond Basis einfügen: 
 
 die Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360, wobei die Anzahl der Tage 

auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu je 30 Tagen zu ermitteln ist, es 
sei denn, 

 
 (i) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag eines Monats, während der 

erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch auf den 31. Tag eines Mo-
nats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht als ein auf 30 Tage ge-
kürzter Monat zu behandeln ist, oder 

 
(ii) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, 

wobei in diesem Fall der Monat Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behan-
deln ist.] 

 
(3) Ist der Fälligkeitstag kein Bankgeschäftstag, dann [bei Following Business Day Convention 

einfügen: hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Bankgeschäftstag.] 
[bei Modified Following Business Day Convention einfügen: erfolgt die Zahlung des Rückzah-
lungsbetrages am folgenden Bankgeschäftstag. Sollte der nächstfolgende Bankgeschäftstag aller-
dings in den nächstfolgenden Kalendermonat fallen, so erfolgt die Zahlung des Rückzahlungsbe-
trages am vorhergehenden Bankgeschäftstag.] [bei Preceding Business Day Convention einfü-
gen: erfolgt die Zahlung des Rückzahlungsbetrages am vorhergehenden Bankgeschäftstag.] 

 
„Bankgeschäftstag“ im Sinne dieser Anleihebedingungen bezeichnet einen Tag, an dem [die Ge-
schäftsbanken und Devisenmärkte in [●] [und [●]] Zahlungen in der festgelegten Währung abwi-
ckeln] [und] [TARGET2 geöffnet ist, um Zahlungen in Euro abzuwickeln]. 

 
 [„TARGET2“ bezeichnet das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express 

Transfer-Zahlungssystem, das eine einzige gemeinsame Plattform verwendet und am 
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolgesystem dazu.] 

 
(4) Sollte die Emittentin die Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag nicht oder nicht vollständig ein-

lösen, so endet die Verzinsung des ausstehenden Betrages der Schuldverschreibungen nicht mit 
Ablauf des Tages, der dem Fälligkeitstag vorhergeht, sondern erst mit dem Ablauf des Tages, der 
dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung der Schuldverschreibungen vorhergeht. 

 
 Der dann geltende Zinssatz ist der gesetzliche Verzugszinssatz

1
, es sei denn, die Emissionsrendite 

von [●] % p. a. ist höher als der gesetzliche Verzugszinssatz. In diesem Fall werden die Schuldver-
schreibungen in Höhe der Emissionsrendite weiter verzinst. 

 
 
§ 5 Rückkauf von Schuldverschreibungen 
 
Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit und zu jedem Kurs die Schuldverschreibungen im Markt oder 
anderweitig ganz oder teilweise zu kaufen und diese nach ihrer Wahl zu halten, zu entwerten oder 
wieder zu verkaufen. 
 
 

                                                 
1
  Der gesetzliche Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem von der Deutschen Bundesbank von Zeit zu Zeit 

 veröffentlichten Basiszinssatz, §§ 288 Absatz (1), 247 Absatz (1) BGB. 
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§ 6 Vorzeitige Rückzahlung 
 
[bei Rückzahlung von Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin (Call) einfügen: 
 
Die Emittentin hat das Recht, die Schuldverschreibungen, insgesamt, jedoch nicht teilweise, [jeweils] 
mit Wirkung zum [●] [eines jeden Jahres] ([jeweils] der „Kündigungstag“) ordentlich zu kündigen. Die 
Kündigung ist unwiderruflich und muss den Kündigungstag benennen.  
 
Im Fall einer solchen ordentlichen Kündigung veröffentlicht die Emittentin spätestens am [●] Bankge-
schäftstag vor dem betreffenden Kündigungstag eine Bekanntmachung gemäß § 11 und zahlt an je-
den Gläubiger an dem betreffenden Kündigungstag den Amortisationsbetrag. Die Rechte und Pflich-
ten aus den Schuldverschreibungen erlöschen mit der Rückzahlung. 
 
Der „Rückzahlungstag“ im Sinne dieses § 6 Absatz (2) ist der Tag, an dem die Schuldverschreibun-
gen zurückgezahlt werden, nachdem sie vorzeitig fällig gestellt wurden.] 
 
[wenn kein Wahl-Rückzahlungsrecht (Call) der Emittentin besteht einfügen: 
Weder die Emittentin noch die Gläubiger sind zur vorzeitigen Rückzahlung der Schuldverschreibun-
gen berechtigt.] 
 
 
§ 7 Quellensteuer 
 
Alle Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen sind ohne Einbehalt oder Ab-
zug von oder auf Grund von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, Abgaben oder Gebühren, 
gleich welcher Art, die durch das oder in dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat oder den Ver-
einigten Staaten von Amerika auferlegt, erhoben oder eingezogen werden („Quellensteuern“) zu leis-
ten, es sei denn, dass ein solcher Einbehalt oder Abzug gesetzlich oder durch einen zwischen der 
Emittentin, bzw. dem Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat, und den Vereinigten Staaten abge-
schlossenen Vertrag vorgeschrieben ist. In diesem Falle wird die Emittentin keine zusätzlichen Beträ-
ge an die Gläubiger zahlen, um dieselben für einen solchen Einbehalt oder Abzug zu entschädigen. 
 
 
§ 8 Emissionsstelle, Zahlstellen, Zahlungen 
 
(1) Die anfängliche Emissionsstelle und die anfänglich bestellten Zahlstelle(n) sowie deren anfänglich 

bezeichneten Geschäftsstellen lauten wie folgt: 
 

Emissionsstelle: Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – 
 Friedrichswall 10 
 30159 Hannover 
 
Zahlstelle(n): [Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – 
 Friedrichswall 10 
 30159 Hannover] 

 
  [●] 
 
 Die Emissionsstelle und die Zahlstelle(n) behalten sich das Recht vor, jederzeit die bezeichnete 

Geschäftsstelle durch eine andere bezeichnete Geschäftsstelle in derselben Stadt zu ersetzen. 
 
(2) Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit die Bestellung der Zahlstelle zu ändern oder zu 

beenden und eine andere / zusätzliche Zahlstelle(n) zu bestellen. 
 
 Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger Wechsel wird nur wirksam, außer im 

Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort wirksam wird, sofern die Gläubiger hierüber ge-
mäß § 11 vorab unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 Tagen und nicht mehr als 45 Ta-
gen informiert wurden. 

 
(3) Die Zahlstellen handeln ausschließlich als Erfüllungsgehilfen der Emittentin. Sie haben daher kei-

nerlei Pflichten gegenüber den Gläubigern und stehen auch nicht in einem Auftragsverhältnis zu 
diesen. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 
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(4) Die Zahlungen auf die Schuldverschreibungen erfolgen an das Clearing System zur Gutschrift auf 

den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems, die Hinterleger der Schuldver-
schreibungen sind. Zahlungen der Emittentin an das Clearing System befreien die Emittentin in 
Höhe der geleisteten Zahlungen von ihren Zahlungsverbindlichkeiten aus den Schuldverschrei-
bungen. 

 
 
§ 9 Vorlegungsfrist 
 
Die in § 801 Absatz (1) Satz 1 BGB bestimmte und für die Verjährung maßgebliche Vorlegungsfrist 
wird für die Schuldverschreibungen auf zehn Jahre abgekürzt. 
 
 
§ 10 Begebung weiterer Schuldverschreibungen 
 
Die Emittentin behält sich vor, ohne Zustimmung der Gläubiger weitere Schuldverschreibungen mit 
gleicher Ausstattung (gegebenenfalls mit Ausnahme des Tags der Begebung und/oder des Ausgabe-
preises) in der Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen zusammengefasst wer-
den, eine einheitliche Serie mit ihnen bilden und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Begriff 
„Schuldverschreibungen“ umfasst im Falle einer solchen Erhöhung auch solche zusätzlich begebenen 
Schuldverschreibungen.  
 
 
§ 11 Bekanntmachungen 
 
[Bei Schuldverschreibungen, die am regulierten Markt einer Wertpapierbörse gehandelt wer-
den, einfügen: 

(1) Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen an die Anleihegläubiger werden 
im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

(2) [Bei Schuldverschreibungen, die an dem regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbör-
se notiert sind, immer einfügen und bei Schuldverschreibungen, die an einem regulierten 
Markt einer anderen Wertpapierbörse notiert sind, einfügen, sofern anwendbar: Alle Be-
kanntmachungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der [Lu-
xemburger Wertpapierbörse (www.bourse.lu)] [andere Börse einfügen]. Die Emittentin wird si-
cherstellen, dass alle Bekanntmachungen in Übereinstimmung mit den Erfordernissen der zustän-
digen Stellen der jeweiligen Börsen, an denen die Schuldverschreibungen notiert sind, und soweit 
rechtlich erforderlich in den [weiteren] gesetzlichen bestimmten Medien, erfolgen.] 

(3) [Bei Veröffentlichung auf der Internetseite der Emittentin zusätzlich einfügen: Alle Bekannt-
machungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der Emittentin 
(www.nordlb.de) (oder auf einer anderen Internetseite, welche die Emittentin mit einem Vorlauf von 
mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung bekannt macht.] [Bei Veröffentli-
chung in einer Tageszeitung zusätzlich einfügen: Alle Bekanntmachungen erfolgen zusätzlich 
durch eine Anzeige in [●].] 

[(3)][(4)] Jede solche nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz (3)] erfolgte Bekanntma-
chung gilt am dritten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. Im Fall von meh-
reren Veröffentlichungen einer Bekanntmachung nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz 
(3)], ist für die Bestimmung der Wirksamkeit dieser Bekanntmachung die erste solche Veröffentli-
chung maßgeblich. 

[(4)][(5)] Sofern und solange keine einschlägigen gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen, ist 
die Emittentin berechtigt, eine Bekanntmachung nach Absatz (1) und Absatz (2) [und Absatz (3)] 
durch eine Mitteilung an das Clearing System zur Weiterleitung an die Anleihegläubiger zu erset-
zen. Jede derartige Mitteilung gilt am fünften Tag nach dem Tag der Mitteilung an das Clearing 
System als den Anleihegläubigern mitgeteilt.  
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[Bei Schuldverschreibungen, die nicht am regulierten Markt einer Wertpapierbörse gehandelt 
werden, einfügen:  

(1) Alle Bekanntmachungen erfolgen durch Mitteilung an das Clearing System zur Weiterleitung an die 
Anleihegläubiger. Jede derartige Mitteilung gilt am fünften Tag nach dem Tag der Mitteilung an das 
Clearing System als den Anleihegläubigern mitgeteilt. 

(2) [Bei Veröffentlichung auf der Internetseite der Emittentin zusätzlich einfügen: Alle Bekannt-
machungen erfolgen zusätzlich durch elektronische Publikation auf der Internetseite der Emittentin 
(www.nordlb.de) (oder auf einer anderen Internetseite, welche die Emittentin mit einem Vorlauf von 
mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung bekannt macht.] [Bei Veröffentli-
chung in einer Tageszeitung zusätzlich einfügen: Alle Bekanntmachungen erfolgen zusätzlich 
durch eine Anzeige in [●].] 

[Bei Veröffentlichung im Bundesanzeiger zusätzlich einfügen: 

(3) Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen an die Anleihegläubiger werden 
im Bundesanzeiger veröffentlicht.] 

[(3)][(4)]  Jede solche nach Absatz (2) [oder Absatz (3)] erfolgte Bekanntmachung gilt am drit-
ten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. Im Fall von mehreren Veröffentli-
chungen einer Bekanntmachung nach Absatz (1) oder Absatz (2) [oder Absatz (3)], ist für die Be-
stimmung der Wirksamkeit dieser Bekanntmachung die erste solche Veröffentlichung maßgeblich.] 

 
§ 12 Verschiedenes 
 
(1) Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Gläubiger und der 

Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach deutschem Recht. 
 
(2) Erfüllungsort im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ist Hannover. 
 
 Für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen 

und Personen ohne allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland ist Hannover 
nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den in den Anleihebedingungen ge-
regelten Angelegenheiten. 

 
(3) Sollte eine der Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. [An-
stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt eine wirksame bzw. durchführbare 
Bestimmung, die den wirtschaftlichen Zwecken der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestim-
mung soweit wie möglich Rechnung trägt.]

2
 

 
(4) Die Emittentin ist berechtigt, ohne Zustimmung der Gläubiger widersprüchliche Bestimmungen 

und/oder lückenhafte Bestimmungen der Schuldverschreibungen zu ändern bzw. zu ergänzen. Die 
Änderung bzw. Ergänzung darf nur der Auflösung des Widerspruchs bzw. der Ausfüllung der Lü-
cke dienen und keine sonstigen Änderungen der Rechte aus den Schuldverschreibungen zur Fol-
ge haben. Diese Änderungen bzw. Ergänzungen sind nur zulässig, sofern sie unter Berücksichti-
gung des wirtschaftlichen Zwecks der Schuldverschreibungen für den Gläubiger zumutbar sind, 
insbesondere wenn sie die Interessen der Gläubiger nicht wesentlich nachteilig beeinträchtigen. 
Änderungen bzw. Ergänzungen werden von der Emittentin bekannt gemacht. 

 
(5) Die Emittentin ist berechtigt, ohne Zustimmung der Gläubiger offensichtliche Bezeichnungs-, 

Schreib- und Rechenfehler in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu berichtigen, wenn diese 
Änderung unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Zwecks der Schuldverschreibungen für den 
Gläubiger zumutbar ist, insbesondere wenn sie die Interessen der Anleger nicht wesentlich nach-
teilig beeinträchtigt. Ein Fehler ist dann offensichtlich, wenn er für einen Anleger, der hinsichtlich 
der jeweiligen Art von Schuldverschreibungen sachkundig ist, insbesondere unter Berücksichti-
gung des anfänglichen Verkaufspreises und der weiteren wertbestimmenden Faktoren der Schuld-
verschreibungen erkennbar ist. Berichtigungen werden von der Emittentin bekannt gemacht. 

 

                                                 
2
 
Nicht bei einem Angebot an Privatanleger einfügen.
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(6) Jeder Gläubiger kann in Rechtsstreitigkeiten gegen die Emittentin oder Rechtsstreitigkeiten, an 
denen der Gläubiger und die Emittentin beteiligt sind, im eigenen Namen seine Rechte aus den 
ihm zustehenden Schuldverschreibungen lediglich unter Vorlage folgender Unterlagen wahrneh-
men und durchsetzen: 

 
 (a) einer Bescheinigung seiner Depotbank (wie nachstehend definiert), die (i) den vollen Namen 

und die volle Anschrift des Gläubigers bezeichnet; (ii) den gesamten Nennbetrag der Schuld-
verschreibungen angibt, die am Ausstellungstag dieser Bescheinigung dem bei dieser Depot-
bank bestehenden Depot des Gläubigers gutgeschrieben sind, und (iii) bestätigt, dass die De-
potbank gegenüber dem Clearing System eine schriftliche Mitteilung gemacht hat, die die An-
gaben gemäß (i) und (ii) enthält, sowie 

 
 (b) einer von einem Vertretungsberechtigten des Clearing Systems beglaubigten Ablichtung der 

Globalurkunde. 
 
 Im Sinne der vorstehenden Bestimmungen dieses § 12 Absatz (6) ist „Depotbank“ eine Bank oder 

sonstiges Finanzinstitut (einschließlich des Clearing Systems), das über die erforderlichen Geneh-
migungen für das Wertpapier-Depotgeschäft verfügt und bei dem der Gläubiger Schuldverschrei-
bungen im Depot verwahren lässt. 

3. Muster der Endgültigen Bedingungen  
 
Eine Investitionsentscheidung eines potentiellen Investors sollte nur auf Basis der vollständi-
gen Informationen zur Emittentin und den Schuldverschreibungen basierend auf dem Basis- 
prospekt und diesen Endgültigen Bedingungen getroffen werden. Die Endgültigen Bedingun-
gen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz (4) der Richtlinie 2003/71/EG, wie von Zeit zu 
Zeit geändert, abgefasst und sind in Verbindung mit dem Basisprospekt zu lesen. Diesen End-
gültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung in Bezug auf die spezifische Emission von 
Schuldverschreibungen angefügt. Der Basisprospekt sowie diese Endgültigen Bedingungen 
wurden auf der Internetseite der Emittentin (http://www.nordlb.de) veröffentlicht. 
 
 

 
 

Hannover 
 

Endgültige Bedingungen 
 

[Datum einfügen] 
 
[Bezeichnung der Schuldverschreibungen einfügen] 
 
begeben aufgrund des  
 
 
Basisprospekt für NORD/LB Schuldverschreibungen und Pfandbriefe vom 8. Oktober 2014 
 
Diese Endgültigen Bedingungen enthalten Angaben zur Emission von Schuldverschreibungen unter 
dem Basisprospekt für NORD/LB Schuldverschreibungen und Pfandbriefe vom 8. Oktober 2014 (der 
„Basisprospekt“). 
 
Die Endgültigen Bedingungen zum Basisprospekt, gegebenenfalls aktualisiert um etwaige Nachträge, 
werden gemäß Art. 26 Abs. 5 der Verordnung der Europäischen Kommission (EG) Nr. 809/2004 vom 
29. April 2004, wie von Zeit zu Zeit geändert (die „Prospektverordnung“), in Form eines gesonderten 
Dokuments, das lediglich die Endgültigen Bedingungen enthält, präsentiert und müssen zusammen 
mit dem Basisprospekt [und [dem Nachtrag vom [●] (der „Nachtrag“)] [den Nachträgen vom [●][, vom 
[●]] und vom [●] (jeweils ein „Nachtrag“ und zusammen die „Nachträge“)]] gelesen werden.  
 
Um sämtliche Angaben in Bezug auf die Emittentin und das Angebot der Schuldverschreibungen zu 
erhalten, sind der Basisprospekt [, [der Nachtrag] [die Nachträge]] und diese Endgültigen Bedingun-
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gen gemeinsam zu lesen. [Eine emissionsspezifische Zusammenfassung für diese Emission ist den 
Endgültigen Bedingungen im Anhang beigefügt.

1
 

 
Der Basisprospekt, [[der Nachtrag] [die Nachträge hierzu]] [und die Endgültigen Bedingungen] [wird] 
[werden] auf der Internetseite der Emittentin veröffentlicht (http://www.nordlb.de). 

 
 
 

                                                 
1
 Die Zusammenfassung kann bei Emissionen mit einer Mindeststückelung von EUR 100.000 (oder dem entsprechenden Betrag in einer anderen 

Währung) entfallen. 

 



 

 

 117 

TEIL I – Bedingungen für die Emission von Schuldverschreibungen 
 
[Falls die für die betreffenden Schuldverschreibungen geltenden Optionen durch Wiederho-
lung der betreffenden im Basisprospekt als Option I bis Option VI aufgeführten Angaben (ein-
schließlich der jeweils enthaltenen bestimmten weiteren Optionen) bestimmt und die betref-
fenden Platzhalter vervollständigt werden („Typ A“ Endgültige Bedingungen), gelten die fol-
genden Absätze. 
 
[Im Fall von Festverzinslichen Schuldverschreibungen die betreffenden Angaben der Option I 
(einschließlich der betreffenden weiteren Optionen) wiederholen und betreffende Platzhalter 
vervollständigen]  
 
[Im Fall von Variabelverzinslichen Schuldverschreibungen die betreffenden Angaben der Opti-
on II (einschließlich der betreffenden weiteren Optionen) wiederholen und betreffende Platzhal-
ter vervollständigen]  
 
[Im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibungen die betreffenden Angaben der Option III (ein-
schließlich der betreffenden weiteren Optionen) wiederholen und betreffende Platzhalter ver-
vollständigen]  
 
[Im Fall von Festverzinslichen Pfandbriefen die betreffenden Angaben der Option IV (ein-
schließlich der betreffenden weiteren Optionen) wiederholen und betreffende Platzhalter ver-
vollständigen]  
 
[Im Fall von Variabelverzinslichen Pfandbriefen die betreffenden Angaben der Option V (ein-
schließlich der betreffenden weiteren Optionen) wiederholen und betreffende Platzhalter ver-
vollständigen]  
 
[Im Fall von Nullkupon-Pfandbriefen die betreffenden Angaben der Option VI (einschließlich 
der betreffenden weiteren Optionen) wiederholen und betreffende Platzhalter vervollständi-
gen]] 
 
[Falls die für die betreffenden Schuldverschreibungen geltenden Optionen, die durch Verwei-
sung auf die betreffenden im Basisprospekt als Option I bis Option VI aufgeführten Angaben 
(einschließlich der jeweils enthaltenen bestimmten weiteren Optionen) bestimmt werden 
(„Typ B“ Endgültige Bedingungen), gelten die folgenden Absätze. 
 

 
§ 1 FORM 
 

Festgelegte Währung: 
 

[●] 

Gesamtnennbetrag: 
 

[●] 
 

Nennbetrag: [●] je Schuldverschreibung 
 

Zusammenfassung der Tranche mit einer 
bestehenden Serie: 

 

[Ja][Nein] 

 [Bezeichnung der Schuldverschreibungen 
 

[●] 
 

 Datum der relevanten Tranche 
 

[●] 
 

 Seriennummer 
 

[●] 
 

 Tranchennummer 
 

[●]] 
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§ 2 STATUS UND RANG 
 

 

□ nicht nachrangige Schuldverschreibungen 
 

 

□ nachrangige Schuldverschreibungen 
 

 

□ Pfandbriefe 
 

 

 [□ Hypothekenpfandbriefe 
 

 

 □ Öffentliche Pfandbriefe 
 

 

 □ Schiffspfandbriefe 
 

 

 □ Flugzeugpfandbriefe] 
 

 

[§ 3 ZINSEN 
 
[OPTION I und IV (Festverzinsliche Schuldverschreibungen und Pfandbriefe) 
 
 § 3 (1) 

 
 

Verzinsungsbeginn: 
 

[●] 
 

Erster Zinszahlungstag: [●] 
 

Zinssatz [der Anfangsperiode]: [●] % per annum. 
 

 [maßgebliche Zinssätze und Zinsperioden 
für Stufenzinsschuldverschreibungen ein-
fügen] 
 

Zinszahlungstag(e): 
 

[●] 
 

 [Zinssatz der Reset-Periode [●]-Jahres [●] Mid-Swapsatz für [●] Swaps mit 
einer Laufzeit von [●] Jahren [Reuters] [●] Bild-
schirmseite [ISDAFIX1] [●] [11:00] Uhr ([●] 

Zeit), zuzüglich [Marge einfügen], variabel 
verzinslicher Teil basierend auf [●] Monats-[●]-
[●]-[●] [Reuters] [●] Bildschirmseite [LIBOR01] 
[●] [11:00] Uhr ([●] Zeit) 

 
 Reset-Satz-Fessttellungstag: 

 
[London] [TARGET2] [●] Geschäftstag] 

[OPTION II und V (Variabelverzinsliche Schuldverschreibungen und Pfandbriefe) 
 
 § 3 (1) 

 
 

 [Verzinsungsbeginn: 
 

[●]]
2
 

 
 [Zinssatz: [●] % per annum.]

3
 

 
 [Erster Zinszahlungstag: [●]]

4
 

 
 Variabler Verzinsungsbeginn: 

 
[●] 
 

                                                 
2
 Nur im Fall von fest-zu variabel verzinslichen Schuldverschreibungen einfügen. 

3
 Nur im Fall von fest-zu variabel verzinslichen Schuldverschreibungen einfügen. 

4
 Nur im Fall von fest-zu variabel verzinslichen Schuldverschreibungen einfügen. 
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 Erster Variabler Zinszahlungstag: [●]] 
 

 Zinszahlungstag(e): 
 

[●] 
 

 Variabler Zinssatz: 
 

 

 □ Referenzzinssatz: 
 

[[3][6][12][●]-Monats [LIBOR] [EURIBOR] 
[anderen Referenzzinssatz einfügen] [[zu-
züglich][abzüglich] [Marge einfügen]] [[und] 
multipliziert mit [Faktor einfügen]] [unter Be-
rücksichtigung [eines Höchstzinssatzes von 
[Höchstzinssatz einfügen]][und][eines Min-
destzinssatzes von [Mindestzinssatz einfü-
gen]]] 
 

  [Zinsfestsetzungstag: 
 

am [ersten][zweiten] [London] [TARGET2] 
[anderen einfügen] Bankgeschäftstag um 
oder gegen [11:00][andere Uhrzeit einfügen] 
Uhr [Brüsseler] [Londoner] Zeit [vor Be-
ginn][am Tag des Beginns] der jeweiligen Va-
riablen Zinsperiode 
 

  Interbankenmarkt: [in der Eurozone][London] 
 

  Relevante Informationsquelle [Reuters Seite][LIBOR01][EURIBOR01][●]] 
 

 □ CMS-Satz: 
 

[[angeben] [[zuzüglich][abzüglich] [Marge 
einfügen]] [[und] multipliziert mit [Faktor ein-
fügen]] [unter Berücksichtigung [eines 
Höchstzinssatzes von [Höchstzinssatz einfü-
gen]][und][eines Mindestzinssatzes von [Min-
destzinssatz einfügen]]] 
 

  [Zinsfestsetzungstag: 
 

am [ersten][zweiten] [London] [TARGET2] 
[anderen einfügen] Bankgeschäftstag um 
oder gegen [11:00][andere Uhrzeit einfügen] 
Uhr [Brüsseler] [Londoner] Zeit [vor Be-
ginn][am Tag des Beginns] der jeweiligen Va-
riablen Zinsperiode 
  

  Relevante Informationsquelle [ISDAFIX2][●]] 
 

 § 3 (2) 
 

 

 Zinstagequotient [in Bezug auf den Fest-
zinssatz-Zeitraum] 
 

 

  □ Actual/Actual (ISDA) 
 

 

  □ Actual/Actual (ICMA) 
 

 

   [Fiktiver Verzinsungsbeginn bzw. 
 Fiktiver Zinszahlungstag: 

 

[●]] 

  □ Actual/365 (Fixed) 
 

 

  □ 30E/360 oder „Eurobond Basis” 
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  □ 30/360, 360/360 oder Bond Basis 
 

 

  □ Actual/360 
 

 

 [Zinstagequotient in Bezug auf den Vari-
ablen-Zinszeitraum 
 

 

  □ Actual/Actual (ISDA) 
 

 

  □ Actual/Actual (ICMA) 
 

 

   [Fiktiver Verzinsungsbeginn bzw. 
 Fiktiver Zinszahlungstag: 

 

[●]] 

  □ Actual/365 (Fixed) 
 

 

  □ 30E/360 oder „Eurobond Basis” 
 

 

  □ 30/360, 360/360 oder Bond Basis 
 

 

  □ Actual/360] 
 

 

 § 3 (3) 
 

 

 Geschäftstagekonvention [in Bezug auf 
den Festzinssatz-Zeitraum] 
 

 

  □ Following Business Day Conven
 tion 

 

 

  □ Modified Following Business Day 
 Convention 

 

 

  □ Preceding Business Day Conven
 tion 

 

 

 Anpassung der Zinsperiode [in Bezug auf 
den Festzinssatz-Zeitraum] 
 

 

  □ angepasst 
 

 

  □ nicht angepasst 
 

 

 [Geschäftstagekonvention in Bezug auf 
den Variablen-Zeitraum 
 

 

  □ Following Business Day Conven
 tion 

 

 

  □ Modified Following Business Day 
 Convention 

 

 

  □ Preceding Business Day Conven
 tion 

 

 

 Anpassung der Zinsperiode in Bezug auf 
den Variablen-Zeitraum 
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  □ angepasst 
 

 

  □ nicht angepasst] 
 

 

 § 3 (4) 
 

 

 Bankgeschäftstag 
 

[TARGET][Brüssel][Frankfurt][London][New 
York][Tokyo][●]] 
 

§ 4 RÜCKZAHLUNG 
 
§ 4 (1) 
 
Fälligkeitstag: 
 

[●] 
 

[OPTION III und VI (Nullkupon Schuldverschreibungen und Pfandbriefe) 
 
§ 4 (2) 
 

 

Referenzpreis: [●] 
 

Emissionsrendite: 
 

[●] 
 

Tag der Begebung: 
 

[●] 
 

Zinstagequotient 
 

 

 □ Actual/Actual (ISDA) 
 

 

 □ Actual/Actual (ICMA) 
 

 

  [Fiktiver Verzinsungsbeginn bzw. Fiktiver Zinszahlungstag: 
 

[●]] 

 □ Actual/365 (Fixed) 
 

 

 □ 30E/360 oder “Eurobond Basis” 
 

 

 □ 30/360, 360/360 oder Bond Basis 
 

 

 □ Actual/360 
 

 

Bankgeschäftstag 
 

[TARGET][Brüssel] 
[Frankfurt] [London] 
[New York][Tokyo][●]] 

§ 4 [(2)][(3)] 
 

 

Geschäftstagekonvention 
 

 

 □ Following Business Day Convention 
 

 

 □ Modified Following Business Day Convention 
 

 

 □ Preceding Business Day Convention 
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§ 6 VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG 
 
[OPTION I, II und III (Festverzinsliche, Variabelverzinsliche und Nullkupon Schuldverschrei-
bungen) 

 
§ 6 (2) 
 

 

 □ Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin 
 

 

  [Kündigungstag(e): 
 

[●] 

  Veröffentlichung: 
 

Spätestens am [●] Bankge-
schäftstag vor dem Kündi-
gungstermin 
 

 □ Keine Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin 
 

 

§ 6 [(2)][(3)] 
 

 

 □ Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Gläubiger 
 

 

  [Kündigungstag: 
 

[●]] 

 □ Keine Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Gläubiger 
 

 

[§ 6 [(2)][(3)] 
 

 

 □ Vorzeitige Rückzahlung aus regulatorischen Gründen 
 

 

 □ Keine Vorzeitige Rückzahlung aus regulatorischen Grün
 den]] 

 

 

[OPTION IV, V und VI (Festverzinsliche, Variabelverzinsliche und Nullkupon Pfandbriefe) 
 
 □ Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin 
 

 

  [Kündigungstag: 
 

[●] 

  Veröffentlichung: 
 

[●]] 

 □ Keine Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin] 
 
§ [8][9] EMISSIONSSTELLE, ZAHLSTELLEN, [BERECHNUNGSSTELLE,] ZAHLUNGEN 
 
Zahlstelle:  
 

[Norddeutsche Landesbank – Girozentrale - 
Friedrichswall 10 
30159 Hannover]  
 

 
 

[andere angeben, einschließlich der Adresse 
der Geschäftsstelle] 
 

[Berechnungsstelle: 
 

[Norddeutsche Landesbank – Girozentrale - 
Friedrichswall 10 
30159 Hannover] 
 
[●]]  
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§ [11][13] BEKANNTMACHUNGEN  

 

 

 □ Regulierter Markt 
 

[Niedersächsische Börse zu 
Hannover] [Luxemburger 
Wertpapierbörse] [andere] 
 

  [Internetadresse: 
 

[www.boersenag.de] 
[www.boerse.lu] [angeben]] 

 □ Keine Zulassung am regulierten Markt 
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TEIL II – Bedingungen und Voraussetzungen für das Angebot der 
Schuldverschreibungen 
 
 
1. Verkaufskurs: [●] 

 
[Kriterien zur Ermittlung des Verkaufskurses 
einfügen, soweit dieser zu Beginn des Angebots 
noch nicht bestimmt ist] 
 

2. Bedingungen, denen das Angebot 
unterliegt: 

[[Keine.] [Regelung einfügen] [Die Emittentin be-
hält sich das Recht vor, von der Emission der 
Schuldverschreibungen, gleich aus welchem Grund, 
Abstand zu nehmen.] 
 

3. Emissionsvolumen 
 
Gesamtnennbetrag der Serie: 
 
Gesamtnennbetrag der Tranche: 
  

 
 
[●] 
 
[●] 
 

4. Potentielle Investoren:  Privatinvestoren 
 
 Qualifizierte Anleger 
 

5. (a) Zeichnungsphase: 
 
 
 
(b) Angebotsstaaten: 

[Keine.] [Regelung einfügen] [Eine vorzeitige Be-
endigung oder Verlängerung der Zeichnungsphase 
durch die Emittentin ist jederzeit möglich.] 
 
[Keine.] [Eine Platzierung der Schuldverschreibun-
gen darf im Zeitraum von [●] (einschließlich) bis [●] 
(einschließlich) [ggf. Uhrzeit einfügen] [in der Bun-
desrepublik Deutschland] [und] [im Großherzogtum 
Luxemburg] erfolgen.] 
  

6. Mindestzeichnung: 
 
Höchstzeichnung: 
 
Kleinste handelbare Einheit: 

[Keine.] [Betrag einfügen] 
 
[Keine.] [Betrag einfügen] 
 
[Keine Begrenzung.] [Betrag einfügen] 
 

7. Zuteilungsverfahren (einschließlich 
einer Beschreibung der Möglichkeit 
zur Reduzierung der Zeichnung und 
der Art und Weise der Erstattung des 
zu viel gezahlten Betrages an die 
Zeichner): 
 

 
 
 
 
 
[Keines.] [Die Zuteilung der Schuldverschreibungen 
im Falle einer Überzeichnung erfolgt nach dem Zeit-
punkt des Eingangs des Kaufangebots.] [Eine Redu-
zierung der Zeichnung ist nicht möglich.] [andere 
Regelung einfügen] 
 

8. Methode und Fristen für die Bedie-
nung der Schuldverschreibungen und 
ihre Lieferung: 
 

 
 
[Keine.] [Regelung einfügen] 

9. Vollständige Beschreibung der Art und 
Weise und des Termins, auf die bzw. 
an dem die Ergebnisse des Angebots 
offen zu legen sind: 
 

 
 
 
[Keine.] [Regelung einfügen] 
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10. Beschreibung zur Ausübung eines 
etwaigen Vorzugsrechtes, die Über-
tragbarkeit der Zeichnungsrechte und 
die Behandlung von nicht ausgeübten 
Zeichnungsrechten: 
 

 
 
 
 
[Keine.] [Regelung einfügen] 

11. Erfolgt das Angebot gleichzeitig auf 
den Märkten in zwei oder mehreren 
Ländern und wurde / wird eine be-
stimmte Tranche von Schuldver-
schreibungen einigen dieser Märkte 
vorbehalten, Angabe zu dieser Tran-
che von Schuldverschreibungen: 
 

 
 
 
 
 
 
[Keine.] [Beschreibung der Tranche einfügen] 

12. Verfahren für die Benachrichtigung 
der Zeichner über den ihnen zugeteil-
ten Betrag und Hinweis darauf, ob mit 
dem Handel schon vor einer solchen 
Benachrichtigung begonnen werden 
kann: 
 

 
 
 
 
 
[Keine.] [Regelung einfügen] 

13. Emissionsübernahme und/oder 
Platzierung durch Institute: 
 

 
[Keine.] [Name und Anschrift des Koordina-
tors/der Koordinatoren des gesamten Angebots 
oder einzelner Teile des Angebots und – sofern 
der Emittentin oder dem Bieter bekannt – Anga-
ben zu den Plazeuren in den einzelnen Ländern 
des Angebots. Angabe der wesentlichen Be-
standteile der entsprechenden Vereinbarungen 
einschließlich Kontingenten. Wird nicht die ge-
samte Emission übernommen, Angabe des nicht 
übernommenen Teils. Angabe der Gesamthöhe 
der Übernahmeprovision und der Platzierungs-
provision.] 
 

14. Emissionsübernahmevertrag 
und Abschlussdatum: 
 

[Keiner.] [Datum einfügen] 

15. Gesamtbetrag der Übernahme-
provision und der Platzierungs-
provision: 

 
 
[Nicht anwendbar.] [Regelung einfügen] 
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TEIL III – Zulassung zum Handel und Handelsregeln 
 
 
1. Listing und Zulassung zum Handel  Ja 

 
   Nein 

 
2. Maßgebliche Börse:  Niedersächsische Wertpapierbörse zu Hannover 

 
 Regulierter Markt 
 
 Freiverkehr 

 
 Frankfurter Wertpapierbörse  
 

 Regulierter Markt 
 
 Freiverkehr 

 
 Luxemburger Wertpapierbörse, regulierter Markt 

(Bourse de Luxembourg, liste officielle) 
 
 [andere Börse einfügen] 
 

3. Erster Handelstag: [Nicht anwendbar.] [Mit Zulassung zum Handel an der 
vorgenannten maßgeblichen Börse.] [●] 
 

4. Weitere Hinweise zum Handel: [Keine.]  
 
[Die Kurse richten sich bei einem Kauf oder Verkauf 
der Schuldverschreibungen über die Börse nach An-
gebot und Nachfrage und werden nach den jeweils 
gültigen Börsenregeln festgesetzt.] 
 
[Da es sich bei diesen Schuldverschreibungen um 
eine Erstemission handelt, sind die Schuldverschrei-
bungen noch nicht an einem anderen Markt zugelas-
sen.] 
 

5. Angabe sämtlicher regulierter oder 
gleichwertiger Märkte, auf denen nach 
Kenntnis der Emittentin Schuldver-
schreibungen der gleichen Wertpa-
pierkategorie, die zum Handel angebo-
ten oder zugelassen werden sollen, 
bereits zum Handel zugelassen sind: 
 

 
 
 
 
 
 
 Nicht anwendbar. Die Schuldverschreibungen sol-

len nicht zum Handel an einer Wertpapierbörse 
zugelassen werden.  

 
 Niedersächsische Wertpapierbörse zu Hannover, 

regulierter Markt 
 
 Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt 
 
 Luxemburger Wertpapierbörse, regulierter Markt 

(Bourse de Luxembourg, liste officielle) 
 
 [andere Börse einfügen] 
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6. Name und Anschrift der Institute, die 
aufgrund einer bindenden Zusage als 
Intermediäre im Sekundärhandel tätig 
sind, um Liquidität mittels Geld- und 
Briefkursen zur Verfügung stellen, und 
Beschreibung der Hauptbedingungen 
der Zusage: 
 

 
 
 
 
 
 
[Keine.] [Bezeichnung einfügen] 

7. Kosten im Zusammenhang mit der 
Zulassung der Wertpapiere: 

 
[Keine.] [Kosten einfügen] 
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TEIL IV – Zusätzliche Angaben 
 
 
1. Wertpapiergattung: 

 
(a) Serien Nr.: 
 
(b) Tranchen Nr.: 
 
[(c) Bestandteil einer existie-
renden Serie: 
 

[Bezeichnung der Emission einfügen] 
 
[●] 
 
[Angaben einfügen] [Nicht anwendbar.] 
 
 
[Einzelheiten einfügen (einschließlich dem Zeitpunkt der 
Fungibilität der Tranchen)]] 
 

2. Tag der Begebung: [●] 
 

3. Wertpapierkennnummern 
 
ISIN: 
 
Wertpapier-Kennnummer 
(WKN): 
 
[Sonstige Wertpapierkenn-
nummer: 
 

 
 
[●] 
 
 
[●] 
 
 
[●]] 
 

4. Emissionsrendite
5
: 

 
[●] [ggf. ergänzend einfügen: wobei die Berechnung der 
Rendite unter der Annahme erfolgt, dass eine Rückzahlung 
der Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag erfolgt.][Die 
Emissionsrendite kann zum Tag der Begebung der Emission 
noch nicht berechnet werden.] 
 

5. Berechnungsmethode der Ren-
dite

6
: 

[Nicht anwendbar.] 
 
[ Interne Zinsfußmethode 
 
 ISMA Methode] 
 

6. Interessen von Seiten natürli-
cher und juristischer Personen, 
die an der Emission / dem An-
gebot beteiligt sind: 
 

[Nicht anwendbar: Bei dieser Emission bestehen keine we-
sentlichen Interessen oder Interessenkonflikte.]  
 
[ggf. einfügen: Im Zusammenhang mit dem Vertrieb der 
Schuldverschreibungen wird an Dritte eine jährliche Ver-
triebsvergütung in Höhe von [] % auf den Nennbetrag ge-
zahlt, die grundsätzlich erfolgsabhängig ist. Daraus können 
sich wesentliche Interessen dieser Dritten an der Emission 
ergeben. Der Emittentin sind darüber hinaus keine an der 
Emission der Schuldverschreibungen beteiligten Personen 
bekannt, die ein wesentliches Interesse an der Emission 
haben. Gleiches gilt in Bezug auf mögliche Interessenskon-
flikte.] 
 
[ggf. weitere Interessen/Interessenkonflikte beschrei-
ben.] 
  

7. Gründe für das Angebot und 
Verwendung der Erträge, (wenn 
nicht die Ziele Gewinnerzielung 

 
 
 

                                                 
5
 Angabe erfolgt nur für festverzinsliche Wertpapiere, Stufenzinsanleihen und Nullkupon Schuldverschreibungen. 

6
 Für eine Beschreibung der Grundsätze siehe Abschnitt „IX. Übernahme und Verkauf – Berechnung der Rendite“ des Pros-

pekts. Nicht anwendbar bei Wertpapieren mit einer Mindeststückelung der Wertpapiere von EUR 100.000 oder dem entspre-
chenden Gegenwert in einer anderen Währung. 
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und/oder Absicherung bestimm-
ter Risiken im Vordergrund ste-
hen)

7
: 

 

 
 
[Nicht anwendbar.] [Keine.] [Einzelheiten einfügen] 

8. Informationen über die vergan-
gene Wertentwicklung des zu-
grunde liegenden Referenz-
zinssatzes und der Volatilität

8
: 

 

 
 
[Nicht anwendbar.] [EURIBOR01][LIBOR01][ISDAFIX2] 
[Einzelheiten einfügen] 
 

9. Credit Rating: 
 

[Nicht anwendbar. Ein Rating für die Schuldverschreibungen 
besteht nicht.] 
 
[Rating für die Schuldverschreibungen einfügen] 
 

10. Hinweise auf Kursstabilisie-
rungsmaßnahmen: 
 

[Keine.] [Angaben einfügen] 

11. Einwilligung zur Nutzung des 
Basisprospekts durch Finanzin-
termediäre: 

[Im Falle einer generellen Zustimmung zur Verwendung 
des Basisprospekts einfügen: Die Emittentin stimmt [nach 
Maßgabe der nachfolgend aufgeführten Bedingungen] der 
Verwendung des Basisprospekts für die spätere Weiter-
veräußerung oder endgültige Platzierung der Schuldver-
schreibungen durch Finanzintermediäre während der Gültig-
keitsdauer des Basisprospekts gemäß § 9 Wertpapierpros-
pektgesetz zu.] 
 
[Im Falle einer Zustimmung zur Verwendung des Ba-
sisprospekts gegenüber einzelnen Finanzintermediären 
einfügen: Die Emittentin stimmt [nach Maßgabe der nach-
folgend aufgeführten Bedingungen] der Verwendung des 
Basisprospekts für die spätere Weiterveräußerung oder 
endgültige Platzierung der Schuldverschreibungen gegen-
über den im Folgenden bestimmten Finanzintermediären 
während der Gültigkeitsdauer des Basisprospekts gemäß 
§ 9 Wertpapierprospektgesetz zu.] 
 
[In allen Fällen einer Zustimmung zur Verwendung des 
Basisprospekts einfügen: Die spätere Weiterveräußerung 
oder endgültige Platzierung der Schuldverschreibungen 
durch Finanzintermediäre darf [nur während der nachste-
hend angegebenen Angebotsfrist und] in [den][dem] nach-
stehend aufgeführten öffentlichen Angebotsstaat[en] erfol-
gen: [Bundesrepublik Deutschland] [und] [Großherzogtum-
Luxemburg].] 
 
[In Fällen ohne Zustimmung zur Verwendung des Ba-
sisprospekts einfügen: Nicht anwendbar. Die Emittentin 
erteilt keine Zustimmung zur Verwendung des Basispros-
pekts für die spätere Weiterveräußerung oder endgültige 
Platzierung von Schuldverschreibungen durch Finanzinter-
mediäre.] 
 
[Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot 
macht, wird dieser die Anleger zum Zeitpunkt der Ange-
botsvorlage über die Angebotsbedingungen unterrich-
ten.] 
 

                                                 
7
  Nicht anwendbar bei einer Mindeststückelung der Schuldverschreibungen von EUR 100.000 oder dem entsprechenden Gegenwert in einer 

anderen Währung. 
8
  Nur anwendbar bei variabel verzinslichen Schuldverschreibungen oder verzinslichen Schuldverschreibungen mit einer variablen Zinskompo-

nente. Nicht anwendbar bei Schuldverschreibungen mit einer Mindeststückelung der Schuldverschreibungen von EUR 100.000 oder dem 
entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung. 
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[Etwaige neue Informationen zu Finanzintermediären, die 
zum Zeitpunkt der Billigung des Basisprospekts oder der 
Übermittlung der Endgültigen Bedingungen unbekannt wa-
ren, sind erhältlich unter [●].] 
 
[Jeder den Basisprospekt verwendende Finanzinterme-
diär hat auf seiner Website anzugeben, dass er den Ba-
sisprospekt mit Zustimmung und gemäß den Bedingun-
gen verwendet, an die die Zustimmung gebunden ist.] 
  

12. Angebotsfrist, während derer 
die spätere Weiterveräußerung 
oder endgültige Platzierung von 
Wertpapieren durch Finanzin-
termediäre erfolgen kann. 
 

[Nicht anwendbar. Es wurde keine Einwilligung zur Ba-
sisprospektnutzung gegeben.] [Von [●] bis [●].] 
 
[Zeichnungsphase oder Angebotsfrist für fortlaufenden 
Abverkauf einfügen: Vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 
[(einschließlich)] [(ausschließlich)] [ggf. Uhrzeit angeben]] 
 

13. Mitgliedsstaaten, in denen der 
Basisprospekt durch Finanzin-
termediäre genutzt werden darf: 
 

[Bundesrepublik Deutschland] [und] [Großherzogtum Lu-
xemburg] [Nicht anwendbar, da kein öffentliches Angebot 
erfolgt.] [Nicht anwendbar. Es wurde keine Zustimmung zur 
Prospektnutzung erteilt.] 
 

14. Name und Adresse der 
Finanzintermediäre, die den 
Basisprospekt 
verwenden dürfen. 
 

[Nicht anwendbar. Es wurde keine Zustimmung zur Nutzung 
des Basisprospekts erteilt.] [Sämtliche Finanzintermediäre.] 
[Name und Adresse der Finanzintermediäre einfügen] 

15. 
 

Bedingungen, an die die Zu-
stimmung zur Nutzung des Ba-
sisprospektes durch Finanzin-
termediäre gebunden ist 

[Nicht anwendbar. Es wurde keine Zustimmung zur Nutzung 
des Basisprospekts erteilt.] 
 
[Die Zustimmung der Emittentin zur späteren Weiterveräu-
ßerung oder endgültigen Platzierung der Schuldverschrei-
bungen unterliegt den folgenden weiteren Bedingungen: 
 
[Der Basisprospekt darf potentiellen Investoren nur zusam-
men mit sämtlichen bis zur Übergabe veröffentlichten Nach-
trägen übergeben werden. Jeder Nachtrag zum Basispros-
pekt kann in elektronischer Form auf der Internetseite der 
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – 
(http://www.nordlb.de) eingesehen werden.] 
 
[Bei der Nutzung des Basisprospekts hat jeder Finanzinter-
mediär sicherzustellen, dass er alle im Basisprospekt aufge-
führten Verkaufsbeschränkungen und alle anwendbaren, in 
den jeweiligen Jurisdiktionen geltenden Gesetze und 
Rechtsvorschriften beachtet.] 
 
[ggf. weitere Bedingungen einfügen] 
 
[Die Zustimmung der Emittentin zur späteren Weiterveräu-
ßerung oder endgültigen Platzierung der Schuldverschrei-
bungen unterliegt keinen weiteren Bedingungen.]] 
  

16. Angaben von Seiten Dritter: 
 

[Nicht anwendbar. Es wurden keine Angaben von Seiten 
Dritter übernommen.] [Die in diesen Endgültigen Bedingun-
gen enthaltenen Informationen von Seiten Dritter wurden 
korrekt wiedergegeben und es wurden – soweit der Emitten-
tin bekannt und soweit sie dies aus den von dem Dritten 
veröffentlichten Informationen ableiten konnte – keine Tat-
sachen unterschlagen, die die wiedergegebene Information 
unkorrekt oder irreführend gestalten würde. [Quelle einfü-
gen]] 
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VII. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER PFANDBRIEFE 
 
Im Folgenden ist eine Zusammenfassung der wesentlichen Grundsätze, die auf Pfandbriefe und 
Pfandbriefbanken (wie nachstehend definiert) anwendbar sind, wiedergegeben. Diese Zusammenfas-
sung umfasst nicht alle Überlegungen, die für einen Anleger relevant sein könnten, und steht insge-
samt unter dem Vorbehalt der anwendbare Gesetze und Vorschriften.  
 
Einleitung 
 
Bei Pfandbriefen handelt es sich um standardisierte Forderungspapiere nach deutschem Recht, deren 
Spezifikationen im Pfandbriefgesetz („PfandBG“) vom 22. Mai 2005 in jeweils aktueller Fassung ge-
regelt sind. Das PfandBG wurde am 27. Mai 2005 veröffentlicht und trat am 19. Juli 2005 in Kraft. Ab 
diesem Zeitpunkt wurden alle bestehenden Gesetze zum Pfandbriefgeschäft in Deutschland, ein-
schließlich u.a. des Hypothekenbankgesetzes, des Gesetzes über Pfandbriefe und verwandte Schuld-
verschreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten und des Schiffsbankgesetzes, durch die das 
PfandBG begleitenden gesetzlichen Vorschriften, d.h. das Gesetz zur Neuordnung des Pfand-
briefrechts, aufgehoben.  
 
Mit dem PfandBG wurde das vor dem 19. Juli 2005 geltende Spezialbankprinzip abgeschafft und ein 
neuer, einheitlicher aufsichtsrechtlicher Rahmen für alle deutschen Kreditinstitute eingeführt. Seit dem 
19. Juli 2005 dürfen sich alle deutschen Kreditinstitute, vorbehaltlich einer Genehmigung und der Er-
füllung bestimmter zusätzlicher Anforderungen nach dem PfandBG, im Pfandbriefgeschäft betätigen, 
während die vor dem 19. Juli 2005 bestehenden Beschränkungen bezüglich des Umfangs ihrer zuläs-
sigen Geschäfte aufgehoben wurden. Das PfandBG schuf damit für alle deutschen Kreditinstitute, die 
sich im Pfandbriefgeschäft betätigen möchten, dieselben Voraussetzungen. 
 
Deutsche Kreditinstitute, die im Pfandbriefgeschäft tätig werden wollen, müssen nach dem Kreditwe-
sengesetz von der BaFin eine schriftliche Zulassung einholen und zu diesem Zweck zusätzliche, im 
PfandBG vorgegebene Anforderungen erfüllen.  
 
Seit dem 19. Juli 2005 werden die Aktivitäten aller Banken, die mit der Emission von Pfandbriefen 
befasst sind, durch das PfandBG und das Kreditwesengesetz geregelt und unterliegen der Aufsicht 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin”). Insbesondere führt die BaFin auf 
Grundlage geeigneter Stichproben (in der Regel alle zwei Jahre) Überprüfungen der im Deckungs-
stock (wie nachstehend definiert) enthaltenen Anlagen durch.  
 
Das PfandBG wurde durch das Gesetz zur Fortentwicklung des Pfandbriefrechts vom 20. März 2009 
geändert, das am 25. März 2009 veröffentlicht wurde und am 26. März 2009 in Kraft trat. Mit diesem 
Gesetz wurden u.a. Regelungen eingeführt, aufgrund deren Pfandbriefbanken ab dem 1. November 
2009 zur Unterhaltung einer Liquiditätsreserve im Rahmen ihres Deckungsstocks verpflichtet sind, 
sowie eine präzisierte Berichterstattung über die Laufzeitstrukturen der im Deckungsstock enthaltenen 
Anlagen und eine neue, vierte Art des Pfandbriefs, nämlich der Flugzeugpfandbrief. Nach Maßgabe 
des geänderten PfandBG können Pfandbriefbanken, sobald sie einmal eine entsprechende Genehmi-
gung erhalten haben, Hypothekenpfandbriefe, öffentlich-rechtliche Pfandbriefe, Schiffspfandbriefe 
und/oder Flugzeugpfandbriefe ausgeben. 
 
Das PfandBG wurde des Weiteren u.a. durch das RStruktG vom 9. Dezember 2010 geändert, das am 
14. Dezember 2010 veröffentlicht wurde und (bezogen auf die das PfandBG betreffenden Änderun-
gen) am 1. Januar 2011 in Kraft trat. Mit den durch das Kreditinstitute-Reorganisationsgesetz im 
PfandBG vorgenommenen Änderungen wurde klargestellt, welche Konsequenzen die Reorganisation 
oder Restrukturierung einer Pfandbriefbank nach dem RStruktG hätte. Das PfandBG wurde darüber 
hinaus u.a. am 28. August 2013 geändert (diese Änderung trat am 1. Januar 2014 in Kraft), um die 
Rechte zum Schutz der Inhaber von Pfandbriefen zu stärken, indem eine Bestimmung aufgenommen 
wurde, mit der klargestellt wird, dass Maßnahmen, die auf Grundlage des Kreditinstitute-
Reorganisationsgesetzes oder aufgrund der ergänzenden Bestimmungen in § 48a bis 48s des Kredit-
wesengesetzes durchgeführt werden können und die die Vollmachten der BaFin im Falle finanzieller 
Schwierigkeiten bei einem Kreditinstitut erweitern, auf das Pfandbriefgeschäft des betreffenden Kredit-
instituts keine Anwendung finden, sondern lediglich auf die übrigen Geschäftsbereiche des jeweiligen 
Kreditinstituts,. 
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In dieser Zusammenfassung werden Banken, die zur Emission von Pfandbriefen ermächtigt sind, all-
gemein als „Pfandbriefbanken“ bezeichnet.  
 
Auf alle Arten von Pfandbriefen anwendbare Regeln 

 
Pfandbriefe, d.h. die allgemeinen Regresspflichten der emittierenden Pfandbriefbank, sind jederzeit 
durch einen Deckungsstock aus bestimmten zulässigen Anlagen (wie nachstehend beschrieben) ge-
sichert oder “gedeckt“ und können nicht nach Wahl der Inhaber vor ihrer Fälligkeit zurückgezahlt wer-
den. 
 
Jede Pfandbriefart – Hypothekenpfandbriefe, öffentlich-rechtliche Pfandbriefe, Schiffspfandbriefe und 
Flugzeugpfandbriefe – muss durch eine separate Deckungsmasse aus bestimmten zulässigen Anla-
gen (jeweils ein „Deckungsstock“) gesichert sein. Ein von der BaFin bestellter unabhängiger Treu-
händer verfügt über weitreichende Zuständigkeiten bei der Überwachung der Erfüllung der Bestim-
mungen des PfandBG durch die Pfandbriefbank. Der Treuhänder überwacht insbesondere, dass die 
jeweils für die Pfandbriefe einer bestimmten Art als Deckungsmasse zur Verfügung gestellten Anlagen 
ausreichend sind. Die Pfandbriefbank kann Anlagen nur mit vorheriger Genehmigung des Treuhän-
ders in den Deckungsstock einbringen oder aus ihm entnehmen. Jede Emission von Pfandbriefen 
muss zunächst vom Treuhänder bescheinigt werden. 
 
Der Gesamtnennbetrag der in einem Deckungsstock enthaltenen Anlagen muss jederzeit mindestens 
so hoch sein wie der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Pfandbriefe, die gegen diesen Deckungs-
stock ausgegeben wurden, und der Gesamtzinsertrag auf die im Deckungsstock enthaltenen Anlagen 
muss jederzeit mindestens so hoch sein wie der gesamte auf alle ausstehenden Pfandbriefe, die ge-
gen diesen Deckungsstock ausgegeben wurden, zahlbare Zinsaufwand. Darüber hinaus muss die 
Deckung aller ausstehenden Pfandbriefe hinsichtlich Kapital und Zinsen jederzeit auf Grundlage des 
Barwertes sichergestellt sein. Schließlich muss der Barwert der im Deckungsstock enthaltenen Anla-
gen den Barwert der Verbindlichkeiten aus den entsprechenden Pfandbriefen und Derivativen um 
mindestens zwei Prozent übersteigen („sichernde Überdeckung”). 
 
Die sichernde Überdeckung muss aus hochliquiden Anlagen bestehen. Zulässige Anlagen für die 
sichernde Überdeckung sind (a) Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen, Schatzanweisun-
gen und Schatzwechsel, bei denen die deutsche Bundesregierung, ein Sondervermögen der deut-
schen Bundesregierung, ein deutsches Bundesland, die Europäischen Gemeinschaften, ein anderer 
Mitgliedstaat der Europäischen Union („EU”), ein anderer Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum („EWR”), die Europäische Investitionsbank („EIB”), die Internationale 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung („Weltbank”), die Entwicklungsbank des Europarats („CEB”) 
oder die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung („EBWE” und zusammen mit der EIB, 
Weltbank und EBWE die „Überdeckungsanlagen-Banken”) als Schuldner fungieren; (b) Schuldver-
schreibungen, Schuldbuchforderungen, Schatzanweisungen und Schatzwechsel, bei denen die 
Schweiz, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Japan als Schuldner fungieren, voraus-
gesetzt, die diesem Schuldner anhand eines Ratings von einer anerkannten internationalen Rating-
Agentur zugewiesene Risikogewichtung entspricht der Bonitätsstufe 1 (wie in Tabelle 1 in Anhang IV 
zur Richtlinie 2006/48/EG dargelegt); (c) Schuldverschreibungen unter Garantie einer der vorstehend 
unter (a) und (b) genannten Stellen und (d) Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, einer Zent-
ralbank eines EU-Mitgliedstaates oder bei einem anderen geeigneten Kreditinstitut mit Sitz in einem 
der vorstehend unter (b) oder (b) genannten Länder, vorausgesetzt, die diesem Schuldner zugewie-
sene Risikogewichtung ist vergleichbar mit der Bonitätsstufe 1 (wie in Tabelle 3 in Anhang IV zur 
Richtlinie 2006/48/EG dargelegt) (die vorstehend unter (a) bis (d) genannten Anlagen werden nach-
stehend als die „Überdeckungsanlagen“ bezeichnet). 
 
Die Pfandbriefbank muss jede Anlage des Deckungsstocks für jede Pfandbriefart und die aus Deriva-
tiven entstehenden Verbindlichkeiten im Deckungsregister eintragen. Derivative können in diesem 
Register nur mit Zustimmung des Treuhänders und der betreffenden Gegenpartei eingetragen wer-
den. Soweit sich Verbindlichkeiten der Pfandbriefbank aus Derivativen ergeben können, die als De-
ckungsmasse dienen, müssen auch die Forderungen der Gegenparteien der Pfandbriefbank aus die-
sen Derivativen gedeckt sein.  
 
Falls eine für eine Deckungsmasse im Deckungsregister eingetragene Anlage nur zum Teil als De-
ckung verwendet werden soll, müssen der vorgesehene Deckungsbetrag sowie sein Status im Ver-
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hältnis zu dem nicht als Deckungsmasse dienenden Teil der Anlage klar im Deckungsregister ausge-
wiesen werden. 
 
Die Pfandbriefbank muss über ein angemessenes Risikosteuerungssystem verfügen, das die im De-
tail im PfandBG vorgegebenen Anforderungen erfüllt, sowie vierteljährlich und jährlich die im PfandBG 
ausführlich dargelegten umfassenden Offenlegungspflichten erfüllen. Insbesondere muss die Pfand-
briefbank sicherstellen und dokumentieren, dass jederzeit die vorgeschriebene Deckungsmasse vor-
handen ist. 
 
Deckungsstock für Hypothekenpfandbriefe 
 
Im Fall von Hypothekenpfandbriefen umfasst der jeweilige Deckungsstock unter anderem Hypothe-
kendarlehen. Nur Hypothekendarlehen oder Teile davon, deren Beleihungsquote (bezogen auf die 
zugrundeliegenden Vermögenswerte) sich auf nicht mehr als 60 Prozent des Wertes der zugrundelie-
genden Objekte beläuft (der „Beleihungswert”), dürfen in den Deckungsstock einbezogen werden. 
Die Bewertung, auf deren Grundlage der Beleihungswert ermittelt wird, muss von einem Sachverstän-
digen durchgeführt werden, die nicht bei der Darlehensentscheidung mitwirkt und über die notwendige 
berufliche Erfahrung sowie Kenntnisse verfügt, um den Beleihungswert einschätzen zu können.  
 
Die zulässigen Hypotheken müssen auf Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten oder Rechten 
eines ausländischen Rechtssystems lasten, die mit grundstücksgleichen Rechten nach deutschem 
Recht vergleichbar sind. Die belasteten Grundstücke und Grundstücke, in Bezug auf die belastete 
Rechte bestehen, müssen in einem Mitgliedstaat der EU, einem anderen Vertragsstaat des EWR, in 
der Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Japan belegen sein. Grundschulden 
und andere ausländische Sicherungsrechte, die dem jeweiligen Inhaber von Pfandbriefen eine ver-
gleichbare Sicherheit bieten und ihn berechtigen, seinen Ansprüche auch durch Realisierung des be-
lasteten Grundvermögens oder grundstücksgleichen Rechts zu befriedigen, stehen mit Hypotheken im 
gleichen Rang.  
 
Der Deckungsstock für Hypothekenpfandbriefe kann jedoch auch bestimmte andere Sicherheiten 
umfassen, unter anderem auch die Folgenden (vorausgesetzt, dass nicht gegen bestimmte Schwel-
lenwerte verstoßen wird und dass in Bezug auf einige der nachstehend genannten Werte bestimmte 
andere Voraussetzungen erfüllt sind):  
 
(i) Ausgleichsforderungen, die gemäß § 8 (2) der Verordnung über die Bestätigung der Umstellungs-

rechnung und das Verfahren der Zuteilung und des Erwerbs von Ausgleichsforderungen vom 
7. Dezember 1994 in jeweils aktueller Fassung in auf den Inhaber lautende Schuldverschreibun-
gen umgewandelt wurden; 

 

(ii) die unter Punkt (a) bis (c) der vorstehenden Beschreibung der Überdeckungsanlagen genannten 
Anlagen sowie monetäre Forderungen gegen die Europäische Zentralbank, jede Zentralbank ei-
nes Mitgliedstaates der EU oder jedes andere geeignete Kreditinstitut (wie unter Punkt (d) der 
vorstehenden Beschreibung der Überdeckungsanlagen dargelegt); 

 

(iii) monetäre Forderungen aus Schuldverschreibungen, soweit diese Forderungen direkt erhoben 
werden gegen (a) inländische Regional- und Kommunalbehörden sowie Behörden und öffentliche 
Einrichtungen, für die eine Anstaltslast oder eine auf Gesetz beruhende Gewährträgerhaftung 
oder eine staatliche Refinanzierungsgarantie gilt oder die das gesetzliche Recht zur Erhebung 
von Gebühren, Umlagen oder anderen Abgaben innehaben; (b) andere Mitgliedstaaten der EU 
oder andere Vertragsstaaten des EWR und ihre jeweiligen Zentralbanken; (c) Regionalverwal-
tungen und Kommunalbehörden der vorstehend unter (iii) (b) genannten Staaten; (d) die Verei-
nigten Staaten von Amerika, Japan, die Schweiz und Kanada und ihre jeweiligen Zentralbanken, 
vorausgesetzt, die dem betreffenden Land gemäß Einschätzung der zuständigen Verwaltungs-
behörde anhand des von einer anerkannten internationalen Rating-Agentur erteilen Ratings zu-
gewiesene Risikogewichtung entspricht der Bonitätsstufe 1 (wie in Tabelle 1 in Anhang IV zur 
Richtlinie 2006/48/EG dargelegt); (e) Regionalverwaltungen und Kommunalregierungen der vor-
stehend unter (iii) (d) genannten Staaten, vorausgesetzt, sie werden von der betreffenden Ver-
waltungsbehörde mit dem jeweiligen Zentralstaat gleichgestellt oder ihnen wurde gemäß Tabelle 
3 in Anhang IV zur Richtlinie 2006/48/EG eine Risikogewichtung zugewiesen, die der Bonitätsstu-
fe 1 entspricht; (f) die Europäische Zentralbank, multilaterale Entwicklungsbanken und internatio-
nale Organisationen im Sinne des Anhangs VI Nr. 1, 4 und 5 zur Richtlinie 2006/48/EG; (g) öf-
fentliche Stellen eines Mitgliedstaates der EU oder eines anderen Vertragsstaates des EWR; (h) 
öffentliche Stellen im Sinne von Artikel 4 Nr. 18 der Richtlinie 2006/48/EG der vorstehend unter 
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(iii) (d) genannten Staaten, vorausgesetzt, sie erfüllen die vorstehend unter (iii) (e) genannten Vo-
raussetzungen; 

 

(iv) monetäre Forderungen aus Schuldverschreibungen, soweit diese Forderungen durch eine der 
vorstehend unter (iii) (a) bis (f) genannten Stellen oder durch eine Exportkreditversicherungs-
Agentur garantiert sind, bei der die von einer öffentlichen Stelle gemäß vorstehendem Punkt 
(iii) (g) zu erfüllenden Voraussetzungen vorliegen; 

 

(v) monetäre Forderungen aus Schuldverschreibungen, die begeben wurden von (a) Landesregie-
rungen, Zentralbanken, Regionalverwaltungen oder kommunalen Gebietskörperschaften der vor-
stehend unter (iii) (d) genannten Staaten; (b) öffentlichen Stellen der vorstehend unter (iii) (d) ge-
nannten Länder; (c) einer multilateralen Entwicklungsbank; oder (d) einer internationalen Organi-
sation, vorausgesetzt, der Schuldner war zum Zeitpunkt der Aufnahme der betreffenden Forde-
rung in den Deckungsstock der Bonitätsstufe 1 zugeordnet und gehört immer noch mindestens 
der Bonitätsstufe 2 an; 

 

(vi) monetäre Forderungen aus Schuldverschreibungen, soweit diese Forderungen durch eine der 
vorstehend unter (v) (a), (c) oder (d) genannten Einrichtungen garantiert sind, vorausgesetzt, der 
Garant war zum Zeitpunkt der Aufnahme der betreffenden Forderung in den Deckungsstock der 
Bonitätsstufe 1 zugeordnet und gehört immer noch mindestens der Bonitätsstufe 2 an; und 

 

(vii) Forderungen aus derivativen Geschäften gemäß Definition in § 4 (3) Satz 2 PfandBG, die unter 
anderem mit geeigneten Kreditinstituten, Finanzdienstleistern, Versicherungsunternehmen, einer 
zentralen Gegenpartei bei einer Börse, der deutschen Bundesregierung oder deutschen Bundes-
ländern abgeschlossen wurden, soweit sichergestellt ist, dass die Ansprüche der Pfandbriefbank 
aus den standardisierten Rahmenverträgen im Falle der Insolvenz der Pfandbriefbank oder eines 
Deckungsstocks nicht geschmälert werden können. Der im Deckungsstock enthaltene Teil der 
Forderungen der Pfandbriefbank aus derivativen Geschäften, bezogen auf den Gesamtbetrag der 
Deckungsmasse, sowie die Verbindlichkeiten der Pfandbriefbank aus derivativen Geschäften, 
bezogen auf den Gesamtbetrag der ausstehenden Hypothekenpfandbriefe zuzüglich der Verbind-
lichkeiten aus derivativen Geschäften, darf nicht mehr als 12 Prozent betragen. 

 
Deckungsstock für öffentlich-rechtliche Pfandbriefe 
 
Der Deckungsstock für öffentlich-rechtliche Pfandbriefe umfasst unter anderem (vorausgesetzt, dass 
nicht gegen bestimmte Schwellenwerte verstoßen wird und dass in Bezug auf einige der nachstehend 
genannten Werte bestimmte andere Voraussetzungen erfüllt sind):  
 
(i) monetäre Forderungen aus der Gewährung von Darlehen oder Emission von Schuldverschrei-

bungen oder aus vergleichbaren Rechtsgeschäften, soweit diese Forderungen direkt gegen eine 
der vorstehend unter Punkt (iii) bis (iv) unter der Überschrift „Deckungsstock für Hypotheken-
pfandbriefe“ genannten Stellen erhoben werden; 

 

(ii) Ausgleichsforderungen (wie vorstehend unter Punkt (i) unter der Überschrift „Deckungsstock für 
Hypothekenpfandbriefe“ beschrieben); 

 

(iii) monetäre Forderungen gegen geeignete Kreditinstitute im Sinne von § 4 (1) Satz 2 Nr. 3 
PfandBG; und 

 

(iv) Forderungen aus derivativen Transaktionen (wie vorstehend unter Punkt (vii) unter der Über-
schrift „Deckungsstock für Hypothekenpfandbriefe“ beschrieben), vorausgesetzt, der im De-
ckungsstock enthaltene Teil der Forderungen der Pfandbriefbank aus derivativen Geschäften, 
bezogen auf den Gesamtbetrag der Deckungsmasse, sowie die Verbindlichkeiten der Pfandbrief-
bank aus derivativen Geschäften, bezogen auf den Gesamtbetrag der ausstehenden Hypothe-
kenpfandbriefe zuzüglich der Verbindlichkeiten aus derivativen Geschäften, beträgt nicht mehr 
als 12 Prozent. 

 
Deckungsstock für Schiffspfandbriefe 
 
Im Fall von Schiffpfandbriefen umfasst der jeweilige Deckungsstock unter anderem durch Schiffshypo-
theken besicherte Darlehen (oder Teile davon). Nur Darlehen oder Teile davon, deren Beleihungsquo-
te (bezogen auf die zugrundeliegenden Vermögenswerte) sich auf nicht mehr als 60 Prozent des Wer-
tes der zugrundeliegenden Schiffe (der „Schiffsbeleihungswert”) oder der im Bau befindlichen Schif-
fe beläuft, dürfen in den Deckungsstock einbezogen werden. Die Bewertung, auf deren Grundlage der 
Schiffsbeleihungswert ermittelt wird, muss von einem Sachverständigen durchgeführt werden, die 
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nicht bei der Darlehensentscheidung mitwirkt und über die notwendige berufliche Erfahrung sowie 
Kenntnisse verfügt, um den Schiffsbeleihungswert einschätzen zu können.  
 
Das zugrundeliegende Schiff oder das im Bau befindliche Schiff muss in einem öffentlichen Register 
eingetragen sein.  
 
Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, kann der Deckungsstock für Schiffspfandbriefe auch Dar-
lehen umfassen, die durch Schiffe oder im Bau befindliche Schiffe besichert sind, die im Ausland re-
gistriert sind.  
 
Daneben kann der Deckungsstock für Schiffspfandbriefe unter anderem Folgendes umfassen (vo-
rausgesetzt, dass nicht gegen bestimmte Schwellenwerte verstoßen wird und dass in Bezug auf eini-
ge der nachstehend genannten Werte bestimmte andere Voraussetzungen erfüllt sind):  
 
(i) bestimmte durch Schiffshypotheken besicherte Schuldversprechen oder Schuldanerkenntnisse 

im Sinne von §§ 780 und 781 BGB;  
 

(ii) Ausgleichsforderungen (wie vorstehend unter Punkt (i) unter der Überschrift „Deckungsstock für 
Hypothekenpfandbriefe“ beschrieben); 

 

(iii) die unter Punkt (a) bis (c) der vorstehenden Beschreibung der Überdeckungsanlagen genannten 
Anlagen sowie monetäre Forderungen gegen die Europäische Zentralbank, jede Zentralbank ei-
nes Mitgliedstaates der EU oder jedes andere geeignete Kreditinstitut (wie unter Punkt (d) der 
vorstehenden Beschreibung der Überdeckungsanlagen dargelegt);  

 

(iv)  die vorstehend unter (iii) bis (iv) unter der Überschrift „Deckungsstock für Hypothekenpfandbriefe“ 
genannten monetären Forderungen; und 

 

(v)  Forderungen aus derivativen Transaktionen (wie vorstehend unter Punkt (vii) unter der Über-
schrift „Deckungsstock für Hypothekenpfandbriefe“ beschrieben), vorausgesetzt, der im De-
ckungsstock enthaltene Teil der Forderungen der Pfandbriefbank aus derivativen Geschäften, 
bezogen auf den Gesamtbetrag der Deckungsmasse, sowie die Verbindlichkeiten der Pfandbrief-
bank aus derivativen Geschäften, bezogen auf den Gesamtbetrag der ausstehenden Schiffs-
pfandbriefe zuzüglich der Verbindlichkeiten aus derivativen Geschäften, beträgt nicht mehr als 12 
Prozent.  

 
Deckungsstock für Flugzeugpfandbriefe 

 
Im Fall von Flugzeugpfandbriefen umfasst der jeweilige Deckungsstock unter anderem Darlehen, die 
mit Registerpfandrechten gemäß § 1 des Gesetzes über Rechte an Luftfahrzeugen besichert sind. Nur 
Darlehen oder Teile davon, deren Beleihungsquote (bezogen auf die zugrundeliegenden Vermögens-
werte) sich auf nicht mehr als 60 Prozent des Wertes der zugrundeliegenden Flugzeuge (der „Flug-
zeugbeleihungswert”) beläuft, dürfen in den Deckungsstock einbezogen werden. Die Bewertung, auf 
deren Grundlage der Flugzeugbeleihungswert ermittelt wird, muss von einem Sachverständigen 
durchgeführt werden, die nicht bei der Darlehensentscheidung mitwirkt und über die notwendige be-
rufliche Erfahrung sowie Kenntnisse verfügt, um den Flugzeugbeleihungswert einschätzen zu können.  
 
Bei dem zugrundliegenden Flugzeug muss es sich um ein Luftfahrzeug im Sinne von § 1 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 des Luftverkehrsgesetzes handeln, das in einem öffentlichen Register eingetragen ist.  
 
Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, kann der Deckungsstock für Flugzeugpfandbriefe auch 
Darlehen umfassen, die durch Flugzeuge besichert sind, die im Ausland registriert sind.  
 
Daneben kann der Deckungsstock für Flugzeugpfandbriefe unter anderem Folgendes umfassen (vo-
rausgesetzt, dass nicht gegen bestimmte Schwellenwerte verstoßen wird und dass in Bezug auf eini-
ge der nachstehend genannten Werte bestimmte andere Voraussetzungen erfüllt sind):  
 
(i) bestimmte durch Registerpfandrechte besicherte Schuldversprechen oder Schuldanerkenntnisse 

im Sinne von §§ 780 und 781 BGB;  
 

(ii) Ausgleichsforderungen (wie vorstehend unter Punkt (i) unter der Überschrift „Deckungsstock für 
Hypothekenpfandbriefe“ beschrieben); 
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(iii) die unter Punkt (a) bis (c) der vorstehenden Beschreibung der Überdeckungsanlagen genannten 
Anlagen sowie monetäre Forderungen gegen die Europäische Zentralbank, jede Zentralbank ei-
nes Mitgliedstaates der EU oder jedes andere geeignete Kreditinstitut (wie unter Punkt (d) der 
vorstehenden Beschreibung der Überdeckungsanlagen dargelegt);  

 

(iv)  die vorstehend unter (iii) bis (iv) unter der Überschrift „Deckungsstock für Hypothekenpfandbriefe“ 
genannten monetären Forderungen; und 

 

(v)  Forderungen aus derivativen Transaktionen (wie vorstehend unter Punkt (vii) unter der Über-
schrift „Deckungsstock für Hypothekenpfandbriefe“ beschrieben), vorausgesetzt, der im De-
ckungsstock enthaltene Teil der Forderungen der Pfandbriefbank aus derivativen Geschäften, 
bezogen auf den Gesamtbetrag der Deckungsmasse, sowie die Verbindlichkeiten der Pfandbrief-
bank aus derivativen Geschäften, bezogen auf den Gesamtbetrag der ausstehenden Flugzeug-
pfandbriefe zuzüglich der Verbindlichkeiten aus derivativen Geschäften, beträgt nicht mehr als 12 
Prozent.  

 
Insolvenzverfahren 

 
Im PfandBG sind außerdem die Regelungen festgelegt, die im Falle der Insolvenz einer Pfandbrief-
bank anwendbar sind. Aufgrund dieser Regelungen sind im Falle der Insolvenz einer Pfandbriefbank 
mit ausstehenden Pfandbriefen ein oder zwei Sachwalter zu bestellen. Der Deckungsstock wird aus-
schließlich zugunsten der Inhaber der Pfandbriefe durch den Sachwalter getrennt von der allgemeinen 
Insolvenzmasse der Pfandbriefbank verwaltet. 
 
Der Sachwalter wird auf Aufforderung durch die BaFin vor oder nach Einleitung des Insolvenzverfah-
rens durch das am Sitz der Pfandbriefbank zuständige Gericht bestellt. Der Sachwalter unterliegt der 
Aufsicht durch das Gericht und die BaFin, insoweit als die BaFin das Gericht auffordern kann, den 
Sachwalter aus wichtigem Grund abzuberufen. Falls über eine Pfandbriefbank das Insolvenzverfahren 
eröffnet wird, übernimmt der Sachwalter die Verwaltung und Betreuung des Deckungsstocks (ein-
schließlich der Vollmacht zur Veräußerung der Vermögenswerte im Deckungsstock). Der Sachwalter 
erhält alle Zahlungen auf die Vermögenswerte des Deckungsstocks (Zins- und Kapitalzahlungen) und 
ist verpflichtet, den Deckungsstock abzuwickeln und die vollständige Befriedigung der Inhaber der 
Pfandbriefe sicherzustellen. Nur im Falle einer offensichtlichen Übersicherung im Deckungsstock (ein-
schließlich der sichernden Überdeckung) und falls Vermögenswerte nicht der Verwaltung durch den 
Treuhänder unterstehen, kann der Insolvenzverwalter verlangen, dass der Sachwalter eine Übertra-
gung die Vermögenswerte von jeweiligen Deckungsstock auf die Insolvenzmasse der Pfandbriefbank 
vornimmt. Die Deckungsmasse, die nach (i) vollständiger Befriedigung der Inhaber der Pfandbriefe 
und (ii) Zahlung der Kosten der Verwaltung des Deckungsstocks durch den Sachwalter verbleibt, ist in 
die Insolvenzmasse der Pfandbriefbank zu überführen. 
 
Mit schriftlicher Zustimmung der BaFin kann der Sachwalter des Weiteren alle Pfandbriefverbindlich-
keiten oder einen Teil von ihnen und die entsprechende Deckungsmasse auf eine andere Pfandbrief-
bank übertragen. Im Falle einer Teilübertragung der Deckungsmasse muss der Teil der bei der insol-
venten Pfandbriefbank verbleibenden Deckungsmasse den Bestimmungen über die Deckung von 
Pfandbriefen entsprechen. 
 
Nach dem PfandBG ist der Deckungsstock im Falle einer Insolvenz der Pfandbriefbank nicht Teil der 
Insolvenzmasse der Pfandbriefbank, so dass eine solche Insolvenz nicht automatisch eine Insolvenz 
der im Deckungsstock enthaltenen Vermögenswerte auslöst. Die BaFin würde nur ein separates In-
solvenzverfahren gegen den betreffenden Deckungsstock einleiten, wenn der betreffende Deckungs-
stock insolvent wäre, was aufgrund der folgenden Umstände der Fall sein könnte: (i) der Deckungs-
stock kann die Verpflichtungen aus den gegen diesen Deckungsstock ausgegebenen Pfandbriefen 
nicht erfüllen (Zahlungsunfähigkeit); oder (ii) ein Überschuss der Verpflichtungen aus den gegen die-
sen Deckungsstock ausgegebenen Pfandbriefen über die Vermögenswerte des Deckungsstocks 
(Überschuldung). In beiden Fällen hätten die Inhaber der Pfandbriefe den Erstanspruch auf die im 
jeweiligen Deckungsstock enthaltenen Vermögenswerte. Ihr Vorzugsrecht würde auch die auf die 
Pfandbriefe nach Beginn des Insolvenzverfahrens aufgelaufenen Zinsen umfassen. Darüber hinaus 
hätten die Inhaber der Pfandbriefe, jedoch nur soweit ihnen ein Verlust entstanden ist, ein Rückgriffs-
recht auf die nicht im jeweiligen Deckungsstock enthaltenen Vermögenswerte der insolventen Pfand-
briefbank. Bezüglich dieser Vermögenswerte würden die Inhaber der Pfandbriefe mit anderen unbesi-
cherten und nicht-nachrangigen Gläubigern der insolventen Pfandbriefbank im gleichen Rang stehen.  
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Jumbo-Pfandbriefe 
 
Da Jumbo-Pfandbriefe denselben Gesetzen unterliegen wie Pfandbriefe, können sie keiner anderen 
Klasse von Vermögenswerten zugeordnet werden. Um jedoch die Liquidität im Pfandbriefmarkt zu 
erhöhen, haben verschiedene Pfandbriefbanken sich auf bestimmte Mindeststandards für Jumbo-
Pfandbriefe (die „Mindeststandards“) geeinigt, die auf solche als Jumbo-Pfandbriefe ausgegebene 
Pfandbriefe anwendbar sind. Bei diesen Mindeststandards handelt es sich nicht um gesetzliche Best-
immungen. Sie sind vielmehr als eine freiwillige Einschränkung der Möglichkeiten der Emittenten bei 
der Strukturierung von Pfandbriefen anzusehen. Eine nicht erschöpfende Übersicht über die Mindest-
standards ist nachstehend wiedergegeben: 
 
(i) Der Mindestnennbetrag für Jumbo-Pfandbriefe beläuft sich auf EUR 1.000.000.000. 
 

(ii) Jumbo-Pfandbriefe müssen innerhalb von 30 Kalendertagen nach ihrem Ausgabedatum in einem 
regulierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt sein. 

 

(iii) Die Syndikatsbanken werden als Marketmaker tätig; neben ihrem eigenen System verpflichten 
sie sich, auf entsprechende Anfrage Kurse zu stellen und auf Anfrage von Anlegern Geld- und 
Briefkurse über eine elektronische Handelsplattform sowie im Telefonhandel zu stellen. 

 

(iv) Die Syndikatsbanken verpflichten sich, täglich für jeden ausstehenden Jumbo-Pfandbrief (mit 
einer Restlaufzeit von 24 Monaten oder mehr) den Renditeaufschlag zur Swapkurve (Asset Swap 
Spread) bekanntzugeben. Die durchschnittlichen Spreads, die für jeden Jumbo-Pfandbrief nach 
einem festgelegten Verfahren ermittelt werden, werden auf der Website des Verbands Deutscher 
Pfandbriefbanken (www.pfandbrief.de) veröffentlicht. 

 
 

(v) Jumbo-Pfandbriefe müssen als Festzinspapiere mit jährlich nachträglich zahlbaren Zinsen und 
Rückzahlung in einem Betrag bei Endfälligkeit begeben werden. 

 

(vi) Ein Emittent von Jumbo-Pfandbriefen kann diese zu Tilgungszwecken oder zwecks Verwaltung 
durch den Treuhänder zurückkaufen. Nach dem Rückkauf von Jumbo-Pfandbriefen durch den 
betreffenden Emittenten darf der verbleibende ausstehende Gesamtnennbetrag dieser Jumbo-
Pfandbriefe einen Betrag von EUR 1.000.000.000 nicht unterschreiten. Der betreffende Emittent 
muss jeden Rückkauf und dessen voraussichtliches Volumen sowie den vorgesehenen Rück-
kaufpreis mindestens 3 Bankarbeitstage im Voraus öffentlich bekanntgeben und eine umfassen-
de Transparenz im Markt sicherstellen. Nach jedem Rückkauf der von ihm begebenen Jumbo-
Pfandbriefe darf der betreffende Emittent die zurückgekauften Jumbo-Pfandbriefe erst nach Ab-
lauf eines Jahres wieder aufstocken.  

 
Wenn einer der Mindeststandards nicht mehr erfüllt ist, verlieren die Jumbo-Pfandbriefe ihren Status 
als solche. 
 
Die Mindeststandards werden durch die Wohlverhaltensregeln für Emittentin und Syndikatsbanken (die 
„Wohlverhaltensregeln“) ergänzt, die keine gesetzlichen Regelungen beinhalten.  

 

 

http://www.pfandbrief.de/
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VIII. BESTEUERUNG  
 
Der nachfolgende Text ist eine allgemeine Darstellung bestimmter Überlegungen zur Besteuerung in 
Deutschland von Kapital- und Zinszahlungen auf die Schuldverschreibungen, die nicht den Anspruch 
erhebt, eine vollständige Analyse aller steuerlichen Überlegungen hinsichtlich der Schuldverschrei-
bungen zu umfassen, und keine sonstigen steuerlichen Aspekte des Erwerbs, Besitzes oder der Ver-
äußerung der Schuldverschreibungen berücksichtigt. Sie bezieht sich nur auf Personen, die uneinge-
schränkte wirtschaftliche Eigentümer der Schuldverschreibungen sind, und könnte auf bestimmte Ar-
ten von Inhabern nicht anwendbar sein. Darüber hinaus finden diese Ausführungen keine Anwendung, 
soweit Zinsen auf die Schuldverschreibungen für steuerliche Zwecke als Einkünfte einer anderen Per-
son anzusehen sind. Potentiellen Anlegern der Schuldverschreibungen sollte bewusst sein, dass die 
in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen wiedergegebenen spezifischen Emissionsbedingungen 
einer Emission von Schuldverschreibungen sich auf die steuerliche Behandlung dieser oder einer 
anderen Tranche von Schuldverschreibungen auswirken können. Diese Zusammenfassung basiert 
auf den zum Datum dieses Basisprospekts geltenden und angewandten Gesetzen und unterliegt Än-
derungen von Gesetzen, Gerichtsurteilen oder der Verwaltungspraxis, die – auch rückwirkend - nach 
diesem Datum in Kraft treten. Das Folgende versteht sich als allgemeiner Leitfaden und ist mit ent-
sprechender Vorsicht anzuwenden. 
 
Die Besteuerung und ihre Auswirkungen hängen von den persönlichen Umständen eines Steuerzah-
lers ab. Potentiellen Anlegern von Schuldverschreibungen wird geraten, ihre Steuerberater zu den 
steuerlichen Konsequenzen eines solchen Kaufs in ihrer besonderen Situation nach dem Steuerrecht 
des Landes, in dem sie für Steuerzwecke ansässig sind, sowie nach dem Steuerrecht der Bundesre-
publik Deutschland zu konsultieren. 
 
Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für einen Steuereinbehalt an der Quelle (Quellen- bzw. 
Kapitalertragsteuer). 
 

1. Besteuerung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
 
Die folgenden Absätze finden auf in Deutschland ansässige Personen Anwendung, d.h. Personen, 
deren Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthaltsort, rechtlicher Sitz oder tatsächlicher Verwaltungssitz bzw. 
Ort der Geschäftsleitung sich in Deutschland befindet. 
 
a) Steuerinländer 
 
aa) Besteuerung von Zinserträgen und Veräußerungsgewinnen  
 
- Im Privatvermögen gehaltene Schuldverschreibungen  
 
Private Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen der Abgeltungssteuer, die ab 1. Januar 2009 an-
wendbar ist. Solche Einkünfte aus Kapitalvermögen umfassen unter anderem alle Zinserträge, ein-
schließlich gegebenenfalls bis zum Datum der Veräußerung einer Schuldverschreibung aufgelaufener 
und separat gutgeschriebener Zinsen („Stückzinsen“) sowie – ungeachtet einer Haltefrist – Gewinne 
aus der Veräußerung, Tilgung, Rückzahlung oder Abtretung von Schuldverschreibungen. Die verdeck-
te Einlage von Schuldverschreibungen in eine Kapitalgesellschaft gilt ebenfalls als Veräußerung. Der 
steuerpflichtige Veräußerungsgewinn ist die Differenz zwischen dem Erlös aus der Veräußerung, Til-
gung, Rückzahlung oder Abtretung einerseits und den direkten Anschaffungs- und Veräußerungskos-
ten (einschließlich an Banken für die Verwaltung eines Wertpapierdepots oder von Vermögenswerten 
zahlbarer Pauschalvergütungen, soweit dokumentiert ist, dass sie die Transaktionskosten und keine 
laufenden Verwaltungskosten abdecken und weiteren Anforderungen unterliegen) andererseits. So-
weit Schuldverschreibungen in anderer Währung als Euro ausgegeben werden, werden Zinserträge 
bzw. der Veräußerungserlös und die Anschaffungskosten jeweils anhand der Wechselkurse zum je-
weiligen Datum in Euro umgerechnet, so dass Währungsgewinne oder -verluste bei der Ermittlung der 
steuerpflichtigen Einkünfte ebenfalls berücksichtigt werden. 
 
Werbungskosten sind nicht abzugsfähig, jedoch wird für alle Einkünfte aus Kapitalvermögen ein Spa-
rer-Pauschbetrag von bis zu EUR 801 gewährt (bis zu EUR 1.602 bei gemeinsam veranlagten Ehe-
paaren). 
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Nach dem Erwerb von im Privatvermögen gehaltenen Schuldverschreibungen gezahlte Stückzinsen 
können zu negativen Einkünften aus Kapitalvermögen führen. Solche negativen Einkünfte und Verlus-
te aus Kapitalvermögen können nur mit Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden. In einem 
Jahr nicht verrechnete Verluste können auf künftige Jahre vorgetragen und dort von den Einkünften 
aus Kapitalvermögen abgezogen werden.  
 
Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen der deutschen Einkommensteuer mit einem gesonderten 
Steuertarif von 25 Prozent (sog. Abgeltungssteuer) zuzüglich Solidaritätszuschlag darauf in Höhe von 
5,5 Prozent, was einen Steuersatz von 26,375 Prozent gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer (auf 
die in dieser Zusammenfassung grundsätzlich nicht weiter eingegangen wird) ergibt. In der Regel wird 
die Steuer auf Kapitalerträge in Form einer Quellensteuer (Kapitalertragsteuer) einbehalten und abge-
führt, mit der die persönliche Einkommensteuerschuld abgegolten ist. In Fällen, in denen keine Quel-
lensteuer einbehalten wurde (zum Beispiel, wenn die Schuldverschreibungen im Ausland verwahrt 
wurden), sind die betreffenden Einkünfte in der persönlichen Einkommensteuererklärung anzugeben 
und die Einkommensteuer wird auf die Bruttoeinkünfte aus Kapitalvermögen mit dem gesonderten 
Steuertarif von 25 Prozent zzgl. darauf anfallenden Solidaritätszuschlags in Höhe von 5,5 Prozent und 
ggf. Kirchensteuer veranlagt. Eine Berücksichtigung von Einkünften aus Kapitalvermögen im Rahmen 
der Steuerveranlagung kann beantragt werden, um etwa Verluste aus Kapitalvermögen abzusetzen 
oder den Sparer-Pauschbetrag zu nutzen, soweit dies beim Einbehalt der Quellensteuer nicht berück-
sichtigt wurde. Zudem kann auch eine Veranlagung zu den auf den jeweiligen Steuerzahler anwend-
baren progressiven persönlichen Steuersätzen beantragt werden, sofern dies zu einer niedrigeren 
Steuerbelastung führen würde (so genannte Günstigerprüfung).  
 
Das Bundesfinanzministerium vertritt in seinem Schreiben vom 9. Oktober 2012 (IV C 1 – S 
2252/10/10013) die umstrittene Auffassung, dass ein Forderungsausfall oder Forderungsverzicht nicht 
als Veräußerung anzusehen ist, so dass entsprechende Verluste steuerlich nicht abziehbar wären. 
Zudem liegt nach Ansicht des Bundesfinanzministeriums keine Veräußerung einer Kapitalforderung 
vor (und folglich wäre ein Veräußerungsverlust steuerlich nicht abziehbar), wenn der Veräußerungs-
preis die tatsächlichen Transaktionskosten nicht übersteigt (vgl. ebenfalls Schreiben vom 9. Oktober 
2012). 
 
- Im Betriebsvermögen gehaltene Schuldverschreibungen 
 
Soweit Schuldverschreibungen im Betriebsvermögen gehalten werden, werden hieraus erzielte Ein-
künfte als Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, gewerbliche Einkünfte bzw. Einkünfte aus selb-
ständiger Arbeit besteuert. Das Abgeltungssteuersystem findet grundsätzlich keine Anwendung (zu 
Ausnahmen beim Kapitalertragsteuereinbehalt siehe unten „bb) Quellensteuer“). 
 
Soweit Schuldverschreibungen von natürlichen Personen gehalten werden, unterliegen die Einkünfte 
der Einkommensteuer mit den progressiven persönlichen Steuersätzen von bis zu 45 Prozent (zuzüg-
lich 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). Darüber hinaus unterliegen die Einkünf-
te – soweit es sich um gewerbliche Einkünfte handelt – der Gewerbesteuer (die Gewerbesteuersätze 
liegen in der Regel zwischen ca. 10 und 17 Prozent, je nach Gewerbesteuerhebesatz der betroffenen 
Gemeinde). Die Gewerbesteuer kann grundsätzlich (teilweise) in einem Pauschalverfahren gegen die 
Einkommensteuer angerechnet werden. 
 
Handelt es sich bei dem Inhaber einer Schuldverschreibung um eine Kapitalgesellschaft, unterliegen 
die Einkünfte der Körperschaftsteuer in Höhe von 15 Prozent zuzüglich 5,5 Prozent Solidaritätszu-
schlag und der Gewerbesteuer zu den vorgenannten Sätzen. 
 
Wenn eine Schuldverschreibung von einer Personengesellschaft gehalten wird, werden die daraus 
erzielten Einkünfte direkt den Gesellschaftern zugerechnet. Je nachdem, ob sie natürliche Personen 
oder Körperschaften sind, unterliegen die Einkünfte auf der Ebene der Gesellschafter der Einkom-
mensteuer (zzgl. 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) oder der Körperschaftsteu-
er (zzgl. 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag). Des Weiteren unterliegen die Einkünfte – soweit es sich 
um gewerbliche Einkünfte handelt – auf Ebene der Personengesellschaft der Gewerbesteuer mit den 
vorgenannten Sätzen. Bei Gesellschaftern, die natürliche Personen sind, kann die Gewerbesteuer 
grundsätzlich (teilweise) in einem Pauschalverfahren gegen die Einkommensteuer angerechnet wer-
den. 
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Verluste aus der Veräußerung, Tilgung, Rückzahlung oder Abtretung der Schuldverschreibungen 
werden steuerlich grundsätzlich berücksichtigt; etwas anderes kann gelten, wenn bestimmte (z.B. 
indexbezogene) Schuldverschreibungen als Finanzderivate zu qualifizieren wären. 
 
 
bb) Quellensteuer 
 
Grundsätzlich wird die deutsche Einkommensteuer im Wege des Steuerabzugs auf Kapitalerträge als 
Quellensteuer (Kapitalertragsteuer) mit einem Einheitssatz von 25 Prozent erhoben (in jedem Fall 
zuzüglich 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag darauf und ggf. Kirchensteuer). Ein deutsches Kredit- oder 
Finanzdienstleistungsinstitut, eine deutsche Niederlassung eines ausländischen Kredit- oder Finanz-
dienstleistungsinstituts, eine deutsche Wertpapierhandelsbank oder ein deutsches Wertpapierunter-
nehmen, welches die Schuldverschreibungen verwahrt oder verwaltet und die Kapitalerträge auszahlt 
oder gutschreibt (jeweils eine „Deutsche Auszahlende Stelle“), ist grundsätzlich verpflichtet, Quel-
lensteuer einzubehalten und an die deutschen Steuerbehörden für Rechnung des Inhabers der 
Schuldverschreibung abzuführen. 
 
Soweit Schuldverschreibungen in einem Wertpapierdepot gehalten werden, das der Inhaber der 
Schuldverschreibungen bei einer Deutschen Auszahlenden Stelle unterhält, wird Quellensteuer auf 
die Bruttozinszahlungen erhoben. Falls die Veräußerung, Tilgung, Rückzahlung oder Abtretung einer 
Schuldverschreibung durch eine Deutsche Auszahlende Stelle erfolgt oder von einer die Veräuße-
rung, Tilgung, Rückzahlung oder Abtretung durchführenden Deutschen Auszahlenden Stelle in Auf-
trag gegeben wird, so wird Quellensteuer auf den Veräußerungsgewinn aus der Transaktion erhoben. 
Soweit die Schuldverschreibungen nicht seit dem Erwerbszeitpunkt in einem Depotkonto bei einer 
Deutschen Auszahlenden Stelle gehalten wurden, findet bei Veräußerung, Tilgung, Rückzahlung oder 
Abtretung die Quellensteuer auf 30 Prozent der Veräußerungserlöse Anwendung (Ersatzbemes-
sungsgrundlage). Eine Ausnahme gilt für den Fall, dass die Schuldverschreibungen zuvor von einem 
ausländischen Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz innerhalb der EU oder des Europäi-
schen Wirtschaftsraums verwahrt wurden und der Inhaber der Schuldverschreibungen einen Nach-
weis über die tatsächlichen Anschaffungskosten durch Vorlage einer Bescheinigung dieses ausländi-
schen Instituts erbringt. Bei der Berechnung der Bemessungsgrundlage für die Quellensteuer berück-
sichtigt die Deutsche Auszahlende Stelle (jeweils auf Basis einer privaten Kapitalanlage) die vom Er-
werber der Schuldverschreibungen gezahlten Stückzinsen als sonstige Verluste und verrechnet diese, 
ebenso wie Verluste aus der Veräußerung von Kapitalanlagen (mit Ausnahme von Aktien), nach ei-
nem besonderen Verfahren mit positiven Kapitalerträgen. Falls hierbei Verluste nicht in voller Höhe 
mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden können, stellt die Deutsche Auszah-
lende Stelle auf Anfrage eine Bescheinigung aus, aus der sich die Verluste ergeben, die dann im Ver-
anlagungsverfahren verrechnet oder vorgetragen werden können. Diese Anfrage muss bei der Deut-
schen Auszahlenden Stelle bis zum 15. Dezember des jeweils laufenden Jahres eingehen und ist 
unwiderruflich.  
 
Fließen die Kapitalerträge nach dem 31. Dezember 2014 zu, wird ggf. anfallende Kirchensteuer im 
Rahmen eines automatisierten Abzugsverfahrens grundsätzlich als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer 
(Abgeltungsteuer) erhoben, es sei denn, der Privatanleger beantragt nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck schriftlich beim Bundeszentralamt für Steuern, dass der automatisierte Datenabruf seiner 
rechtlichen Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft bis auf schriftlichen Wi-
derruf unterbleibt (sog. Sperrvermerk). 
 
Bei natürlichen Personen, die die Schuldverschreibungen im Privatvermögen halten wird im Allgemei-
nen keine Quellensteuer erhoben, wenn der Inhaber der Schuldverschreibungen bei der Deutschen 
Auszahlungsstelle einen Freistellungsauftrag einreicht, jedoch nur insoweit, als die aus den Schuld-
verschreibungen erzielten Zinserträge zusammen mit den sonstigen Einkünften aus Kapitalvermögen 
nicht den im Freistellungsauftrag angegebenen Freibetrag übersteigen. Gleichermaßen erfolgt kein 
Quellensteuerabzug, wenn der Inhaber der Schuldverschreibungen der Deutschen Auszahlungsstelle 
eine Nichtveranlagungsbescheinigung des zuständigen Finanzamts vorgelegt hat. 
 
Soweit Schuldverschreibungen im Privatvermögen gehalten werden, ist die persönliche Einkommen-
steuerschuld grundsätzlich durch den Steuereinbehalt abgegolten. In den vorstehend beschriebenen 
Fällen kann eine Steuerveranlagung beantragt werden. Im Veranlagungsfall und in Fällen, in denen 
die Schuldverschreibungen im Betriebsvermögen gehalten werden oder anderen Arten von Einkünften 
zuzurechnen sind, wird die Quellensteuer gegen die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerschuld des 
Inhabers der Schuldverschreibungen angerechnet oder erstattet. 
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Kein Abzug oder Einbehalt von Quellensteuer ist in der Regel erforderlich, wenn der Inhaber der 
Schuldverschreibungen eine deutsche Niederlassung einer deutschen oder ausländischen Bank oder 
eines deutschen oder ausländischen Finanzdienstleistungsinstituts oder eine deutsche Kapitalverwal-
tungsgesellschaft ist. 
 
Steuern auf Gewinne aus der Veräußerung von Schuldverschreibungen, die von einer in Deutschland 
unbeschränkt steuerpflichtigen und nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Körperschaft, Perso-
nenvereinigung oder Vermögensmasse erzielt werden, bei der es sich weder um eine deutsche Nie-
derlassung einer deutschen oder ausländischen Bank oder eines deutschen oder ausländischen Fi-
nanzdienstleistungsinstituts noch um eine deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft handelt, werden 
nicht an der Quelle erhoben. Bei bestimmten Arten von Kapitalgesellschaften findet dies nur Anwen-
dung, soweit sie in Form einer Bescheinigung des zuständigen Finanzamtes den Nachweis erbringen, 
dass sie in diese Gruppe von Steuerzahlern fallen. 
 
Soweit die Gewinne aus der Veräußerung von Schuldverschreibungen unter die Betriebseinnahmen 
eines inländischen Betriebs fallen und der Alleininhaber gegenüber der Deutschen Auszahlenden 
Stelle auf dem amtlich vorgeschriebenen Vordruck erklärt, dass dies der Fall ist, ist die Deutsche Aus-
zahlende Stelle nicht zum Quellensteuerabzug verpflichtet. 
 
b) Steuerausländer 
 
aa) Besteuerung von Zinserträgen und Veräußerungsgewinnen 
 
Einkünfte aus Kapitalvermögen (einschließlich Zinsen, Stückzinsen und Veräußerungsgewinnen) un-
terliegen nicht der deutschen Besteuerung, es sei denn, (i) die Schuldverschreibungen sind Teil des 
Betriebsvermögens einer durch den Inhaber der Schuldverschreibungen in Deutschland unterhaltenen 
Betriebsstätte (einschließlich eines ständigen Vertreters) oder festen Einrichtung; oder (ii) die Erträge 
stellen anderweitig aus Deutschland stammende Einkünfte dar, die eine beschränkte Steuerpflicht in 
Deutschland begründen (wie zum Beispiel Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung bestimmter 
in Deutschland gelegener Immobilien oder die Besicherung der Forderung durch inländischen Grund-
besitz). In den Fällen (i) und (ii) findet ein ähnliches Verfahren Anwendung wie das vorstehend unter 
“Steuerinländer” erläuterte. 
 
bb) Quellensteuer 
 
Steuerausländer sind im Allgemeinen von der deutschen Quellensteuer auf Zinsen und dem darauf 
anfallenden Solidaritätszuschlag befreit. Soweit die Zinsen jedoch gemäß dem vorstehenden Absatz 
der deutschen Besteuerung unterliegen und die Schuldverschreibungen in einem Depotkonto bei ei-
ner Deutschen Auszahlenden Stelle gehalten werden, wird Quellensteuer erhoben, wie vorstehend 
unter “Steuerinländer“ ausgeführt. Die Quellensteuer kann ggf. auf Grundlage einer Steuerveranla-
gung oder eines anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommens erstattet werden. 
 
c) Erbschaft- und Schenkungsteuer 
 
Nach deutschem Recht fällt keine Erbschaft- oder Schenkungsteuer auf die Schuldverschreibungen 
an, wenn bei einer Erbschaft im Todesfall weder der Verstorbene noch der Begünstigte oder bei einer 
Schenkung unter Lebenden weder der Schenkende noch der Schenkungsempfänger seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort bzw. seinen Verwaltungs- oder Geschäftssitz in Deutschland hat 
und die Schuldverschreibungen keinem deutschen Gewerbe- oder Geschäftsbetrieb zuzurechnen 
sind, für den in Deutschland eine Betriebsstätte unterhalten wird oder ein ständiger Vertreter bestellt 
wurde. Ausnahmen von dieser Regel gelten zum Beispiel für bestimmte deutsche Staatsbürger, die 
früher einen Wohnsitz in Deutschland hatten. Anderenfalls könnte die Erbschaft- und Schenkungsteu-
er Anwendung finden. 
 
Erbschaft- oder Schenkungsteuer kann unter anderem – ohne Übertragung – in Abständen von 30 
Jahren anfallen, wenn die Schuldverschreibungen von einer die nötigen Voraussetzungen erfüllenden 
Stiftung oder einem Verein mit satzungsmäßigem Sitz oder Verwaltungssitz in Deutschland gehalten 
werden. 
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d) Sonstige Steuern 
 
In Deutschland sind im Zusammenhang mit der Emission, Lieferung oder Ausübung der Schuldver-
schreibungen keine Stempel-, Emissions-, Registrierungs- oder vergleichbare Steuern oder Abgaben 
zahlbar. Allerdings plant Deutschland mit anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union die Ein-
führung einer Finanztransaktionssteuer, wobei deren genaue Ausgestaltung und Einführungszeitpunkt 
(zumindest für Schuldverschreibungen) noch nicht feststeht. Sollte es zur Einführung der Steuer 
kommen, unterläge beispielsweise der Kauf und Verkauf von Schuldverschreibungen (im Sekundär-
markt) einer Steuer von mindestens 0,1 Prozent des Kaufpreises bzw. des Verkaufswertes. Derzeit 
wird in Deutschland keine Vermögensteuer erhoben. 
 

2. Besteuerung innerhalb des Großherzogtums Luxemburg 
 
Die nachfolgende Zusammenfassung ist allgemeiner Natur und ausschließlich für Orientierungszwe-
cke in diesem Basisprospekt wiedergegeben und erhebt nicht den Anspruch, eine umfassende Be-
schreibung aller steuerlichen Überlegungen, die für eine Entscheidung über den Kauf oder Verkauf 
der Schuldverschreibungen relevant sein können, zu umfassen. Sie basiert auf den derzeit in Luxem-
burg geltenden Gesetzen, Vorschriften sowie administrativen und gerichtlichen Auslegungen. Sie ist 
jedoch nicht als eine Rechts- oder Steuerberatung gedacht oder als eine solche auszulegen, noch soll 
sie alle Arten von Investoren erfassen. Potentielle Investoren in die Schuldverschreibungen sollten 
daher bezüglich der Auswirkungen nationaler, lokaler oder ausländischer Gesetze, denen Sie unter-
liegen könnten, einschließlich der Luxemburger Gesetze, ihre eigenen professionellen Berater konsul-
tieren. 
 
Potentiellen Investoren sollte bewusst sein, dass das nachstehend unter den jeweiligen Überschriften 
angewandte Ansässigkeitskonzept ausschließlich für Zwecke der Veranlagung der Luxemburger Ein-
kommensteuer und Vermögensteuer Anwendung findet. Jeder Verweis in vorliegendem Abschnitt auf 
Steuern, Abgaben oder sonstige Gebühren oder Einbehalte ähnlicher Art bezieht sich ausschließlich 
auf Luxemburger Steuerrecht und/oder Konzepte. Nehmen Sie bitte auch zur Kenntnis, dass ein Ver-
weis auf Luxemburger Einkommensteuer allgemein Körperschaftsteuern (impôt sur le revenu des 
collectivités), Gewerbesteuern (impôt commercial communal), einen Solidaritätszuschlag (contribution 
au fonds pour l'emploi) sowie Einkommensteuern natürlicher Personen (impôt sur le revenu) umfasst. 
Investoren können darüber hinaus einer Vermögensteuer (impôt sur la fortune) sowie anderen Gebüh-
ren, Abgaben oder Steuern unterliegen. Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer sowie der Solidaritätszu-
schlag gelten grundsätzlich für die meisten steuerlich in Luxemburg ansässigen Gesellschaften. Na-
türliche steuerpflichtige Personen unterliegen im Allgemeinen der persönlichen Einkommensteuer und 
dem Solidaritätszuschlag. Unter bestimmten Umständen, unter welchen eine natürliche steuerpflichti-
ge Person im Rahmen des Managements eines Gewerbe- oder Geschäftsbetriebs handelt, kann au-
ßerdem Gewerbesteuer anfallen. 
 
a) Quellensteuer 
 
aa) Nicht-gebietsansässige Inhaber von Schuldverschreibungen 
 
Nach dem derzeit geltenden allgemeinen Luxemburger Steuerrecht und vorbehaltlich der Gesetze 
vom 21. Juni 2005 in aktueller Fassung (die „Gesetze”) zur Umsetzung der Richtlinie 2003/48/EG des 
Rates vom 3. Juni 2003 zur Besteuerung von Zinserträgen (die „EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie“) 
und zur Ratifizierung der von Luxemburg und bestimmten abhängigen und assoziierten Gebieten be-
stimmter EU-Mitgliedstaaten unterzeichneten Verträge unterliegen Zahlungen von Kapital, Aufgeld 
oder Zinsen sowie aufgelaufene, aber noch nicht gezahlte Zinsen auf die Schuldverschreibungen nicht 
der Quellensteuer, noch ist eine Luxemburger Quellensteuer bei Rückzahlung oder Rückkauf von 
Schuldverschreibungen zahlbar, die von nicht-gebietsansässigen Inhabern gehalten werden. 
 
Nach Maßgabe der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie und der Gesetze ist eine in Luxemburg errichtete 
Zahlstelle (im Sinne der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie) seit 1. Juli 2005 verpflichtet, Steuern auf Zins- 
und sonstige vergleichbare Erträge (im Sinne der Gesetze), die sie an in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union ansässige natürliche Personen (bzw. unter bestimmten Umständen zu deren 
Gunsten) oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässige oder errichtete 
sonstige Einrichtungen („Sonstige Einrichtungen“) im Sinne von Artikel 4.2. der EU-
Zinsbesteuerungsrichtlinie (d.h. Einrichtungen ohne Rechtspersönlichkeit, deren Gewinne nicht nach 
den allgemeinen Regelungen der Unternehmensbesteuerung besteuert werden, bei denen es sich 



 

 

 143 

nicht um Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) handelt und die sich weder 
dafür entschieden haben, als solche eingestuft zu werden, noch gemäß der Richtlinie 85/611/EWG 
des Rates ersetzt durch die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2009/65/EG als 
solche anerkannt sind) auszahlt, einzubehalten, es sei denn der Begünstigte solcher Zahlungen von 
Zins- oder sonstigen Erträgen optiert für einen Informationsaustausch oder legt der in Luxemburg 
errichteten Zahlstelle eine bestimmte Steuerbescheinigung vor. Dasselbe Verfahren gilt für Zahlungen 
einer in Luxemburg errichteten Zahlstelle an natürliche Personen oder Sonstige Einrichtungen, die in 
bestimmten abhängigen oder assoziierten Gebieten ansässig sind (Jersey, Guernsey, Isle of Man, 
Montserrat, British Virgin Islands, Curaçao, Sint Maarten und Aruba). 
 
Der derzeitige Quellensteuersatz beträgt 35 Prozent. Die Verantwortung für den Einbehalt der Steuer 
liegt bei der in Luxemburg errichteten Zahlstelle. Das Quellensteuerverfahren gilt nur während eines 
Übergangszeitraums, dessen Beendigung vom Abschluss bestimmter Verträge zum Informationsaus-
tausch mit bestimmten anderen Ländern abhängt. 
 
Am 18. März 2014 hat die luxemburgische Regierung dem luxemburgischen Parlament einen Gesetz-
entwurf vorgelegt, mit dem das Quellensteuersystem abgeschafft und für alle ab dem 1. Januar 2015 
geleisteten Zinszahlungen (und ähnlichen Ertragszahlungen) die automatische Auskunftserteilung 
gemäß der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie eingeführt werden soll. 
 
Potentielle Investoren und Inhaber der Schuldverschreibungen werden darauf hingewiesen, dass der 
Rat der Europäischen Union Änderungen der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie verabschiedet hat, deren 
Umsetzung die Reichweite der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie abändern und ausdehnen wird insbe-
sondere auf (i) Zahlungen über bestimmte zwischengeschaltete Stellen (unabhängig davon, ob diese 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union errichtet sind) an in der Europäischen Union ansässige 
natürliche Personen als Endbegünstigte sowie (ii) eine breitere Palette von zinsähnlichen Erträgen 
(bezüglich weiterer Informationen wird auf den nachstehenden Abschnitt “EU-
Zinsbesteuerungsrichtlinie“ verwiesen). 
 
ab) Gebietsansässige Inhaber von Schuldverschreibungen 
 
Nach dem derzeit geltenden allgemeinen Luxemburger Steuerrecht und vorbehaltlich des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2005 in aktueller Fassung (das „Gesetz”), auf das im Folgenden Bezug genom-
men wird, unterliegen Zahlungen von Kapital, Aufgeld oder Zinsen an in Luxemburg ansässige Inha-
ber von Schuldverschreibungen sowie aufgelaufene, aber noch nicht gezahlte Zinsen auf die Schuld-
verschreibungen nicht der Quellensteuer, noch ist eine Luxemburger Quellensteuer bei Rückzahlung 
oder Rückkauf von Schuldverschreibungen zahlbar, die von gebietsansässigen Inhabern gehalten 
werden. 
 
Nach diesem Gesetz können Zahlungen von Zinsen oder ähnlichen Erträgen auf schuldrechtliche 
Wertpapiere, die durch eine in Luxemburg errichtete Zahlstelle (im Sinne des Gesetzes) an für Steu-
erzwecke in Luxemburg ansässige wirtschaftliche Eigentümer solcher Zahlungen, bei denen es sich 
um natürliche Personen handelt, (oder zu deren Gunsten) vorgenommen werden bzw. als vorgenom-
men gelten, einer Abgeltungssteuer in Höhe von 10 Prozent unterliegen. Diese Steuer wird in voller 
Höhe auf die Einkommensteuer angerechnet, soweit es sich bei dem wirtschaftlichen Eigentümer um 
eine natürliche Person handelt, die im Zusammenhang mit der Verwaltung ihres Privatvermögens 
handelt. Die Verantwortung für Einbehalt und Abführung der Steuer liegt bei der in Luxemburg errich-
teten Zahlstelle. 
 
Ein wirtschaftlicher Eigentümer von Zinserträgen oder ähnlichen Erträgen (im Sinne des Gesetzes), 
bei dem es sich um eine natürliche Person handelt, die in Luxemburg ansässig ist und im Zusammen-
hang mit der Verwaltung ihres Privatvermögens handelt, kann sich nach dem Gesetz für eine Abgel-
tungsteuer in Höhe von 10 Prozent entscheiden, soweit diese Zinsen oder ähnlichen Erträge von einer 
Zahlstelle an sie gezahlt werden bzw. als gezahlt anzusehen sind, die in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, bei dem es sich 
nicht um einen Mitgliedstaat der Europäischen Union handelt, oder in einem Staat ansässig ist, der 
einem Abkommen beigetreten ist, das direkt mit der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie in Verbindung 
steht. In diesem Fall wird die Abgabe von 10 Prozent auf Basis derselben Beträge berechnet wie bei 
Zahlungen, die durch in Luxemburg ansässige Zahlstellen erfolgen. Eine Option für die Abgeltungs-
steuer in Höhe von 10 Prozent muss für alle Zahlungen von Zinsen oder ähnlichen Erträgen gelten, 
die durch diese Zahlstellen an den in Luxemburg ansässigen wirtschaftlichen Eigentümer während 
des gesamten Kalenderjahres geleistet werden. Wirtschaftliche Eigentümer von Zinsen, bei denen es 
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sich um natürliche gebietsansässige Personen handelt, sind für die Erklärung und Abführung der Ab-
geltungssteuer in Höhe von 10 Prozent verantwortlich.  
 
 
b) Einkommensbesteuerung 
 
ba) Nicht-gebietsansässige Inhaber von Schuldverschreibungen 
 
Nicht-gebietsansässige Inhaber von Schuldverschreibungen, die nicht über eine Betriebsstätte, einen 
ständigen Vertreter oder eine feste Geschäftseinrichtung in Luxemburg verfügen, denen die Schuld-
verschreibungen oder die daraus erzielten Einkünfte zuzurechnen sind, unterliegen nicht der Luxem-
burger Einkommensteuer auf aufgelaufene oder vereinnahmte Erträge, Rückzahlungsaufgelder oder 
Emissionsabschläge sowie Gewinne aus der Veräußerung oder Tilgung der Schuldverschreibungen. 
Nicht-gebietsansässige Inhaber, die über eine Betriebsstätte, einen ständigen Vertreter oder eine 
feste Geschäftseinrichtung in Luxemburg verfügen, denen die Schuldverschreibungen oder die daraus 
erzielten Einkünfte zuzurechnen sind, unterliegen der Luxemburger Einkommensteuer auf aufgelaufe-
ne oder vereinnahmte Erträge, Rückzahlungsaufgelder oder Emissionsabschläge sowie Gewinne aus 
der Veräußerung oder Tilgung der Schuldverschreibungen. 
 
 
bb) Gebietsansässige Inhaber von Schuldverschreibungen 
 
- Natürliche Personen 
 
Ein gebietsansässiger Inhaber von Schuldverschreibungen, der im Zusammenhang mit der Verwal-
tung seines Privatvermögens handelt, unterliegt der Luxemburger Einkommensteuer in Bezug auf 
Zinsen oder ähnliche vereinnahmte Erträge, Rückzahlungsaufgelder oder Emissionsabschläge aus 
den Schuldverschreibungen, soweit auf diese Zahlungen nach dem Gesetz keine Steuern erhoben 
wurden. 
 
Ein von einem Inhaber von Schuldverschreibungen, bei dem es sich um eine natürliche Person han-
delt, die im Zusammenhang mit der Verwaltung ihres Privatvermögens tätig wird, realisierter Gewinn 
aus irgendeiner Form des Verkaufs oder der Veräußerung der Schuldverschreibungen unterliegt nicht 
der Luxemburger Einkommensteuer, soweit dieser Verkauf oder diese Veräußerung mehr als sechs 
Monate nach dem Erwerb der Schuldverschreibungen erfolgt. Der Teil dieses Gewinns, der aufgelau-
fenen, aber noch nicht gezahlten Zinserträgen entspricht, unterliegt jedoch der Luxemburger Einkom-
mensteuer, soweit auf diese Zahlungen nach dem Gesetz keine Steuern erhoben wurden. 
 
- Körperschaften 
 
Ein Inhaber von Schuldverschreibungen, bei dem es sich um eine Körperschaft handelt, muss aufge-
laufene oder vereinnahmte Zinsen, Rückzahlungsaufgelder oder Emissionsabschläge sowie aus ir-
gendeiner Form des Verkaufs oder der Veräußerung der Schuldverschreibungen realisierte Gewinne 
für Zwecke der Luxemburger Einkommensteuerveranlagung in seine zu versteuernden Einkünfte ein-
beziehen. 
 
Ein Inhaber von Schuldverschreibungen, der dem Gesetz vom 11. Mai 2007 über Gesellschaften zur 
Verwaltung von Familienvermögen (sociétés de gestion de patrimoine familial) (in aktueller Fassung), 
dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (in aktueller Fas-
sung) oder dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über Spezialfonds (in aktueller Fassung) untersteht, 
unterliegt der Luxemburger Einkommensteuer weder in Bezug auf aufgelaufene oder vereinnahmte 
Zinsen noch auf Rückzahlungsaufgelder oder Gewinne aus irgendeiner Form des Verkaufs oder der 
Veräußerung der Schuldverschreibungen. Diese Gesellschaften können allerdings einer Einschreibe-
gebühr (taxe d’abonnement), die sich unter Anderem nach dem Substanzwert richtet, unterliegen. 
 
c) Vermögensbesteuerung 
 
Ein Inhaber von Schuldverschreibungen, bei dem es sich um eine Körperschaft handelt, unterliegt der 
Luxemburger Vermögensteuer auf diese Schuldverschreibungen, unabhängig davon, ob er für Steu-
erzwecke in Luxemburg ansässig ist oder anderenfalls über eine Betriebsstätte, eine feste Geschäfts-
einrichtung oder einen ständigen Vertreter in Luxemburg verfügt, denen die Schuldverschreibungen 
zuzurechnen sind, es sei denn, der Inhaber der Schuldverschreibungen ist eine Gesellschaft zur Ver-
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waltung von Familienvermögen (société de gestion de patrimoine familial) gemäß dem Gesetz vom 
11. Mai 2007 (in aktueller Fassung), ein Organismus für gemeinsame Anlagen nach dem Gesetz vom 
17. Dezember 2010 (in aktueller Fassung), ein Verbriefungsvehikel nach dem Gesetz über Verbrie-
fungen vom 22. März 2004 (in aktueller Fassung), eine Gesellschaft nach dem Gesetz vom 15. Juni 
2004 (in aktueller Fassung) über Risikokapitalvehikel oder ein Spezialfonds nach dem Gesetz vom 13. 
Februar 2007 über Spezialfonds (in aktueller Fassung).  
 
Ein Inhaber von Schuldverschreibungen, bei dem es sich um eine natürliche Person handelt, unter-
liegt auf diese Schuldverschreibungen nicht der Luxemburger Vermögensteuer, unabhängig davon, ob 
er in Luxemburg ansässig ist oder nicht. 
 
d) Sonstige Steuern 
 
Weder bei der Ausgabe noch der Übertragung von Schuldverschreibungen fallen Luxemburger Stem-
pel-, Mehrwert-, Ausgabe-, Registrierungs-, Verkehrs- oder vergleichbare Steuern oder Abgaben an, 
vorausgesetzt, die betreffende Emissions- oder Übertragungsvereinbarung ist nicht in Luxemburg 
registriert, was nicht zwingend vorgeschrieben ist.  
 
Soweit ein Inhaber von Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt seines Todes für Steuerzwecke in Lu-
xemburg ansässig ist, werden die Schuldverschreibungen für Zwecke der Erbschaftsteuerveranlagung 
in den steuerpflichtigen Nachlass einbezogen. 
 
Schenkungsteuer kann auf eine Schenkung oder Spende in Form von Schuldverschreibungen anfal-
len, wenn diese in Luxemburg beurkundet oder dokumentiert wurde. 

 
3. EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie 
 
Nach der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie sind die Mitgliedstaaten seit dem 1. Juli 2005 verpflichtet, den 
Steuerbehörden anderer Mitgliedstaaten Angaben zu Zahlungen von Zinsen (oder ähnlichen Erträgen) 
zukommen zu lassen, die durch eine Zahlstelle innerhalb ihres Zuständigkeitsgebiets an natürliche 
Personen geleistet werden, die in diesem anderen Mitgliedstaat ansässig sind. Für einen Übergangs-
zeitraum sind jedoch Luxemburg und Österreich stattdessen (soweit sie sich während dieses Zeit-
raums nicht anderweitig entscheiden; Luxemburg hat eine entsprechende Umstellung ab dem 1. Ja-
nuar 2015 angekündigt) verpflichtet, einen Steuereinbehalt mit einem Satz von 35 Prozent (seit dem 
1. Juli 2011) vorzunehmen (die Beendigung dieses Übergangszeitraums hängt vom Abschluss be-
stimmter anderer Vereinbarungen zum Informationsaustausch mit bestimmten anderen Ländern ab). 
Gemäß den Voraussetzungen für die Anwendbarkeit der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie haben sich 
verschiedene Länder und Gebiete außerhalb der EU, einschließlich der Schweiz, verpflichtet, Maß-
nahmen durchzuführen, die den in dieser Richtlinie enthaltenen entsprechen (im Falle der Schweiz 
handelt es sich um ein Einbehaltungsverfahren). 
 
Wenn eine Zahlung über eine Zahlstelle in einem Land zu leisten oder einzuziehen wäre, das sich für 
ein Einbehaltungsverfahren entschieden hat, und von dieser Zahlung ein Steuerbetrag einzubehalten 
wäre, so wären weder die Emittentin noch eine Zahlstelle oder eine andere Person aufgrund der Er-
hebung dieser Quellen- bzw. Abzugssteuer zur Zahlung zusätzlicher Beträge auf die Schuldverschrei-
bungen verpflichtet. 
 
Laut einem Gesetzesentwurf vom 18. März 2014 soll in Luxemburg, für alle ab dem 1. Januar 2015 
geleisteten Zinszahlungen (und ähnlichen Ertragszahlungen), das Quellensteuersystem abgeschafft 
und die automatische Auskunftserteilung gemäß der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie eingeführt werden. 
 
Die EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie ist auf Basis der Übereinkunft der Mitgliedsstaaten vom 24. März 
2014 geändert worden. Zu den Änderungen zählt z.B. die Ausweitung der Richtlinie auf Stiftungen und 
Trusts sowie auf bestimmte weitere Kapitalerträge (z.B. Erträge aus Lebensversicherungen). Die Än-
derungen müssen von den Mitgliedsstaaten bis zum 1. Januar 2016 umgesetzt werden. Der automati-
sche Informationsaustausch der Finanzbehörden wird dann ab dem 1. Januar 2017 praktiziert. 
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IX. ÜBERNAHME UND VERKAUF 
 

1. Platzierung 
 
Die Schuldverschreibungen werden von der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale –, Friedrichs-
wall 10, 30159 Hannover begeben.  
 
Sofern eine Platzierung durch ein oder mehrere Kreditinstitute erfolgt, wird dies in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben. 
 

2. Verbriefung der Schuldverschreibungen 
 
Die Schuldverschreibungen sind verbriefte Verbindlichkeiten der Emittentin für die die Emittentin je-
weils eine oder mehrere Sammelurkunden (Globalurkunde(n)) ohne Zinsscheine ausstellt. Das Aus-
stellen einzelner Urkunden, effektiver Stücke und Urkunden auf den Namen des Gläubigers ist nicht 
vorgesehen. 
 
Die Globalurkunde wird bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn hin-
terlegt. 
 
Die Schuldverschreibungen sind entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften und Verfahren der 
Hinterlegungsstelle frei übertragbar.  
 

3. Verkaufsbeschränkungen 
 
Im Zusammenhang mit dem Angebot und dem Verkauf der Schuldverschreibungen sind die jeweils 
anwendbaren Gesetze der jeweiligen Länder zu beachten, in denen die Schuldverschreibungen an-
geboten oder verkauft werden. 
 
Die Verbreitung des Basisprospekts und/oder der Endgültigen Bedingungen und das Angebot bzw. 
der Erwerb der Schuldverschreibungen können in bestimmten Ländern gesetzlichen Beschränkungen 
unterliegen. Ein Angebot bzw. der Erwerb der Schuldverschreibungen ist in jedem Land nur unter 
Einhaltung der dort geltenden Verkaufsbeschränkungen nur unter Beachtung der dort bestehenden 
Regelungen für den Erwerb von Schuldverschreibungen und nur dann zulässig, wenn dadurch für die 
Emittentin keine über diesen Basisprospekt hinausgehende Verpflichtungen ausgelöst werden. Jeder, 
der in Besitz des Basisprospekts oder Teilen davon gelangt, ist verpflichtet, sich selbst über mögliche 
Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Potentielle Investoren in Schuldverschreibun-
gen sollten im Zweifel mit ihren Rechtsberatern klären, ob ein Kauf der Schuldverschreibungen in 
ihrem Einzelfall zulässig ist oder Beschränkungen unterliegt. 
 
In Bezug auf die Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Richtlinie 2003/71/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003, wie von Zeit zu Zeit geändert 
(die „Prospektrichtlinie“) umgesetzt haben, findet ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibun-
gen in dem betreffenden Mitgliedstaat nur statt: 
 

- ab dem Tag der Veröffentlichung eines Basisprospekts in Bezug auf die Schuldverschreibun-
gen, der von der zuständigen Behörde dieses betreffenden Mitgliedstaats genehmigt wurde 
bzw. in einem anderen Mitgliedstaat genehmigt und die zuständige Behörde in diesem Mit-
gliedstaat unterrichtet wurde, jeweils in Übereinstimmung mit der Prospektrichtlinie, bis zu 
dem Tag, der 12 Monate nach dem Tag einer solchen Billigung liegt; 

 
- zu jedem beliebigen Zeitpunkt unter anderen Umständen, die eine Veröffentlichung eines Ba-

sisprospekts durch den Emittenten gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie nicht erfordern; 
 

- zu jedem beliebigen Zeitpunkt an juristische Personen, die in Bezug auf ihre Tätigkeit auf den 
Finanzmärkten zugelassen sind bzw. beaufsichtigt werden, oder, falls sie nicht zugelassen 
sind oder beaufsichtigt werden, deren einziger Geschäftszweck in der Wertpapieranlage be-
steht; oder 
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- an juristische Personen, die laut ihrem letzten Jahresabschluss bzw. konsolidierten Abschluss 
mindestens zwei der nachfolgenden Kriterien erfüllen: (1) eine durchschnittliche Beschäftig-
tenzahl im letzten Geschäftsjahr von mindestens 250, (2) eine Gesamtbilanzsumme von über 
EUR 43.000.000 und (3) ein Jahresnettoumsatz von über EUR 50.000.000. 

 
In diesem Zusammenhang bezeichnet der Ausdruck „öffentliches Angebot“ in Bezug auf Schuldver-
schreibungen in einem Mitgliedstaat eine Mitteilung in jedweder Form und auf jedwede Art und Weise, 
die ausreichende Informationen über die Angebotsbedingungen und die anzubietenden Schuldver-
schreibungen enthält, um einen potentiellen Investor in die Lage zu versetzen, über den Kauf oder die 
Zeichnung dieser Schuldverschreibungen zu entscheiden (unter Berücksichtigung von Modifikationen 
durch die Umsetzung in den jeweiligen Mitgliedstaaten). 
 
Vereinigte Staaten von Amerika 
 
Die Schuldverschreibungen sind nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933 registriert und 
dürfen zu keinem Zeitpunkt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung 
oder zugunsten von Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. 
Eine gegen diese Beschränkungen verstoßende Transaktion kann eine Verletzung des Rechts der 
Vereinigten Staaten von Amerika darstellen. 
 
Vereinigtes Königreich Großbritannien 
 
Die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – hat versichert und verpflichtet sich, dass sie 
 

- die Schuldverschreibungen weder an Personen im Vereinigten Königreich verkauft noch die-
sen angeboten hat, außer an Personen, deren gewöhnliche Geschäftstätigkeit den Erwerb, 
den Besitz, die Verwaltung oder die Veräußerung von Vermögensanlagen (für eigene oder 
fremde Rechnung) für ihre Geschäftszwecke beinhaltet oder andere Umstände einschließt, 
die kein öffentliches Angebot im Sinne der OF S85 des Companies Act von 1985 darstellen 
oder darstellen werden und die keiner Ausnahmeregelung gemäß S 86 des Companies Act 
von 1985 unterliegen. 

 
- bei sämtlichen Handlungen, die sie im Hinblick auf die Schuldverschreibungen im oder vom 

Vereinigten Königreich aus vorgenommen hat bzw. die anderweitig das Vereinigte Königreich 
betreffen, alle anwendbaren Vorschriften des Financial Services and Markets Act 2000 
(„FSMA“) eingehalten hat und einhalten wird. 

 
- Aufforderungen bzw. Anreize zur Teilnahme an Investitionstätigkeiten (im Sinne von Artikel 21 

des FSMA), die sie im Zusammenhang mit der Begebung oder dem Verkauf von Schuldver-
schreibungen erhalten hat, nur dann weitergeben bzw. deren Weitergabe nur dann von ihr 
veranlasst wird, wenn Umstände gegeben sind, unter denen Artikel 21 Absatz 1 des FSMA 
keine Anwendung auf die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – findet. 

 
4. Berechnung der Rendite 
 
Bei der Berechnung der Rendite der Schuldverschreibungen sind alle Zahlungsströme der Schuldver-
schreibungen zu berücksichtigen (Verkaufskurs, alle Zinszahlungen, der Rückzahlungsbetrag und 
etwaige Transaktionskosten). 
 
Bei Schuldverschreibungen, die für einen Teil der Gesamtlaufzeit bzw. insgesamt oder für einen be-
stimmten Zeitraum mit einem variablen Zinssatz verzinst werden, kann die Höhe der Zinszahlungen 
bei Begebung der Schuldverschreibungen nicht berechnet werden, da die Zinszahlungen anhand 
eines Referenzzinssatzes ermittelt werden, der sich über die Laufzeit hinweg ändern kann. Dement-
sprechend kann die Rendite (teilweise) variabelverzinslicher Schuldverschreibungen und von Reset 
Schuldverschreibungen erst nach der letzten Zinszahlung und nach der Rückzahlung der Schuldver-
schreibungen berechnet werden.  
 
Falls die Schuldverschreibungen mit einem oder mehreren festen Zinssätzen verzinst werden und die 
Schuldverschreibungen zum Nennbetrag zurückgezahlt werden, wird in den maßgeblichen Endgülti-
gen Bedingungen die Mindestrendite, die mit den Schuldverschreibungen erzielt werden kann (ohne 
Berücksichtigung von Transaktionskosten und etwaigen Ausgabeaufschlägen) angegeben. Für den 
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Fall, das unter den jeweiligen Schuldverschreibungen Kündigungsrechte angegeben sind, erfolgt die 
entsprechende Angabe jeweils unter der Annahme, dass eine Rückzahlung der Schuldverschreibun-
gen am vereinbarten Fälligkeitstag erfolgt. 
 
In diesem Fall finden die folgenden Berechnungsmethoden Anwendung: 
 
a) IRR (Internal rate of return) Rendite nach internem Zinsfuß 
 
Bei der Renditeberechnung nach der Methode des internen Zinsfußes wird ein Abzinsungssatz ermit-
telt, bei dem die Summe der Barwerte aller Kapitaleinzahlungen, Ausschüttungen und Kapitalauszah-
lungen zu Laufzeitbeginn gleich groß ist und damit zu einem Kapitalwert von Null führt. Der interne 
Zinsfuß gibt damit ökonomisch gesehen die Verzinsung des jeweils in der Anlage gebundenen Kapi-
tals bzw. des durchschnittlich gebundenen Kapitals über den Betrachtungszeitraum an. Bei der inter-
nen Zinsfußmethode handelt es sich um eine der am häufigsten verwendeten Rendite-
Berechnungsmethoden. Der interne Zinsfuß sollte jedoch nicht als alleiniges Kriterium für die Vorteil-
haftigkeit einer Investition herangezogen werden, sondern immer im Gesamtzusammenhang betrach-
tet werden. 
 
oder 
 
b) ISMA Methode 
 
Die Rendite nach ISMA ist eine Methode zur Berechnung der Rendite, bei der die tägliche Effektivver-
zinsung mit berücksichtigt wird. So werden die täglich anfallenden Stückzinsen dem angelegten Kapi-
tal zugeschlagen und für den jeweils folgenden Tag mit mitverzinst. 

 
5. Potentielle Investoren 
 
Investoren in die Schuldverschreibungen können Privatkunden oder qualifizierte Anleger sein.  
 
Qualifizierte Anleger sind Personen oder Gesellschaften gemäß der Bestimmung von § 2 Absatz (6) 
WpPG. 
 
Privatkunden sind Investoren, die keine qualifizierten Anleger im Sinne des § 2 Absatz (6) WpPG sind. 

 
6. Bestimmung des Verkaufskurses 
 
Wird der erste Verkaufskurs für die Schuldverschreibungen von der Emittentin zu Beginn eines lau-
fenden Abverkaufs, einer Verkaufsphase oder einer Zeichnungsphase festgelegt, so wird der erste 
Verkaufskurs in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen veröffentlicht. 
 
Legt die Emittentin den ersten Verkaufskurs hingegen während oder zum Ende einer Verkaufsphase 
oder Zeichnungsphase fest, so werden die Kriterien zu seiner Ermittlung in den maßgeblichen Endgül-
tigen Bedingungen beschrieben. Der Verkaufskurs wird dann im Rahmen einer Bekanntmachung ge-
mäß den Bestimmungen der Schuldverschreibungen für Bekanntmachungen veröffentlicht.  
 
Der Verkaufskurs setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Diese Komponenten sind 
der finanzmathematische Wert der Schuldverschreibungen, die Marge und gegebenenfalls sonstige 
Entgelte beziehungsweise Verwaltungsvergütungen. Gegebenenfalls wird zusätzlich ein Ausgabeauf-
schlag (sogenanntes „Agio“) bei der Berechnung berücksichtigt. 
 
Der finanzmathematische Wert der Schuldverschreibungen wird auf Basis des von der Emittentin je-
weils verwendeten Preisfindungsmodells berechnet und hängt dabei von veränderlichen Parametern, 
wie z.B. derivative Komponenten, Zinssätze, und die Angebots- und Nachfragesituation für Absiche-
rungsinstrumente (sogenannte „Hedging-Instrumente“) ab. Die Preisfindungsmodelle werden von der 
Emittentin nach deren eigenem Ermessen festgesetzt und können von Preisfindungsmodellen abwei-
chen, die andere Emittenten für die Berechnung vergleichbarer Schuldverschreibungen heranziehen. 
 
Bei der Kalkulation ihrer Marge berücksichtigt die Emittentin neben Ertragsgesichtspunkten unter an-
derem auch Kosten für die Risikoabsicherung und Risikonahme, die Strukturierung und den Vertrieb 
der Schuldverschreibungen (sogenannte „Vertriebsvergütungen“) sowie gegebenenfalls Lizenzgebüh-



 

 

149 

ren. In der Marge können auch Kosten und Provisionen enthalten sein, die im Zusammenhang mit 
Leistungen bei einer Platzierung der Schuldverschreibungen an Dritte gezahlt werden. Die Marge wird 
von der Emittentin nach ihrem eigenen Ermessen festgesetzt und kann von Margen abweichen, die 
andere Emittenten bei vergleichbaren Schuldverschreibungen vereinnahmen bzw. auszahlen. 
 
Gegebenenfalls erhobene sonstige Entgelte oder Verwaltungsvergütungen können außer für die Ab-
deckung eigener Kosten der Emittentin auch dafür verwendet werden, Kosten für Aufwendungen zu 
decken, die die Emittentin für Leistungen Dritter zahlt. Daneben spielen auch hier Ertragsgesichts-
punkte eine Rolle. 
 

7. Hinweis auf mögliche Kursstabilisierungsmaßnahmen 
 
Im Zusammenhang mit einer jeweiligen Emission und dem Vertrieb der Schuldverschreibungen kann 
die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – als Stabilisierungsmanager sowie jede für sie han-
delnde Person für eine begrenzte Zeit nach dem Ausgabetag Mehrzuteilungsoptionen ausüben oder 
Geschäfte tätigen, um den Kurs der Schuldverschreibungen auf einem höheren Niveau zu stützen, als 
dies ohne Stabilisierungsmaßnahmen der Fall wäre. Im Zusammenhang mit Stabilisierungsmaßnah-
men, auf die deutsche Gesetze Anwendung finden, gilt Folgendes: 
 

- es besteht keine Verpflichtung, Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen, 
 

- soweit Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, können sie jederzeit beendet werden 
 

- Stabilisierungsmaßnahmen können ab dem Zeitpunkt der Ankündigung des Angebots der 
Schuldverschreibungen vorgenommen werden. Der Stabilisierungszeitraum endet am frühe-
ren der folgenden Ereignisse: am 30. Kalendertag nach dem Eingang der Emissionserlöse bei 
der Emittentin oder am 60. Kalendertag nach der Zuteilung der Schuldverschreibungen und 

 
- Stabilisierungsmaßnahmen können zu einem höheren Börsenkurs oder Kurs der Schuldver-

schreibungen führen, als es ohne diese Maßnahmen der Fall wäre. Darüber hinaus kann sich 
vorübergehend ein Kurs auf einem Niveau ergeben, das nicht dauerhaft ist. 

 
Sofern für eine Emission von Schuldverschreibungen Kursstabilisierungen erfolgen, wird dies in den 
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben. 
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X. WICHTIGE HINWEISE ZU DIESEM BASISPROSPEKT 
 
Die Billigung dieses Basisprospekts wurde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(die „BaFin“), als der zuständigen Behörde nach dem Wertpapierprospektgesetz (das „WpPG“), mit 
dem die Prospektrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt wurde, beantragt. Die Prüfung dieses Ba-
sisprospekts durch die BaFin erfolgt gemäß § 13 Abs. 1 WpPG ausschließlich auf Vollständigkeit, 
Kohärenz und Verständlichkeit. Die BaFin gibt keine Zusicherung zur wirtschaftlichen oder finanziellen 
Angemessenheit der Transaktion oder Qualität oder Zahlungsfähigkeit der Emittentin ab.  
 
Die Billigung dieses Basisprospekts gemäß Artikel 13 der Prospektrichtlinie und den entsprechenden 
Vorschriften des WpPG wurde lediglich bei der BaFin und bei keiner anderen zuständigen Behörde in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Staat beantragt, der die 
Prospektrichtlinie umgesetzt hat oder umsetzen wird. 
 
Für diesen Basisprospekt hat die Emittentin die BaFin zum Zwecke der Notifizierung des Basispros-
pektes ersucht, der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), der zuständigen Be-
hörde in Luxemburg, eine Bescheinigung über die Billigung dieses Basisprospektes zu übersenden, 
aus der sich ergibt, dass dieser Basisprospekt gemäß den Vorschriften des WpPG erstellt worden ist.  
 
Die Emittentin kann die BaFin ersuchen, weiteren zuständigen Behörden in anderen Mitgliedstaaten 
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums eine entsprechende Bescheinigung zum Zwecke der 
Notifizierung zukommen zu lassen. 
 
Dieser Basisprospekt ist für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum seiner Billigung und in 
Bezug auf einzelne Angebote von Schuldverschreibungen für 12 Monate ab dem Datum der Hinterle-
gung der jeweiligen Endgültigen Bedingungen bei der BaFin gültig. Zu berücksichtigen ist insoweit, 
dass der Basisprospekt sowie jeder Nachtrag hierzu sowie die jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
den aktuellen Stand zu ihrem jeweiligen Ausgabedatum wieder geben. Weder die Auslieferung dieses 
Basisprospekts oder der jeweiligen Endgültigen Bedingungen noch das Angebot, der Verkauf oder die 
Auslieferung von Schuldverschreibungen ist als ein Hinweis darauf anzusehen, dass die in diesen 
Dokumenten enthaltenen Informationen auch nach ihrem jeweiligen Ausgabedatum zutreffend und 
vollständig sind oder dass sich seit diesem Datum keine nachteiligen Änderungen in der Finanzlage 
der Emittentin ergeben haben. Auch kann sich ein Anleger nicht darauf verlassen, dass irgendwelche 
anderen in Verbindung mit dem Basisprospekt und/oder den Endgültigen Bedingungen gelieferten 
Informationen zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum ihrer Vorlage oder (falls dieses abweicht) 
nach dem in dem Dokument, in dem sie enthalten sind, angegebenen Datum zutreffend sind. 
 
Potentielle Investoren sollten beachten, dass Informationen in Bezug auf eine konkrete Emission von 
Schuldverschreibungen, die zum Datum des Basisprospekts noch nicht bekannt sind, wie zum Bei-
spiel der Verkaufskurs, der Tag der Begebung, die Höhe des Zinssatzes und die Art der Verzinsung 
(soweit diese zum Tag der Begebung feststehen), der Fälligkeitstag, etwaige Kündigungsrechte der 
Emittentin und/oder der Gläubiger und weitere Angaben, die die wirtschaftliche Bewertung der 
Schuldverschreibungen wesentlich beeinflussen, nicht in diesem Basisprospekt zu finden sind, son-
dern in den für die jeweilige Emission von Schuldverschreibungen maßgeblichen Endgültigen Bedin-
gungen. Ein potentieller Investor sollte eine Investitionsentscheidung daher nur auf Basis der vollstän-
digen Informationen zur Emittentin und zu den Schuldverschreibungen, basierend auf diesem Ba-
sisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge, die in der Zukunft veröffentlicht werden könnten, und 
den Endgültigen Bedingungen treffen.  
 
Dieser Basisprospekt sollte in Verbindung mit allen Nachträgen, die in Zukunft veröffentlicht werden 
könnten, sowie mit allen anderen im Wege der Bezugnahme darin einbezogenen Dokumenten gele-
sen und verstanden werden. Vollständige Informationen zur Emittentin und einer konkreten Emission 
von Schuldverschreibungen sind nur in einer Kombination dieses Basisprospekts mit allen etwaigen 
Nachträgen und den jeweiligen Endgültigen Bedingungen erhältlich. 
 
Potentielle Investoren sollten diese Dokumente sorgfältig durchlesen und verstehen, bevor sie eine 
Anlageentscheidung treffen. 
 
Die Schuldverschreibungen wurden weder von der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenkom-
mission (U.S. Securities and Exchange Commission – „SEC”) noch einer bundesstaatlichen Wertpa-
pierkommission in den Vereinigten Staaten oder einer anderen US-amerikanischen Aufsichtsbehörde 
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weder genehmigt noch abgelehnt, noch hat eine der vorgenannten Behörden über die Richtigkeit oder 
Angemessenheit dieses Basisprospekts entschieden. Jede gegenteilige Darstellung ist in den Verei-
nigten Staaten eine strafbare Handlung. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die Schuldver-
schreibungen innerhalb der Vereinigten Staaten oder US-Personen (wie in Regulation S im Rahmen 
des United States Securities Act of 1933 (der „Securities Act“) definiert) weder angeboten noch ver-
kauft oder ausgeliefert werden.  
 
Dieser Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen dürfen von niemandem für Zwecke eines 
Angebots oder einer Kaufaufforderung in einer Jurisdiktion, in denen ein solches Angebot oder eine 
solche Kaufaufforderung nicht genehmigt ist, oder gegenüber einer Person verwendet werden, der ein 
solches Angebot oder eine solche Kaufaufforderung nicht rechtmäßig unterbreitet werden darf. 
 
Die Emittentin hat keine Abgabe von Zusicherungen oder Lieferung von Informationen im Hinblick auf 
die Emittentin oder die Schuldverschreibungen genehmigt, die nicht in diesem Basisprospekt enthal-
ten oder durch Bezugnahme darin einbezogen sind oder für diese Zwecke von der Emittentin geneh-
migt wurden.  
 
Die Verbreitung dieses Basisprospekts, eines im Wege der Bezugnahme darin einbezogenen Doku-
ments oder von Endgültigen Bedingungen sowie Angebot, Verkauf und Auslieferung der Schuldver-
schreibungen außerhalb Deutschlands können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschrän-
kungen unterliegen.  
 
Personen, die in den Besitz dieses Basisprospekts oder von Endgültigen Bedingungen gelangen, 
werden von der Emittentin aufgefordert, sich über diese Beschränkungen zu informieren und sie zu 
beachten. Bezüglich einer Beschreibung bestimmter Beschränkungen hinsichtlich Angebot, Verkauf 
und Auslieferung von Schuldverschreibungen sowie der Verbreitung dieses Basisprospekts oder von 
Endgültigen Bedingungen und sonstigem Angebotsmaterial für die Schuldverschreibungen wird auf 
Abschnitt IX. “Übernahme und Verkauf” verwiesen. Insbesondere wurden und werden die Schuldver-
schreibungen nicht im Rahmen des Securities Act in aktueller Fassung registriert und umfassen auf 
den Inhaber lautende Schuldverschreibungen, die den Anforderungen des US-amerikanischen Steu-
errechts unterliegen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die Schuldverschreibungen inner-
halb der Vereinigten Staaten oder US-Personen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert 
werden. 
 
Zustimmung zur Nutzung des Basisprospekts 
 
Die Emittentin kann innerhalb dieses Basisprospekts und/oder den jeweiligen Endgültigen Bedingun-
gen für eine Emission einzelnen Finanzintermediären oder sämtlichen Finanzintermediären die Zu-
stimmung für die Nutzung des Basisprospekts erteilen oder nicht erteilen (wie in den Endgültigen Be-
dingungen bestimmt). Im Falle einer Erteilung dieser Zustimmung, gestattet sie den in den maßgebli-
chen Endgültigen Bedingungen bezeichneten Instituten im Sinne von § 3 Abs. 3 WpPG für die Zwecke 
des öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen in Deutschland und Luxemburg, im Rahmen 
der geltenden Verkaufsbeschränkungen die Verwendung dieses Basisprospekts, einschließlich etwai-
ger Nachträge sowie ggf. der zugehörigen Endgültigen Bedingungen, für die jeweilige Dauer der Gül-
tigkeit des Basisprospekts und im Rahmen der Regelungen der maßgeblichen Endgültigen Bedingun-
gen unter Teil IV in den Elementen 11 bis 15. 
 
Im Falle einer Erteilung einer Zustimmung zur Nutzung des Basisprospekts durch Finanzintermediäre 
übernimmt die Emittentin die Haftung für den Inhalt des Basisprospekts auch hinsichtlich einer späte-
ren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung von Schuldverschreibungen durch die Finanzin-
termediäre, die die Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts erhalten haben. 
 
Im Falle der Erteilung einer Zustimmung zur Nutzung des Basisprospekts durch Finanzinter-
mediäre, ist der jeweilige Finanzintermediär verpflichtet, den Anleger zum Zeitpunkt der Ange-
botsvorlage über die Angebotsbedingungen unterrichten und auf seiner Internetseite anzuge-
ben, dass er den Basisprospekt mit Zustimmung der Emittentin und gemäß den Bedingungen 
verwendet, an die die Zustimmung gebunden ist. 
 
Etwaige neue Informationen zu Finanzintermediären, die zum Zeitpunkt der Billigung des Basispros-
pekts oder zum Zeitpunkt der Übermittlung der maßgeblichen Endgültigen Bedingungen unbekannt 
waren, werden auf der Internetseite der Emittentin (http://www.nordlb.de) veröffentlicht. 
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XI. GENERELLE INFORMATIONEN 
 

1. Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der 
Emission/dem Angebot beteiligt sind 
 
Kooperationspartner und externe Berater sind bei der Emission grundsätzlich nicht eingeschaltet. 
Werden diese eingeschaltet, ist es möglich, dass diese Kooperationspartner und Berater im Rahmen 
ihrer Tätigkeit auch eigene Interessen verfolgen und nicht ausschließlich im Interesse der Inhaber der 
Schuldverschreibungen handeln. 
 
Sofern Kooperationspartner und externe Berater eingeschaltet werden, findet sich hierzu sowie zu 
etwaigen Interessenskonflikten, die aus diesem Umstand resultieren können, eine Angabe in den 
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen.  
 

2. Gründe für das Angebot und die Verwendung der Erträge 
 
Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus den unter diesem Basisprospekt angebote-
nen und begebenen Schuldverschreibungen zur (Re-)Finanzierung ihrer allgemeinen Geschäftstätig-
keit zu verwenden. 
 
Für den Fall, dass dem Angebot der Schuldverschreibungen ein anderer Grund zu Grunde liegt, wird 
dies in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen entsprechend klargestellt. 
 

3. Börseneinführung 
 
Für die unter diesem Basisprospekt begebenen Schuldverschreibungen kann ein Antrag auf  
 

 Zulassung zum Handel am regulierten Markt an der Niedersächsische Wertpapierbörse zu Han-
nover,  

 Einbeziehung in den Freiverkehrshandel an der Niedersächsische Wertpapierbörse zu Hanno-
ver, 

 Zulassung zum Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse,  

 Einbeziehung in den Freiverkehrshandel an der Frankfurter Wertpapierbörse oder 
 
gestellt werden. 
 
Eine Zulassung zum Handel erfolgt durch die zuständige Börse. Sofern eine Zulassung zum Handel 
von der Emittentin beantragt wird, werden die entsprechenden Modalitäten in Teil III der Endgültigen 
Bedingungen angegeben.  
 
Die Emittentin kann sich auch dafür entscheiden keinen Antrag auf Zulassung zum Handel der bege-
benen Schuldverschreibungen zu stellen. Sofern keine Zulassung zum Handel von der Emittentin 
beantragt wird, entfallen die Angaben hierzu in Teil III den Endgültigen Bedingungen. 

 
4. Ermächtigung 
 
Die Schuldverschreibungen werden aufgrund eines Beschlusses des Vorstands der Norddeutsche 
Landesbank – Girozentrale –, Hannover vom 24. Januar 2006 begeben. 
 

5. Einsehbare Dokumente 
 
Die nachfolgenden Dokumente sind während der Öffnungszeiten bei der Norddeutsche Landesbank – 
Girozentrale –, Friedrichswall 10, 30159 Hannover einsehbar und erhältlich: 
 

- das Registrierungsformular vom 4. August 2014 (das „Registrierungsformular“), wie durch 
den Nachtrag Nr. 1 vom 16. September 2014 aktualisiert, mit Angaben zur Geschäftstätigkeit 
und zur finanziellen Lage der Emittentin einschließlich 
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- des ungeprüften Konzernzwischenabschlusses des NORD/LB Konzerns für den Zeitraum 
vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014, 

 

- des geprüften Konzernabschlusses der Emittentin und ihrer konsolidierten Unternehmen 
für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr 2013 (der „Konzernabschluss 
2013“);  

 

- des Einzelabschlusses der Emittentin für das am 31. Dezember 2013 endende Ge-
schäftsjahr 2013 (der „Einzelabschluss 2013“); sowie 

 

- des geprüften Konzernabschlusses der Emittentin und ihrer konsolidierten Unternehmen 
für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr 2012 (der „Konzernabschluss 
2012“). 

 

Das Registrierungsformular vom 4. August 2014, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 
16. September 2014, sind zudem über die Internetseite der Emittentin (http://www.nordlb.de) erhält-
lich.  

 
Der ungeprüfte Konzernzwischenabschluss des NORD/LB Konzerns für den Zeitraum vom  
1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014, die Konzernabschlüsse des NORD/LB Konzerns für die Ge-
schäftsjahre 2013 und 2012 sowie der Einzelabschluss 2013 der Emittentin sind unter der oben ange-
gebenen Anschrift als Druckfassung oder auch in elektronischer Form auf der Internetseite 
http://www.nordlb.de erhältlich. 
 

6. Einbeziehung von Dokumenten 
 
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Auflistung aller bereits veröffentlichter, und durch die BaFin 
gebilligter Dokumente der Emittentin, auf die in diesem Basisprospekt verwiesen wird. Die Prüfung 
dieser Dokumente durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgt gemäß 
§ 13 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Ver-
ständlichkeit der entsprechenden Dokumente. 
 

Dokument 
 

Seite Seite in diesem Basispros-
pekt 

Registrierungsformular der Norddeutsche 
Landesbank – Girozentrale – vom 4. Au-
gust (einschließlich des Konzernab-
schlusses 2013 und des Einzelabschlus-
ses 2013) 
 

Alle 153 

Nachtrag Nr. 1 zum Registrierungsformu-
lar der Norddeutsche Landesbank – Giro-
zentrale – vom 16. September 2014 

Alle 153 

 
Der Inhalt des Registrierungsformulars der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 4. August 
2014, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 16. September 2014, gilt als vollständig in diesen Ba-
sisprospekt einbezogen und ist vollumfänglich für den Anleger relevant. 
 

7. Angaben von Seiten Dritter 
 
In diesen Basisprospekt wurden Angaben der Ratingagenturen Moody’s und Fitch zum Rating der 
Emittentin aufgenommen. Entsprechende Dokumente können auf der Internetseite der Emittentin 
(http://www.nordlb.de) unter Rubrik „Investor Relations“ abgerufen werden. 
 
Die Emittentin bestätigt, dass alle Informationen von Seiten Dritter korrekt wiedergegeben wurden und 
dass soweit es ihr bekannt ist und sie aus den von dieser dritten Partei veröffentlichten Informationen 
ableiten konnte, keine Tatsachen fehlen, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irre-
führend gestalten würden. 
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8. Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
 
a) Trendinformationen 
 
Seit dem 31. Dezember 2013 sind keine wesentlichen negativen Veränderungen in den Aussichten 
der Emittentin eingetreten. 
 
b) Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage 
 
Seit dem 30. Juni 2014 sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage und der Handels-
position der Emittentin und des NORD/LB Konzerns eingetreten. 
 
c) Gerichts- und Schiedsverfahren 
 
Aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit kann die Emittentin regelmäßig in verschiedenste Gerichtsverfahren 
im Zusammenhang mit unterschiedlichsten Transaktionen involviert sein. 
 
Staatliche Interventionen, Gerichts- oder Schiedsverfahren, die sich erheblich auf die Finanzlage oder 
die Rentabilität der Emittentin und/oder des NORD/LB Konzerns auswirken bzw. in jüngster Zeit aus-
gewirkt haben, bestanden in den letzten 12 Monaten nicht bzw. wurden in den letzten 12 Monaten 
nicht abgeschlossen, noch sind solche Verfahren nach Kenntnis der Emittentin anhängig oder könnten 
in der Zukunft eingeleitet werden. 
 

9. Veröffentlichung von Informationen nach erfolgter Emission 
 
Die Emittentin beabsichtigt nicht Informationen nach erfolgter Emission zu veröffentlichen. 
 

10. Informationen, die in den Endgültigen Bedingungen enthalten sind 
 
Bestimmte Informationen in Bezug auf eine konkrete Emission von Schuldverschreibungen, werden 
nur in die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen aufgenommen. Hierzu zählen insbesondere, aber 
nicht ausschließlich: 
 

- die ISIN (International Security Identification Number) oder sonstige Wertpapierkennnummern 
 

- die Angabe der Ratings, die im Auftrag der Emittentin für ihrer Wertpapiere erstellt wurden 
 

- die Gesamtsummer der Emission / des Angebots 
 

- die Frist, einschließlich etwaiger Änderungen – während derer das Angebot gilt 
 

- Beschreibung der Möglichkeit zur Reduzierung der Zeichnungen und des Verfahrens für die 
Erstattung des zu viel gezahlten Betrags an die Antragsteller 
 

- Mindest- und / oder maximale Zeichnungshöhe 
 

- Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere und ihre Lieferung 
 

- Umfassende Beschreibung der Modalitäten und des Termins für die öffentliche Bekanntgabe 
der Angebotsergebnisse 
 

- Verfahren für die Ausübung eines etwaigen Vorkaufsrechts, die Übertragbarkeit der Zeich-
nungsrechte und die Behandlung nicht ausgeübter Zeichnungsrechte 
 

- Beschreibung des Antragsverfahrens 
 

- Angabe der Tranche, die nur einigen der Märkte vorbehalten ist auf denen die Schuldver-
schreibungen gleichzeitig angeboten werden 
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- Verfahren für die Benachrichtigung der Zeichner über den ihnen zugeteilten Betrag und Hin-
weis darauf, ob mit dem Handel schon vor einer solchen Benachrichtigung begonnen werden 
kann 
 

- Angabe des Preises, zu dem die Wertpapiere voraussichtlich angeboten werden 
 

- Angabe etwaiger Kosten und Steuern, die speziell dem Zeichner oder Käufer in Rechnung 
gestellt werden 
 

- Datum, zu dem der Emissionsübernahmevertrag geschlossen wurde oder geschlossen wird 
 

- alle geregelten oder gleichwertigen Märkte, an denen nach Kenntnis des Emittenten bereits 
Wertpapiere derselben Gattung wie die angebotenen zum Handel zugelassen sind 
 

- die maßgeblichen Angebotskonditionen 
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XII. UNTERSCHRIFTEN 
 
 
Hannover, im Oktober 2014  
 
NORDDEUTSCHE LANDESBANK  
– GIROZENTRALE – 
 
 
 
gez.    gez. 
 
Dr. Lotze   Lange 
   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


